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10/2021 SCHNELLDIENST
Reformen für die Steuerpolitik: 
Wie Deutschland sein Steuersystem wachstums-
freundlich und gerecht gestalten kann

Die künftige Finanz- und Steuerpolitik wird für die nächste Re-
gierungskoalition ein Schlüsselthema sein. Denn die Corona- 
Pandemie hat ein großes Loch in den Staatshaushalt gerissen 
und nach vielen Jahren der „Schwarzen Null“ zu einer neuen 
Rekordverschuldung geführt. Gleichzeitig droht die wirtschaft-
liche Erholung von der Krise ins Stocken zu geraten. 

An welchen Stellschrauben sollte die kommende Bundes-
regierung drehen, damit das deutsche Steuersystem auch in 
Zukunft wachstumsfreundlich und gerecht ausgestaltet werden 
kann? Im aktuellen Schnelldienst stellen wir Reformvorschläge 
von ifo-Experten für die Steuerpolitik in Deutschland vor: Die 
Autoren untersuchen, wie verschiedene steuerpolitische Maß-
nahmen die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen: von 
der Einkommensteuer über steuerliche Innovations- und In-
vestitionsanreize bis hin zur Neuordnung der internationalen 
Unternehmensbesteuerung.

Wir nehmen auch die Reformvorschläge der Parteien für die 
Einkommensbesteuerung unter die Lupe und untersuchen ihre 
Wirkung auf das Aufkommen, die Beschäftigung und die Ver-
teilung. Zudem stellen die Autoren eine Reform der Einkom-
mensteuer vor, die steuerliche Fehlanreize zur Partizipation am 

Arbeitsmarkt abbaut und die Lasten fair verteilt. 

Alle Beiträge in der Serie Reformprogramm für die 
Steuerpolitik sowie weitere Vorschläge für die wirt-
schaftspolitische Agenda in der kommenden Legis-
laturperiode finden Sie hier: 
https://www.ifo.de/themen/

wirtschaftspolitische-agenda-2021-2025

https://www.ifo.de/themen/wirtschaftspolitische-agenda-2021-2025
https://www.ifo.de/themen/wirtschaftspolitische-agenda-2021-2025
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Vor dem Hintergrund der Bundestagswahl und der Re-
gierungsbildung in Deutschland wird derzeit intensiv 
über die Steuerpolitik der nächsten Legislaturperiode 
diskutiert. Dabei stehen sich zwei Seiten gegenüber. 

STEUERPOLITIK ZWISCHEN VERTEILUNGS- UND 
WACHSTUMSZIELEN

Die eine Seite in der Diskussion betont verteilungspo-
litische Zielsetzungen. Sie will zur Finanzierung von 
staatlichen Ausgabenprogrammen und angesichts 
der Rekordschulden infolge der Coronakrise wohl-
habendere Steuerzahler stärker belasten und fordert 
deshalb beispielsweise höhere Spitzensteuersätze in 
der Einkommensteuer und die (Wieder-)Einführung 
einer Nettovermögensteuer. Spielräume für Steuer-
entlastungen für Unternehmen werden von dieser 
Seite nicht gesehen. Dabei wird in Kauf genommen, 
dass die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-
krise beeinträchtigt und die langfristige Wirtschafts-
entwicklung gedämpft werden könnte. 

Die andere Seite möchte die Steuerpolitik hinge-
gen bewusst auf die Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung ausrichten und deshalb Unternehmen und 
auch Steuerzahler mit höheren Einkommen entlasten. 
Das soll private Investitionen und Beschäftigung stei-
gern. Diese Seite nimmt in Kauf, dass Besserverdiener 
möglicherweise stärker profitieren als andere. Außer-
dem könnten weniger Steuereinnahmen für staatliche 
Ausgabenprogramme zur Verfügung stehen. 

In der Debatte über die ökonomischen Wirkungen 
von Steuern vertreten die Gegner von Steuersenkun-
gen oft die These, dass davon keine nennenswerte 
positive Wirkung auf Investitionen und Beschäfti-
gung ausgehe. Umgekehrt argumentieren Kritiker 
von Steuer erhöhungen, diese seien »Gift« für die wirt-
schaftliche Erholung. Diese Debatte wird oft auf der 
Basis nicht sonderlich gut fundierter und sehr einsei-
tiger Thesen über die Wirkungsweise von Steuern und 
Abgaben geführt. Folgewirkungen einzelner Steuerän-
derungen auf andere Steuerquellen werden meistens 
vollständig ausgeblendet. Über den richtigen Weg in 

der Steuerpolitik kann man sehr unterschiedlicher 
Auffassung sein. Das kann beispielsweise mit Präfe-
renzen für mehr oder weniger Staat zusammenhängen 
– hier spielen individuelle Bewertungen von Güter-
bündeln und ideologische Einstellungen eine Rolle. 

Die Antwort auf die Frage, wie sich Steuern auf 
Investitionen oder Beschäftigung auswirken, sollte 
jedoch ideologieunabhängig sein. Das heißt nicht, 
dass diese Frage leicht zu beantworten ist oder auch 
nur, dass es leichter sein sollte, darüber Einigkeit zu 
erzielen. Im Gegenteil: Es gibt schon bei der Messung 
der Auswirkungen vergangener Steueränderungen 
erhebliche methodische Herausforderungen und ver-

Florian Dorn, Clemens Fuest, Florian Neumeier und Michael Stimmelmayr

Wie beeinflussen Steuerentlastungen 
die wirtschaftliche Entwicklung und 
das Steueraufkommen? 
Eine quantitative Analyse mit einem CGE-Modell*

Der vorliegende Beitrag untersucht die Auswirkungen verschie-
dener derzeit diskutierter Steuerreformen auf das Steuerauf-
kommen und andere ökonomische Größen mit Hilfe eines da-
tenbasierten Simulationsmodells (CGE-Modell). Eine Senkung 
der Körperschaftsteuer um 5 Prozentpunkte führt kurzfris-
tig zu einem Rückgang des Steueraufkommens um 13,8 Mrd. 
Euro. Langfristig sind die jährlichen Steuerausfälle kleiner, 
weil Investitionen und Beschäftigung steigen. Eine Kombina-
tion aus Körperschaftsteuersenkung und beschleunigten Ab-
schreibungen würde kurzfristig das Steueraufkommen sogar 
um 30 Mrd. Euro senken. Dafür würden Investitionen und 
Beschäftigung so stark zunehmen, dass die jährlichen Steuer-
einnahmen mittelfristig wieder auf das Ausgangsniveau anstei-
gen. Das Bruttoinlandsprodukt und der Konsum der privaten 
Haushalte wären aber um rund 3% höher als ohne Reform. 
Die Löhne würden um etwa 4% höher liegen. Es werden au-
ßerdem Einkommensteuererhöhungen und eine Erhöhung der 
Umsatzsteuer betrachtet. Die Finanzierung öffentlicher Aus-
gaben durch die Umsatzsteuer hat weniger negative Wirkun-
gen auf Investitionen, Beschäftigung und folglich die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung als die Finanzierung durch die 
Einkommensteuer. Das verweist auf die klassische Abwägung 
zwischen Verteilungs- und Effizienzzielen in der Steuerpolitik.

IN KÜRZE

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen der Studie »Steuerreform 
nach der Krise – für Einfachheit, faire Lastenverteilung und Wettbe-
werbsfähigkeit« im Auftrag der Gesellschaft zur Förderung der wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschung (Freunde des ifo Instituts) e.V.

ZUM INHALT
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schiedene Arten, damit umzugehen. Die Prognose der 
Wirkungen künftiger, hypothetischer Steueränderun-
gen ist noch schwieriger und kontroverser. Trotzdem 
ist bereits viel gewonnen, wenn transparent ist, auf 
Basis welcher Prämissen Thesen über Steuerwirkun-
gen entwickelt werden und wie die Prämissen be-
gründet werden.

Der vorliegende Beitrag untersucht fiskalische 
und weitere ökonomische Wirkungen verschiedener 
derzeit diskutierter Steuerreformen mit Hilfe eines 
CGE-Simulationsmodells (sog. numerisches allge-
meines Gleichgewichtsmodell/Computable General 
Equilibrium Model). Der Fokus liegt dabei auf den 
Aufkommenseffekten sowie den Auswirkungen auf 

wichtige volkswirtschaftliche Ag-
gregatgrößen wie Investitionen, 

dem Beschäftigungsniveau, der 
Lohnsumme, privatem Konsum 
und dem Bruttoinlandsprodukt. 

Die gleichzeitige Analyse von fis-
kalischen Aufkommenswirkungen 

und weiteren ökonomischen Ef-
fekten erlaubt es uns, Kosten und 
Nutzen verschiedener Reformop-
tionen abzuwägen.

Der Beitrag gliedert sich wie 
folgt. Im nächsten Abschnitt 
erklären wir den Aufbau des 
Simulationsmodells. Im An-

schluss stellen wir die analysier-
ten Reform szenarien vor. Danach 

werden die Ergebnisse gezeigt 
und zuletzt deren finanzpolitische 
Implikationen diskutiert.

GRUNDZÜGE DES VERWEN- 
DETEN SIMULATIONSMODELLS

Die Quantifizierung der mak-
roökonomischen Auswirkun-
gen der verschiedenen Steu-
erreformvorschläge erfolgt auf 

Basis eines berechenbaren all-
gemeinen Gleichgewichtmodells 
(CGE-Modell). Die Grundlage des 
CGE-Modells ist ein datengestütz-
tes, mikroökonomisch fundiertes, 
dynamisches Wachstumsmodell, 

das die inländische Volkswirt-
schaft, bestehend aus einem 
Unternehmens-, Haushalts- und 
Staatssektor, im Detail abbildet. 

Zudem werden die Interaktionen 
zwischen dem In- und Ausland in 
Form von ausländischen Direktin-
vestitionen im Inland, Auslands-
vermögen der Inländer und grenz-
überschreitendem Kapital- und 
Güterverkehr (Außenhandel) im 

Modell berücksichtigt. Die Modellierung der einzel-
nen Sektoren der inländischen Volkswirtschaft sowie 
deren Interaktionen mit dem Ausland wird detailliert 
in der Infobox »Modellierung der Sektoren im Simu-
lationsmodell« beschrieben.

Die Entscheidungen von Unternehmen und Haus-
halten unterliegen einem intertemporalen Optimie-
rungskalkül, wobei Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Sektoren explizit berücksichtigt werden. 
Die Berücksichtigung der allgemeinen Gleichgewichts-
effekte erlaubt es, nicht nur das Steueraufkommen 
aus den verschiedenen Steuerreformvorschlägen zu 
simulieren, sondern auch Aussagen über die Verän-
derung des Steueraufkommens bei anderen Steu-
erarten zu treffen. Eine ausführliche Beschreibung 
des Modells ist in Radulescu und Stimmelmayr (2010) 
und Stimmelmayr (2007) zu finden. Abbildung 1 zeigt 
eine schematische Abbildung der Modellstruktur, die 
im Modell berücksichtigten Sektoren sowie die Zah-
lungsströme zwischen den Sektoren. 

Für die numerische Implementierung des Modells 
werden funktionale Formen für die Verhaltensglei-
chungen spezifiziert und Verhaltenselastizitäten ge-
setzt. Die Kalibrierung stellt sicher, dass das Modell 
die wichtigsten ökonomischen Kenngrößen aus der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) für das 
Jahr 2019 sowie die Verhaltensreaktionen gemäß der 
ökonometrischen Literatur widerspiegelt. 

Im Status quo entwickelt sich die modellierte 
Volkswirtschaft entlang eines gleichgewichtigen 
Wachstumspfads, der im Modell als stationäres 
Gleichgewicht (»steady state«) mit konstanten Wachs-
tumsraten abgebildet wird.1 Volkswirtschaftliche 
Effizienzverluste, die sich durch die verschiedenen 
Steuerreformvorschläge ergeben, zeigen sich in Form 
einer Abweichung vom Trendwachstum. Die dynami-
sche Struktur des Modells erlaubt es, Steuerkapitali-
sierungseffekte zu berücksichtigen und zwischen den 
kurz- und langfristigen Effekten verschiedener Steu-
erreformvorschläge zu unterscheiden. Die im Modell 
unterstellte Halbwertszeit beträgt ca. sechs Jahre. 
Demgemäß sind nach den ersten sechs (zwölf) Jahren 
nach einer Politikmaßnahme 50% (75%) der Anpas-
sung des langfristigen Kapitalstocks abgeschlossen.2 

BETRACHTETE STEUERREFORMEN

Im Folgenden analysieren wir vier Steuerreformen: 

1. Reform 1 ist eine Senkung der Körperschaftsteuer 
um 5 Prozentpunkte, also von derzeit rund 15 auf 
10%. Die effektive Gesamtbelastung der Gewinne 
einer repräsentativen Kapitalgesellschaft durch 

1 Gemäß aktuellen Schätzungen der Bundesbank wird angenom-
men, dass das jährliche Trendwachstum 1,25% beträgt (Deutsche 
Bundesbank 2012).
2 Die geschätzte Halbwertszeit für Volkswirtschaften liegt zwischen 
sechs und zehn Jahren, wobei eine geringere Halbwertszeit mit einer 
schnelleren Anpassung des volkswirtschaftlichen Kapitalstocks ein-
hergeht (Keuschnigg et al. 2013; Cummins et al. 1996). 
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Körperschaft- und Gewerbesteuer würde sich so-
mit von ca. 30 auf ca. 25% reduzieren.

2. Reform 2 ist eine Beschleunigung der steuerlichen 
Abschreibung für Investitionsgüter. Wir betrach-
ten eine Umstellung von 10 auf 25% jährlicher 
linearer Abschreibung, also eine drastische Ver-
kürzung des steuerlichen Abschreibungszeitraums 
von zehn auf vier Jahre. 

3. Reform 3 ist eine Erhöhung der Umsatzsteuer um 
einen Prozentpunkt. 

4. Reform 4 ist die Erhöhung des Einkommensteu-
ersatzes um 3 Prozentpunkte für Einkommen ab 

100 000 Euro (200 000 Euro bei gemeinsamer 
Veranlagung). 

Wir betrachten außerdem eine Kombination der Re-
formen 1 und 2, also eine Senkung des Körperschaft-
steuersatzes, begleitet von einer Verbesserung der 
Abschreibungsmöglichkeiten.

Unsere Reformszenarien orientieren sich an kon-
kreten Vorschlägen, die in Deutschland aktuell dis-
kutiert werden. Auf der einen Seite werden in den 
Wahlprogrammen einiger politischer Parteien, aber 
auch von Seiten der Industrie sowie von einigen Öko-

Quelle: Darstellung der Autoren. 

Schematische Abbildung der Modellstruktur, der im Modell berücksichtigten Sektoren sowie der Zahlungsströme 
zwischen den Sektoren  

© ifo Institut
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Abb. 1

(1) MODELLIERUNG DES UNTERNEHMENSSEKTORS

Der inländische Unternehmenssektor besteht neben 
Personen- und Kapitalgesellschaften auch aus auslän-
dischen Direktinvestitionen im Inland.1 Das Verhalten 
der repräsentativen Kapital- und Personengesellschaft 
wird auf Basis eines intertemporalen Optimierungskal-
küls bestimmt. Beide Unternehmen maximieren ihren 
Firmenwert durch die optimale Wahl des Investitions-
volumens, der Finanzierungsform sowie der Nachfrage 
nach Arbeitskraft.

Kapitalgesellschaften finanzieren ihre Investitio-
nen anteilig über einbehaltene Gewinne, Fremdkapi-
tal sowie über die Ausgabe von Beteiligungen. Perso-
nengesellschaften hingegen stehen Eigenkapital oder 
ebenfalls Fremdkapital als Finanzierungsinstrumente 
zur Verfügung. Demgemäß wird in dem Modell eine 
1 Es wird unterstellt, dass der Umfang an ausländischen Direktin-
vestitionen im Inland ca. 15% beträgt. Dieser Wert entspricht in etwa 
dem Verhältnis aus der Summe der ausländischen Direktinvestitio-
nen in Deutschland gemäß der Bestandserhebung der Deutschen 
Bundesbank und dem Wert des deutschen Nettoanlagevermögens 
(Deutsche Bundesbank 2017).

Mischfinanzierung der Investitionen unterstellt.2 Im 
Fall der Fremdfinanzierung wird die Abzugsfähigkeit 
der Fremdkapitalzinsen von der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage der Unternehmen berücksichtigt. In 
Übereinstimmung mit der Literatur zur Bestimmung 
der Kapitalstruktur von Unternehmen wird ferner un-
terstellt, dass eine Kreditfinanzierung der Investitio-
nen neben den Fremdkapitalzinsen weitere Kosten 
verursacht, die mit der Höhe der Fremdkapitalquote 
eines Unternehmens überproportional ansteigen.

Die Gewinne von Kapitalgesellschaften werden 
auf Unternehmensebene sowohl mit der Körperschaft-
steuer und der Gewerbesteuer als auch dem Solida-
ritätszuschlag belastet. Unter Berücksichtigung der 
derzeit geltenden Besteuerungsvorschriften ergibt 
2 Die Finanzierungsstruktur der Kapitalgesellschaften spiegelt im 
Durchschnitt das Finanzierungsverhalten deutscher Kapitalgesell-
schaften wider und unterstellt, dass Kapitalgesellschaften in der 
Ausgangslage ihre Investitionen zu 55% über einbehaltene Gewinne, 
zu 39% über Fremdkapital und zu 6% über Neuemissionen von Fir-
menanteilen finanzieren. Für die Personengesellschaften wird unter-
stellt, dass sie ihre Investitionen zu 47% über Eigenkapital und zu 
53% über Fremdkapital finanzieren (Deutsche Bundesbank 2016; 
Berechnungen der Autoren).

MODELLIERUNG DER SEKTOREN IM SIMULATIONSMODELL

ZUM INHALT
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sich eine effektive Gesamtbelastung der Gewinne ei-
ner repräsentativen Kapitalgesellschaft in Höhe von 
ca. 30%. Ausgeschüttete Gewinne der Kapitalgesell-
schaften, d.h. Dividendenzahlungen, unterliegen zu-
sätzlich der Abgeltungsteuer in Höhe von 25% (bzw. 
26,4% inklusive des Solidaritätszuschlags), so dass 
sich die effektive Steuerbelastung zu ca. 48,3% ad-
diert. Für den Fall, dass Unternehmensgewinne nicht 
ausgeschüttet, sondern reinvestiert werden, ergeben 
sich Wertzuwachsgewinne für die Anteilseigner, die bei 
Realisierung ebenfalls der Abgeltungsteuer in Höhe 
von 25% (bzw. 26,4% inklusive Solidaritätszuschlag) 
unterliegen. Da die Abgeltungsteuer erst bei der Re-
alisierung, nicht aber bei der Entstehung von Wert-
zuwächsen anfällt, ergibt sich eine geringere Steuer-
last auf Wertzuwächse, als durch den statutarischen 
Steuersatz der Abgeltungsteuer angezeigt.3 Bei einer 
unterstellten Haltedauer von etwa zehn Jahren ergibt 
sich eine effektive Steuerbelastung von ca. 41,0%.

Personengesellschaften entrichten Einkommen-
steuer, wobei die entrichtete Gewerbesteuer bei der 
Einkommensteuer angerechnet werden kann. Für den 
Eigentümer einer Personengesellschaft, der dem er-
höhten Spitzeneinkommensteuersatz für besonders 
hohe Einkommen unterliegt (Einkommen bei Einzel-
veranlagung größer als 250 000 Euro/bei gemeinsamer 
Veranlagung größer als 500 000 Euro), ergibt sich eine 
effektive Grenzsteuerbelastung von ca. 47,5% (inklu-
sive Solidaritätszuschlag). 

Bei der Kalibrierung des Unternehmenssektors 
spielen die Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren 
Arbeit und Kapital sowie die Kapitalnachfrageelasti-
zität eine wichtige Rolle. Für die Faktorsubstitutions-
elastizität wird, gemäß Schätzungen des Sachverstän-
digenrates (2007), ein Wert von 0,78 verwendet. Die 
Kapitalnachfrageelastizität beschreibt die langfristige 
Veränderung des Kapitalstocks bei einem Anstieg der 
Kapitalnutzungskosten um 1%. Der verwendete Wert 
von −1 für diese Elastizität impliziert, dass eine 1%ige 
Erhöhung der Kapitalkosten eine 1%ige Reduktion des 
langfristigen Kapitalstocks bewirkt (Chirinko 2002). 

(2) MODELLIERUNG DES HAUSHALTSEKTORS

Der Haushaltssektor bildet das Aggregat sämtlicher 
inländischer Haushalte ab und ist als repräsentati-
ver Haushalt modelliert. In jeder Periode entspricht 
das Nettoeinkommen des repräsentativen Haushalts 
der Summe aus Nettoarbeitseinkommen, staatlichen 
Transferzahlungen und den Nettoerträgen aus Vermö-
gen. Das Einkommen wird für Konsum und Ersparnis 
(Vermögensbildung) verwendet. 
3 Dieser Vorteil wird umso größer, je länger die Haltedauer der nicht 
realisierten Wertzuwächse ist. In Übereinstimmung mit OECD (1991) 
sowie Keuschnigg und Oberlin (2008) wird im Modell eine effektive 
Steuerbelastung von ca. 60% des statutarischen Steuersatzes, d.h. in 
Höhe von 15,8%, für Wertzuwächse angenommen. Dies impliziert 
eine durchschnittliche Haltedauer von etwas mehr als zehn Jahren.

Das intertemporale Maximierungsproblem des 
repräsentativen Haushalts bestimmt das optimale 
Konsumverhalten, das optimale Arbeitsangebot so-
wie die optimale Anlageentscheidung in Form eines 
Portfolio-Choice-Modells. Die berücksichtigten Ver-
mögenswerte im Portfolio-Choice-Modell sind Unter-
nehmensanteile, Immobilienvermögen sowie Unter-
nehmens- und Staatsanleihen. Eine Besteuerung der 
Erträge aus Ersparnis, vorrangig die Besteuerung von 
Kapitalerträgen durch die Abgeltungsteuer, reduziert 
den Ertrag aus der Ersparnis und führt somit zu einer 
relativen Verteuerung von zukünftigem Konsum im 
Vergleich zum gegenwärtigen Konsum. Als Reaktion 
auf diese relative Preisänderung werden Haushalte 
weniger sparen, und folglich wird die Vermögens-
akkumulation in der Volkswirtschaft verlangsamt.4 
In einer geschlossenen Volkswirtschaft dienen die 
Ersparnisse der Haushalte gleichzeitig der Finanzie-
rung der Investitionen der Unternehmen. In der hier 
modellierten offenen Volkswirtschaft besteht diese 
strikte Identität zwischen Investitionen und Ersparnis 
jedoch nicht, da ausländische Investoren ebenfalls 
Kapital für inländische Investitionen zur Verfügung 
stellen können. 

Neben den steuerlich induzierten Effekten auf das 
Sparverhalten wird die Ersparnisbildung der Haushalte 
maßgeblich durch die intertemporale Substitutions-
elastizität beeinflusst. Sie bestimmt das Austausch-
verhältnis zwischen Gegenwarts- und Zukunftskonsum 
und hat damit einen entscheidenden Einfluss auf den 
Verlauf des Übergangspfads vom ursprünglichen in 
das neue Gleichgewicht. Der Wert der Elastizität ist 
in Übereinstimmung mit Flaig (1988) und Yogo (2004) 
auf 0,46 gesetzt. 

Eine weitere Entscheidung des Haushalts betrifft 
das optimale Arbeitsangebot. Letzteres wird durch 
den Trade-off zwischen dem zusätzlichen Kaufkraft-
gewinn durch ein zusätzliches Nettolohneinkommen 
und den Kosten aus der Bereitstellung der Arbeits-
kraft bestimmt. Da sowohl die Lohnsteuer als auch 
die Umsatzsteuer die tatsächliche Kaufkraft des 
Lohneinkommens reduzieren, besitzen beide Steuer-
arten einen negativen Effekt auf das Arbeitsangebot 
des Haushalts. Die Kalibrierung des Arbeitsangebots 
der Haushalte erfolgt auf Basis von Perterman (2015) 
und beträgt 0,55.5 
4 Ist die Vermögensakkumulation negativ, so bedeutet dies, dass 
die Haushalte »entsparen«, also Vermögen abbauen und für Konsum-
zwecke verwenden.
5 In der mikroökonometrischen Literatur findet man für diese Elas-
tizität oftmals relativ geringe Werte im Bereich von 0,1 bis 0,4. Hier-
bei ist aber zu berücksichtigen, dass sich diese Werte auf das Arbeits-
angebot von Männern als alleinige Erwerbstätige in einem Haushalt 
beziehen. Demgegenüber ist die Arbeitsangebotselastizität von Frau-
en um einiges höher. Auch bei Schätzungen, bei denen die Partizipa-
tionsentscheidung berücksichtigt wird, findet man in der Regel deut-
lich höhere Werte. Da in makroökonomischen Modellen die 
Arbeitsangebotselastizität für den Querschnitt der Bevölkerung und 
auch die Partizipationsentscheidung eines Arbeitnehmers abgebildet 
werden soll, wird in diesen Modellen eine etwas höhere Arbeitsange-
botselastizität verwendet.
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nominnen und Ökonomen, Forderungen formuliert, 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen zu verbessern und die effektive Gewinnbe-
steuerung von Unternehmen zu reduzieren bzw. auf 
etwa 25% zu deckeln.3 Auf der anderen Seite gibt es 
Forderungen, dass die Unternehmensteuersätze in der 
EU nicht unterhalb von 25% liegen dürften. Zudem 
wird aus verteilungspolitischen Überlegungen gefor-
dert, den Steuersatz für Gutverdiener um mindestens 
3 Prozentpunkte zu erhöhen.4

SIMULATIONSERGEBNISSE

Das Simulationsmodell, das unserer Analyse zugrunde 
liegt, liefert Ergebnisse für ein breites Spektrum öko-
nomischer Variablen. Wir konzentrieren uns im Folgen-
den auf zwei Aspekte: erstens die fiskalischen Aus-
wirkungen und zweitens die Folgen für Investitionen, 
Löhne und Beschäftigung, privaten Konsum und das 
Bruttoinlandsprodukt.5 

3 Siehe u.a. Blum et al. (2020); Fuest und Peichl (2020); Wissen-
schaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2019); 
Riedel (2021); CDU/CSU (2021); FDP (2021).
4 Beispielsweise wollen Bündnis’90/Die Grünen (2021) in ihrem Bun-
destagswahlprogramm den Spitzensteuersatz ab einem Einkommen 
von 100 000 Euro für allein veranlagte (200 000 Euro für gemeinsam 
veranlagte) um 3 Prozentpunkte anheben. Die SPD (2021) fordert die-
se Erhöhung um 3 Prozentpunkte ab einem Einkommen von 
250 000 Euro (bzw. 500 000 Euro), während Bündnis’90/Die Grünen 
(2021) für diese Einkommensgrenze eine zusätzliche Erhöhung des 
Grenzsteuersatzes um weitere 3 Prozentpunkte vorschlagen. Die Linke 
(2021) möchte hingegen bereits die Grenzsteuersätze ab 70 000 Euro 
deutlich erhöhen. Dafür werden Erleichterungen bei den Grenzsteuer-
sätzen geringer und mittlerer Einkommen in Aussicht gestellt.
5 Wir verzichten hier auf die Dokumentation verschiedener Sensiti-

Fiskalische Effekte

Abbildung 2 zeigt die fiskalischen Auswirkungen der 
einzelnen Reformen. Beim Steueraufkommen ist es 
besonders wichtig zu berücksichtigen, wie sich die 
Wirkungen der Reformen im Zeitablauf verändern. 
Eine steuerliche Entlastung von Unternehmen kann 
Investitionen steigern und zur Schaffung von Arbeits-

vitätsanalysen, die wir durchgeführt haben. Es liegt auf der Hand, 
dass die Ergebnisse von den gewählten Parametern des Modells ab-
hängen und Vergleiche zwischen den betrachteten Reformen besser 
interpretierbar sind als absolute Resultate. 

(3) MODELLIERUNG DES STAATSEKTORS

Der Staatshaushalt beinhaltet alle wesentlichen Steu-
erarten sowie öffentliche Konsumausgaben und Trans-
ferzahlungen an die privaten Haushalte (Sozialversi-
cherung und Sozialversicherungsabgaben sind in dem 
Modell nicht berücksichtigt). Zudem besteht für den 
Staat die Möglichkeit der Kreditaufnahme im Einklang 
mit dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
pakt. Die Steuereinnahmen insgesamt setzen sich aus 
dem Aufkommen aus Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, 
Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 
zusammen. Ausländer unterliegen mit ihrem im In-
land erzielten Einkommen der beschränkten Steuer-
pflicht. Die Finanzpolitik des Staates ist durch eine 
intertemporale Budgetbeschränkung gebunden, d.h., 
der Gegenwartswert aller zukünftigen Steuereinnah-
men muss den Staatsausgaben zuzüglich der Staats-
schulden entsprechen.

(4) MODELLIERUNG DES AUSLANDS

Die ausländische Ökonomie ist im Vergleich zur in-
ländischen Volkswirtschaft einfach modelliert. Der 

ausländische Unternehmenssektor besteht lediglich 
aus einem repräsentativen Unternehmen, das seinen 
Unternehmenswert durch optimale Wahl der Inves-
titionen und des Arbeitseinsatzes maximiert. Der 
ausländische Haushaltssektor besteht wie auch der 
inländische Haushaltssektor aus einem repräsentati-
ven Haushalt, der seinen Nutzen durch optimale Wahl 
des Konsumniveaus und des Arbeitsangebots maxi-
miert. Der ausländische Staatssektor ist rudimentär 
modelliert, erlaubt aber dem Ausland die Ausgabe 
von Staatsanleihen.

Die Interaktion mit dem Ausland wird im Rahmen 
des grenzüberschreitenden Güter- und Kapitalverkehrs 
berücksichtigt. So haben ausländische Haushalte 
die Möglichkeit, inländische Güter zu erwerben so-
wie inländische Wertpapiere in Form von Firmenan-
teilen sowie Firmen- und Staatsanleihen zu halten. 
Aufgrund der weniger detaillierten Modellierung des 
Auslands stehen den inländischen Haushalten aus-
schließlich ausländische Güter und Staatsanleihen als 
Form der grenzüberschreitenden Vermögensanlage 
zur Verfügung. 
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Fiskalische Effekte der Reformszenarienᵃ
Veränderung des jährlichen Steueraufkommens in der kurzen und langen Frist 
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plätzen führen. Da die Planung und Durchführung 
zusätzlicher Investitionsprojekte üblicherweise Zeit 
benötigt, nehmen Investitionen und Beschäftigung 
erst mit zeitlicher Verzögerung zu. Im Rahmen des 
Simulationsmodells wird das durch Anpassungskos-
ten berücksichtigt. Die schrittweise Anpassung der 
Investitionen, und damit auch der Beschäftigung, be-
deutet, dass sich die Steuereinnahmen für einen län-
geren Zeitraum nach der Reform jedes Jahr erheblich 
verändern, bis nach vollendeter Anpassung der neue 
Gleichgewichtszustand (»steady state«) erreicht ist. 
Wir unterscheiden dabei zwischen den fiskalischen 
Effekten im ersten Jahr nach der Reform, in den ers-
ten drei Jahren nach der Reform und den langfristigen 
Effekten, nachdem alle ökonomischen Anpassungen 
erfolgt sind. 

Es zeigt sich, dass Zeitverzögerungen vor allem 
bei den Unternehmensteueränderungen quantitativ 
erheblich ins Gewicht fallen. Die Senkung des Kör-
perschaftsteuersatzes um 5 Prozentpunkte (Reform 1) 
führt anfänglich zu jährlichen Steueraufkommensver-
lusten in Höhe von 13,8 Mrd. Euro. Im Zeitablauf hal-
bieren sich diese Verluste, vor allem weil zusätzliche 
Investitionen zu mehr Beschäftigung, höheren Löhnen 
und mehr Konsum der privaten Haushalte führen, was 
wiederum Mehreinnahmen bei Lohn- und Konsum-
steuern zur Folge hat. 

Die zweite Reform, eine erhebliche Verbesserung 
der steuerlichen Abschreibungen, führt anfänglich 
mit 17 Mrd. Euro zu noch höheren Steueraufkom-
mensverlusten. Im Zeitablauf sinken diese Verluste 
jedoch, und nach erfolgter vollständiger Anpassung 
ergeben sich sogar erhebliche Steuermehreinnah-
men von etwa 8,5 Mrd. Euro. Dabei spielt folgender 
Aspekt eine wichtige Rolle: Durch die Beschleunigung 
der steuerlichen Abschreibungen kommt es bei ge-
gebenem Investitionsniveau lediglich zu einer zeitli-
chen Verlagerung von Steuerzahlungen. Der Anschaf-
fungswert eines Investitionsobjekts verringert den 
zu versteuernden Gewinn in der hier betrachteten 

Reform nur noch in den ersten vier Jahren nach der 
Anschaffung. 

Bei der Erhöhung der Einkommensteuer (Re-
form 3) sind die zeitlichen Effekte deutlich geringer 
ausgeprägt. Das generierte Steueraufkommen sinkt 
von anfänglichen 4,9 Mrd. Euro auf etwa 3,4 Mrd. 
Euro in der langen Frist. Hier gibt es negative In-
vestitionswirkungen, weil Personengesellschaften 
betroffen sind. Diese mindern den positiven Effekt 
der Reform auf das Steueraufkommen. Bei der Er-
höhung der Umsatzsteuer (Reform 4) ergeben sich 
ebenfalls Anpassungen bei den Investitionen, sie 
sind aber deutlich geringer, daher ist das zeitliche 
Profil der Aufkommenseffekte deutlich flacher als 
bei der Änderung der Unternehmensteuern. Die Er-
höhung der Umsatzsteuer um einen Prozentpunkt 
führt zu jährlichen Steuermehr einnahmen von 7,4 bis  
7,8 Mrd. Euro. 

Die Kombination aus den ersten beiden Refor-
men, d.h. Reduktion der Körperschaftsteuer und 
beschleunigte Abschreibungen, führt schließlich mit 
fast 30 Mrd. Euro kurzfristig zu den höchsten Steu-
eraufkommensverlusten. Das ist nicht überraschend. 
Nach erfolgter Anpassung sind die beiden Reformen 
in Kombination aber (nahezu) aufkommensneutral, 
was die jährlichen Steuereinnahmen angeht.

Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung 

Die Auswirkungen der betrachteten Steuerreformen 
auf die Entwicklung ökonomischer Variablen wie In-
vestitionen, Beschäftigung, Löhne, Konsum privater 
Haushalte und Bruttoinlandsprodukt sind wesent-
licher Treiber der fiskalischen Wirkungen. Sie sind 
darüber hinaus aber auch für sich genommen wichtig. 
Ein zentrales Ziel von steuerlichen Entlastungen für 
Unternehmen besteht darin, das Beschäftigungsni-
veau zu erhöhen und höhere Löhne zu ermöglichen. 
Abbildung 3 gibt einen Überblick über die ökonomi-
schen Wirkungen nach vollständig erfolgter Anpas-
sung an die Steueränderungen. Es handelt sich also 
um einen Vergleich von langfristigen Gleichgewichts-
werten (»steady states«).

Wie man erwarten würde, erhöhen die hier be-
trachteten Steuerentlastungen Investitionen und Be-
schäftigung und bringen einen Wachstumsimpuls mit 
sich. Steuererhöhungen haben erwartungsgemäß den 
gegenteiligen Effekt. An den Größenordnungen ist 
bemerkenswert, dass die Verbesserung der Abschrei-
bungen deutlich stärkere ökonomische Wirkungen 
entfaltet als die Senkung des Körperschaftsteuer-
satzes. Das hat vor allem den Grund, dass die ver-
besserten Abschreibungsbedingungen sowohl die 
Kapitalgesellschaften als auch die Personenunter-
nehmen betreffen, während die Steuersatzsenkung 
in der Körperschaftsbesteuerung nur Kapitalgesell-
schaften entlastet. Erwartungsgemäß bringt jedoch 
die Kombination der ersten beiden Reformen, d.h. 
Senkung der Körperschaftsteuer sowie Möglichkei-
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ten zur beschleunigten Abschreibung, den größten 
wirtschaftlichen Impuls. Die Simulationsergebnisse 
zeigen, dass das Bruttoinlandsprodukt und der pri-
vate Konsum um etwa 3% steigen würden, die Inves-
titionen um knapp 5,5%, die Beschäftigung um 1,4% 
und die Lohnsumme um 4%.

Auf der anderen Seite erbringt die Umsatzsteu-
ererhöhung deutlich mehr Steueraufkommen als die 
Erhöhung der Einkommensteuer und hat gleichzeitig 
deutlich geringere negative Wirkungen auf Investiti-
onen und Wirtschaftswachstum. Eine Erhöhung der 
Umsatzsteuer um einen Prozentpunkt reduziert das 
BIP um 0,2%, generiert jedoch ein Steuermehrauf-
kommen von etwa 7,4 Mrd. Euro. Die simulierte Er-
höhung des Spitzensteuersatzes würde hingegen nur 
3,4 Mrd. Euro einbringen, jedoch das BIP um 0,4% 
senken.

Kosten und Nutzen der Steuerreformen 

Für die ökonomische Interpretation der hier betrach-
teten Simulationsergebnisse ist es erforderlich, die 
Steueraufkommenswirkungen einzubeziehen, denn 
dass Reformen, die das Steueraufkommen senken, 
eher positive Wachstumswirkungen entfalten als 
Steuererhöhungen, sagt wenig darüber aus, was aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht wünschenswert sein 
könnte und was weniger. Um die Reformen sinnvoll 
vergleichen zu können, ist es hilfreich, das jeweilige 
Verhältnis aus Steueraufkommenseffekten und Wir-
kungen auf ökonomische Variablen wie Investitionen, 
Lohneinkommen und Konsum zu betrachten. Abbil-
dung 4 fasst die Ergebnisse zusammen. 

Die Zahlen in Abbildung 4 können als Indikatoren 
für die Erträge bzw. Kosten von Steueränderungen 
interpretiert werden (vgl. numerische Werte in Ta-
belle A3 im Anhang). Bei der Senkung der Körper-
schaftsteuer steigen die privaten Investitionen pro 
Euro Steueraufkommen, auf das der Staat langfristig 
pro Jahr verzichtet, um 1,10 Euro. Die Lohnsumme 
steigt um 1,53 Euro,6 der private Konsum um 
1,34 Euro und das Bruttoinlandsprodukt sogar um 
2,79 Euro. 

Es ist interessant, diese Wirkungen mit den Än-
derungen bei der Einkommensteuer und der Umsatz-
steuer zu vergleichen. Dort werden Steuererhöhungen 
betrachtet, aber die Interpretation ist ähnlich. Bei der 
Einkommensteuererhöhung muss der Staat für jeden 
Euro zusätzliche Steuereinnahmen einen Rückgang 
der Investitionen um 87 Cent in Kauf nehmen, einen 
Rückgang des Arbeitseinkommens um 2,17 Euro und 
einen Rückgang des BIP um 3,59 Euro. Das liegt da-
ran, dass nicht nur Investitionsanreize, sondern auch 
Arbeitsanreize durch die Steuererhöhung beeinträch-
tigt werden. Die Umsatzsteuer ist im Vergleich dazu 
6 Neuere empirische Studien zur Überwälzung von Unternehmens-
gewinnsteuern auf Löhne kommen zu dem Ergebnis, dass die Löhne 
pro Euro Gewinnsteuersenkung um ca. 65 Cent steigen. Das sind al-
lerdings kurzfristige Wirkungen, und die Beschäftigungswirkungen 
sind nicht eingerechnet, vgl. Fuest et al (2018).  

das deutlich effizientere Instrument zur Erhebung von 
Steueraufkommen. Die Umsatzsteuer beeinträchtigt 
ebenfalls Anreize, zu arbeiten und zu investieren, aber 
die negative Wirkung ist deutlich geringer als bei der 
Einkommensteuer. Das liegt zum einen daran, dass 
Investitionsgüter bei der Umsatzsteuer abzugsfähig 
sind, sie also letztlich intertemporal neutral wirkt.7 

Zweitens verzerrt die Konsumsteuer zwar die Wahl 
zwischen Arbeit und Freizeit, aber sie belastet anders 
als die Einkommensteuer auch den Konsum aus be-
stehendem Vermögen oder aus staatlichen Transfers. 
Deshalb beeinträchtigt sie die Arbeitsanreize weniger 
stark als eine Einkommensteuer. 

Das Ergebnis, dass die Finanzierung öffentlicher 
Haushalte durch die Umsatzsteuer weniger negative 
Wirkungen auf Investitionen und Beschäftigung ver-
ursacht als die Einkommensteuer, verweist auf die 
klassische Abwägung zwischen Verteilungs- und Ef-
fizienzzielen in der Steuerpolitik. Die Einkommen-
steuer ist progressiv. Die Umsatzsteuer belastet zwar 
unter anderem Konsum aus Vermögensbeständen, ist 
aber letztlich regressiv. Verteilungsfragen sind in dem 
hier verwendeten Simulationsmodell ausgeblendet, 
aber sie werden im Folgenden noch ausführlicher 
diskutiert. 

Unter den Ergebnissen in Tabelle A3 (im Anhang) 
stechen jene für die zweite Reform, die Verbesserung 
der steuerlichen Abschreibungen, erneut hervor. Das 
negative Vorzeichen bedeutet, dass hier kein Steuer-
aufkommensverlust hingenommen werden muss, um 
die wirtschaftliche Aktivität zu steigern, denn lang-
fristig erhöht die Reform sowohl das Steueraufkom-
men als auch die Wirtschaftsaktivität. Diese Reform 
wäre so etwas wie ein »free lunch«, wenn man nicht 
die anfänglichen Steueraufkommensverluste berück-
sichtigen müsste, die auftreten, bevor die Anpassung 
erfolgt ist.8 

7 Sie belastet also lediglich Erträge von Projekten, deren Profitabili-
tät höher ist als die der marginalen Investitionen.
8 Die Kombination aus Reformen 1 und 2 ist in Tabelle A3 nicht berück-
sichtigt, weil sie langfristig das jährliche Steueraufkommen konstant 
lässt. In diesem Fall ist das Verhältnis aus Veränderungen ökonomischer 
Variablen und Aufkommensveränderungen schwer interpretierbar.
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FINANZPOLITISCHE IMPLIKATIONEN

Es ist naheliegend, aus den Ergebnissen der Analyse 
den Schluss zu ziehen, dass eine steuerliche Entlas-
tung der Unternehmen, wenn man sie anstrebt, primär 
durch eine Beschleunigung steuerlicher Abschreibun-
gen erfolgen sollte. Eine Senkung des tariflichen Steu-
ersatzes erscheint deutlich weniger attraktiv. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass verschiedene 
finanzpolitisch bedeutsame Wirkungen von Steuer-
satzsenkungen im hier verwendeten Simulationsmo-
dell nicht oder nur sehr rudimentär enthalten sind. 
Vor allem abstrahiert das Modell von Investitionen in 
Forschung und Entwicklung sowie Innovationen. Eine 
wachsende Zahl von Studien zeigt, dass niedrigere 
Einkommen- und Unternehmensteuersätze mit mehr 
Innovationen einhergehen (vgl. Falck et al. 2021).9 Ein 
zweites Argument für Steuersatzsenkungen anstelle 
von Abschreibungsvergünstigungen liegt darin, dass 
Anreize für internationale Gewinnverlagerung zur Steu-
ervermeidung in erster Linie von tariflichen Steuer-
sätzen und weniger von Abschreibungsbedingungen 
abhängen. Darüber hinaus sind Steuersatzsenkun-
gen im internationalen Steuerwettbewerb dann das 
bessere Instrument, wenn Profitabilität und Mobili-
tät von Investitionsprojekten positiv korreliert sind. 
Nicht zuletzt haben Steuersatzsenkungen eine starke 
Signalwirkung. Das mag in der ideologischen Ausein-
andersetzung eine Einigung erschweren, für interna-
tional mobile Investoren wäre die Signalwirkung für 
den Standort Deutschland aber hilfreich.

Allerdings blendet das Modell auch Aspekte aus, 
die die Präferenz für beschleunigte Abschreibungen 
verstärken. Fiskalisch haben sie den Vorteil, dass sie 
Steuerzahlungen in die Zukunft verschieben, statt sie 
endgültig zu senken. Gerade in der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage, in der sich der deutsche Staat 
zu negativen Zinsen verschulden kann, die meisten 
Unternehmen aber positive Kapitalkosten haben, ist 
die Gewährung verbesserter Abschreibungen, zumin-
dest für einige Jahre, zum unmittelbaren beidseitigen 
Vorteil. 

Um einen größeren Wachstumsimpuls zu set-
zen, könnte die Politik Steuersatzsenkungen mit 
beschleunigten Abschreibungen kombinieren. Lang-
fristig wäre das Steueraufkommen nicht niedriger 
als ohne die Reform, für eine Übergangszeit gibt es 
allerdings Steuerausfälle. Diese wären als Investition 
des Staates anzusehen, um künftig höhere Löhne, 
mehr Beschäftigung und ein höheres Konsumniveau 
zu ermöglichen. 

Was sind die Implikationen der Ergebnisse zu 
den Erhöhungen der Einkommensteuer und der 
Umsatzsteuer? Eine Politik, die höhere Steuerein-
nahmen erzielen und gleichzeitig Wachstum und 

9 Akcigit et al. (2019, S. 1) etwa fassen ihre Ergebnisse so zusammen: 
»We find that taxes matter for innovation: higher personal and corpo-
rate income taxes negatively affect the quantity and quality of inven-
tive activity and shift its location at the macro and micro levels.« 

Beschäftigung möglichst wenig belasten will, sollte 
eher die Umsatzsteuer einsetzen, als zu versuchen, 
das Aufkommen durch höhere Spitzensätze bei der 
Einkommensteuer zu erheben. Der Preis dieser Poli-
tik besteht allerdings darin, dass die Umsatzsteuer 
regressiv wirkt. Die negativen Effekte der Einkommen-
steuererhöhung auf Löhne und Beschäftigung zeigen 
allerdings, dass höhere Spitzensätze bei der Einkom-
mensteuer, da sie auch mittelständische Unterneh-
men und die dortigen Arbeitsplätze treffen, weniger 
progressiv wirken könnten als häufig behauptet. Ver-
teilungsaspekte werden in unserer Simulationsana-
lyse ebenso ausgeblendet wie wirtschaftliche Folgen 
der Heterogenität von Haushalten und Unternehmen. 
Unsere Ergebnisse sind im Lichte dieser Prämissen 
und der Grenzen des verwendeten Modells zu inter- 
pretieren. 
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ANHANG

Tab. A1

Fiskalische Effekte der Reformszenarien (Angaben in Mrd. Euro)

Jahr 1 nach der Reform Jahre 1 bis 3 nach der 
Reform (Durchschnitt)

Lange Frist  
(»steady state«)

Senkung der Körperschaftsteuer um 5 Prozentpunkte –  13,8 – 11,4 – 7,3

Beschleunigte Abschreibungen (linear 10 auf 25%) – 17,0 – 10,3 8,5

Erhöhung des Einkommensteuersatzes um 3 Prozentpunkte  
ab 100 000 (200 000) Euro

4,9 4,6 3,4

Erhöhung der Umsatzsteuer um 1 Prozentpunkt 7,8 7,7 7,4

Senkung der Körperschaftsteuer und beschleunigte 
Abschreibungen

– 29,4 – 21,2 – 0,2

Quelle: Berechnungen der Autoren.

Tab. A2

Langfristige ökonomische Wirkung der Reformszenarien im »steady state« (Veränderung in Prozent)

Senkung des 
Körperschaftsteuer-

satzes um  
5 Prozentpunkte

Beschleunigte 
Abschreibungen

Erhöhung des 
Einkommensteuer-

satzes um 3 Prozent-
punkte ab 100 000 

(200 000) Euro 

Erhöhung der 
Umsatzsteuer um 

1 Prozentpunkt

Senkung der 
Körperschaftsteuer 
und beschleunigte 

Abschreibungen

Investitionen 1,09 4,92 – 0,40 – 0,12 5,53

Beschäftigung 0,21 1,32 – 0,40 – 0,26 1,39

Lohnsumme 0,61 3,76 – 0,40 – 0,21 3,97

Konsum der 
privaten Haushalte

0,54 2,58 – 0,67 – 0,69 2,86

BIP 0,59 2,74 – 0,35 – 0,18 3,02

Quelle: Berechnungen der Autoren.

Tab. A3

Erträge bzw. Kosten der Steuerreformen in der langen Frist (Veränderung der ökonomischen Variablen pro Euro 
Veränderung des Steueraufkommens)

Körperschaftsteuersatz Beschleunigte  
Abschreibungen

Einkommensteuersatz (ab 
100 000 (200 000) Euro)

Umsatzsteuersatz 

Investitionen 1,10 – 4,27 0,87 0,12

Lohnsumme 1,53 – 8,17 2,17 0,52

Konsum der privaten 
Haushalte

1,34 – 5,48 3,56 1,68

BIP 2,79 – 11,12 3,59 0,84

Hinweis: Die Spalten betrachten Veränderungen der ökonomischen Variablen pro Euro Reduktion im Steueraufkommen im »steady state«, d.h. im Gleichgewicht nach 
der langfristigen Anpassung.

Quelle: Berechnungen der Autoren.
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Wahlkampfzeiten sind oftmals von hitzigen politi-
schen Auseinandersetzungen geprägt. Amtsinhaber, 
die wiedergewählt werden wollen, müssen sich etwas 
einfallen lassen, um die Wähler zu begeistern. Die Her-
ausforderer müssen dagegenhalten und versprechen 
gern noch weitergehende Annehmlichkeiten als die 
Amtsinhaber, schließlich müssen sie erst einmal ins 
Amt gewählt werden.

Theorien zu politischen Konjunkturzyklen be-
schreiben, dass Amtsinhaber vor Wahlen expansive 
Wirtschaftspolitiken betreiben (Nordhaus 1975;  
Rogoff und Sibert 1988; Rogoff 1990 sowie De Haan 
und Klomp 2013 für einen Übersichtsartikel). Zu 
expansiven Wirtschaftspolitiken gehören in erster 
Linie höhere Staatsausgaben. Insbesondere solche 
Ausgaben, die für die Wähler unmittelbar sichtbar 
sind, eignen sich zum Erhöhen direkt vor Wahlen. 
Unmittelbar sichtbar sind z.B. Transfers wie für Ge-
sundheitsausgaben, weniger sichtbar sind Ausgaben 

mit investivem Charakter z.B. für neue Brücken oder 
Autobahnen, deren Früchte erst mit ein paar Jahren 
Verzögerung geerntet werden können, weil Planung 
und Bau Zeit brauchen. Empirische Studien zeigen 
politische Konjunkturzyklen in Staatsausgaben (z.B. 
Castro und Martins 2018; Potrafke 2010; 2020).

Steuererleichterungen vor Wahlen zählen ebenso 
zu expansiven Fiskalpolitiken. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Wähler Amtsinhaber an der Wahlurne 
belohnen, wenn ihnen durch kürzlich in Kraft ge-
tretene oder beschlossene Steuersenkungen mehr 
Nettoeinkommen bleibt. Die empirische Evidenz für 
Steuererleichterungen vor Wahlen ist überschaubar. 
Es gibt einige Arbeiten, die auf lokaler Ebene wie z.B. 
in deutschen Gemeinden und italienischen Städten 
politische Konjunkturzyklen und Steueraufkommen 
untersuchen (Erhart 2013; Foremny und Riedel 2014; 
Alesina und Paradisi 2017; Sances 2017; Lami und 
Imami 2019). Auf nationaler Ebene untersucht Koes-
ter (2009) politisch-ökonomische Determinanten von 
Steuerreformen in Deutschland. Doch gibt es keine 
Arbeiten, die politische Konjunkturzyklen in der Steu-
erpolitik von Industrieländern über Ländergrenzen 
hinweg untersuchen. Aus finanzwissenschaftlicher 
Sicht ist diese Forschungslücke bedeutsam, da die 
zentralen steuerpolitischen Beschlüsse in den meis-
ten Volkswirtschaften auf nationaler Ebene getroffen 
werden. Das Fehlen empirischer Evidenz zu Steuer-
politiken auf nationaler Ebene liegt vor allem daran, 
dass es bisher keine umfassenden und vergleichbaren 
Daten zu Steuerpolitiken im internationalen Kontext 
gab. Steuersysteme sind sehr komplex und unter-
scheiden sich selbst zwischen Industrieländern stark. 
Deshalb haben wir einen neuen Steuerreformindex 
entwickelt, der Reformen von Steuersätzen und Steu-
erbemessungsgrundlagen der sechs bedeutendsten 

Steuerarten abbildet.
Politiken zum Gewinnen von Wählerstim-

men können sich auch durch Unterlassen 
äußern. Die Steuerpolitik ist hierfür ein 
sehr gutes Beispiel. Im Anschluss an Rezes-
sionen, wie wir sie gegenwärtig durch die  

Corona-Pandemie erlebt haben, greift die 
Politik oftmals zu Steuererhöhungen (Fuest 
et al. 2021b). Bei den Wählern sind Steuerer-
höhungen nie beliebt. Die wesentliche Frage 
ist, zu welchem Zeitpunkt Steuer erhöhungen 
am ehesten verkraftbar und aus wahltakti-
schen Gründen am geschicktesten sind. 
Steuern direkt vor einer Wahl zu erhöhen, 

Clemens Fuest, Klaus Gründler, Niklas Potrafke und Fabian Ruthardt

Steuererhöhungen? Am ehesten direkt 
nach den Wahlen*
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erscheint wiederwahlorientierten Politikern ausge-
sprochen ungeeignet. Steuerhöhungen eignen sich 
eher für die Zeit nach einer Wahl, am besten sofort 
nach einer Wahl, denn die Wähler vergessen schnell 
(diskontieren die Vergangenheit stark) und haben die 
Steuererhöhung dann bei der nächsten Wahl schon 
wieder vergessen.

Nicht jede Steuererhöhung nach Wahlen muss 
Kalkül sein. Es mag auch Situationen geben, in de-
nen ungeahnte Zwänge ein politisches Umsteuern 
nach Wahlen hervorrufen. In den Vereinigten Staa-
ten von Amerika sagte der Präsidentschaftskandidat 
George Bush auf einem Parteitag der Republikaner 
im August 1988 den berühmten Satz: »Read my lips. 
No new taxes!« Bush wurde als Präsident der Ver-
einigten Staaten gewählt und trat im Januar 1989 
sein Amt an. Im Jahr 1990 brach er sein Versprechen 
dann, und es kamen Steuererhöhungen. Ein Grund 
waren damals die geteilten Machtverhältnisse im 
Kongress; der Republikaner Bush konnte nicht mit 
republikanischen Mehrheiten im Kongress »durch-
regieren«. Aber dennoch: Bush kündigte an, dass es 
mit ihm keine Steuererhöhungen geben würde und 
hielt das Versprechen nicht. Ähnlich in Deutschland: 
Im Jahr 2005 war die Mehrwertsteuer ein Thema 
im Bundestagswahlkampf. Die Union kündigte eine  
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte 
von 16 auf 18% an. Die SPD lehnte vor der Wahl eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer ab. Sie attackierte die 
Union vielmehr im Wahlkampf für deren angekün-
digte Steuererhöhung. Auf SPD-Wahlplakaten hieß 
es beispielsweise: »Merkelsteuer – das wird teuer« 
oder »Ich kann mir Angela Merkel nicht leisten«. Nach 
der Bundestagswahl 2005 haben Union und SPD eine 
große Koalition gebildet und die Mehrwertsteuer  
gemeinsam um 3 Prozentpunkte von 16 auf 19% 
erhöht.

Die anekdotische Evidenz aus den Vereinigten 
Staaten und aus Deutschland sowie die Theorien auf 
Basis der politischen Konjunkturzyklen legen nahe, 
dass Steuererhöhungen systematisch weniger vor, 
sondern eher nach Wahlen stattfinden werden. Diese 
Hypothese haben wir in der neuen Studie von Fuest 
et al. (2021a) untersucht.

STEUERREFORMINDEX UND DESKRIPTIVE 
STATISTIKEN

Vorgelegt haben wir einen umfassenden Steuerre-
formindex. Die Datengrundlage für unseren neuen 
Steuerreformindex stammt vom Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), der sogenannte Tax Policy Reform 
Database von Amaglobeli et al. (2018). Diese Daten-
bank beinhaltet qualitative Informationen für Steuer-
reformen in 23 Ländern im Zeitraum 1960–2014. Wir 
verwenden diese Daten für 22 der 23 Länder – China 
betrachten wir nicht, weil in China politische Institu-
tionen vorliegen, die sich nicht zum Untersuchen von 
Wahlzyklen eignen. In der Datenbank von Amaglobeli 

et al. (2018) wird zwischen kleinen und großen Steu-
erreformen, jeweils für Steuererhöhungen und -sen-
kungen, unterschieden. Die Autoren 
differenzieren ebenso zwischen 
Reformen der Steuersätze und 
der Bemessungsgrundlagen, 
und zwar jeweils für sechs be-
deutsame Steuerarten: Unter-
nehmensteuern, persönliche 
Einkommensteuern, Umsatzsteu-
ern, Verbrauchsteuern, Vermögen-
steuern und Sozialversicherungs-
beiträge. Sozialversicherungsbei-
träge sind zwar keine Steuern, 
bilden aber die mit Abstand wich-
tigsten Abgaben in vielen Indust-
rie- und Schwellenländern und 
sind deshalb in der Daten-
bank enthalten. Die Kollegen  
vom IWF haben insgesamt mehr 
als 37 000 Informationen und 
Quellen zur Steuerpolitik in den 
jeweiligen Ländern ausgewertet.

Die qualitativen Informatio-
nen aus der IWF-Datenbank über-
führen wir in quantitative Indizes 
für die sechs Steuerarten, jeweils 
für die Steuersätze und Bemessungsgrundlagen. Un-
sere Indizes nehmen in einem individuellen Land und 
Jahr den Wert – 2 für große Steuererleichterungen, 
– 1 für kleine Steuererleichterungen, 0 für keine Än-
derungen, 1 für kleine Steuererhöhungen und 2 für 
große Steuererhöhungen an. Wurden in einem Land 
und Jahr zwei oder mehr kleine Steuerreformen 
vorgenommen, so betrachten wir deren Summe als 
große Steuerreform. Alternative Kodierungen stellen 
wir als zusätzliche Indizes bereit, die Unterschiede 
sind jedoch marginal. Insgesamt erhalten wir sechs 
Steuerreformindizes für die Steuersätze und ebenso 
sechs Steuerreformindizes für die Bemessungs-
grundlagen. Wir verwenden den Durchschnitt der 
sechs Steuersatzindizes als aggregierten Steuersatz-
reformindex und den Durchschnitt der sechs Steu-
erbemessungs-Grundlagenindizes als ag gregierten 
Steuerbemessungs-Grundlagenreformindex. 

Im Beobachtungszeitraum 1960–2014 halten 
sich Steuererhöhungen und -senkungen im Mittel 
die Waage: Der Mittelwert des aggregierten Steuer-
satzreformindex beträgt – 0,01 (Standardabweichung: 
0,329), der Mittelwert des aggregierten Steuerbe-
messungs-Grundlagenreformindex beträgt – 0,068  
(Standardabweichung: 0,334). Fraglich ist allerdings, 
ob die Steuererhöhungen und -senkungen durch 
Wahlzyklen beeinflusst, sie also vor Wahlen eher ge-
senkt und nach Wahlen eher erhöht wurden. Erste 
Anhaltspunkte für solche Muster liefern Mittelwert-
vergleiche der Steuerreformindizes in Wahljahren mit 
anderen Jahren bzw. Vorwahljahren mit anderen Jah-
ren und ebenso Nachwahljahren mit anderen Jahren.
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Abbildung 1 zeigt, dass der aggregierte Steuer-
satzreformindex in Wahljahren wie in anderen Jahren 
jeweils ganz leicht gesunken ist. Statistisch signifikant 
ist dieser Unterschied nicht. Gleiches gilt für den Ver-
gleich zwischen Vorwahljahren und allen anderen Jah-
ren. Doch in Nachwahljahren wurden die Steuersätze 
deutlich erhöht. In Nachwahljahren ist der aggregierte 
Steuersatzindex im Durchschnitt um 0,046 Punkte ge-
stiegen, in Nicht-Nachwahljahren ist der aggregierte 
Steuersatzindex hingegen um 0,031 Punkte gesun-
ken. Diese Differenz ist statistisch signifikant auf dem 
5%-Niveau. Für die Bemessungsgrundlage deuten die 
Ergebnisse auf keinerlei Wahlzyklen hin.

Abbildung 1 zeigt unkonditionierte Korrelationen 
zwischen dem Steuerreformindex und Dummy-Varia-
blen für Wahljahre, Vor- und Nachwahljahre. Es liegt 
nahe, dass dritte Variablen sowohl mit dem Steuerre-
formindex und Dummy-Variablen für Wahljahre, Vor- 
und Nachwahljahre korrelieren. Zudem ist es vorstell-
bar, dass sich Länder grundlegend in ihren fiskalischen 
Präferenzen und ihren Institutionen unterscheiden. 
Auf diese Variablen kontrollieren wir mit Hilfe eines 
ökonometrischen Modells.

Jedes Industrie- und Schwellenland hat seine ei-
gene Geschichte der Besteuerung und Wahlsysteme. In 
einem ökonometrischen Modell kontrollieren wir des-
halb für fixe Ländereffekte. Außerdem sind alle Länder 
in individuellen Jahren, wie seinerzeit beispielsweise 
die Ölkrisen oder der Finanz- und Schuldenkrise von 
vor gut zehn Jahren, von den gleichen Ereignissen 
betroffen. Diese fangen wir mit fixen Zeiteffekten auf. 
Als Kontrollvariablen verwenden wir Regierungsideo-
logie, Globalisierung und das Wirtschaftswachstum. 
Regierungsideologie beschreibt die parteipolitische 
Zusammensetzung von Regierungen. Zu vermuten ist, 
so legen es die Partisan-Theorien nahe (Hibbs 1977; 
Chappell und Keech 1986; Alesina 1987 sowie Potrafke 
2017; 2018 für Übersichtsartikel), dass linke Regie-
rungen eine größere Steuerbelastung, insbesondere 

für Wohlhabende, befürworten als rechte Regierun-
gen. Außerdem kontrollieren wir für Globalisierung. 
Zwei Theorien beschreiben wie Globalisierung die Be-
steuerung beeinflusst. Gemäß der »Race-to-the-bot-
tom«-Theorie wird die Steuerbelastung durch die 
Globalisierung sinken, denn nationale Regierungen 
konkurrieren um Investoren, die nicht durch zu hohe 
Steuerbelastungen abgeschreckt werden sollen. Eine 
andere Theorie legt dar, dass die Bürger im Zuge grö-
ßerer Unsicherheit und Wettbewerb durch die Glo-
balisierung mehr Staatstätigkeit einfordern werden; 
der Staat soll für die zunehmende Unsicherheit und 
Risiken »kompensieren«. Damit müssten in jedem Fall 
höhere Steuereinnahmen zur Gegenfinanzierung der 
Staatsausgaben einhergehen. Mit minimal niedrigen 
Steuersätzen und winzigen Bemessungsgrundlagen 
ist das nicht zu machen. Ebenso kontrollieren wir für 
das Wirtschaftswachstum, Regierungen werden in An-
lehnung an den Konjunkturzyklus ihre Steuerpolitik 
anpassen.

ÖKONOMETRISCHE ERGEBNISSE

Die ökonometrischen Ergebnisse bestätigen die Mittel-
wertvergleiche: In Nachwahljahren wurden die Steu-
ersätze erhöht. Der Effekt ist robust und numerisch 
bedeutsam: In Nachwahljahren ist der aggregierte 
Steuersatzreformindex um 0,24 Standardabweichun-
gen gestiegen. Für die Bemessungsgrundlagen beob-
achten wir keinerlei Effekte. Unsere Ergebnisse deu-
ten darüber hinaus nicht darauf hin, dass linke und 
rechte Regierungen unterschiedliche Steuerpolitiken 
betrieben haben. 

Aufschlussreich sind die Analysen für die individu-
ellen Steuerarten: Nach Wahlen sind insbesondere die 
Steuersätze der Umsatzsteuern und der persönlichen 
Einkommensteuern erhöht worden – Steuersätze, die 
der Großteil der Wähler unmittelbar im eigenen Geld-
beutel spürt. 
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Änderungen der Steuersätze im Umfeld von Wahlen in den OECD-Ländern, 1960–2014

Aggregierter Steuersatzreformindex

Hinweis: Die Indizes nehmen in einem Land und Jahr den Wert –2 für große Steuererleichterungen, –1 für kleine Steuererleichterungen, 0 für keine Änderungen, 
1  für kleine Steuererhöhungen und 2 für große Steuererhöhungen an.
Quelle: Berechnungen der Autoren. © ifo Institut
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STEUERREFORMEN: STEUERERHÖHUNGEN UND WAHLEN

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Steuererhöhungen gab es in der Vergangenheit nach 
nationalen Wahlen. Die Politiker wissen nur zu gut, 
dass sie mit Steuererhöhungen behutsam umgehen 
müssen, vor allem dann, wenn sie wiedergewählt 
werden wollen. Unmittelbar vor Wahlen haben sich 
Politiker mit Steuererhöhungen daher zurückgehalten 
(die Steuern aber auch nicht nennenswert reduziert). 

Unangenehme Politiken bieten sich für die Zeit 
nach Wahlen an – das gilt für im Amt bestätigte Re-
gierungen gleichermaßen wie frisch ins Amt gewählte 
Politiker. Die Wähler vergessen in der Regel schnell. 
Wenn die nächste Wahl ansteht, werden sich viele 
Wähler kaum an die Steuererhöhung nach der letz-
ten Wahl erinnern. 

Beteuerungen von Politikern im Wahlkampf, 
dass es keine Steuererhöhungen geben werde, soll-
ten skeptisch betrachtet werden. Man darf gespannt 
sein, welche Änderungen in der Steuerpolitik in der 
kommenden Legislaturperiode auf uns zukommen.
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STEUERREFORMEN: EINKOMMENSTEUER – VORSCHLÄGE DER PARTEIEN

Maximilian Blömer, Lilly Fischer, Manuel Pannier und Andreas Peichl

Die Reformvorschläge bei der  
Einkommensbesteuerung der Parteien 
zur Bundestagswahl 2021

»Wahlen werden in der Mitte gewonnen« – Gerhard 
Schröder1. 
»Hier in der Mitte sind wir« – Angela Merkel2.

1 Altkanzler Gerhard Schröder in einem Interview auf die Frage, ob 
die SPD sich inhaltlich wieder stärker in der Mitte positionieren sollte 
(Steingart und Afhüppe 2012).
2 Dies sagte Angela Merkel 2007 auf dem CDU-Parteitag bei der Ver-
abschiedung des neuen Grundsatzprogramms den Delegierten 
(Schmiese 2007).

Beide Parteien, derzeit zusammen als »Große Koali-
tion« in der Regierung, wollen sich vor Bundestags-
wahlen regelmäßig in der Mitte positionieren. Auch 
die mittleren Einkommensschichten sind besonders 
umkämpft, da sie viele Personen umfassen, und sie 
spielen deshalb eine zentrale Rolle in der politischen 
Ökonomie der Besteuerung (Bierbrauer et al. 2021a; 
Bierbrauer et al. 2021b). Eine Besserstellung dieser 
Schichten spricht viele Wählende an und steuerliche 
Erleichterungen können die Wählerschaft einer Partei 
erweitern (Cox 2009). So ist es wenig verwunderlich, 
dass alle Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten 
sind (mit Ausnahme der AfD), Entlastungen für die 
mittleren Einkommensbereiche planen, zum Beispiel 
durch Änderungen beim Grundfreibetrag und/oder 
den beiden Progressionszonen.

Der vorliegende Beitrag analysiert die Beschäf-
tigungs- und Verteilungswirkungen sowie die fiska-
lischen Effekte der Reformvorschläge der Parteien 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, SPD und Uni-
on.3 Dabei beschränken wir uns ähnlich wie Peichl et 
al. (2014) auf die Reformpläne der Parteien in Bezug 
auf Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag. Nicht 
berücksichtigt werden alle weiteren wirtschaftspoli-
tischen Forderungen, auch bezüglich des Ehegatten-
splittings (da die Wahlprogramme hier zu unkonkret 
sind) und Sozialabgaben. Die Wahlprogramme unter-
scheiden sich darin, wie konkret die Reformvorschläge 
formuliert sind. Deswegen wurden die verwendeten 
Parameter im Vorhinein mit den Parteien abgestimmt 
(vgl. Tab. 1). Die Analyse erfolgt mit Hilfe des ifo Mi-
krosimulationsmodells auf Basis von Haushaltsmi-
krodaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).

Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei allen Parteien 
die wirtschaftliche Mitte der Gesellschaft, die wir grob 

als das dritte bis neunte Einkommensdezil 
identifizieren, bessergestellt würden.4 Es zei-
gen sich jedoch auch erhebliche Unterschiede 

in den Wahlprogrammen. Grüne, Linke und 
SPD planen höhere Steuern für Gutverdie-
nende. Damit würden die Grünen und die 

Linkspartei eine stärkere Umverteilung der 

3  Das Programm der AfD wird mangels konkreter Vorschlä-
ge in diesem Beitrag nicht berücksichtigt.
4 Das durchschnittliche Einkommen eines Haushalts im 
dritten Dezil der äquivalenzgewichteten Einkommen be-
trägt im Status quo 24 633 Euro, im neunten Dezil 
56 936 Euro.

In diesem Beitrag untersuchen wir Aufkommens-, Beschäfti-
gungs- und Verteilungswirkungen der Programme der Parteien 
zur Bundestagswahl 2021 bezogen auf Einkommensteuer und 
Solidaritätszuschlag. Unsere Simulationen zeigen, dass alle Par-
teien die Haushalte bei der Einkommensbesteuerung entlasten 
wollen. Die Höhe der Entlastung variiert dabei jedoch zwischen 
den Parteien, so dass die Vorschläge nur bedingt vergleichbar 
sind. Auch bei der Struktur der Entlastung gibt es Gemeinsam-
keiten und Unterschiede. Alle Parteien wollen die mittleren 
Einkommensschichten der Bevölkerung mit ihren Reformplä-
nen besser stellen. Bei den oberen Einkommen unterscheiden 
sich die Effekte hingegen nicht nur in ihrer Höhe, sondern 
auch in der Richtung. Alle Parteien würden positive Anreize 
für Erwerbstätigkeit schaffen. Ein damit verbundenes erhöh-
tes Steueraufkommen könnte jedoch die Mindereinnahmen des 
Staates, ausgelöst durch eine niedrigere Steuerlast für einen 
sehr großen Teil der Bevölkerung, nur teilweise kompensieren.
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Einkommen erreichen. Ein weiterer Aspekt in Bezug 
auf die Einkommensteuer, der in den Wahlprogram-
men thematisiert wird, ist der Solidaritätszuschlag. 
Durch dessen geplante vollständige Abschaffung wür-
den Union und FDP vor allem Beziehende hoher Ein-
kommen entlasten.

DIE REFORMPLÄNE DER  
PARTEIEN IM ÜBERBLICK

Wie bereits angesprochen beschränkt sich dieser Ar-
tikel auf die Vorschläge der Parteien zu Reformen 
des Einkommensteuertarifs sowie zum Solidaritäts-
zuschlag. Die hier beschriebenen Punkte aus den 
Wahlprogrammen beziehen sich also ausschließlich 
auf diese Bereiche und sparen explizit alle Vorschläge 
zu Sozialabgaben, Sozialleistungen und Mindestlohn 
aus.5 Die Reformvorschläge der Parteien in ihren je-
weiligen Wahlprogrammen unterscheiden sich recht 
deutlich im Hinblick auf deren Genauigkeit.6 Während 
beispielsweise Die Linke in ihrem Programm exakte 
Werte für die Veränderung des ESt-Tarifs vorgibt, blei-
ben andere Parteien in Teilen ihrer Vorschläge vage. 
Um auch die wenig konkreten Aussagen zur Einkom-
mensteuer berücksichtigen zu können, interpretieren 
wir, in welcher Weise die Tarifparameter angepasst 
werden könnten, um das beschriebene Ziel der jewei-
ligen Partei zu erreichen. Die Parameter wurden im 

5 Diese Herangehensweise deckt sich mit der von Peichl et al. 
(2014) oder von Beznoska und Hentze (2021). Eine umfassendere 
Analyse liefern Gammelin et al. (2021) in Zusammenarbeit mit Buhl-
mann et al. (2021).
6 Für die Parteiprogramme siehe FDP (2021), Bündnis 90/Die Grü-
nen (2021), Die Linke (2021), SPD-Pateivorstand (2021) sowie CDU/
CSU (2021).

Vorfeld dieser Veröffentlichung mit 
den Parteien abgestimmt.7 Eine 
Übersicht über die gewählten 
Parameter liefert Tabelle 1. Die 
entsprechenden Grenzbelastun-
gen für den ESt-Tarif zzgl. Soli 
für zu versteuernde Einkommen 
bis 120 000 Euro werden in Abbil-
dung 1 dargestellt. Die Grenzbelasz-
tungen für Einkommen bis 300 000 
Euro können Abbildung 2 im Ank-
hang entnommen werden.

Alle Parteien sehen Reform-
bedarf bei der Einkommen-
steuer. Für eine Erhöhung des 
Grundfreibetrags von derzeit 
9 744 Euro sprechen sich Grüne, 
SPD und Linke aus. Die Grünen 
möchten einen Grundfreibetrag 
von 10 344 Euro, die SPD schlägt 
eine Erhöhung um 1 000 Euro auf 
10 744 Euro vor. Die Agenda der 
Linkspartei umfasst einen weitaus 
deutlicheren Anstieg des Grund-
freibetrags auf 14 400 Euro.

Entsprechend dieses hohen 
Grundfreibetrags möchte Die Linke die Einkommens-
grenze zum Eintritt in die zweite Progressionszone 
von derzeit 14 753 Euro auf 17 000 Euro anpassen und 
dabei den Grenzsteuersatz bei Eintritt in die zweite 
Prog ressionszone von 23,97% auf 20,30% senken. 

7 Die Zustimmung zur Wahl der Parameter erfolgte teils explizit 
durch die Pressestellen der Parteien. Eine ausbleibende Reaktion auf 
unsere Anfrage wurde als stillschweigende Zustimmung interpretiert.

Tab. 1

Übersicht über verwendete Tarifparameter
Status quo (2021) FDP Grüne Die Linke SPD Union

Parameter ESt-Tarif
Grundfreibetrag 9 744 9 744 10 344* 14 400 10 744* 9 744
Eingangssteuersatz 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Progressionszone 2 ab 14 753  – 14 753 17 000* 14 753 19 753*
Steuersatz 23,97%  – 23,97% 20,30%* 23,97% 23,97%

Spitzensteuersatz ab 57 918 90 000 57 918 70 000 76 000* 57 918
Spitzensteuersatz 42% 42% 42% 53% 45%* 42%

Zusatzklasse 1  –  – 100 000  –  –  –
Steuersatz  –  – 45%  –  –  –

Höchststeuersatz ab 274 612 274 612 250 000 274 612 250 000 274 612
Höchststeuersatz 45% 45% 48% 60% 48%* 45%

Zusatzklasse 2  –  –  – 1 000 000  –  –
Steuersatz  –  –  – 75%  –  –
Solidaritätszuschlag ja nein ja pre 2021 ja nein
bestätigt explizit explizit explizit explizit stillschweigend
Anmerkungen: Alle mit * gekennzeichneten Werte basieren auf Interpretationen von unkonkreten Aussagen der Parteien im Wahlprogramm oder Aussagen der Partei-
spitzen in Bezug auf die Strategie ihrer Partei im Hinblick auf die Einkommensteuer. Diese Werte haben wir den Parteien im Vorfeld der Analyse übermittelt. Die Parteien 
haben diesen Parametern explizit oder, im Falle der Union, stillschweigend (ohne ein Veto einzulegen) zugestimmt bzw. sie berichtigt. 

Quelle: Zusammenstellung der Autoren.
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Auch das Ziel der Union, kleine und mittlere Einkom-
men zu entlasten (CDU/CSU 2021), kann so interpre(-
tiert werden, dass der Eintritt in die zweite Progres-
sionszone erst ab einem Einkommen von 19 753 Euro 
erfolgt und dann der bestehende Grenzsteuersatz von 
23,97% greift (Beznoska und Hentze 2021). Auch die 
anderen Parteien haben die zweite Progressionszone 
als reformbedürftig ausgemacht. Die FDP würde den 
ESt-Tarif auf eine Progressionszone reduzieren, die 
vom Grundfreibetrag bis zum Eintritt in den Spitzen-
steuersatz8 mit einem linear ansteigenden Grenzsteu-
ersatz verläuft. Das Ziel hierbei ist die Beseitigung 
des sogenannten »Mittelstandsbauchs«. Nach Vorstel-
lung der FDP soll der Spitzensteuersatz von derzeit 
42% erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 
90 000 Euro fällig werden (Status quo: 57 918 Euro). 
Auch die SPD spricht sich für eine Ausweitung der 
zweiten Progressionszone aus (bis 76 000 Euro, siehe 
Beznoska und Hentze 2021), visiert ab diesem Einkom)-
men jedoch einen höheren Spitzensteuersatz von 45% 
an. Einen in seiner Struktur ähnlichen, in den Para-
metern jedoch abweichenden Vorschlag unterbreitet 
auch Die Linke, die einen Spitzensteuersatz von 53% 
ab einem Einkommen von 70 000 Euro anstrebt. Ledig-
lich die Grünen verzichten auf einen Reformvorschlag 
zur zweiten Progressionszone. Stattdessen planen die 
Grünen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes von 
42% auf 45% ab einem Einkommen von 100 000 Euro 
und erweitern so den bestehenden Tarif um eine Zone.

Neben dem Spitzensteuersatz sehen einige 
Parteien auch beim Höchststeuersatz Handlungs-
bedarf. Sowohl SPD als auch Grüne fordern einen 
Höchststeuersatz von 48% ab einem Einkommen von 
250 000 Euro (Status quo: 45% ab 274 612 Euro). Die 
Linke schlägt einen Grenzsteuersatz von 60% ab ei-
nem zu versteuernden Einkommen von 274 612 Euro 
vor. Als einzige Partei möchte Die Linke einen weiter 

8 Wir folgen der Definition des Bundesministeriums der Finanzen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossarein-
traege/E/024_Einkommensteuertarif.html?view=renderHelp) und 
bezeichnen als »Spitzensteuersatz« den Steuersatz von 42% ab ei-
nem zu versteuernden Einkommen von 57 918 Euro. Darüber hinaus 
gibt es für höhere Einkommen noch den »Höchstsatz« (umgangs-
sprachlich »Reichensteuersatz«) von 45% ab 274 612.

erhöhten Grenzsteuersatz von 75% für Einkommen 
oberhalb von 1 000 000 Euro einführen.

Schließlich haben die Parteien auch unterschied-
liche Vorstellungen zur Zukunft des Solidaritätszu-
schlags. In der 19. Legislaturperiode wurde ein Gesetz 
zur Rückführung des Solidaritätszuschlags beschlos-
sen, das eine Erhebung des Zuschlags von 5,5% auf 
die zu zahlende Einkommensteuer nur noch für hohe 
Einkommen vorgibt. Diese Maßnahme führte vor allem 
zur Entlastung von mittleren und höheren Einkommen 
(Blömer et al. 2021). Die Forderung von Union und 
FDP nach einer kompletten Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags zielt somit auf Bezieher hoher und sehr 
hoher Einkommen ab. Die Linke hingegen wünscht 
sich die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlags 
in seiner alten Form ohne die Reform der 19. Legisla-
turperiode. SPD und Grüne sprechen sich dafür aus, 
den reformierten Solidaritätszuschlag zu erhalten.

DATEN UND METHODE

ifo Mikrosimulationsmodell

Das ifo Mikrosimulationsmodell9 erlaubt es ceteris 
paribus abzuschätzen, wie sich strukturelle Verände-
rungen im Steuer- und Transfersystem auf individuelle 
Einkommensverhältnisse auswirken. Da Mikrosimu-
lationsmodelle auf Einzelbeobachtungen basieren, 
können nicht nur die gesamtgesellschaftlichen Effekte 
bestimmt werden, sondern auch Gewinner und Verlie-
rer einer Reform präzise identifiziert werden.

Es modelliert außerdem Verhaltensanpassungen 
beim individuellen Arbeitsangebot. Dazu wird ein sta-
tisches, strukturelles Haushaltsarbeitsangebotsmodell 
nach van Soest (1995) verwendet, das die Arbeitsn-
angebotsentscheidung der Haushaltsmitglieder als 
optimale Wahl zwischen einer diskreten Anzahl von 
Arbeitszeitkategorien modelliert. Durch Reformen bei 
Einkommensteuer oder Solidaritätszuschlag verän-
dern sich die nutzenmaximierenden Entscheidungen 
bezüglich des individuellen Arbeitsangebots ange-
sichts veränderter monetärer Erwerbsanreize. Agg-
regiert ergeben diese die Arbeitsangebotseffekte.10

Daten

Als Datenquelle für die Simulation dient die Welle 
(v35) des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) aus 
dem Jahr 2018 (Goebel et al. 2019). Die repräsen -
tative Stichprobe der erwachsenen Bevölkerung in 
Deutschland umfasst derzeit über 30 000 Personen 
in rund 15 000 privaten Haushalten. Für die vorliegen-

9 Für diese Berechnungen wurde das ifo Tax and Transfer Behavio-
ral Microsimulation Model (ifo-MSM-TTL) eingesetzt. Zusammen mit 
dem ifo Tax Return Microsimulation Model (ifo-MSM-TA) bildet es das 
ifo General Microsimulation Model (ifo-MSM). Für eine Dokumentati-
on des Modells siehe Blömer und Peichl (2020).
10 Mögliche Effekte auf die Arbeitsnachfrage wurden in dieser Analy-
se nicht berücksichtigt. Erfahrungsgemäß reduzieren Arbeitsnach-
frageeffekte aufgrund von Lohnanpassungen die Arbeitsangebotsef-
fekte um 20–25% (Peichl und Siegloch 2012).

Zu versteuerndes Einkommen (Euro/Jahr)

FDP
GrüneDie Linke Status quo (2021)
SPD Union

Grenzsteuersatz (in %) für einen Single-Haushalt in den Parteiprogrammen

Hinweis: Die Grafik zeigt die marginale Gesamtbelastung durch die Einkommensteuer und den Solidaritätszuschlag 
bezogen auf das zu versteuernde Einkommen (zvE) eines Haushalts.
Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. © ifo Institut
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den Rechnungen nutzen wir die im SOEP genannten 
Vorjahresangaben zu Einkommen und Beschäftigung. 
Alle Einkommensangaben werden mittels des vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbrau-
cherpreisindex fortgeschrieben. 

Für alle Reformvorschläge wird als Status quo der 
Rechtsstand im Jahr 2021 als Vergleichsszenario he-
rangezogen. Um mögliche Verhaltensreaktionen auf-
grund der Reformen zwischen dem Datenjahr (2018) 
und dem Status quo im Jahr 2021 zu berücksichtigen, 
simulieren wir die Änderungen des Arbeitsvolumens 
und der Löhne zwischen den beiden Jahren.

ERGEBNISSE

Nachfolgend werden die Effekte der Reformvorschläge 
auf Beschäftigung, Einnahmen des Staates sowie die 
Verteilung von Einkommen innerhalb der Bevölkerung 
betrachtet.11

Arbeitsangebotswirkungen

Tabelle 2 zeigt die Auswirkungen der Reformvor -
schläge der Parteien im Hinblick auf Einkommensteuer 
und Solidaritätszuschlag auf das Arbeitsangebot in 
Deutschland in Vergleich zum Status quo. Über alle 
Parteien hinweg werden positive Beschäftigungsef-
fekte durch die jeweiligen Reformen induziert. Der 
Umfang der Ausweitung des Arbeitsangebots variiert 
je nach Reform jedoch deutlich.

Der Vorschlag der FDP würde dazu führen, dass 
die gearbeiteten Stunden pro Jahr in einem Maße zu-
nehmen, das der Arbeitskraft von 600 000 Personen 
mit jeweils 40 Wochenarbeitsstunden entspricht (man 
spricht auch von 600 000 Vollzeitäquivalenten). Dar-
über hinaus würden im Zuge der angedachten Reform 
330 000 Personen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, 
die zuvor erwerbslos waren. Dieser deutliche Anstieg 
ist das Ergebnis einer steuerlichen Entlastung über 
beinahe den gesamten ESt-Tarif hinweg. Die Abschaf-
fung der zweiten Progressionszone sowie die Auswei-
tung der dann einzigen Progressionszone würden die 
zu zahlenden Steuern für alle Einkommen vom Grund-
freibetrag bis 90 000 Euro verringern. Die Aufhebung 
des Solidaritätszuschlags würde auch für die Bezieher 
hoher Einkommen einen Anreiz schaffen, die Stunden-
zahl zu erhöhen.

Der Beschäftigungseffekt für den Reformvorschlag 
der Grünen wäre nur knapp positiv. Bei dieser ver-
gleichsweise weniger umfangreichen Reform wirken 
die Erhöhung des Grundfreibetrags sowie die Mehr-

11 In den Daten des SOEP sind Personen mit sehr hohen Einkommen 
unterrepräsentiert. Es kann daher im Status quo zu Unterschätzun-
gen bei den Steueraufkommen in den sehr hohen Einkommens-
schichten kommen. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags führt 
also in unseren Schätzungen tendenziell zu geringeren Einbußen im 
Steueraufkommen, als dies mit genauen Daten zur Spitze der Ein-
kommensverteilung der Fall wäre. Ähnlich kann das zusätzliche Auf-
kommen einer Steuererhöhung im sehr hohen Einkommensbereich 
unterschätzt werden.

belastung für Einkommen von mehr als 100 000 Euro 
einander entgegen.

Die Anpassung des Arbeitsangebots für den Re-
formvorschlag der Linkspartei ist beachtlich. Obwohl 
die Steuersätze für Gutverdiener teils signifikant an-
gehoben würden, würde sich die Anzahl der gear-
beiteten Stunden um 0,9% erhöhen. Die deutliche 
Erhöhung des Grundfreibetrags und die zusätzliche 
Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen wür-
den den negativen Beschäftigungsanreiz am oberen 
Ende der Einkommensverteilung überwiegen. Die Be-
deutung des Grundfreibetrags für die Beschäftigung 
schlägt sich auch im Anstieg der Arbeitsmarktparti-
zipation nieder.

Union und SPD würden mit ihren Vorschlägen 
moderat positive Beschäftigungswirkungen errei-
chen mit jeweils 0,51% bzw. 0,32% mehr gearbeite-
ten Stunden.

Aufkommenswirkungen

Die fiskalischen Effekte der Reformszenarien sind in 
Tabelle 3 angegeben. Im Folgenden wird zwischen 
dem statischen Effekt auf das Steueraufkommen ohne 
Anpassung des Arbeitsangebots und dem Budgetef-
fekt mit Berücksichtigung der bereits angesprochenen 
Beschäftigungswirkungen unterschieden.12

Tabelle 3 zeigt, dass die erheblichen Steuerh-
senkungen des FDP-Vorschlags den Staatshaushalt 
unmittelbar und sehr stark belasten würden. Dieser 
müsste im statischen Szenario mit 73,1 Mrd. Euro 
weniger als im Status quo zurechtkommen. Zum 
Vergleich: Die Gesamteinnahmen aus der Einkom-
mensteuer der privaten Haushalte für das Jahr 2021 
schätzt das ifo Mikrosimulationsmodell auf knapp 
300 Mrd. Euro.13 Der Anstieg der Beschäftigung und 

12 Die statische Anpassung wird auch mit dem Begriff »Morning- 
After«-Effekt beschrieben. Diese Bezeichnung kommt von der Annah-
me, dass Individuen mit ihrem Verhalten nicht unmittelbar auf eine 
Reform reagieren können.
13 Da die SOEP-Daten das obere Ende der Einkommensverteilung 
nicht perfekt abbilden, liegt dieser Wert unter der aktuellen Steuer-
schätzung, die auf einen Wert von 330 Mrd. Euro kommt. Da diese 
Verzerrung sowohl den Status quo als auch die Reformvorschläge 
betrifft, erwarten wir – mit Ausnahme des Vorschlags der Linken – 
keine großen Unterschiede in den Reformwirkungen.

Tab. 2

Beschäftigungswirkungen

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

Tsd. VZÄ % Tsd. Personen %

FDP 600 1,83 330 0,92

Grüne 30 0,09 24 0,07

Die Linke 295 0,90 229 0,64

SPD 104 0,32 66 0,19

Union 167 0,51 100 0,28

Hinweis: Beschäftigungswirkungen im Vergleich zum Status quo. Vollzeitäquivalente bemisst den Beschäftigungs-
effekt umgerechnet in Vollzeitbeschäftigten mit 40 Wochenarbeitsstunden. Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie 
viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln. 

 Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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das damit verbundene höhere Steueraufkommen 
kann nur einen geringen Teil dieses Defizits ausglei-
chen, das auch unter dessen Berücksichtigung noch 
60,1 Mrd. Euro betragen würde.

Im Gegensatz dazu stehen die Reformpläne der 
Grünen. Deren Tarifanpassungen wären beinahe bud-
getneutral und würden zu Mindereinnahmen von etwa 
2 Mrd. Euro im Szenario mit und ohne Anpassung des 
Arbeitsangebots führen.

Das Einnahmendefizit durch den Vorschlag der 
SPD würde unter Berücksichtigung der Arbeitsange-
botswirkungen mit 9,1 Mrd. Euro auch relativ gering 
ausfallen.

Fehlbeträge von mehr als 20 Mrd. Euro im stati-
schen Szenario würden sich aus den Reformvorschlä-
gen der Linkspartei und der Union ergeben. Beim 
Vergleich der Anpassungseffekte durch erhöhte Be-
schäftigung zeigt sich, dass die Kompensation beim 
Unionsvorschlag relativ stärker ausgeprägt wäre als 
beim Vorschlag der Linken. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass in Folge der Aufhebung des Solidari-
tätszuschlags primär die Bezieher hoher Einkommen 
ihr Arbeitsangebot erhöhen und damit deutlich mehr 
Steueraufkommen erzielen würden als die zahlreichen 
Geringverdiener mit ihrer Mehrarbeit im Falle des Vor-
schlags der Linkspartei.

Insgesamt spiegeln die hier beobachteten Er-
gebnisse zum Steueraufkommen die bereits bei den 
Beschäftigungseffekten beobachteten Tendenzen 
wider. Reformvorschläge, die weitreichende Steuer-
erleichterungen beinhalten, würden mit geringeren 
Steuereinnahmen einhergehen, die auch durch den 

Anstieg der Beschäftigung nur teilweise kompensiert 
werden könnten.

Verteilungswirkungen

Tabelle 4 zeigt, wie sich Armuts- und Ungleichheits-
maße durch die Reformvorschläge der Parteien ver-
ändern würden. Hier wird abermals unterschieden 
zwischen einem statischen Szenario sowie einem 
Szenario mit Berücksichtigung der Beschäftigungs- 
effekte.

Zur Erfassung der relativen Armutsbetroffenheit 
wird die Armutsrisikoquote verwendet.14 Für alle 
Reformvorschläge wäre ein Anstieg der ARQ zu ver-
zeichnen, wobei dieser Anstieg im statischen Szena-
rio zwischen 0,1 Prozentpunkten bei den Grünen und 
0,9 Prozentpunkten bei der FDP variieren würde. Die 
Beschäftigungswirkungen würden den Effekt auf die 
ARQ für den FDP-Vorschlag noch weiter verstärken, 
so dass diese gar um 1,2 Prozentpunkte zunehmen 
würde. Ein Anstieg der ARQ im Fall von steigenden 
Einkommen über die Verteilung hinweg deutet darauf 
hin, dass Haushalte mit geringerem Einkommen nicht 
mit der positiven Einkommensentwicklung des Medi-
anhaushalts Schritt halten könnten. Dass dies für alle 
Reformvorschläge gilt, wird auch beim Blick auf die 
Tabellen im Anhang deutlich, die die Veränderung des 
verfügbaren Einkommens je nach Einkommensdezil 
darstellen. Hier können die mittleren Einkommens-
dezile bei allen Reformvorschlägen ein deutlicheres 
Plus verzeichnen als die untersten Dezile, so dass die 
Armutsrisikoschwelle in jedem Szenario ansteigt und 
daher mehr Menschen unter diese Schwelle fallen.

Betrachtet man hingegen die fixe Armutsrisiko-
quote ARQ (fix), d.h. die relative Armutsbetroffenheit 
unter Berücksichtigung der Armutsrisikoschwelle des 
Status quo, so wäre bei allen Reformvorschlägen eine 
Verringerung dieser Kennzahl zu verzeichnen. Durch 
die Entlastungen für kleine Einkommen würde sich 
die finanzielle Situation für einen Teil der Personen, 
die im Status quo Einkommen unterhalb der Armuts-

14 Die Armutsrisikoquote (ARQ) ist der prozentuale Anteil von Perso-
nen, deren Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 60% des Medi-
ans aller Nettoäquivalenzeinkommen beträgt und damit die Armuts-
risikoschwelle unterschreitet.

Tab. 3

Fiskalische Effekte, Veränderung in Mrd. Euro

Reformszenario Ohne Anpassung Mit Anpassung

FDP – 73,1 – 60,1

Grüne – 2,4 – 2,0

Die Linke – 25,0 – 21,9

SPD – 11,1 – 9,1

Union – 21,7 – 17,9

Hinweis: Budgetwirkung der Reform im Vergleich zum Status quo. Positive Werte bedeuten eine Entlastung, 
negative eine Belastung des Budgets.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 4

Veränderung von Armuts- und Ungleichheitsmaßen

Ohne Anpassung Mit Anpassung

Reformszenario ARQ ARQ (fix) Gini ARQ ARQ (fix) Gini

FDP 0,9 – 0,3 1,3 1,2 – 0,7 1,3

Grüne 0,1 – 0,1 – 0,1 0,1 – 0,1 – 0,2

Die Linke 0,7 – 1,0 – 0,8 0,7 – 1,3 – 1,1

SPD 0,2 – 0,2 – 0,0 0,2 – 0,3 – 0,0

Union 0,4 – 0,1 0,3 0,4 – 0,2 0,3

Hinweis: Die Tabelle weist die Veränderung verschiedener Verteilungsmaße in Prozentpunkten im Vergleich zum Status quo aus. Veränderung von Armutsrisikoquote, 
Armutsrisikoquote (fix), Gini-Koeffizient in Prozentpunkten.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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risikoschwelle beziehen, soweit verbessern, dass sie 
über die Schwelle des Status quo gehoben werden 
würden. Im statischen Szenario würde der Anteil bei 
fast allen Parteien (bis auf die Linkspartei) um 0,1 bis 
0,3 Prozentpunkte zurückgehen. Bei der Partei Die 
Linke würde die ARQ (fix) sogar um einen Prozent-
punkt zurückgehen. Im Szenario unter Einbezug der 
Beschäftigungswirkungen würden sich diese Effekte 
in geringem Ausmaß verstärken. Hervorzuheben ist, 
dass bei der FDP dann ein Rückgang um 0,7 Prozent-
punkte bestehen würde. Dies zeigt, dass die Entlas-
tungen, die die Parteien vorschlagen, die Situation 
ärmerer Haushalte im Vergleich zum Status quo im 
Durchschnitt verbessern würden, wobei die Entlas-
tung bei FDP und der Linkspartei am größten wären. 
Der Vergleich zur variablen ARQ zeigt jedoch, dass 
die Armutsrisikoschwellen, die durch die Reformsze-
narien induziert würden, so steigen würden, dass ein 
größerer Anteil an Personen unter der neuen Armuts-
risikoschwelle liegen würde. Dies ist auf eine stärkere 
Entlastung für Besserverdienende als für Beziehende 
kleiner Einkommen zurückzuführen.

Die Reformvorschläge würden also auch beein-
flussen, wie gleich Einkommen nach Abzug von Steu-
ern in der Gesellschaft verteilt sind. Entsprechend 
würde sich der Gini-Index je nach Wahlprogramm 
in verschiedene Richtungen entwickeln. Die ESt-An-
passungen von Grünen und Linkspartei würden Ein-
kommensungleichheit verringern, bei Union und FDP 
würde es zu höherer Einkommensungleichheit kom-
men, der SPD-Vorschlag würde sich neutral auf die 
Einkommensungleichheit auswirken. Hervorzuheben 
sind die sehr deutliche Reduktion des Gini-Koeffizien-
ten um 1,1 Prozentpunkte nach Berücksichtigung der 
Beschäftigungsreaktionen bei der Linkspartei sowie 
der Anstieg des Gini-Koeffizienten um 1,3 Prozent-
punkte durch den Vorschlag der FDP.

Diese Anpassungen des Gini-Koeffizienten kön-
nen mittels der Veränderungen des verfügbaren Haus-
haltseinkommens für verschiedene Einkommensdezile, 
wie in den Tabellen 5 bis 9 im Anhang dargestellt, er-
klärt werden.15

Der FDP-Reformvorschlag würde Gewinne für 
alle Einkommensdezile im Vergleich zum Status quo 
zur Folge haben. Das durchschnittliche Plus über alle 
Haushalte würde nach Berücksichtigung der Beschäf-
tigungseffekte über 5% im verfügbaren Einkommen 
betragen. Diese Gewinne würden jedoch mit zuneh-
mendem Einkommen weiter ansteigen (von 0,57% 
im ersten Dezil auf 8,57% im zehnten Dezil), so dass 
Einkommensungleichheit begünstigt würde. Die zwei 
Hauptfaktoren für diesen Effekt sind die Ausdehnung 
der Progressionszone bis auf ein zu versteuerndes 
15 Die Tabellen im Anhang bilden auch die Effekte auf das verfügbare 
Einkommen für verschieden Haushaltstypen ab. Da in diesem Bei-
trag ausschließlich Einkommensteuerreformen betrachtet werden, 
können Unterschiede je nach Haushaltstypen über die Parteivor-
schläge hinweg nicht als Fokus auf bestimmte Gruppen interpretiert 
werden. Diese Unterschiede ergeben sich vielmehr daraus, dass 
manche Haushaltstypen an einigen Stellen der Einkommensvertei-
lung besonders häufig auftreten.

Einkommen von 90 000 Euro sowie die Abschaffung 
des reformierten Solidaritätszuschlags.

Der Vorschlag von Bündnis90/Die Grünen hätte 
insgesamt wesentlich geringere Effekte auf das ver-
fügbare Einkommen. Hier würden die mittleren Dezile 
in der Einkommensverteilung am meisten profitieren, 
wohingegen die 10% der Haushalte mit den höchsten 
Einkommen durch die höheren Grenzsteuersätze ab 
100 000 Euro mit leicht geringerem Haushaltseinkom-
men rechnen müssten.

Auch bei der Partei Die Linke könnten besonders 
die Haushalte in mittleren Dezilen von der anvisierten 
Reform profitieren. Deutliche Einbußen im verfügba-
ren Einkommen hätten hingegen die Haushalte am 
oberen Ende der Einkommensverteilung. Der Spit-
zensteuersatz von 53% und der Höchststeuersatz von 
60% (sowie die höhere marginale Besteuerung von 
Einkommen über 1 000 000 Euro, von denen es aller-
dings nur sehr wenige in den SOEP-Daten gibt) zeigen 
hier Wirkung und würden so zu einer wesentlichen 
Verringerung der Einkommensungleichheit beitragen.

Für den Vorschlag der SPD würden sich steigende 
Zugewinne vom ersten bis zum neunten Dezil (0,33% 
bis 1,31% nach Anpassung) ergeben. Die obersten 10% 
der Haushaltseinkommen hätten den geringsten Zu-
wachs im verfügbaren Einkommen (0,29% nach An-
passung). Diese Effekte im oberen Einkommensspek-
trum rühren daher, dass die Ausweitung der zweiten 
Progressionszone auf 76 000 Euro und die Erhöhung 
des Spitzen- bzw. Höchststeuersatzes einander entge-
genwirken. Für Haushalte mit sehr hohen Einkommen 
würde dann der negative Effekt durch die höheren 
Grenzsteuersätze überwiegen.

Die Effekte für die einzelnen Dezile sind beim Uni-
onsvorschlag strukturell ähnlich zu jenen der FDP, 
wobei das Ausmaß der Reform auf das verfügbare 
Einkommen insgesamt geringer wäre. Am stärksten 
würden unter Berücksichtigung des Beschäftigungs-
effekts die 10% der Haushalte mit den höchsten Ein-
kommen (2,52%) profitieren, die Haushalte mit den 
geringsten Einkommen könnten in ihrem verfügbaren 
Einkommen kaum zulegen (0,27%). Die Ausweitung 
der ersten Progressionszone würde neben niedrigeren 
und mittleren Einkommen auch hohe Einkommen be-
günstigen, das Ende des Solidaritätszuschlags käme 
ausschließlich Gutverdienern zugute. Infolgedessen 
würde durch die Maßnahmen der Union die Einkom-
mensungleichheit steigen.

Es ist festzuhalten, dass alle Parteien Reformvor-
schläge vorgelegt haben, die das durchschnittliche 
verfügbare Haushaltseinkommen in Deutschland er-
höhen würden. Die Mitte der Einkommensverteilung 
könnte jeweils zulegen, wobei sich die Parteien jeweils 
in ihrem Fokus unterscheiden. Bei Grünen und Linken 
könnten die mittleren Dezile am meisten zulegen, bei 
der SPD sind es vor allem die Dezile oberhalb des Me-
dians bis zum neunten Dezil. FDP und Union würden 
insbesondere durch die Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlags die größte Entlastung für die obersten 10% 
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erzielen. Es würde somit auch ein höheres Maß an 
Einkommensungleichheit resultieren.

FAZIT

In diesem Beitrag untersuchen wir Aufkommens-, 
Beschäftigungs- und Verteilungswirkungen der Pro-
gramme der Parteien zur Bundestagswahl 2021. Wir in-
terpretieren die teils vage formulierten Vorschläge be-
zogen auf Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 
in Abstimmung mit den Parteien. Nicht berücksichtigt 
werden alle weiteren wirtschaftspolitischen Forderun-
gen, auch bzgl. Ehegattensplitting und Sozialabgaben.

Unsere Simulationen zeigen, dass alle Parteien 
die Haushalte bei der Einkommensbesteuerung ent-
lasten wollen. Die Höhe der Entlastung variiert dabei 
jedoch zwischen den Parteien, so dass die Vorschläge 
nur bedingt vergleichbar sind. Die deutlichste Entlas-
tung plant die FDP mit durchschnittlich 4,5% mehr ver-
fügbarem Einkommen. Sie hat dabei jedoch von allen 
Parteien das größte fiskalische Minus zu verbuchen 
(über 60 Mrd. Euro unter Berücksichtigung der Arbeits-
angebotseffekte), während die Grünen dagegen mit 
ihren Reformvorschlägen fast budgetneutral bleiben.

Auch bei der Struktur der Entlastung gibt es Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede. Alle Parteien wollen 
die mittleren Einkommensschichten der Bevölkerung 
mit ihren Reformplänen besser stellen. Dies resultiert 
insbesondere aus Änderungen beim Grundfreibetrag 
und/oder den beiden Progressionszonen. Auch die 
untersten zwei Dezile werden in unseren Simulationen 
bei allen Parteien bessergestellt, jedoch weniger als 
die Mittelschicht, da nicht alle Haushalte am unteren 
Ende der Verteilung Einkommensteuer zahlen.

Bei den oberen Einkommen unterscheiden sich 
die Effekte nicht nur in ihrer Höhe, sondern auch in 
der Richtung: FDP und Union würden das 10. Einkom-
mensdezil, verglichen mit den anderen Dezilen, am 
stärksten entlasten. Dies ist u.a. auf die vollständige 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags zurückzufüh-
ren. Grüne und Linke erwirken durch Erhöhung der 
Steuersätze für Gutverdienende, dass diese Einkom-
mensschicht sogar schlechter gestellt würde. Durch 
diesen Umverteilungseffekt würde die Ungleichheit 
der Einkommen reduziert. Bei den Linken ist dieser 
Effekt aufgrund der stärkeren fiskalischen Belastung 
stärker ausgeprägt als bei den Grünen. FDP und Union 
würden durch die Entlastungen für Gutverdienende 
einen gegenteiligen Effekt erwirken, der die Einkom-
mensungleichheit (bei der FDP stärker als bei der 
Union) erhöhen würde.

Alle Parteien würden positive Anreize für Erwerbs-
tätigkeit schaffen. Ein damit verbundenes erhöhtes 
Steueraufkommen könnte jedoch die Mindereinnah-
men des Staates, ausgelöst durch eine niedrigere 
Steuerlast für einen sehr großen Teil der Bevölkerung, 
nur teilweise kompensieren. Ob diese, den Fiskus teils 
deutlich belastenden Maßnahmen in Koalitionsver-
handlungen nach der Wahl von den Parteien durch-

gesetzt werden können, ist angesichts eines bereits 
strapazierten Staatshaushalts sehr unwahrscheinlich, 
zumal es ja auch zahlreiche Wünsche bzw. Verspre-
chungen der Parteien auf der Ausgabenseite gibt. 

LITERATUR 
Beznoska, M. und T. Hentze (2021), Wahlprogramme zur Einkommen-
steuer: Alle wollen die Mitte entlasten, Techn. Ber. IW-Kurzbericht, Köln.

Bierbrauer, F. J., P. C. Boyer und A. Peichl (2021a), »Politically Feasible Re- 
forms of Nonlinear Tax Systems«, American Economic Review 111(1), 
153–191. 

Bierbrauer, F., A. Peichl, D. Sachs und D. Weishaar (2021b), »Mehrheits-
fähige und wohlfahrtssteigernde Reformen des deutschen Steuer- und 
Transfersystems: Von Entzugsraten, Mittelstands- und Wohlstandsbäu-
chen«, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 22(3).

Blömer, M., P. Brandt, A. Harter, M. Mosler und A. Peichl (2021), Vertei-
lungswirkungen ausgewählter steuerpolitischer Reformen der 19. Legisla-
turperiode, ifo Forschungsberichte 122. ifo Institut, München.

Blömer, M. und A. Peichl (2020), »The ifo Tax and Transfer Behavio-
ral Microsimulation Model«, ifo Working Paper 335, verfügbar unter: 
https://www.ifo.de/publikationen/2020/working-paper/ifo-tax-and 
-transfer-behavioral-microsimulation-model.

Buhlmann, F., M. Hebsaker und S. Siegloch (2021), Reformvorschläge der 
Parteien zur Bundestagswahl 2021 – Finanzielle Auswirkungen. Eine Be-
rechnung für die Süddeutsche Zeitung mithilfe des Evaluationsmodells für 
integrierte Steuer- und Transferpolitik-Analysen (ZEWEviSTA) – aktualisiert 
am 19. Juli und 5. August 2021, Techn. Ber., ZEW – Leibniz-Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim.

Bündnis 90/Die Grünen (2021), Programmentwurf zur Bundestagswahl 
2021, verfügbar unter:  
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogrammentwurf.
pdf, aufgerufen am 21. Juni 2021.

CDU/CSU (2021), Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemein-
sam für ein modernes Deutschland, verfügbar unter:  
https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf, auf-
gerufen am 22. Juni 2021.

Cox, G. W. (2009), »Swing Voters, Core Voters, and Distributive Politics«, 
Political representation 342.

Die Linke (2021), Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und 
Klimagerechtigkeit! Wahlprogramm der Partei DIE LINKE zur Bundestags-
wahl 2021, verfügbar unter:  
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlprogramme_alt/bun-
destagswahlprogramm2021.pdf, aufgerufen am 22. Juni 2021.

FDP (2021), Wahlprogramm der Freien Demokraten, verfügbar unter: 
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/FDP_Programm_Bundes-
tagswahl2021_1.pdf, aufgerufen am 21. Juni 2021.

Gammelin, C., A. Hagelüken, H. Eiden, J. Schubert, S. Dimitrov und E. 
von Grafenstein (2021), »Wer profitiert, wer verliert«, Süddeutsche Zei-
tung SZ.de, verfügbar unter: https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/
wirtschaft/steuern-wer-von-den-plaenen-der-parteien-profitiert- e954474 
/?reduced = true, aufgerufen am 16. Juli 2021.

Goebel, J., M. M. Grabka, S. Liebig, M. Kroh, D. Richter, C. Schröder und 
Jürgen Schupp (2019), »The German Socio-Economic Panel (SOEP)«, 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 239(2), 345–360.

Peichl, A., N. Pestel, S. Siegloch und E. Sommer (2014), »Bundestags-
wahlkampf 2013: Klientelpolitik durch Steuerreform?«, Perspektiven der 
Wirtschaftspolitik 15(2), 182–194.

Peichl, A. und S. Siegloch (2012), »Accounting for Labor Demand Effects 
in Structural Labor Supply Models«, Labour Economics 19(1), 129–138.

Schmiese, W. (2007), »In der Mitte sind nur wir«, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung FAZ.net, verfügbar unter:  
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-parteitag-in-der-mitte-
sind-nur-wir-1485617.html, aufgerufen am 18.August 2021.

SPD-Pateivorstand (2021), Das Zukunftsprogramm der SPD, verfügbar un-
ter: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20210301_
SPD_Zukunftsprogramm.pdf, aufgerufen am 21. Juni 2021.

Steingart, G. und S. Afhüppe (2012), »Gerhard Schröder verord-
net Deutschland Agenda 2030«, in: Handelsblatt, verfügbar unter: 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/altbundes-
kanzler-wahlen-werden-in-der-mitte-gewonnen/6480146-5.html?ti-
cket=ST-992675-PtuyIKI0Rb6TJbRdrURx-ap1, aufgerufen am 4. August 
2021.

van Soest, A. (1995), »Structural Models of Family Labor Supply: A Dis-
crete Choice Approach«, The Journal of Human Resources 30(1), 63.

ZUM INHALT

https://www.ifo.de/publikationen/2020/working-paper/ifo-tax-and-transfer-behavioral-microsimulation-model
https://www.ifo.de/publikationen/2020/working-paper/ifo-tax-and-transfer-behavioral-microsimulation-model
https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogrammentwurf.pdf
https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlprogramme_alt/bundestagswahlprogramm2021.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlprogramme_alt/bundestagswahlprogramm2021.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.pdf
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/steuern-wer-von-den-plaenen-der-parteien-profitiert-e954474/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/steuern-wer-von-den-plaenen-der-parteien-profitiert-e954474/?reduced=true
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-parteitag-in-der-mitte-sind-nur-wir-1485617.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-parteitag-in-der-mitte-sind-nur-wir-1485617.html
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20210301_SPD_Zukunftsprogramm.pdf
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/altbundeskanzler-wahlen-werden-in-der-mitte-gewonnen/6480146-5.html?ticket=ST-992675-PtuyIKI0Rb6TJbRdrURx-ap1
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/altbundeskanzler-wahlen-werden-in-der-mitte-gewonnen/6480146-5.html?ticket=ST-992675-PtuyIKI0Rb6TJbRdrURx-ap1


23ifo Schnelldienst 10 / 2021 74. Jahrgang 13. Oktober 2021

STEUERREFORMEN: EINKOMMENSTEUER – VORSCHLÄGE DER PARTEIEN

ANHANG

0

20

40

60

0 100000 200000 300000
Zu versteuerndes Einkommen (Euro/Jahr)

FDP
GrüneDie Linke Status quo (2021)
SPD Union

Grenzsteuersatz (in %) für einen Single-Haushalt in den Parteiprogrammen

Hinweis: Die Grafik zeigt die marginale Gesamtbelastung durch die Einkommensteuer und den Solidaritätszuschlag 
bezogen auf das zu versteuernde Einkommen (zvE) eines Haushalts.
Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. © ifo Institut

%

Abb. 2

Tab. 5

Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen – FDP 
Ausgangswert Veränderung

Status quo ohne Anpassung mit Anpassung

Euro Euro % Euro %

Gesamt 38 141 1 739 4,56 2 101 5,51

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 25 220 992 3,93 1 114 4,42

Alleinerziehend 31 621 751 2,37 932 2,95

Paar ohne Kinder 47 012 2 159 4,59 2 652 5,64

Paar mit Kindern 56 577 3 130 5,53 3 912 6,91

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 34 453 1 486 4,31 1 766 5,13

Ein Kind 48 689 2 560 5,26 3 222 6,62

Zwei Kinder 56 177 3 038 5,41 3 761 6,70

Drei Kinder 53 338 2 370 4,44 2 957 5,54

Vier und mehr Kinder 48 411 1 270 2,62 1 628 3,36

Nach Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet) im Status quo

1. Dezil 12 120 41 0,34 69 0,57

2. Dezil 19 957 196 0,98 309 1,55

3. Dezil 24 633 402 1,63 626 2,54

4. Dezil 27 728 619 2,23 933 3,36

5. Dezil 30 739 752 2,45 1 085 3,53

6. Dezil 35 437 1 077 3,04 1 488 4,20

7. Dezil 39 012 1 470 3,77 1 917 4,91

8. Dezil 46 397 2 297 4,95 2 848 6,14

9. Dezil 56 936 3 495 6,14 4 134 7,26

10. Dezil 94 072 7 433 7,90 8 067 8,57
Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Tab. 6

Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen – Grüne
Ausgangswert Veränderung

Status quo ohne Anpassung mit Anpassung

Euro Euro % Euro %

Gesamt 38 141 56 0,15 66 0,17

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 25 220 24 0,10 28 0,11

Alleinerziehend 31 621 41 0,13 54 0,17

Paar ohne Kinder 47 012 90 0,19 104 0,22

Paar mit Kindern 56 577 77 0,14 97 0,17

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 34 453 52 0,15 60 0,17

Ein Kind 48 689 77 0,16 100 0,21

Zwei Kinder 56 177 59 0,10 72 0,13

Drei Kinder 53 338 68 0,13 85 0,16

Vier und mehr Kinder 48 411 96 0,20 119 0,25

Nach Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet) im Status quo

1. Dezil 12 120 17 0,14 24 0,20

2. Dezil 19 957 58 0,29 78 0,39

3. Dezil 24 633 85 0,34 112 0,45

4. Dezil 27 728 103 0,37 128 0,46

5. Dezil 30 739 113 0,37 135 0,44

6. Dezil 35 437 136 0,39 158 0,45

7. Dezil 39 012 145 0,37 157 0,40

8. Dezil 46 397 167 0,36 177 0,38

9. Dezil 56 936 179 0,31 183 0,32

10. Dezil 94 072 – 430 – 0,46 –477 – 0,51
Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 7

Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen – Die Linke
Ausgangswert Veränderung

Status quo ohne Anpassung mit Anpassung

Euro Euro % Euro %

Gesamt 38 141 595 1,56 722 1,89

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 25 220 269 1,07 310 1,23

Alleinerziehend 31 621 455 1,44 585 1,85

Paar ohne Kinder 47 012 844 1,80 1 015 2,16

Paar mit Kindern 56 577 1 003 1,77 1 278 2,26

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 34 453 513 1,49 608 1,77

Ein Kind 48 689 925 1,90 1 201 2,47

Zwei Kinder 56 177 861 1,53 1 075 1,91

Drei Kinder 53 338 908 1,70 1 136 2,13

Vier und mehr Kinder 48 411 915 1,89 1 140 2,36

Nach Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet) im Status quo

1. Dezil 12 120 108 0,89 167 1,37

2. Dezil 19 957 434 2,17 634 3,18

3. Dezil 24 633 712 2,89 1 021 4,14

4. Dezil 27 728 902 3,35 1 221 4,40

5. Dezil 30 739 985 3,20 1 268 4,13

6. Dezil 35 437 1 236 3,49 1 510 4,26

7. Dezil 39 012 1 369 3,51 1 545 3,96

8. Dezil 46 397 1 584 3,41 1 693 3,65

9. Dezil 56 936 1 494 2,62 1 476 2,59

10. Dezil 94 072 – 2 747 – 2,92 – 3 170 – 3,37
Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Tab. 8

Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen – SPD
Ausgangswert Veränderung

Status quo ohne Anpassung mit Anpassung

Euro Euro % Euro %

Gesamt 38 141 265 0,69 314 0,82

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 25 220 147 0,58 164 0,65

Alleinerziehend 31 621 129 0,41 161 0,51

Paar ohne Kinder 47 012 357 0,76 425 0,90

Paar mit Kindern 56 577 430 0,76 531 0,94

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 34 453 236 0,68 275 0,80

Ein Kind 48 689 377 0,77 471 0,97

Zwei Kinder 56 177 385 0,69 472 0,84

Drei Kinder 53 338 335 0,63 411 0,77

Vier und mehr Kinder 48 411 251 0,52 307 0,63

Nach Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet) im Status quo

1. Dezil 12 120 29 0,24 40 0,33

2. Dezil 19 957 99 0,49 135 0,68

3. Dezil 24 633 152 0,62 205 0,83

4. Dezil 27 728 193 0,70 250 0,90

5. Dezil 30 739 220 0,72 275 0,89

6. Dezil 35 437 282 0,80 344 0,97

7. Dezil 39 012 337 0,86 399 1,02

8. Dezil 46 397 466 1,00 544 1,17

9. Dezil 56 936 652 1,14 746 1,31

10. Dezil 94 072 278 0,30 273 0,29
Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 9

Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen – Union
Ausgangswert Veränderung

Status quo ohne Anpassung mit Anpassung

Euro Euro % Euro %

Gesamt 38 141 516 1,35 609 1,60

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 25 220 304 1,21 335 1,33

Alleinerziehend 31 621 226 0,72 279 0,88

Paar ohne Kinder 47 012 643 1,37 771 1,64

Paar mit Kindern 56 577 898 1,59 1 093 1,93

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 34 453 448 1,30 520 1,51

Ein Kind 48 689 744 1,53 914 1,88

Zwei Kinder 56 177 869 1,55 1 045 1,86

Drei Kinder 53 338 652 1,23 805 1,51

Vier und mehr Kinder 48 411 374 0,77 468 0,97

Nach Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet) im Status quo

1. Dezil 12 120 20 0,17 33 0,27

2. Dezil 19 957 92 0,46 140 0,70

3. Dezil 24 633 172 0,70 255 1,04

4. Dezil 27 728 241 0,87 342 1,23

5. Dezil 30 739 275 0,90 374 1,22

6. Dezil 35 437 368 1,04 478 1,35

7. Dezil 39 012 451 1,16 549 1,41

8. Dezil 46 397 626 1,35 727 1,57

9. Dezil 56 936 829 1,46 935 1,64

10. Dezil 94 072 2 195 2,33 2 374 2,52
Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Oliver Falck, Anna Kerkhof und Christian Pfaffl

Steuern und Innovation:
Wie steuerliche FuE-Förderung  
Innovationsanreize in privatwirt-
schaftlichen Unternehmen schafft*

Innovationen bilden die Basis für langfristiges Wirt-
schaftswachstum und sind somit ein entscheidender 
Faktor in der Zukunftsfähigkeit von Industrienationen. 
Aus diesem Grund investiert der Staat einerseits in öf-
fentliche Forschung an Hochschulen und Forschungs-
instituten. Andererseits setzt er adäquate Rahmen-
bedingungen für Forschung und Entwicklung (FuE) 
in privatwirtschaftlichen Unternehmen und schafft 
in diesem Umfeld Innovationsanreize durch direkte 
Förderung. Staatliche Maßnahmen der direkten Inno-
vationsförderung stellen einen Eingriff in den Markt 
dar, der aus volkswirtschaftlicher Sicht nur dann ge-

rechtfertigt ist, wenn ein Marktversagen vorliegt. Im 
Falle von Innovation ergibt sich das Marktversagen 
daraus, dass die privatwirtschaftlichen Anreize für 
Investitionen in FuE niedriger sind, als dies volkswirt-
schaftlich wünschenswert ist. Für dieses Marktversa-
gen gibt es drei Gründe: 

 ‒ Erstens entstehen durch Innovationen Spill over-
Effekte. Das bedeutet, dass neue Ideen nicht im 
forschenden Unternehmen verbleiben, sondern 
mit hoher Wahrscheinlichkeit den gesamten Markt 
durchdringen werden und somit vielen weiteren 
Marktteilnehmern zugutekommen. Forschende 
Unternehmen berücksichtigen diese positiven 
Spillover-Effekte auf andere Marktteilnehmer al-
lerdings nicht, wodurch ihre Investitionen in FuE 
aus volkswirtschaftlicher Perspektive niedriger 
als wünschenswert sind.

 ‒ Zweitens sind Investitionen in FuE unsicher. Ins-
besondere ist unklar, ob die Investitionen der Un-
ternehmen in FuE letzten Endes überhaupt zu 
Innovationen führen und ob sich diese für das 
investierende Unternehmen rentieren werden. 
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), deren finanzieller Spielraum relativ klein 
ist, stellen Investitionen in FuE ein großes unter-
nehmerisches Risiko dar.

 ‒ Drittens werden viele wichtige Bereiche unserer 
Gesellschaft von öffentlichen Gütern geprägt, d.h. 
von Gütern, bei denen keine Rivalität in der Nut-
zung und keine Ausschließbarkeit vom Konsum 
bestehen (z.B. die Landesverteidigung). Öffent-
liche Güter werden vom Markt typischerweise in 
einem aus volkswirtschaftlicher Sicht zu geringem 
Umfang bereitgestellt. Gerade diese gesellschaft-
lich wichtigen Güter profitieren jedoch beson-
ders von Innovationen, da sie einem potenziell 
großen Nutzerkreis zugutekommen. Dadurch 
kommt es bei öffentlichen Gütern zu doppeltem 
Marktversagen.

STEUERPOLITISCHE INSTRUMENTE

Das oben beschriebene Marktversagen rechtfertigt 
die staatliche Förderung privatwirtschaftlicher FuE. 

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Studie für die Gesell-
schaft zur Förderung der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 
(Freunde des ifo Instituts) e.V.

Innovationen bilden die Grundlage für technischen Fortschritt 
und haben einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunftsfä-
higkeit von Volkswirtschaften. Positive Externalitäten sowie 
das inhärente Risiko von Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung (FuE) führen jedoch dazu, dass privatwirtschaftliche 
Investitionen in FuE im Marktgleichgewicht unterhalb des ef-
fizienten Niveaus liegen. Der Staat kann dieses Marktversa-
gen kompensieren, indem er gezielte Anreize für Innovationen 
setzt. Dazu stehen verschiedene steuerpolitische Instrumente 
zur Verfügung: Man unterscheidet zwischen gezielter steuer-
licher FuE-Förderung (input- oder outputbasiert) und allge-
meiner steuerlicher Förderung über die Unternehmens- und 
Einkommensbesteuerung. Im Rahmen eines Evidenzberichts 
mit Meta-Analyse wurde die existierende Fachliteratur zur Wir-
kung steuerlicher FuE-Förderung systematisch ausgewertet. 
Die Analyse zeichnet ein überwiegend positives Bild hinsicht-
lich der gewünschten Wirksamkeit steuerlicher FuE-Förderung. 
Insbesondere die gezielte, inputbasierte steuerliche FuE-För-
derung und die allgemeine Förderung durch Unternehmen-
steuern zeigen eine positive Wirkung auf Innovationen bzw. 
FuE-Aktivitäten in privatwirtschaftlichen Unternehmen.
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Dem Staat stehen dabei verschiedene steuerpoliti-
sche Instrumente zur Verfügung. Man unterscheidet 
zunächst zwischen gezielter steuerlicher Förderung von 
privatwirtschaftlicher FuE (z.B. durch gezielte Steue-
rerleichterungen) und allgemeiner steuerlicher Förde-
rung durch die Unternehmens- und Einkommensbe-
steuerung (vgl. Abb. 1). Durch die gezielte steuerliche 
Förderung von privatwirtschaftlichen FuE-Projekten 
versucht der Staat, die Investitionsanreize von Unter-
nehmen zu erhöhen. Man unterscheidet hier zwischen 
steuerpolitischen Maßnahmen, die am Innovations-
input, und Maßnahmen, die am Innovationsoutput 
ansetzen.

Die inputbasierte Förderung berücksichtigt da-
bei Aufwendungen, die im Unternehmen im Zusam-
menhang mit FuE anfallen (z.B. Personal- und Sach-
kosten). Auf Grundlage dieser Aufwendungen werden 
forschende Unternehmen steuerlich begünstigt, etwa 
durch Steuergutschriften, Steuerfreibeträge oder 
durch spezielle Abschreibungsmöglichkeiten. Die 
inputbasierte Förderung kann volumenbasiert oder 
inkrementell erfolgen, Mischformen sind ebenfalls 
möglich. Bei der volumenbasierten Förderung wer-
den die gesamten förderfähigen FuE-Aufwendungen 
eines Unternehmens zur Berechnung der steuerlichen 
Förderung herangezogen. Im Gegensatz dazu werden 
bei der inkrementellen Förderung nur die FuE-Aufwen-
dungen berücksichtigt, die über einen bestimmten 
Referenzwert hinausgehen (z.B. das letzte Jahr oder 
der Durchschnitt der letzten drei Jahre). Die inkremen-
telle FuE-Förderung ist dadurch einerseits mit einem 
höheren administrativen Aufwand als die volumenba-
sierte Förderung verbunden, kann aber andererseits 
Mitnahmeeffekte seitens der forschenden Unterneh-
men reduzieren, da der Staat keine FuE-Aufwendun-
gen fördert, die nicht ohnehin getätigt worden wären. 

Im Gegensatz zu inputbasierten Maßnahmen 
setzt die outputbasierte steuerliche Förderung pri-
vatwirtschaftlicher FuE am Innovationsoutput for-
schender Unternehmen an. Das bedeutet, dass die 
Unternehmen lediglich dann von steuerlicher Förde-
rung profitieren können, wenn ihnen tatsächlich ein 
Innovationserfolg gelingt. Outputbasierte Förderung 
von privatwirtschaftlicher FuE erfolgt in der Regel 
über sogenannte Lizenz- bzw. Patentboxregelungen. 
Das bedeutet, dass Unternehmenserlöse, die auf der 
Grundlage von Innovationen des Unternehmens erzielt 
werden, steuerlich begünstigt werden. 

Ein relativ neuer Literaturzweig untersucht den 
Zusammenhang zwischen allgemeiner Steuerpo-
litik und Innovationen. Im Fokus stehen dabei ins-
besondere die Wirkung von Einkommen- und Unter-
nehmensteuern auf privatwirtschaftliche FuE-Akti-
vitäten. Einkommensteuern können die beruflichen 
Entscheidungen von Fachkräften im Bereich der FuE 
beeinflussen. Beispielsweise können Unterschiede 
in der Einkommensteuer darüber entscheiden, ob 
und wo Fachkräfte sich ansiedeln. Außerdem kann 
die Einkommensteuer Motivation und Leistung des 

Personals beeinflussen. Analog zur Einkommensteuer 
beeinflusst die Unternehmensteuer, ob und wo for-
schende (und nicht-forschende) Unternehmen sowie 
selbständige Fachkräfte sich ansiedeln. Darüber hi-
naus ist die Unternehmensteuer ein entscheidender 
Faktor für die Intensität, mit der forschende Unter-
nehmen FuE betreiben können. 
Umso geringer die Steuerlast für 
das Unternehmen ist, umso mehr 
finanzieller Spielraum besteht, 
um beispielsweise Fachkräfte 
für FuE einzustellen und diese 
gut zu entlohnen. 

STEUERPOLITIK IN DEUTSCH-
LAND UND IM  
INTERNATIONALEN VERGLEICH

Bis zur Einführung des Geset-
zes zur steuerlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung 
(kurz: Forschungszulagengesetz, 
FZulG) zum 1. Januar 2020 gab 
es in Deutschland keine steuer-
liche Förderung von privatwirt-
schaftlicher FuE. Bis zu diesem 
Stichtag hat sich der Staat neben 
dem allgemeinen Patentschutz 
auf die Förderung ausgewählter 
FuE-Projekte beschränkt. Mit der 
Einführung des Forschungszu-
lagengesetzes wird das deut-
sche Förderinstrumentarium 
um eine steuerpolitische För-
derung von FuE ergänzt. Diese 
steuerliche Förderung steht allen 
Unternehmen zur Verfügung, die 
ihren Sitz in Deutschland haben, 
hier steuerpflichtig sind und FuE 
betreiben. Die Förderung erfolgt 

Quelle: Darstellung der Autoren.
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als Steuergutschrift und steht nicht in Konkurrenz 
mit der klassischen Projektförderung. Die Bemes-
sungsgrundlage im Bereich der eigenbetrieblichen 
Forschung war dabei zunächst auf 2 Mio. Euro jährlich 
begrenzt, was bei einem Fördersatz von 25% eine ma-
ximale Fördersumme von 500 000 Euro pro Jahr und 
pro Unternehmen ergibt. Mit dem Zweiten Corona- 
Steuerhilfegesetz wurde die maximale jährliche Be-
messungsgrundlage für förderfähige Aufwendungen, 
die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 
entstanden sind, von 2 auf 4 Mio. Euro erhöht.

Die steuerliche Förderung von FuE über Steuer-
gutschriften, wie sie in Deutschland seit Anfang dieses 
Jahres gewährt wird, ist im internationalen Vergleich 
zusammen mit der Verringerung der Steuerbemes-
sungsgrundlage das am häufigsten verwendete In-
strument. Außerhalb Deutschlands haben sich auch 
Patentboxen zu einem weitverbreiteten Instrument 
der steuerlichen Förderung von FuE entwickelt. So ha-
ben in den vergangenen Jahren neben den USA auch 
mehrere europäische Länder (u.a. Belgien, Frankreich, 
Ungarn, Portugal, Spanien, das Vereinigte Königreich 
und die Niederlande) Patentboxen in ihre Steuerge-
setzgebung aufgenommen. Dabei stehen Patentbox-
regelungen insbesondere aus dem Blickwinkel des 
internationalen Steuerwettbewerbs in der Kritik, da 
vermutet wird, dass diese Länder mit Hilfe von Pa-
tentboxen steuerpflichtige Unternehmensgewinne an-
locken, die anderen Ländern wiederum verlorengehen.

EVIDENZBERICHT MIT META-ANALYSE

Die ifo-Studie »Steuern und Innovation« von Falck 
et al. (2021) wertet im Rahmen eines Evidenzberich-
tes mit Meta-Analyse die existierende Fachliteratur zur 
Wirkung steuerlicher Förderung von FuE systematisch 
aus. Dabei werden alle empirischen, quantitativen 
Evaluationsstudien berücksichtigt, die eine glaubhafte 
Identifikationsstrategie zum Messen kausaler Effekte 
verfolgen (vgl. Falck et al. 2021, Kap. 4) und bereits 
publiziert sind oder als Arbeitspapier einer anerkann-
ten akademischen Institution vorhanden sowie zudem 
auf Deutsch oder Englisch verfasst sind. Die Litera-
turrecherche hat zu insgesamt 27 Studien geführt, 
die diesen Kriterien entsprechen. Davon untersuchen 
17 Studien die Wirkung von gezielter und zehn Studien 
die Wirkung von allgemeiner steuerlicher FuE-Förde-
rung. Tabelle 1 fasst alle berücksichtigten Studien 
übersichtlich zusammen. 

Insgesamt zwölf Evaluationsstudien untersuchen 
die Wirkung volumenbasierter steuerlicher FuE-Förde-
rung. Acht der zwölf Studien untersuchen steuerliche 
FuE-Förderung in Europa, je eine Studie untersucht 
Kanada, Japan, die USA und Australien. Alle zwölf Stu-
dien verwenden Mikrodaten auf der Unternehmens-
ebene. Der Grundtenor der Evaluationsstudien ist po-
sitiv. Elf der zwölf Studien untersuchen den kausalen 
Effekt der Förderung auf Innovationsinputs, davon 
findet keine Studie, dass die Förderung die privatwirt-

schaftlichen FuE-Aufwendungen senken würde, neun 
Studien berichten dagegen von positiven Effekten; die 
Ergebnisse von drei Studien sind gemischt. Insbeson-
dere zeigen sowohl Acconia und Cantabene (2017) als 
auch Haegeland und Moen (2007), dass die Wirkung 
volumenbasierter FuE-Förderung variieren kann.

Drei Evaluationsstudien untersuchen die Umstel-
lung von inkrementeller auf volumenbasierte FuE-För-
derung. Alle drei Studien verwenden Mikrodaten auf 
der Unternehmensebene und betrachten die USA. Die 
Studien kommen übereinstimmend zu dem Ergeb-
nis, dass der Effekt auf Innovationsinputs positiv ist. 
Allerdings ist die Anzahl der Studien zu gering, um 
die inkrementelle Förderung von FuE abschließend 
beurteilen zu können.

Obwohl Patentboxen das geläufigste steuerpo-
litische Instrument zur outputbasierten FuE-Förde-
rung sind, hat die Literaturrecherche zu lediglich zwei 
Evaluationsstudien geführt, die den eingangs genann-
ten Kriterien zur Aufnahme in die Meta-Analyse ent-
sprechen. Laut diesen Studien ist die Wirkung von 
Patentboxen weder eindeutig positiv noch negativ. 
Aufgrund der dünnen Datengrundlage lässt sich hier 
allerdings kein abschließendes Fazit ziehen. 

Acht Evaluationsstudien untersuchen die Wirkung 
von Unternehmensteuern auf privatwirtschaftliche 
Innovationen. Davon betrachten vier Papiere die USA, 
drei Papiere China und ein Papier Polen. Das Bild ist 
relativ eindeutig: Eine Senkung der Unternehmen-
steuer wirkt tendenziell positiv auf Innovationsin-
puts- und -outputs. Der Grund dafür ist, dass sie for-
schenden Unternehmen einen größeren finanziellen 
Spielraum bieten, der höhere und mitunter riskantere 
Investitionen in FuE ermöglicht.

Lediglich drei Evaluationsstudien untersuchen 
die Wirkung von Einkommensteuern auf privatwirt-
schaftliche FuE. Alle drei Studien betrachten dabei 
die USA. Ein eindeutiges Fazit hinsichtlich der Wirkung 
von Einkommensteuersenkungen lässt sich aufgrund 
mangelnder Evaluationsstudien nicht ziehen. Die Lite-
ratur gibt allerdings Hinweise darauf, dass Senkungen 
der Einkommensteuer den Zuzug von FuE-Personal be-
günstigen. Dabei muss man allerdings beachten, dass 
dadurch insgesamt nicht mehr FuE-Personal ausgebil-
det wird, sondern dass sich lediglich dessen Verteilung 
über die Wirtschaftsstandorte hinweg verändert.

REFORMVORSCHLÄGE 

Der Evidenzbericht mit Meta-Analyse von Falck et al. 
(2021) zeichnet ein überwiegend positives Bild der 
Wirksamkeit steuerlicher FuE-Förderung. Dabei deu-
tet die Literatur insbesondere darauf hin, dass sich 
sowohl die gezielte (inputbasierte) steuerliche För-
derung als auch die allgemeine Förderung über Un-
ternehmensteuern positiv auf privatwirtschaftliche 
FuE-Aktivitäten auswirken. 

Mit dem Forschungszulagengesetz hat Deutsch-
land zum 1. Januar 2020 erstmals die Möglichkeit zur 

ZUM INHALT



29ifo Schnelldienst 10 / 2021 74. Jahrgang 13. Oktober 2021

STEUERREFORMEN: STEUERLICHE FUE-FÖRDERUNG UND INNOVATIONSANREIZE

gezielten steuerlichen Förderung privatwirtschaft-
licher FuE geschaffen. Ob die Steuerreform die ge-
wünschte Wirkung entfalten wird, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt noch unklar und muss in einigen Jahren 
evaluiert werden. Der Blick auf andere Länder lässt 
allerdings vermuten, dass sich die steuerliche For-

Tab. 1

Zusammenfassung der Meta-Analyse

Nr. Studie Land Zeitraum Wirkungsindikator Ergebnis

Inputbasierte Förderung (volumenbasiert)

1. Guceri (2018) UK 2008 Innovationsinputs +

2. Guceri Liu (2019) UK 2008 Innovationsinputs +

3. Dechezlepretre et al. (2020) UK 2008 Innovationsinputs +

Innovationsoutcomes +

Innovationsimpacts +

4. Cantabene und Nascia (2014) Italien 2009 Innovationsinputs +

5. Acconcia und Cantabene (2018) Italien 2009 Innovationsinputs +/-

6. Acheson und Malone (2020) Irland 2009 Innovationsinputs +

7. Agrawal et al. (2019) Kanada 2004 Innovationsinputs +

8. Haegeland und Moen (2007) Norwegen 2002 Innovationsinputs +/-

9. Holt et al. (2016) Australien 2012 Innovationsinputs +

10. Bozio et al. (2014) Frankreich 2008 Innovationsinputs +

Innovationsoutputs o

11. Kasahara et al. (2014) Japan 2003 Innovationsinputs +

12. Moretti und Wilson (2014) USA 1990–2010 Innovationsinputs +/-

Inputbasierte Förderung (inkrementell)

13. Berger (1993) USA 19981 Innovationsinputs +

14. Hines (2007) USA 1986–1990 Innovationsinputs +

15. Rao (2016) USA 1981–1990 Innovationsinputs +

Outputbasierte Förderung 

16. Bornemann et al. (2020) Belgien 2008 Innovationsinputs +

Innovationsoutputs +/-

17. Schwab und Todtenhaupt (2019) Europa 2000–2012 Innovationsoutputs +/-

Senkung der Unternehmensteuern

18. Akcigit et al. (2018) USA 20. Jhd. Innovationsinputs +

Innovationsoutputs +

Innovationsimpacts +

19. Mukherjee et al. (2017) USA 1990–2006 Innovationsinputs +

Innovationsoutputs +

Innovationsoutcomes +

20. Atassanov und Liu (2020) USA 1988–2006 Innovationsoutputs +

21. Moretti und Wilson (2017) USA 1976–2010 Innovationsinputs +

22. Shao und Xiao (2019) China 2006 Innovationsoutputs +

23. Howell (2016) China 2004 Innovationsinputs +/-

Innovationsoutcomes +

24. Cai et al. (2018) China 2002 Innovationsinputs +

Innovationsoutputs +

25. Chen et al. (2020) China 2008 Innovationsinputs +

26. Guceri und Albinowski (2021) Polen 2007, 2009 Innovationsinputs +/-

Senkung der Einkommensteuern

18. Akcigit et al. (2018) USA 20. Jhd. Innovationsinputs +

Innovationsoutputs +

Innovationsimpacts +

27. Akcigit et al. (2016) USA, Japan, Europa seit 1977 Innovationsinputs +

21. Moretti und Wilson (2017) USA 1976–2010 Innovationsinputs +

Quelle: Falck et al. (2021).
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schungszulage positiv auf die FuE-Aktivitäten privat-
wirtschaftlicher Unternehmen auswirken wird.

Mit der Einführung des Forschungszulagengeset-
zes sollte die bislang vorherrschende direkte Förde-
rung von privatwirtschaftlichen FuE-Projekten auf 
den Prüfstand gestellt werden. Der Evidenzbericht 
umfasst vorwiegend Länder, in denen die direkte 
Förderung von FuE keine große Rolle spielt. Dass ge-
zielte steuerliche FuE-Förderung dort trotzdem die 
gewünschte Wirkung entfaltet, deutet darauf hin, dass 
es in Deutschland zukünftig keiner breit aufgestellten 
direkten Projektförderung mehr bedarf. Denkbar wäre 
beispielsweise, mit Hilfe der direkten Projektförderung 
lediglich konkrete Ziele wie die Förderung bestimmter 
FuE-Kooperationen, regionaler Projekte oder gewisse 
Technologien (z.B. im Bereich Umwelt und Klima) zu 
verfolgen. 

Darüber hinaus unterstreicht der Evidenzbericht 
die Bedeutung der allgemeinen Besteuerung für pri-
vatwirtschaftliche FuE-Aktivitäten. Die Erkenntnis, 
dass niedrigere Unternehmensteuern tendenziell zu 
mehr privatwirtschaftlichen FuE-Aktivitäten führen, 
ist insbesondere für Deutschland als Hochsteuerland 
im internationalen Vergleich von Bedeutung und sollte 
in zukünftigen Steuerdebatten berücksichtigt werden.
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Multinationale Unternehmen nehmen in der glo-
balisierten (Wirtschafts-)Welt eine herausragende 
Stellung ein. Die größten unter ihnen erzielen mitt-
lerweile Umsätze, die selbst die Wirtschaftsleistung 
vieler Industrieländer deutlich überschreiten. So war 
beispielsweise der weltweite Umsatz von Amazon 
2020 mit etwa 330 Mrd. Euro (386 Mrd. US-Dollar) 
größer als das Bruttoinlandsprodukt von Griechen-
land (183 Mrd. Euro), Portugal (226 Mrd. Euro) oder 
Finnland (257 Mrd. Euro).1 Die wachsende Bedeutung 
multinationaler Unternehmen ist dabei zugleich ein 
Ergebnis als auch ein wichtiger Treiber der (wirtschaft-
lichen) Globalisierung.

Für die noch weitgehend national organisierten 
Systeme der Unternehmensbesteuerung birgt der  
Bedeutungszuwachs multinationaler Unternehmen  
erhebliche Herausforderungen. In den vergange-
nen Jahren wurden immer wieder Fälle öffentlich, 
in denen multinationale Unternehmen Möglichkei-
ten genutzt haben, Gewinne in Niedrigsteuerländer 
zu verlagern und so ihre Gewinnsteuerbelastung 
zu reduzieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
weltweit wachsende wirtschaftliche Bedeutung im-
materieller Aktiva, zu denen beispielsweise Patente, 
Markenrechte und Softwarecodes gehören. Hinzu 
kommt, dass es bei digitalen Geschäftsmodellen 
häufig möglich ist, in Ländern wirtschaftlich aktiv 
zu sein, ohne dort eine physische Präsenz zu unter-
halten, an der die Ertragsbesteuerung üblicherweise 
anknüpft. Dadurch können viele multinationale Un-
ternehmen ihre Aktivitäten so strukturieren, dass 
Gewinne überproportional in Niedrigsteuerländern 
ausgewiesen werden oder sich ganz der Gewinnbe-
steuerung entziehen. Vor allem Hochsteuerländer, zu 
denen auch Deutschland zählt, verlieren hierdurch an 
Steueraufkommen. Nach einer aktuellen Schätzung 
des ifo Instituts beträgt der Aufkommensverlust für 
Deutschland dabei jährlich 5,7 Mrd. Euro (Fuest et 
al. 2021a).

Darüber hinaus unterscheiden sich Möglichkei-
ten zur Steuervermeidung zwischen Unternehmen 
und Sektoren erheblich. Beispielsweise haben klei-
nere, vornehmlich national agierende Unternehmen 
weniger Möglichkeiten als multinationale Konzerne, 
steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, um 

1 Quelle für die Bruttoinlandsprodukte ist OECD World Economic 
Outlook No. 109, für den Umsatz von Amazon der Geschäftsbericht 
des Unternehmens für das Jahr 2020.

weniger Steuern zu zahlen. Das führt zu Wettbewerbs-
verzerrungen und Effizienzverlusten. Außerdem hat 
die Unternehmensbesteuerung letztlich die Funktion 
einer Einkommensteuer für die Unternehmenseigner. 
Zwar werden Dividenden und Kursgewinne auf der 
Ebene der Aktionäre noch einmal besteuert, aber 
diese Besteuerung ist häufig niedrig, teilweise ent-
fällt sie ganz, beispielsweise weil Aktien von steu-
erbegünstigten Pensionsfonds gehalten werden. 
Wenn die Gewinne einiger multinationaler Firmen 
also der Einkommensbesteuerung weitgehend ent-
zogen werden, während andere Einkommen teilweise 
hoch besteuert werden, entsteht eine ungerechte 
Steuerlastverteilung.

Als Reaktion auf Gewinnverlagerungen gab es in 
den vergangenen Jahren verschiedene Reformvor-
schläge für die internationale Unternehmensbesteu-
erung. Diese Reformen verfolgen das Ziel, die Besteu-
erung multinationaler Unternehmen zu erhöhen und 
Steuervermeidung zurückzudrängen. Außerdem ver-
langen die Marktländer, also die Länder, in denen mul-
tinationale Unternehmen Umsätze erzielen, erweiterte 
Rechte zur Besteuerung. Bislang sehen die geltenden 
Besteuerungsregeln vor, dass Ertragsteuern primär 
dort entrichtet werden, wo Unternehmen ihren recht-
lichen Sitz oder ihre Produktionsstätten haben. Die 
G-20-Staaten haben im Jahr 2013 einen Aktionsplan 
gegen die Erosion steuerlicher Bemessungsgrundla-
gen und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit 
Shifting; BEPS) entwickelt und eine entsprechende 

Clemens Fuest, Elena Herold und Florian Neumeier

Die Neuordnung der internationalen 
Unternehmensbesteuerung*

Auf Initiative der OECD haben sich 134 Länder auf eine ge-
meinsame Erklärung über die Reform des internationalen 
Unternehmensteuersystems geeinigt. Diese Einigung ist ein 
wichtiger Schritt zur Eindämmung von Steuervermeidung 
und Gewinnverlagerung in Niedrigsteuerländer durch multi-
nationale Unternehmen; bis zur Umsetzung sind allerdings 
noch große Hürden zu überwinden. Dazu gehört die Verstän-
digung auf eine gemeinsame Definition des steuerpflichtigen 
Gewinns und eine Veränderung europarechtlicher Besteu-
erungsregeln. Die zukünftige Bundesregierung sollte neue 
Ideen entwickeln, wie sie gegen Steuervermeidung vorgeht, 
und sich auf internationaler Ebene weiter um die notwen-
dige Zustimmung der anderen Mitgliedstaaten bemühen.

IN KÜRZE

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Studie für die Gesell-
schaft zur Förderung der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 
(Freunde des ifo Instituts) e.V.
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Initiative auf OECD-Ebene angestoßen. Seither ar-
beitet die internationale Staatengemeinschaft daran, 
international verbindliche Mindeststandards und Re-
geln für die Besteuerung multinationaler Unterneh-
men durchzusetzen. An dieser Initiative sind nicht 
nur die OECD-Mitgliedstaaten, sondern mittlerweile 
134 Länder beteiligt. Am 1. Juli 2021 haben sich die 
beteiligten Staaten auf eine gemeinsame Erklärung 
geeinigt, in der Eckpunkte einer aus zwei Elementen 
(›Säulen‹) bestehenden Reform zusammengefasst wer-
den (OECD/G-20 2021). 

In diesem Beitrag wird die geplante Reform der 
internationalen Unternehmensbesteuerung erläutert 
und im Hinblick auf ihre fiskalischen und ökonomi-
schen Folgen bewertet. Von besonderem Interesse 
sind dabei die Auswirkungen auf Deutschland.

DIE ZWEI SÄULEN DES OECD-REFORMVORSCHLAGS

Säule 1 sieht vor, die Besteuerungsrechte an den Ge-
winnen multinationaler Unternehmen international 
neu aufzuteilen. Säule 2 beinhaltet die Einführung 
einer globalen effektiven Mindeststeuer auf die Ge-
winne multinationaler Unternehmen.

Säule 1: Internationale 
Verlagerung von Besteuerungs-

rechten in Marktländer

Säule 1 des Reformprogramms 
sieht vor, zukünftig den Markt-

staaten, also den Staaten, in de-
nen die Unternehmen ihre Pro-
dukte verkaufen, das Recht zu 
gewähren, einen Teil der Gewinne 
multinationaler Unternehmen zu 
besteuern. Das soll unabhängig 
davon gelten, ob die betreffen-
den Unternehmen im Marktstaat 

eine physische Präsenz in Form 
einer Tochtergesellschaft oder 
einer Betriebsstätte aufweisen. 
Der derzeit gültige steuerliche 

Nexus, der Besteuerungsrechte 
an die Existenz einer physischen 
Präsenz knüpft, würde damit 
durchbrochen. 

Die Neuaufteilung soll so 
funktionieren, dass die bisherigen 

steuerlichen Regeln im Grund-
satz weiterhin bestehen, aber 
ein bestimmter Teil der Ge-
winne multinationaler Konzerne 

den Marktländern für Zwecke 
der Besteuerung zugeordnet wird. 
Konkret handelt es sich dabei um 
das Recht zur Besteuerung eines 
Anteils am sogenannten Residu-
algewinn multinationaler Unter-

nehmen (Betrag A/Amount A). Der Residualgewinn 
ist dabei definiert als der Teil des Gewinns, der eine 
bestimmte Umsatzprofitabilität überschreitet. Ein Teil 
der Residualgewinne soll unter den Marktstaaten auf 
Basis der dort erzielten Umsätze aufgeteilt werden. 
Jeder Marktstaat darf dann den ihm zugewiesenen 
Anteil am Residualgewinn besteuern. 

Die Einigung vom 1. Juli 2021 sieht vor, 20–30% 
des Residualgewinns den Marktländern zuzuweisen. 
Der Residualgewinn soll dem Teil des Gesamtgewinns 
entsprechen, der eine Umsatzprofitabilität von 10% 
übersteigt. Das Recht zur Beteiligung an der Markt-
landbesteuerung sollen Länder erhalten, wenn der 
betreffende Konzern im Land Umsätze in Höhe von 
mindestens einer Million Euro erzielt, bei sehr kleinen 
Ländern sollen 250 000 Euro reichen.

Von dieser Regelung sollen jedoch lediglich 
multinationale Unternehmen erfasst werden, deren 
weltweite Umsatzprofitabilität über 10% liegt und 
deren globaler konsolidierter Konzernumsatz einen 
bestimmten Schwellenwert übersteigt. Zunächst soll 
ein Schwellenwert von 20 Mrd. Euro gelten. Sieben 
Jahre nach Einführung der Reform soll die Funkti-
onsweise der neuen Regel evaluiert werden und der 
Schwellenwert abhängig vom Ergebnis eventuell auf 
10 Mrd. Euro sinken. Zudem sollen lediglich Unterneh-
men aus bestimmten Branchen von der Neuverteilung 
der Besteuerungsrechte betroffen sein.

Zwei Aspekte dieses Reformkonzepts sind her-
vorzuheben: Erstens sorgen die hohen Schwellen-
werte dafür, dass von dieser Reform nur eine kleine 
Anzahl multinationaler Konzerne überhaupt erfasst 
wird. Zweitens erfordert das Konzept eine Einigung 
auf eine gemeinsame Definition des steuerpflichtigen 
Gewinns und auf die Regelungen zur Ermittlung des 
Residualgewinns. 

Säule 2: Globale effektive Mindeststeuer

Nach derzeitigem Stand ist vorgesehen, die Gewinne 
multinationaler Unternehmen in jedem Sitzland mit 
einem effektiven Mindeststeuersatz von 15% zu be-
legen. Effektiv bedeutet hierbei, dass das Verhältnis 
von den tatsächlich in einem Land gezahlten Steuern 
zu den Gewinnen ausschlaggebend ist (und nicht der 
tarifliche Steuersatz). Ist die effektive Steuerlast, also 
das Verhältnis von Steuerzahlungen zu Gewinnen, ei-
nes Unternehmens in einem Land geringer als 15%, so 
werden die Gewinne nachbesteuert, bis das Verhält-
nis von Steuerzahlungen zu Gewinnen ein Niveau von 
15% erreicht. Betreffen soll dies alle multinationalen 
Unternehmen, deren globaler konsolidierter Umsatz 
mindestens 750 Mio. Euro beträgt. Die Größenschwelle 
liegt also deutlich niedriger als bei Säule 1.

Wie soll die Mindestbesteuerung umgesetzt wer-
den? Es wurde nicht vereinbart, dass alle Staaten ihre 
gesetzlichen Steuersätze auf ein Mindestniveau an-
heben müssen. Stattdessen soll die Mindestbesteu-
erung durch zwei Instrumente erreicht werden. Das 
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ist erstens eine Ausweitung der Sitzlandbesteuerung 
von Konzernen. Wenn ein Unternehmen eine Tochter-
gesellschaft in einem Land hat, in dem Gewinne mit 
weniger als 15% besteuert werden, beispielsweise 
nur mit 5%, dann soll das Sitzland der Muttergesell-
schaft den Gewinn zusätzlich besteuern, so dass ins-
gesamt eine effektive Steuerlast von 15% erreicht 
wird. Das zweite Instrument betrifft den Fall, in dem 
beispielsweise ein in einem Niedrigsteuerland ansäs-
siges Unternehmen eine Tochtergesellschaft in einem 
Hochsteuerland hat und diese Tochtergesellschaft 
Lizenzgebühren für die Nutzung eines Patents an die 
Muttergesellschaft zahlt. In diesem Fall sind die Li-
zenzgebühren prinzipiell im Hochsteuerland steuerlich 
abzugsfähig. Wenn die Zahlungen beim Empfänger 
aber mit weniger als 15% besteuert werden, soll im 
Land der Tochtergesellschaft eine Quellensteuer an-
fallen, die dafür sorgt, dass insgesamt eine Steuerlast 
von 15% entsteht. In beiden Fällen wird es multinatio-
nalen Konzernen erschwert, durch den Ausweis von 
Gewinnen in Niedrigsteuerländern die Steuerlast zu 
reduzieren. Zur Umsetzung dieses Konzepts ist es al-
lerdings wie im Fall von Säule 1 erforderlich, sich auf 
eine gemeinsame Definition des steuerpflichtigen Ge-
winns zu einigen. Sonst ist es nicht möglich, die Höhe 
der effektiven Steuerlast zu bestimmen und bei Unter-
schreitung der 15-Prozent-Grenze die im Quellenland 
oder im Sitzland der Muttergesellschaft zusätzlich 
fällige Steuerschuld zu bestimmen.

Die OECD (2020) schätzt, dass die Einführung ei-
ner globalen effektiven Mindeststeuer weltweit zu 
Steuermehreinnahmen in Höhe von 34 bis 41 Mrd. 
Euro (40 bis 48 Mrd. US-Dollar) pro Jahr führen könn-
te.2 Hierbei ist allerdings festzuhalten, dass diese 
Schätzung auf aggregierten Unternehmensdaten be-
ruht. Schätzungen basierend auf Mikrodaten könnten 
sogar zu einem höheren Wert kommen.3 Wie sich diese 
34 bis 41 Mrd. Euro global verteilen bzw. wie viel da-
von auf Deutschland entfällt, bleibt allerdings unklar. 
Letztlich werden die Aufkommenswirkungen von der 
Gestaltung im Detail und der praktischen Umsetzbar-
keit abhängen.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass vor allem in den 
europäischen (z.B. Irland, Luxemburg, Malta, Schweiz, 
Zypern) und außereuropäischen (z.B. die Bahamas, 
Britische Jungferninseln, Kaimaninseln) Niedrigsteu-
erländern (hier als ›Steueroasen‹ bezeichnet) die ef-
fektive durchschnittliche steuerliche Gewinnbelas-
tung deutlich unter 15% liegt. Die Abbildung zeigt 
das Verhältnis aus der Summe der Steuerzahlungen 
und der Summe der Gewinne sämtlicher deutscher 
2 Die Schätzung beinhaltet allerdings noch nicht das zusätzliche 
Aufkommen, das aus einer Reduzierung steuermotivierter Gewinn-
verlagerung resultieren würde.
3 Der Grund ist, dass bei der Verwendung von Makrodaten für jedes 
Land ein durchschnittlicher effektiver Steuersatz berechnet werden 
muss. Vermutlich aber gibt es im Hinblick auf die effektive Steuerlast 
multinationaler Unternehmen innerhalb eines Landes eine erhebli-
che Diskrepanz. So haben beispielsweise die sog. Luxemburg-Leaks 
aufgezeigt, dass eine Reihe multinationaler Unternehmen ihre Steu-
erlast in Luxemburg durch bilaterale Vereinbarungen mit der Steuer-
behörde erheblich senken konnten.

multinationaler Unternehmen mit einem globalen 
Umsatz von mindestens 750 Mio. Euro. Während die 
effektive Durchschnittssteuerlast in den europäischen 
und außereuropäischen Steueroasen bei 10,4% bzw. 
11% liegt, beträgt diese in anderen Sitzländern im 
Durchschnitt 20,5%. Die Einführung einer globalen 
effektiven Mindeststeuer dürfte daher vor allem die 
Anreize, Gewinne in Steueroasen zu verlagern, erheb-
lich schmälern.

BEWERTUNG DER REFORMVORSCHLÄGE

Der Umstand, dass sich 134 Staaten4 auf eine gemein-
same politische Erklärung zur Reform der Besteue-
rung multinationaler Unternehmen geeinigt haben, ist 
für sich genommen bemerkenswert. Es handelt sich 
zweifellos um eine Zäsur in der Geschichte der inter-
nationalen Steuerkoordination, die vor allem – was 
multilaterale Vereinbarungen angeht – in den vergan-
genen Jahrzehnten wenig vorzuweisen hat. Die mit 
der aktuellen Vereinbarung verbundenen hohen Er-
wartungen an eine zügige Eindämmung der Steuerver-
meidung und Erhöhung der öffentlichen Einnahmen 
aus der Besteuerung multinationaler Unternehmen 
könnten allerdings enttäuscht werden. Das liegt vor 
allem daran, dass über entscheidende Elemente der 
Reform bislang noch keine Einigung erreicht worden 
ist. Der wichtigste fehlende Baustein ist die Einigung 
auf eine gemeinsame Definition des steuerpflichtigen 
Gewinns. Sie ist eine notwendige Voraussetzung dafür, 
dass die Reform umgesetzt werden kann. Es gibt aber 
eine Reihe weiterer Probleme und Hindernisse, die im 
Folgenden näher erläutert werden. 

Die Bewertung einer Steuerreform erfordert 
Kriterien, an denen die Reform gemessen wird. Das 
wichtigste Ziel der OECD-Reform besteht darin, die 
Steuervermeidung einzudämmen. Was genau unter 
Steuervermeidung zu verstehen ist, bleibt allerdings 
umstritten. Die OECD hat dafür die recht vage politi-
sche Formel entwickelt, es solle dort besteuert wer-
den, wo Wertschöpfung stattfindet. Ob Wertschöp-
4 Das ist die Anzahl der Staaten, die sich der Erklärung bis zum 
31. August 2021 angeschlossen haben. 
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ᵃ Die Abbildung zeigt das Verhältnis aus der Summe der Steuerzahlungen und der Summe der Gewinne deutscher 
multinationaler Unternehmen mit einem globalen Umsatz von mindestens 750 Mio. Euro. 
Die Berechnungen basieren auf Daten aus Fuest et al. (2021b). Informationsgrundlage sind Angaben aus den 
länderbezogenen Berichten aus 2016 und 2017.
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut 
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fung eher dort stattfindet, wo Produkte entwickelt, 
produziert oder verkauft werden, dürfte umstritten 
sein. Weitgehende Einigkeit besteht allenfalls darin, 
dass Wertschöpfung eher nicht in Ländern stattfin-
det, in denen außer Briefkästen oder einigen Akten 
in Rechtsanwaltskanzleien und Banken keine »real-
wirtschaftliche« Aktivität existiert.

Es liegt auf der Hand, dass sowohl Säule 1 als 
auch Säule 2 zumindest bestimmte Formen der Steu-
ervermeidung zurückdrängen würden. Die gezielte 
Ansiedlung von immateriellen Wirtschaftsgütern in 
Niedrigsteuerländern führt nicht mehr zu einer Steuer-
ersparnis, wenn die Einnahmen, die den Eigentümern 
dieser Wirtschaftsgüter zufließen, von anderen Län-
dern besteuert werden, sei es durch erweiterte Sitz-
landbesteuerung oder durch erweiterte Quellensteu-
ern, wie in Säule 2 vorgesehen. Wenn, wie es Säule 1 
vorsieht, ein erheblicher Teil der Gewinne nicht mehr 
dort besteuert wird, wo der Eigentümer seinen Sitz 
hat, sondern dort, wo die Umsätze mit Endkunden 
erzielt werden – vor allem in großen, bevölkerungs-
reichen Ländern mit hohen Steuern –, reduziert sich 
die Steuerersparnis durch Ansiedlung im Niedrigsteu-
erland ebenfalls. Bemerkenswert ist, dass dies ohne 
eine internationale Einigung auf ein Erhöhen der nati-
onalen gesetzlichen Steuersätze auf ein angestrebtes 
Mindestniveau erreicht wird.

Trotz dieser grundsätzlichen Vorteile sollte man 
vor allem kurzfristig nicht allzu viel von den Refor-
men erwarten; ob sie überhaupt wirksam werden und 
spürbare Effekte entfalten, ist nicht sicher. Beide Säu-
len stehen vor dem zentralen Problem, dass sie eine 
Einigung auf eine gemeinsame Definition des steuer-
pflichtigen Gewinns voraussetzen. Das zu erreichen, 
wird nicht einfach sein. Hinzu kommen verschiedene 
weitere Probleme, die im Folgenden für beide Säulen 
erläutert werden.

Säule 1: Zunächst sehr begrenzt in der Wirkung, 
aber eventuell der Beginn einer grundlegenden 
Neuordnung der internationalen Besteuerung

Säule 1 kann auf eine sehr verworrene Entstehungs-
geschichte zurückblicken. So gab es zwischen den 
am Reformprozess beteiligten Staaten ursprünglich 
sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche 
Unternehmen von der internationalen Neuverteilung 
der Besteuerungsrechte betroffen sein sollten. Die 
Einführung einer Steuer auf die Umsätze digitaler Kon-
zerne, die sich u.a. einige EU-Staaten wünschten und 
die sich am Vorschlag der Europäischen Kommission 
aus dem Jahr 2018 orientieren sollte, scheiterte dabei 
an den Vorbehalten anderer Länder, insbesondere 
der USA. Der aktuelle Vorschlag zur Säule 1 zielt nun 
nicht mehr ausschließlich auf Digitalunternehmen ab, 
sondern schließt prinzipiell auch Unternehmen mit 
»herkömmlichen« Geschäftsmodellen mit ein. Dies 
machten die USA zu einer Voraussetzung für ihre Zu-
stimmung zum Reformprogramm, da man verhindern 

wollte, dass die Steuer am Ende fast ausschließlich 
von US-Unternehmen gezahlt wird.

Man merkt dem aktuellen Vorschlag zur Säule 1 
allerdings an, dass er das Ergebnis zäher Verhand-
lungen und vieler Kompromisse ist. So enthält der 
Vorschlag nicht nur zahlreiche, mitunter sehr kom-
plexe Regelungen für die Bestimmung des Residual-
gewinns, sondern auch vielfältige Einschränkungen 
des Geltungsbereichs. Dies dürfte zu einem hohen 
administrativen Aufwand führen, und zwar sowohl für 
die betroffenen Unternehmen als auch für die natio-
nalen Finanzbehörden. 

Darüber hinaus dürften die aktuell vorgesehenen 
Ausnahmen die hohen Erwartungen an die Reform,  
vor allem was die höhere Besteuerung von Digitalkon-
zernen angeht, kaum befrieden. Die derzeit geplanten 
Schwellen von 20 Mrd. Euro Konzernumsatz und 10% 
Umsatzprofitabilität bedeuten, dass nur sehr wenige 
Unternehmen von der Reform betroffen wären. Nach 
Schätzungen von Fuest et al. (2021c) auf der Basis von 
ORBIS-Daten handelt es sich weltweit nur um 88 Kon-
zerne. Deren Residualgewinne belaufen sich immerhin 
auf 328 Mrd. Euro. Von diesen multinationalen Kon-
zernen haben allerdings nur sieben ihren Hauptsitz 
in Deutschland, die Residualgewinne dieser Firmen 
belaufen sich auf 4,3 Mrd. Euro. Da lediglich ein An-
teil von 20–30% am Residualgewinn zum Zweck der 
Besteuerung neu aufgeteilt werden soll, dürfte das 
aus der Reform resultierende zusätzliche Steuerauf-
kommen außerdem begrenzt sein.

Aus der Perspektive des Exportlands Deutsch-
land wirft die Verlagerung von Besteuerungsrechten 
in Marktländer die Frage auf, ob fiskalische Verluste 
drohen. Es ist bekannt, dass beispielsweise deutsche 
Automobilkonzerne einen großen Teil ihrer Fahrzeuge 
in China absetzen, die Gewinne aus diesen Aktivitäten 
aber größtenteils in Deutschland versteuert werden. 
Solange Deutschland Exportüberschüsse erzielt, er-
scheint ein Übergang zu einer Marktländerbesteue-
rung fiskalisch riskant. 

Das ifo Institut hat die fiskalischen Wirkungen 
einer Einführung der Marktländerbesteuerung für ver-
schiedene, auch geringere Größenschwellen als die 
jetzt vorgesehenen, untersucht. Dabei zeigt sich über-
raschenderweise, dass Deutschland voraussichtlich 
nicht mit fiskalischen Verlusten rechnen muss (Fuest 
et al. 2021c). Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Einführung der Säule 1 für Deutschland über 
die nächsten fünf Jahre hinweg sogar zu Mehreinnah-
men in Höhe von 0,8 bis 1,9 Mrd. Euro pro Jahr führen 
würde, je nach Ausgestaltung der Reform.

Dass Deutschland trotz seiner Exportüberschüsse 
fiskalisch keine Verluste erleidet, hat vor allem zwei 
Gründe. Erstens sind an den deutschen Exporten viele 
mittelständische Unternehmen beteiligt, die unter 
keinem der derzeit ernsthaft diskutierten Reformsze-
narien unter Säule 1 steuerpflichtig wären. Zweitens 
erreichen viele deutsche Unternehmen zumindest mit 
ihren inländischen Aktivitäten nicht die Umsatzprofi-

ZUM INHALT



35ifo Schnelldienst 10 / 2021 74. Jahrgang 13. Oktober 2021

STEUERREFORM: INTERNATIONALE UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

tabilitätsschwelle von 10%, so dass Residualgewinne, 
wenn sie überhaupt existieren, schon heute nicht in 
Deutschland anfallen. Folglich kann die Beteiligung 
der Marktländer an den Residualgewinnen in diesen 
Fällen auch nicht zu Lasten des deutschen Fiskus 
gehen. Anders wäre die Lage, wenn die Marktländer 
nicht nur an den Residualgewinnen, sondern an den 
gesamten steuerpflichtigen Gewinnen beteiligt wür-
den. Dann würde Deutschland fiskalische Verluste 
erleiden. 

Abschließend sollte erwähnt werden, dass Säule 1 
der Beginn einer sehr grundlegenden Veränderung 
des Systems der internationalen Besteuerung sein 
könnte. Es wird mit der Anknüpfung am Marktland ein 
völlig neuer Ansatzpunkt für die Ertragsbesteuerung 
eingeführt, der bislang nicht existiert. Damit greift 
die Politik Elemente eines Konzepts auf, das in der 
finanzwissenschaftlichen Forschung entwickelt wurde 
– die bestimmungslandorientierte Unternehmensge-
winnbesteuerung (Bond und Devereux 2002). Es ist 
nicht auszuschließen, dass Säule 1 in den kommenden 
Jahren weiterentwickelt wird und an Gewicht gewinnt. 
Die bestimmungslandorientierte Besteuerung hat den 
Vorteil, dass Konsumenten in der Regel international 
weniger mobil sind als Fabriken, Finanzkapital oder 
immaterielle Wirtschaftsgüter. Folglich drohen weni-
ger steuerliche Verzerrungen der Standortwahl, und 
herkömmliche Formen der Steuervermeidung werden 
eingedämmt. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die 
Länder, die Produktionsstandorte sind, auf einen ge-
wissen Anteil an den Besteuerungsrechten bestehen 
werden. Außerdem gibt es für die Besteuerung in den 
Bestimmungsländern bereits die Umsatzsteuer. In je-
dem Fall wird das Nebeneinander der herkömmlichen 
Ertragsbesteuerung mit der Marktlandbesteuerung die 
bereits heute hohe Komplexität des Steuersystems 
noch einmal steigern.

Säule 2: Steuerwettbewerb um realwirtschaftliche 
Aktivitäten könnte sich verstärken – offene  
europarechtliche Fragen 

Die Einführung einer globalen effektiven Mindest-
steuer dürfte den Anreiz, Gewinne zum Zweck der 
Reduzierung der Gewinnsteuerlast in Niedrigsteuer-
länder zu verlagern, deutlich verringern und damit 
im Großen und Ganzen auch für einen faireren Wett-
bewerb zwischen den Unternehmen sorgen. Ob eine 
Mindeststeuer allerdings auch den internationalen 
Steuerwettbewerb einschränkt, wird u.a. von der De-
finition der Bemessungsgrundlage abhängen. Aktuell 
wird diskutiert, nur jene Gewinne zu berücksichtigen, 
die sich nicht auf realwirtschaftliche Aktivitäten zu-
rückführen lassen. Dazu soll von dem in einem Land 
ausgewiesenen Gewinn ein fester prozentualer Anteil 
des Werts des dort ansässigen Sachanlagevermögens 
und/oder der dort gezahlten Lohnsumme abgezogen 
werden (sog. Carve Out). Für den Fall, dass die effek-
tive steuerliche Gewinnbelastung in einem Sitzland 

unterhalb von 15% liegt, darf dann nur der auf diese 
Weise bestimmte Residualgewinn nachbesteuert wer-
den. Ein solcher Carve Out könnte den internationalen 
Steuerwettbewerb tatsächlich weiter anheizen. Wäh-
rend es multinationalen Unternehmen bisher (in Gren-
zen) möglich ist, ihre Steuerlast durch Verlagerung 
von Gewinnen allein auf dem Papier zu reduzieren, 
würde ein Carve Out bedeuten, dass dies nur noch 
durch eine Verlagerung von realwirtschaftlicher Aktivi-
tät in Niedrigsteuerländer möglich ist. Multinationale 
Unternehmen hätten durch ein Carve Out also einen 
deutlich größeren Anreiz als bisher, Realinvestitionen 
in Niedrigsteuerländern zu tätigen. Auf diese Weise 
könnten die Hochsteuerländer im schlimmsten Fall 
nicht nur Steueraufkommen verlieren, sondern auch 
Arbeitsplätze.

Außerdem wäre es wichtig, den Mindeststeuersatz 
nicht zu hoch anzusetzen. Für viele Entwicklungs- und 
Schwellenländer ist eine niedrige Gewinnsteuerbelas-
tung eine der wenigen Möglichkeiten, um sich über-
haupt als Standort für multinationale Unternehmen 
zu empfehlen. Eine geringe Gewinnsteuerbelastung 
kann eine Kompensation für eine schlecht ausgebaute 
Infrastruktur oder ein geringes Produktivitätsniveau 
sein. Ist der globale effektive Mindeststeuersatz zu 
hoch, verschlechtert sich die Position dieser Länder 
im internationalen Standortwettbewerb erheblich.5 

Vor diesem Hintergrund erscheint ein Steuersatz von 
15% gerade noch akzeptabel.

Was die praktische Umsetzung von Säule 2 an-
geht, liegt ein wichtiges Hindernis darin, dass vor al-
lem die neue Quellenbesteuerung mit EU-Recht in 
Konflikt geraten könnte. Die EU-Zins- und Lizenzge-
bührenrichtlinie6 untersagt Quellensteuern auf diese 
Zahlungen, sofern sie zwischen Konzerngesellschaften 
innerhalb der EU erfolgen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die gemeinsame Erklärung über die Reform der Be-
steuerung multinationaler Unternehmen ist zweifellos 
ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der inter-
nationalen Besteuerung. Es ist dennoch verfrüht da-
von zu sprechen, das Problem der Steuervermeidung 
durch multinationale Unternehmen sei durch diesen 
Schritt überwunden. Es handelt sich eher um den 
Beginn eines voraussichtlich langwierigen Prozesses 
der Neuordnung des internationalen Steuersystems. 
Wie weit dieser Prozess führen wird, ist heute noch 
5 Eine Carve-Out-Regelung wiederum würde dieses Problem zum 
Teil adressieren, da realwirtschaftliche Aktivitäten von der Mindest-
besteuerung ausgenommen sind.
6 RICHTLINIE 2003/49/EG DES RATES vom 3. Juni 2003 über eine 
gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzge-
bühren zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mit-
gliedstaaten. In Artikel 1 der Richtlinie heißt es: »In einem Mitglied-
staat angefallene Einkünfte in Form von Zinsen oder Lizenzgebühren 
werden von allen in diesem Staat darauf erhebbaren Steuern — un-
abhängig davon, ob sie an der Quelle abgezogen oder durch Veranla-
gung erhoben werden — befreit, sofern der Nutzungsberechtigte der 
Zinsen oder Lizenzgebühren ein Unternehmen eines anderen Mit-
gliedstaats oder eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene Be-
triebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaats ist.«

ZUM INHALT
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nicht absehbar. Das wohl größte Hindernis liegt darin, 
dass sich die beteiligten Staaten auf eine gemein-
same Definition des steuerpflichtigen Gewinns eini-
gen müssen. Prinzipiell wäre es möglich, zumindest 
Ziele der Säule 2 auch ohne eine solche Einigung zu 
verfolgen. Dazu müssten die beteiligten Staaten ver-
einbaren, ihre Quellensteuern und ihre Sitzlandbe-
steuerung wie vorgesehen auszudehnen, aber dabei 
jeweils ihre heimische Gewinndefinition zugrunde  
legen.

Auch das würde allerdings nichts daran ändern, 
dass europarechtliche Vorgaben der Umsetzung der 
Reform im Wege stehen. Das gilt vor allem für das Ver-
bot der Erhebung von Quellensteuern auf Zinsen und 
Lizenzzahlungen innerhalb der EU. Änderungen dieser 
Regeln erfordern Einstimmigkeit. Da vor allem Irland 
das OECD-Reformprojekt bislang nicht unterstützt, 
dürfte das schwierig werden. Die kommenden Monate 
werden zeigen, ob die Kompromissbereitschaft un-
ter den beteiligten Staaten so weit reicht, dass diese 
Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können.
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In den letzten zehn Jahren hat die deutsche Steuer-
politik wenig Reformbereitschaft gezeigt. Änderun-
gen beschränkten sich größtenteils auf marginale 
Anpassungen, Reaktionen auf Gerichtsurteile sowie 
die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für untere 
und mittlere Einkommen. Gleichzeitig wuchs in der 
öffentlichen und politischen Debatte die Kritik am 
Steuer- und Abgabensystem. Die Diskussion dreht sich 
derzeit vor allem um Umverteilung und die Frage nach 
einer fairen Lastenverteilung. Gleichzeitig wird aber 
gefordert, die Arbeits- und Leistungsanreize im deut-
schen Steuersystem zu verbessern, damit sich Arbeit 
und Leistung mehr lohnen und die Partizipation am 
Arbeitsmarkt steigt.

DER REFORMVORSCHLAG

Deutschland ist in besonderem Maße auf die Aus-
schöpfung seiner Beschäftigungspotenziale ange-
wiesen, um die Herausforderungen des nächsten 
Jahrzehnts vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und dem Ausscheiden der Babyboomer aus 
dem Arbeitsmarkt zu kompensieren. Um die Arbeits-
angebote zu steigern, gilt es, verschiedene Maßnah-
men auch außerhalb des Steuersystems zu ergreifen. 
Dazu gehört es, etwa die qualitativen und quantitati-
ven Angebote zur Kinderbetreuung auszubauen, die 
Flexibilität der Beschäftigung zu steigern, höhere 
Qualifizierung und Weiterbildung zur Anpassung an 
den digitalen und strukturellen Wandel sowie die ver-
stärkte und gezielte Zuwanderung von Fachkräften zu 
fördern. Gleichzeitig beinhaltet das deutsche Steuer- 
und Transfersystem jedoch strukturelle Fehlanreize, 
wie etwa das Ehegattensplitting oder die Niedrigein-
kommensfalle in der Grundsicherung, die dazu führen, 
dass sich für Zweit- oder Geringverdiener eine Auswei-
tung der Arbeitszeit oder grundsätzlich die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit nicht lohnt (vgl. Blömer und 
Peichl 2020a; Peichl und Rainer 2021 sowie Infobox A). 
Die strukturellen Fehlanreize im deutschen Steuer- 

und Transfersystem verhindern, dass wertvolle Be-
schäftigungspotenziale besser ausgeschöpft werden. 

Der Beitrag stellt einen Reformvorschlag vor, 
der die steuerlichen Fehlanreize reduziert und zu 
mehr Beschäftigung und Leistungsanreize aller Ein-
kommensgruppen am deutschen Arbeitsmarkt führt. 
Gleichzeitig wurde der Vorschlag so konzipiert, dass 
er für den deutschen Staatshaushalt nahezu aufkom-
mensneutral ist, die Lasten und Gewinne über alle 
Einkommensgruppen fair verteilt werden und er die 

Maximilian Blömer, Przemyslaw Brandt, Florian Dorn, Clemens Fuest  
und Andreas Peichl

Für mehr Beschäftigung und mehr 
steuerliche Entlastung für Familien: 
Ein Reformvorschlag zur Einkommens-
besteuerung*

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen der Studie »Steuerreform 
nach der Krise – für Einfachheit, faire Lastenverteilung und Wettbe-
werbsfähigkeit« im Auftrag der Gesellschaft zur Förderung der wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschung (Freunde des ifo Instituts) e.V.

Der Beitrag stellt einen für den Staatshaushalt nahezu aufkom-
mensneutralen Reformvorschlag für das Einkommensteuer- 
und Transfersystem vor. Er baut steuerliche Fehlanreize zur 
Partizipation am Arbeitsmarkt ab und verteilt die Lasten fair, 
indem insbesondere Kinder stärker in den Fokus bei der steu-
erlichen Begünstigung von Ehe und Familie rücken und es in 
allen Dezilen mehr Gewinner als Verlierer geben würde. Die 
Mittelschicht würde bei diesem Reformvorschlag die stärks-
ten Einkommenszugewinne erzielen. Zu den größten Gewin-
nern gehören Mehrverdienerhaushalte mit Kindern. Paare 
ohne Kinder und mit hoher Einkommensdifferenz müssen 
im Durchschnitt mehr Steuern als bisher zahlen. Die Effizi-
enzgewinne der Reform würden zu knapp 400 000 mehr Be-
schäftigten (VZÄ) bzw. einem Anstieg der Partizipation am 
Arbeitsmarkt von bis zu 275 000 Erwerbstätigen führen.

Zentrale Reformkomponenten sind (1) eine Reform der Fa-
milienbesteuerung mit hohen Kinderfreibeträgen und der 
Umwandlung des Ehegattensplittings in ein Ehegattenreal-
splitting; (2) eine Anpassung der Transferentzugsraten zur 
Beseitigung der Niedrigeinkommensfalle, damit sich mehr 
Arbeit auch bei Niedrigeinkommen lohnt; und (3) die kom-
plette Abschaffung des Solidaritätszuschlags, bei gleich-
zeitiger geringer Anhebung der Spitzen- und Reichen-
steuersätze sowie der Grundfrei- und Pauschbeträge.

IN KÜRZE

https://www.ifo.de/bloemer-m
https://www.ifo.de/brandt-p
https://www.ifo.de/dorn-f
https://www.ifo.de/fuest-c
https://www.ifo.de/peichl-a
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Einkommensungleichheit oder 
das Armutsrisiko nicht erhöht. 
Schließlich wird im Rahmen ei-
ner Reform der Familienbesteu-
erung auch berücksichtigt, dass 

zwar Fehlanreize für den Zweit-
verdiener eines Haushalts durch 
das Ehegattensplitting reduziert 
werden, Ehen und Familien mit 
Kindern aber im Durchschnitt ge-
genüber dem Status quo in ihrem 
verfügbaren Haushaltseinkommen 

bessergestellt werden. Der vor-
gestellte Reformvorschlag ad-
ressiert die strukturellen und 
steuerlichen Fehlanreize, wie 

sie etwa im Europäischen Semes-
ter angemerkt wurden (vgl. Info-
box A): Die Reform erhöht das ver-
fügbare Einkommen von Familien, 
die steuerlichen Arbeitsanreize für 
Zweit- und Geringverdiener sowie 

die Arbeitsleistung und Partizipa-
tion am Arbeitsmarkt.

Nachfolgend werden zu-
nächst die einzelnen Kompo-

nenten des Reformvorschlags 
vorgestellt, bevor anschließend 
die Beschäftigungs-, Verteilungs- 
und Aufkommenswirkungen dis-
kutiert werden, die wir mit Hilfe 
des ifo Mikrosimulationsmodells 
simuliert haben.1

REFORMKOMPONENTEN

Wir schlagen die gemeinsame 
Einführung folgender Reformen 

für das Steuer- und Transfersys-
tem vor:

Anpassung der 
Transferentzugsraten

Die Empfänger von Grundsiche-
rung werden im bestehenden 

System strukturell daran gehin-
dert und sogar dafür bestraft, 
höhere eigene Einkommen 
zu erzielen und die Abhängig-

keit von Transfers zu überwin-
1  Das ifo Mikrosimulationsmodell erlaubt 
es, ceteris paribus abzuschätzen, wie sich 
Veränderungen im Steuer- und Transfersys-
tem auf individuelle Einkommensverhält-
nisse auswirken. Es modelliert und simu-
liert außerdem Verhaltensanpassungen 
beim individuellen Arbeitsangebot mit Hilfe 
eines statischen, strukturellen Haushaltsar-
beitsangebotsmodells. Für eine ausführli-
che Dokumentation des Modells siehe Blö-
mer und Peichl (2020b).

den oder wenigstens zu reduzieren (vgl. Blömer et 
al. 2019a; 2019b; 2019c; Blömer und Peichl 2020a). 
Damit die Betroffenen der Niedrigeinkommensfalle 
entkommen können, muss sich Arbeit lohnen. Daher 
wird im vorliegenden Reformvorschlag eine Neuge-
staltung des Transferentzugs bei geringen Einkommen 
eingebracht. 

In der gegenwärtigen Regelung haben Personen 
im Transferentzugsbereich die Möglichkeit, bis zu 
100 Euro hinzuzuverdienen. Ein Hinzuverdienst bis zu 
dieser Höhe hat keine Auswirkung auf die Höhe ihrer 
Transferbezüge. Jeder darüber hinaus verdiente Euro 
verringert jedoch zunehmend den Bezug von Trans-
fers, da die Transferbezüge mit steigendem Einkom-
men abschmelzen. Dies reduziert die Anreize, mehr 
Stunden zu arbeiten oder überhaupt eine Arbeit auf-
zunehmen. Im Reformvorschlag werden diese Trans-
ferentzugsraten angepasst, um die Attraktivität von 
Arbeit mit Einkommen über dem Transferbezugsbe-
reich zu erhöhen. Im Gegenzug würden Kinderzuschlag 
und Wohngeld bei der Reform der Transferentzugsra-
ten wegfallen.

Der Vorschlag sieht vor, Personen mit Kindern 
einen Freibetrag zu gewähren und die Transfer-
entzugsraten niedriger anzusetzen. Die Kosten für 
die zusätzliche Betreuung von Kindern, die durch die 
Ausweitung der Arbeitszeit entstehen, werden durch 
die Anpassung abgemildert. Die ersten 100 Euro zu-
sätzliches Einkommen bleiben für Eltern anrechnungs-
frei. Einkommen, das über diesem Freibetrag liegt und 
320 Euro nicht übersteigt, wird zu 80% angerechnet. 
Jeder über 320 Euro liegende Euro fließt zu 60% in 
das anzurechnende Einkommen ein. Bei kinderlosen 
Transferempfängern beträgt die Entzugsrate bis zu 
einem Verdienst von 320 Euro 100%. Darüber hinaus-
gehendes Einkommen wird dann ebenfalls zu 60% 
angerechnet. Eine detaillierte Darstellung dieses Re-
formelements ist in Blömer et al. (2019a; 2019b) zu 
finden.

Reform der Familienbesteuerung

Die Sonderregelung für die gemeinsame Besteue-
rung (Ehegattensplitting) der Einkommen von Ehen 
und eingetragenen Lebenspartnerschaften im deut-
schen Steuerrecht soll sicherstellen, dass Ehen und 
Familien durch steuerliche Eingriffe des Staates nicht 
schlechter gestellt werden (vgl. Art. 6 GG). Durch das 
Splittingverfahren werden Ehepartner als Wirtschafts-
gemeinschaft behandelt, u.a. um im Gegensatz zur 
Individualbesteuerung auch die Gleichbehandlung 
ehelicher Aufgabenverteilungen sicherzustellen. In 
besonderem Maße gehört hierzu auch die Erziehung 
und Versorgung von Kindern in einer Familie, die oft 
mit einer Reduzierung des Arbeitsangebots der Part-
ner einhergehen (muss). Da die Familie als »Keimzelle 
der Gesellschaft« auch der Allgemeinheit dient und 
positive (ökonomische) Externalitäten hervorbringt 
(vgl. Sinn 2015; ökonomisch bspw. durch künftige 
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Arbeitskräfte, Steuerzahler*innen und Beitragszah-
ler*innen für die Sozialversicherungen), wird im politi-
schen Diskurs das Ehegattensplitting oftmals auch als 
Instrument zur steuerlichen Entlastung von Familien 
begründet und verteidigt. 

Die aus ökonomischer Sicht wichtigste Kritik 
am Ehegattensplitting lautet, dass es für die Zweit-
verdiener starke Anreize setzt, keiner Erwerbsarbeit 
nachzugehen oder allenfalls eine Teilzeitstelle anzu-
nehmen – und sich stattdessen auf Haushaltsarbeit 
und Kindererziehung zu konzentrieren. Da die mar-
ginale Steuer- und Abgabenbelastung für Zweitver-
diener sehr hoch ist, schreckt das Ehegattensplitting 
den Zweitverdiener auch dann davon ab, mehr Stun-
den zu arbeiten oder überhaupt am Arbeitsmarkt zu 
partizipieren, wenn es mit der Betreuungssituation 
der Kinder vereinbar wäre. Das liegt daran, dass das 
Arbeitseinkommen des Zweitverdieners bei diesem 
Modell vom ersten Euro an dem Grenzsteuersatz des 
Ehepaars unterliegt. Je höher das Einkommen des 
Erstverdieners, desto höher der Grenzsteuersatz und 
desto weniger lohnt es sich für den Zweitverdiener, 
sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Da in den meis-
ten Konstellationen gegenwärtig Frauen die Rolle des 
Zweitverdieners einnehmen, tragen die steuerlichen 
Fehlanreize dieses Modells neben anderen Faktoren 
auch zur geringeren Beschäftigungs- und Partizipati-
onsquote der Frauen am Arbeitsmarkt bei (vgl. Peichl 
und Rainer 2021). Die Diskussion um das Ehegatten-
splitting ist damit auch in die gesellschaftliche De-
batte um die Gleichberechtigung von Frauen eingebet-
tet, die auch viel mit Erwerbstätigkeit zu tun hat. Vor 
dem Hintergrund, dass heute Familienkonstellationen 
vielfältiger und Ehen häufiger geschieden werden, 
spielt die Fähigkeit zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit 
von Frauen eine bedeutende Rolle. 

Hinzu kommt, dass die steuerlichen Fehlanreize 
durch das Ehegattensplitting auch zum Tragen kom-
men, wenn Partner gar keine Kinder haben oder die 
eigenen Kinder bereits erwachsen sind. Von den steu-

erlichen Vorteilen durch die gemeinsame Besteuerung 
profitieren folglich nicht nur Partner mit Kindern, die 
ihr Arbeitsangebot aufgrund der Betreuung ihrer Kin-
der einschränken müssen, sondern auch Partner ohne 
Kinder. Auf der anderen Seite profitieren nicht alle 
Haushalte mit Kindern vom steuerlichen Splittingvor-
teil, wie etwa die steigende Zahl der Alleinerziehen-
den, wenngleich dieses Modell doch als familienpoli-
tische Maßnahme verteidigt wird. 

Wir schlagen daher eine Reform der Familienbe-
steuerung vor, in der die Vorteile des Ehegattensplit-
tings auf den gesetzlichen Unterhaltsfreibetrag für die 
Partner begrenzt wird und stattdessen durch höhere 
Freibeträge die Kinder stärker in den Fokus bei der 
steuerlichen Begünstigung von Familien rücken. Im 
Folgenden stellen wir die einzelnen Bausteine dieses 
Reformvorschlags kurz vor:

 ‒ Ehegattenrealsplitting2: Erstens wird hierfür das 
Ehegattensplitting in ein Ehegattenrealsplitting 
umgewandelt, in dem beide Partner individu-
ell besteuert werden. Allerdings wäre es den 
Partnern möglich, jährlich ein zu versteuerndes 
Einkommen bis zur Höhe des gesetzlichen Un- 
terhaltsfreibetrags von derzeit 13 805 Euro auf 
den Zweitverdiener zu übertragen. Die Höhe des 
Freibetrags trägt der gegenseitigen Verpflichtung 
in der Ehe bzw. eingetragenen Lebenspartner-
schaft Rechnung, durch ihr Einkommen für den 
gemeinsamen (Familien-)Unterhalt bzw. Lebens-
bedarf des Partners zu sorgen. Damit hätten 
auch Partnerschaften ohne Kinder weiter einen 
steuerlichen Vorteil, jedoch wäre dieser nach 
oben begrenzt und erhöht somit die Arbeitsanrei- 
ze des Zweitverdieners gegenüber dem Status 
quo. 

2 Eine alternative Reformidee kommt vom Wissenschaftlichen Bei-
rat des Bundesfinanzministeriums. Dort wird vorgeschlagen, statt 
des Realsplittings einen »Ehezusatzfreibetrag« einzuführen, dessen 
Höhe mit wachsendem Einkommen des Zweitverdieners sinkt. 

EU-Kommission (2020), Europäisches Semester 
2020: Länderbericht Deutschland, S. 51:
»Eine weitere Verringerung der steuerlichen 
Fehlanreize für Zweit- und Geringverdiener könnte 
ebenfalls zu einer Erhöhung der geleisteten Arbeits-
stunden beitragen. 2014 erhielt mehr als ein Viertel 
der Frauen (28,7%) einen Niedriglohn; bei Män-
nern war dies nur bei etwa einem Sechstel der Fall 
(16,9%). Die hohe Steuer- und Abgabenbelastung 
von Gering- und Zweitverdienern, von denen ein 
erheblicher Teil auf Frauen entfällt, betrifft diese 
daher besonders stark. Steuer- und Sozialversiche-
rungsvorschriften wie die Sonderregelung für die 

gemeinsame Besteuerung (Ehegattensplitting) 
schrecken davon ab, mehr Stunden zu arbeiten 
(…). Im Hinblick auf die Niedriglohnfalle für Zweit-
verdiener hat sich seit Jahren keine Verbesserung 
eingestellt; sie gehört nach wie vor zu den höchsten 
in der EU. (…) Zusätzliche Maßnahmen zur Erhö-
hung des verfügbaren Einkommens von Familien 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen, wie 
etwa die Abschaffung des Solidaritätszuschlags (für 
etwa 90% der Steuerzahler ab 2021) und der Aus-
gleich der Auswirkungen der kalten Progression (…), 
können bessere Anreize für eine längere Arbeitszeit 
setzen.«

INFOBOX A
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 ‒ Kinderfreibeträge: Um stattdessen die Fami-
lie mit Kindern steuerlich stärker zu entlasten, 
schlagen wir zweitens für Eltern eine Erhöhung 
des Kinderfreibetrags auf 85% des gesetzlichen 
Unterhaltsfreibetrags vor, d.h. pro Kind einen 
steuerlichen Freibetrag in Höhe von 11 734 Euro 
(85% von derzeit 13 805 Euro). Die aktuelle ge-
setzliche Regelung nach § 32 EStG (6) sieht vor, 
dass Ehepartner jeweils den halben Kinderfrei-
betrag zugesprochen bekommen, sofern ein Kind-
schaftsverhältnis beider Ehepartner besteht. Eine 
Ausnahme bilden Alleinerziehende, die auf Antrag 
den vollen Betrag übertragen bekommen können. 

 In unserem Basisszenario für den Reformvorschlag 
haben wir uns an der bestehenden Regelung zum 
Kinderfreibetrag orientiert. In Kombination mit 
der Einführung des Realsplittings und der damit 
einhergehenden Individualbesteuerung bedeu-
tet dies eine hälftige Aufteilung des Kinderfreibe-
trags auf beide Elternteile (unabhängig von deren 
Einkommenssituation) sowie die Möglichkeit für 
Alleinerziehende, den vollen Kinderfreibetrag zu 
erhalten. 

 Zusätzlich stellen wir Ergebnisse einer alternati-
ven Reformvariante zum Kinderfreibetrag vor, in 
der die Partner ihren Kinderfreibetrag frei und so-
mit steueroptimierend untereinander aufteilen.3 

In der Regel würde dann der Kinderfreibetrag so 
lange der Besserverdiener in Anspruch nehmen, 
bis beide Partner ein gleich hohes zu versteuern-
des Einkommen haben.

Komplette Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlags und Anpassungen bei Freibeträgen 
und Tarifsystem

Um die Arbeits- und Leistungsanreize in allen Ein-
kommensgruppen zu erhöhen und die Lasten fair zu 
verteilen, schlagen wir ferner folgende Reformen zur 
Einkommensbesteuerung vor:

 ‒ Vollständige Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags: Der Solidaritätszuschlag (»Soli«) wurde 
als Zusatzabgabe auf die Steuerlast im Jahr 1991 
eingeführt. Seit 1998 liegt die Zusatzabgabe bei 
5,5% der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
(§ 4 SolzG). Seit 2021 wurde bei der Erhebung 
auf die Lohn- und Einkommensteuer die Frei-
grenze und Beginn der Gleitzone für den »Soli« 
stark angehoben, so dass die Zusatzbelastung 
für rund 90% der Einkommen abgeschafft wurde 
und nur noch die obersten knapp 3,5% in voller 
Höhe zahlen müssen. Wir schlagen die vollstän-

3 Das alternative Szenario zur Aufteilung der Kinderfreibeträge 
stellt nur eines von mehreren Möglichkeiten vor, wie die Kinderfrei-
beträge zwischen den (Ehe-)Partnern aufgeteilt werden könnten. 
Beispielsweise wäre auch denkbar, nur den nicht genutzten Freibe-
trag übertragen zu dürfen. Die dargestellten Szenarien stellen viel-
mehr die beiden Extrempole zwischen fester Zuteilung der Freibeträ-
ge auf die Partner (Basisszenario) sowie freie Aufteilung des 
Freibetrags zwischen den Partnern (alternatives Szenario) dar.

dige Abschaffung dieser zusätzlichen steuerlichen 
Abschöpfung vor.

 ‒ Erhöhung von Grundfreibetrag und Arbeitneh-
merpauschbetrag: Um Arbeits- und Leistungsan-
reize in allen Einkommensgruppen zu erhöhen, 
schlagen wir eine Erhöhung des steuerlichen 
Grundfreibetrags auf 10 500 Euro (von derzeit 
9 744 Euro) sowie eine Erhöhung des (Werbungs-
kosten-)Pauschbetrags für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer um 500 Euro auf 1 500 Euro 
(von derzeit 1 000 Euro) vor. Hiervon profitieren 
alle Erwerbstätigen, die ein positives zu versteu-
erndes Einkommen haben.

 ‒ Erhöhung der Spitzen- und Reichensteuersätze: 
Von der Abschaffung des »Soli« sowie der Erhö-
hung der Frei- und Pauschbeträge würden die 
obersten Einkommen besonders stark profi-
tieren. Es können durchaus Gründe angeführt 
werden, die eine Entlastung oberer Einkommen 
ökonomisch rechtfertigen können. Beispiels-
weise, weil zusätzliche Leistungs- und Investiti-
onsanreize bei Selbständigen und Gewerbetrei-
benden in diesen Einkommensgruppen durch die 
Steuererleichterungen geschaffen werden, die 
weitere Beschäftigung und Wachstum anstoßen 
könnten (vgl. u.a. Dorn et al. 2021 zu Effekten 
von Steuerentlastungen auf die Wirtschaftsent-
wicklung). Um die vorgeschlagene Gesamtreform 
allerdings nahezu aufkommensneutral zu gestal-
ten, die Ungleichheit der Einkommen nicht zu er-
höhen und die Lasten fair zu verteilen, schlagen 
wir zum Ausgleich der »Soli«-Abschaffung und 
der höheren Freibeträge eine leichte Erhöhung 
bei den Grenzsteuersätzen für Spitzenverdiener 
vor. Die Erhöhung wird so gewählt, dass unterm 
Strich auch die oberen Einkommensgruppen 
im Durchschnitt durch die Gesamtreform im-
mer noch eine Steuererleichterung erfahren. 
Hierfür wird im Rahmen des Reformvorschlags  
angeregt, den Spitzen- und den Reichensteuer-
satz um je 2 Prozentpunkte anzuheben und die 
Grenze für die Reichensteuer um gut 25 000 Euro 
(50 000 Euro bei gemeinsamer Veranlagung) 
anzuheben. Somit würden ab einem zu ver-
steuernden Einkommen ab etwa 58 000 Euro 
(116 000 Euro bei gemeinsamer Veranlagung) ein 
Grenzsteuersatz von 44 statt 42% erhoben. Der 
erhöhte Grenzsteuersatz von 47 statt 45% für die 
Reichensteuer würde ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 300 000 Euro (600 000 Euro bei 
gemeinsamer Veranlagung) greifen.

BESCHÄFTIGUNGSWIRKUNGEN

Die Effizienzgewinne durch die Kombination der 
vorgelegten Reformkomponenten im Steuer- und 
Transfersystem führen zu einer Erhöhung der Ar-
beitsangebotsanreize am deutschen Arbeitsmarkt. 
Insgesamt würden die Arbeitsmarktpartizipation und 
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die Arbeitszeit deutlich steigen. Die Beschäftigung 
würde sich im Vergleich zum Status quo um knapp 
400 000 Vollzeit äquivalente erhöhen. Dies würde 
einem Beschäftigungsanstieg von etwa 1,2% ge-
genüber dem Status quo bedeuten. Der Anreiz zur 
Aus dehnung ihrer Arbeitszeit wäre für Frauen mit 
knapp 1,4% etwas höher als der Anstieg für Män-
ner mit knapp 1,1%. Da in Deutschland oftmals die 
Frauen in einem Haushalt die Zweitverdiener sind, 
ist dieser leichte Unterschied insbesondere auf die 
Reform hin zum Ehegattenrealsplitting zu erklären, 
die dem Zweitverdiener steuerliche Anreize setzt, 
das eigene Arbeitsangebot im Verhältnis zum Erst-
verdiener des gemeinsamen Haushalts auszuweiten. 
Bezüglich der Arbeitsmarktpartizipation ist der Ef-
fekt hingegen für Männer mit knapp 0,9% höherer 
Teilnahmequote am Arbeitsmarkt etwas größer als 
der Effekt bei Frauen, der bei knapp 0,7% liegt. Ins-
gesamt steigt die Ar beitsmarktpartizipation um etwa 
0,8%. Dies entspricht knapp 275 000 Personen, die 
aufgrund der vorgeschlagenen Reform des Steuer- 
und Transfersystems überhaupt eine Beschäftigung 
aufnehmen würden und bisher aufgrund fehlender 
Anreize außen vor waren.

Sollte die alternative Variante bei den Kinder-
freibeträgen bevorzugt werden, in der die Partner 
den erhöhten Freibetrag frei aufteilen können, wür-
den sich die Ergebnisse gegenüber dem Basisszena-
rio nur geringfügig ändern (vgl. Tab. A im Anhang). 
Könnten beide (Ehe-)Partner die Aufteilung des Frei-
betrags steueroptimiert wählen, würde die Reform 
insgesamt zu einem Anstieg der Beschäftigung von 
knapp 395 000 Vollzeitäquivalenten (1,2%) bzw. einer 
Erhöhung der Arbeitsmarktpartizipation von knapp 
250 000 Personen (0,7%) führen. Die positiven Effekte 
auf die Erwerbstätigkeit von Frauen wären jedoch et-
was weniger stark ausgeprägt als im Basisszenario 
(der positive Effekt fällt um jeweils knapp 0,15 Pro-
zentpunkte bei der Arbeitsmarktpartizipation und 
dem Beschäftigungsanstieg geringer aus als im Ba-
sisszenario mit hälftiger Aufteilung des Kinderfreibe-
trags zwischen beiden Partnern).

VERTEILUNGSWIRKUNGEN

Haushaltstypen und Kinderzahl

Tabelle 2 zeigt, dass beim vorgelegten Reformvor-
schlag im Durchschnitt alle dargestellten Haushaltsty-
pen in ihrem pro Jahr verfügbaren Haushaltseinkom-
men im Vergleich zum Status quo bessergestellt sind. 
Alleinstehende und Paare ohne Kinder erzielen nach 
Ausweitung ihres Arbeitsangebots einen leichten Ein-
kommenszuwachs von etwa 0,4 bis 0,8%. Die stärks-
ten Einkommenszuwächse erzielen allerdings Paare 
mit Kindern (+ 2%) sowie Alleinerziehende (+ 1,6%). 
Letzteres ist insbesondere auf die integrierte Reform 
der Familienbesteuerung mit erhöhten Kinderfreibe-
trägen zurückzuführen. Infobox B zeigt auf, welche 

beispielhaften Haushalte durch die Reform eher zu 
den Gewinnern und welche zu den Verlierern gemes-
sen am verfügbaren Haushaltseinkommen gegenüber 
dem Status quo zu zählen sind. Zu den größten Ge-
winnern gehören beispielsweise Mehrverdiener-Haus-
halte mit Kindern, wohingegen Paare ohne Kinder und 
hoher Einkommensdifferenz (z.B. Alleinverdiener) im 
Durchschnitt eher mehr als zuvor zur Kasse gebeten 
werden würden.

Bei differenzierter Betrachtung nach der Kin-
derzahl erzielen Familien mit bis zu drei Kindern die 
größten Zugewinne. Tabelle 2 zeigt jedoch auch, dass 
bei Großfamilien mit vier oder mehr Kindern (im Ba-
sisszenario) ein weniger starker Anstieg zu verzeich-
nen ist. Vielmehr müssten diese Familien im Durch-
schnitt sogar vor der Anpassung ihrer Beschäftigung 
Einbußen hinnehmen. Hintergrund könnte sein, dass 
es in Großfamilien strukturell oft schwerer möglich 
ist, das Arbeitsangebot auszuweiten. Oftmals findet 
hier zudem eine klassische Arbeitsteilung auf Basis 
eines Alleinverdiener-Haushalts statt, da sich eine 
Person auf den Haushalt und die Betreuung der Kin-
der spezialisiert. Hinzu kommt, dass Alleinverdie-
ner-Haushalte ihre steuerlichen Kinderfreibeträge 
aufgrund der gleichmäßigen Aufteilung des erhöhten 
Kinderfreibetrags auf beide Partner (im Basisszenario 
mit gegenwärtiger Rechtslage) nicht voll ausschöpfen 
würden. Gleichzeitig befinden sich diese Familien oft 
in den unteren Dezilen, so dass sie von der Auswei-
tung von Pausch- und Grundfreibeträgen sowie der 
Erhöhung der Kinderfreibeträge des vorgelegten Re-
formvorschlags ohnehin weniger stark profitieren wie 
Familien mit höherem Haushaltseinkommen. 

Wenn von der Politik Kinderfreibeträge erhöht 
werden, geht dies in der Regel mit der Anpassung 
der Kindergeldsätze einher. Unser Reformvorschlag 
erhöht jedoch die Kinderfreibeträge, ohne die Kinder-
geldsätze anzupassen. Dies geschah aus zwei Grün-
den: Erstens erfolgte die Anpassung der Kinderfreibe-
träge im Rahmen unseres Vorschlags zur Reform der 
Familienbesteuerung, in dem Kinder stärker in den 
Fokus bei der steuerlichen Begünstigung von Ehe und 
Familie rücken. Zweitens gibt es aus unserer Sicht 
bessere Instrumente zur Unterstützung und Förde-
rung von Familien als das Kindergeld, weshalb wir 
die Erhöhung des Kindergelds oder andere Transfer-

Tab. 1

Beschäftigungswirkungen

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

Tsd.  VZÄ % Tsd. Personen %

Gesamt 404 1,23 273 0,76

Nach Geschlecht
Männer 200 1,07 158 0,86

Frauen 204 1,44 115 0,66

Hinweis: Beschäftigungswirkungen im Vergleich zum Status quo. Vollzeitäquivalente bemisst den Beschäftigungs-
effekt umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden  Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie 
viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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leistungen nicht explizit als Reformvorschlag aufge-
nommen haben. 

Zu illustrativen Zwecken haben wir aber eine 
Simulation durchgeführt, in der wir das monatliche 
Kindergeld sowie die Hartz-IV-Sätze für Kinder um 
je 5 Euro angehoben haben. Eine Familie würde so-
mit pro Jahr und Kind mindestens 60 Euro zusätzlich 
erhalten. Schon allein diese geringe Anhebung des 
Kindergelds würde ausreichen, dass auch Großfami-
lien mit vier oder mehr Kindern in ihrem verfügbaren 
Haushaltseinkommen bereits vor Verhaltensanpassun-
gen in jedem Jahr gegenüber dem Status quo (um gut 
300 Euro) bessergestellt wären.4 Die Ergebnisse unter 
Berücksichtigung der Kindergelderhöhung befinden 
sich in Tabelle B im Anhang.

Könnten die (Ehe-)Partner hingegen entgegen 
der geltenden Rechtslage die erhöhten Kinderfrei- 
beträge steueroptimierend für den Haushalt unter-

4 Die Anpassung des Kindergelds sowie der Hartz-IV-Sätze für Kin-
der um monatliche 5 Euro würde jedoch die positiven Beschäfti-
gungseffekte um etwa je 10 000 bei Vollzeitäquivalenten bzw. Ar-
beitsmarktpartizipation im Vergleich zum Reformvorschlag 
reduzieren. Die fiskalischen Kosten durch die Erhöhung von Kinder-
geld und Hartz-IV-Sätze für Kinder würden sich unter Berücksichti-
gung der Beschäftigungseffekte auf etwa 1 Mrd. Euro summieren.

einander aufteilen, wären alle Familien unabhängig 
von der Kinderzahl gegenüber dem Basisszenario 
bessergestellt. Tabelle 3 zeigt, dass Partner mit Kin-
dern im Durchschnitt ihre verfügbaren Haushalts- 
einkommen vor ihrer Verhaltensanpassung um knapp 
2% und nach der Ausweitung ihrer Beschäftigung 
sogar um knapp 3% erhöhen, wenn sie die Kinder-
freibeträge frei untereinander aufteilen können. Das 
wäre jeweils ein Zugewinn von etwa einem Prozent-
punkt gegenüber dem Basisszenario. Selbst für Groß-
familien mit vier und mehr Kindern wären in diesem 
Alternativszenario keine Ausgleichstransfers (z.B. 
über das Kindergeld) notwendig, um sie bereits vor 
der Anpassung ihres Beschäftigungsangebots beim 
verfügbaren Haushaltseinkommen besserzustel- 
len (+ 1%). Nach der simulierten Ausweitung ihrer 
Beschäftigung wäre der Einkommenszuwachs für  
die Großfamilien noch größer (+ 2%). Hintergrund  
ist, dass von der freien Aufteilung der Kinderfrei- 
beträge auch Alleinverdiener-Haushalte bzw. Haus-
halte mit hoher Einkommensdifferenz beider (Ehe-)
Partner profitieren, da diese ihre gemeinsamen Kin-
derfreibeträge auf den Besserverdiener übertragen 
könnten. 

Tab.  2

Veränderung des durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommens
  Ausgangswert Veränderung
  Status quo   ohne Anpassung mit Anpassung
  Euro          Euro  %  Euro  % 

Gesamt                                             38 140 167 0,44 371 0,97

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend                          25 220 79 0,31 209 0,83

Alleinerziehend                        31 621 238 0,75 486 1,54

Paar ohne Kinder                       47 011 76 0,16 202 0,43

Paar mit Kindern                       56 575 557 0,99 1 104 1,95

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder                            34 452 78 0,23 206 0,60

Ein Kind                               48 688 464 0,95 890 1,83

Zwei Kinder                            56 175 607 1,08 1 173 2,09

Drei Kinder                            53 336 410 0,77 1 013 1,90

Vier und mehr Kinder                   48 410 –24 –0,05 288 0,60

Nach Einkommensdezil 
(äquivalenzgewichtet) im Status quo

1  Dezil                               12 119 –39 –0,33 68 0,56

2  Dezil                               19 958 48 0,24 341 1,71

3  Dezil                               24 632 186 0,75 507 2,06

4  Dezil                               27 719 241 0,87 555 2,00

5  Dezil                               30 745 263 0,86 517 1,68

6  Dezil                               35 436 301 0,85 508 1,43

7  Dezil                               39 006 317 0,81 461 1,18

8  Dezil                               46 401 279 0,60 388 0,84

9  Dezil                               56 935 104 0,18 201 0,35

10  Dezil                              94 070 4 0,00 221 0,23

Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Einkommensdezile

Der Reformvorschlag ist nicht darauf ausgelegt, Ein-
kommen zwischen Einkommensgruppen umzuvertei-
len, sondern strukturelle Beschäftigungsanreize zu 
erhöhen und dabei die Lasten ausgewogen zu vertei-
len. Entsprechend erzeugt der vorgelegte Vorschlag 
in allen Einkommensgruppen Gewinner und Verlierer 
(gemessen am verfügbaren Haushaltseinkommen). Der 
Anteil der Gewinner übersteigt jedoch in allen Einkom-
mensgruppen den Anteil der Verlierer (vgl. Abb. 1).5 

Wie die Tabellen 2 und 3 zeigen, steigt nach An-
passung des Arbeitsangebots im Durchschnitt das 
jährlich verfügbare Haushaltseinkommen in allen 
Einkommensdezilen an. Die größten Zugewinne kön-
nen jedoch die Einkommen in der Mitte der Einkom-

5 Das unterste Einkommensdezil verliert durch den Reformvor-
schlag zunächst minimal, was durch die Anpassung in den Transfers 
und Transferentzugsraten zu erklären ist (vgl. Abb. A im Anhang und 
Tab. 2). Da durch die Ausweitung des Arbeitsangebots in dieser Grup-
pe nun jedoch weniger des zusätzlich verdienten Einkommens ent-
zogen wird, steigen die Arbeitsanreize und das verfügbare Haus-
haltseinkommen an. Abbildung B im Anhang zeigt die Veränderung 
des verfügbaren Einkommens nach Einkommensdezilen für das al-
ternative Szenario, in dem die Kinderfreibeträge frei zwischen den 
(Ehe-)Partnern aufgeteilt werden.

mensverteilung auf sich vereinen.6 Das im Vergleich 
zum Status quo pro Jahr durchschnittlich verfügbare 

6 Alternativ ließen sich die mittleren Einkommen auch durch Vari-
anten zur Abflachung des Mittelstandsbauchs bei den Grenzsteu-
er-Tarifzonen entlasten (vgl. Dorn et al. 2016).
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Hinweis: Die Grafik zeigt die Anteile an Gewinnern und Verlierern der Reform für jedes Einkommensdezil (äquivalenz-
gewichtet, im Status quo). 
Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. © ifo Institut
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Tab.  3

Veränderung des durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommens im alternativen Szenario mit freier Aufteilung der 
Kinderfreibeträge
  Ausgangswert Veränderung
  Status quo   ohne Anpassung mit Anpassung
  Euro          Euro  %  Euro  % 

Gesamt                                             38 140 258 0,68 454 1,19

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend                          25 220 79 0,31 210 0,83

Alleinerziehend                        31 621 238 0,75 486 1,54

Paar ohne Kinder                       47 011 76 0,16 202 0,43

Paar mit Kindern                       56 575 1 090 1,93 1 585 2,80

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder                            34 452 78 0,23 206 0,60

Ein Kind                               48 688 709 1,49 1 103 2,27

Zwei Kinder                            56 175 1 222 2,17 1 734 3,09

Drei Kinder                            53 336 1 120 2,10 1 632 3,06

Vier und mehr Kinder                   48 410 538 1,11 924 1,91

Nach Einkommensdezil 
(äquivalenzgewichtet) im Status quo

1  Dezil                               12 119 –39 –0,32 69 0,57

2  Dezil                               19 958 52 0,26 347 1,74

3  Dezil                               24 632 196 0,80 523 2,12

4  Dezil                               27 719 265 0,96 587 2,12

5  Dezil                               30 745 304 0,99 561 1,82

6  Dezil                               35 436 369 1,04 581 1,64

7  Dezil                               39 006 416 1,07 557 1,43

8  Dezil                               46 401 468 1,01 559 1,20

9  Dezil                               56 935 361 0,63 421 0,74

10  Dezil                              94 070 253 0,27 413 0,44

Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus. 

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. 
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Haushaltseinkommen steigt in den Dezilen zwei bis 
fünf um etwa 1,7 bis 2,1% an, und in den Dezilen 6 bis 
8 beträgt der Anstieg etwa 0,8 bis 1,6%. Äquivalenzge-
wichtet entspricht dies etwa pro Jahr einem zwischen 
340 und 590 Euro höherem Haushaltseinkommen. An 
den Rändern liegt der durchschnittliche Zugewinn des 
verfügbaren Haushaltseinkommens pro Jahr immer-
hin noch bei 0,2 bis 0,7% bzw. äquivalenzgewichtet 
etwa 70 bis 220 Euro (im alternativen Szenario bis 
420 Euro, vgl. Tab. 3) zusätzlich verfügbares Haushalts- 
einkommen pro Jahr. Sollte zusätzlich das Kindergeld 
erhöht werden, steigt insbesondere der Zugewinn der 
unteren Dezile im Durchschnitt weiter an (vgl. Tab. B 
im Anhang).

Ungleichheit

In der öffentlichen und politischen Debatte wird eine 
Reform des Steuer- und Transfersystems oft mit dem 
Ziel in Verbindung gebracht, entweder durch mehr 
Umverteilung die Ungleichheit zu reduzieren, oder 

andererseits Effizienzgewinne durch weniger Umver-
teilung und unter Inkaufnahme einer höheren Un-
gleichheit zu erzielen. Der vorliegende Reformvor-
schlag hingegen erhöht Effizienz und Beschäftigung 
ohne starke Veränderungen bei relativen Armuts- und 
Ungleichheitsmaßen wie etwa das Verhältnis P90/P10 
oder die Armutsrisikoquote zeigen (vgl. Tab. 5). Der 
Gini-Koeffizient würde vielmehr um 0,3 Prozentpunkte 
sinken. Das vorgeschlagene Reformszenario würde 
somit eher Ungleichheit in den verfügbaren Einkom-
men reduzieren.

FISKALISCHE KOSTEN

Der vorgestellte Reformvorschlag beinhaltet einerseits 
Reformelemente, bei denen der Staat auf Steuerein-
nahmen verzichten würde. Die vollständige Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags sowie die Erhöhung 
von Grund- und Kinderfreibeträgen und Pauschbeträ-
gen belasten zunächst den Staatshaushalt aufgrund 
geringerer Steuereinnahmen. Andererseits generie-

Wer gewinnt, wer verliert? – ein Blick auf Beispiel-
haushalte vor ihrer Arbeitsanpassung

Tabelle 4 stellt die Ergebnisse der Reform für hypo-
thetische Beispielhaushalte zusammen, bevor diese 
ihr Arbeitsangebot aufgrund der veränderten Anreize 
anpassen. Betrachtet werden jeweils für verschiedene 
Jahresbruttoverdienste Haushalte mit (Ehe-)Paaren 
und Singles, jeweils ohne oder mit zwei steuerrele-
vanten Kindern.

Bei einem mittleren Haushaltseinkommen (im 
Beispiel 48 000 Euro gemeinsamer Jahresbruttover-
dienst) würden nahezu alle Haushaltstypen von der 
Reform gegenüber dem Status quo profitieren. Dazu 
zählen Singles, Alleinerziehende, Alleinverdiener-Haus-
halte sowie Haushalte, in denen beide Partner Erwerbs- 
einkommen erzielen. Besonders würden jedoch die 
Paare mit Kindern profitieren, die bei zwei Kindern 
nach der Reform pro Monat knapp 500 Euro mehr 
zur Verfügung hätten. In Haushalten, die ein sehr ge-
ringes Haushaltseinkommen vorweisen (im Beispiel 
6 000 Euro gemeinsamer Jahresbruttoverdienst), ver-
lieren die Haushalte ohne Kinder aufgrund der Anpas-
sungen beim Transferentzug, bevor sie mehr arbeiten 
bzw. eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. 

Bei den Haushalten mit hohem Haushaltseinkom-
men (im Beispiel 150 000 Euro gemeinsamer Jahres-
bruttoverdienst) zeigt sich hingegen, dass durch die 
Umwandlung des Ehegattensplittings zur Familienbe-

steuerung mit Realsplitting insbesondere Ehepartner 
ohne Kinder in Alleinverdiener-Haushalten (d.h. mit 
hoher Einkommensdifferenz) gegenüber dem Sta-
tus quo in ihrem verfügbaren Haushaltseinkommen 
schlechter gestellt werden. Ein Alleinverdiener-Haus-
halt ohne Kinder hätte aufgrund der steuerlichen 
Mehrbelastung monatlich knapp 400 Euro weniger 
Einkommen zur Verfügung. Paare mit Kindern und 
sehr ähnlichem Einkommen (mtl. + 230 Euro) sowie 
Alleinerziehende Spitzenverdiener (mtl. + 325 Euro) 
werden hingegen auch in dieser Einkommensgruppe 
durch die Reform bessergestellt. Der Effekt der Ge-
samtreform auf das verfügbare Haushaltseinkommen 
von Alleinverdiener-Paaren mit Kindern und hohem 
Jahresbruttoverdienst hängt entscheidend davon 
ab, ob die Kinderfreibeträge auf beide Partner fest 
je zur Hälfte berücksichtigt werden (Basisszenario), 
oder alternativ die Kinderfreibeträge frei zwischen 
den Partnern aufgeteilt werden können (Alternativ-
szenario »Kifrei« in Tab. 4). Aufgrund des negativen 
Einkommenseffekts durch die Umwandlung des Ehe-
gattensplittings zum Ehegattenrealsplitting würde 
der dargestellte Musterhaushalt zwar in jedem Fall 
einen Einkommensverlust erleiden. Allerdings wäre 
das monatlich zur Verfügung stehende Einkommen für 
Alleinverdiener-Haushalte mit zwei Kindern um knapp 
280 Euro höher, wenn die Kinderfreibeträge nicht je 
zur Hälfte, sondern frei zwischen den Ehepartner auf-
geteilt werden können.

INFOBOX B
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ren andere Reformkomponenten wie die Anpassung 
der Transferentzugsraten, die Umwandlung des Ehe-
gattensplittings zu einem Ehegattenrealsplitting mit 
Unterhaltsfreibetrag für Ehepartner oder die Tarifan-
passungen bei Spitzen- und Reichensteuersatz zu-
sätzliches Steueraufkommen. Die gemeinsame Simu-
lation aller Reformkomponenten zusammen schätzt 
die fiskalischen Kosten des Reformvorschlags auf 
knapp 7 Mrd. Euro, wenn die dynamischen Effekte 
durch Verhaltensanpassungen am Arbeitsmarkt noch 
nicht berücksichtigt werden. Wenn die steuerlichen 
Aufkommenseffekte durch die geschätzte Ausweitung 
der Beschäftigung hingegen berücksichtigt werden, 
ist der vorgestellte Reformvorschlag nahezu aufkom-
mensneutral.7 Würde hingegen das alternative Reform- 
szenario mit freier Wahl in der Aufteilung der erhöh-
ten Kinderfreibeträge zwischen den (Ehe-)Partnern 
gewählt, würde dies den Staatshaushalt zusätzlich 
4 Mrd. Euro kosten.

FAZIT

Dieser Beitrag stellt ein Reformkonzept vor, das struk-
turelle Fehlanreize im Steuer- und Transfersystem re-
duziert und nach Berechnungen des ifo Mikrosimula-
tionsmodells zu mehr Beschäftigung im Umfang von 
knapp 400 000 Vollzeitäquivalenten und bis zu 275 000 
zusätzlichen Erwerbstätigen am Arbeitsmarkt führen 
würde. Gleichzeitig wäre diese Reform für den Staats-
haushalt nahezu aufkommensneutral. Zudem wären 
die Lasten insofern fair verteilt, als es in allen Dezilen 
mehr Gewinner als Verlierer geben und die Ungleich-
heit nicht erhöht würde. 

Durch die integrierte Reform der Familienbesteu-
erung mit einer stärkeren Gewichtung von Kindern 
durch hohe Kinderfreibeträge würden im vorgeleg-
ten Vorschlag insbesondere Familien mit Kindern 
7 Die fiskalischen Kosten werden auf weniger als 1 Mrd. Euro ge-
schätzt. Hierbei sind jedoch mögliche weitere positive Auswirkun-
gen, wie Wachstumseffekte durch zusätzliche Investitionen und In-
novationen bei Unternehmen und Selbständigen, noch nicht 
berücksichtigt.

(unabhängig vom Familienmodell) steuerlich stärker 
entlastet. Das verfügbare Einkommen für Paare mit 
Kindern würde sich im Durchschnitt um knapp 2% 
erhöhen. Wenn die Paare ihre gemeinsamen Kinder-
freibeträge frei aufteilen dürften, könnte der Einkom-
menszuwachs für Familien sogar bei knapp 3% liegen. 
Diese Reformalternative wäre gegenüber der aufkom-
mensneutralen Variante jedoch mit Mehrkosten von 
etwa 4 Mrd. Euro verbunden.

Der Übergang vom Ehegattensplitting zum 
Ehegattenrealsplitting würde die Anreize für Zweit-
verdiener in einer Ehe bzw. Lebenspartnerschaft 
stark erhöhen, entweder eine Erwerbstätigkeit auf-
zu nehmen oder diese auszuweiten. Da Zweitverdiener 
gegenwärtig mehrheitlich Frauen sind, würde sich die 
Beschäftigungsquote von Frauen und auch ihre Fä-
higkeit zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit erhöhen. 

Allerdings würde die Umwandlung des Ehegat-
tensplittings zu einem Ehegattenrealsplitting eine 
steuerliche Mehrbelastung für die Partner mit sehr 
hoher Einkommensdifferenz bedeuten, da sie im vor-
gestellten Vorschlag den Splittingvorteil nur noch 
bis zum Unterhaltsfreibetrag nutzen könnten. Diese 
Steuerreform wäre vor allem für Ehepaare hart, die 
sich im Vertrauen auf die geltenden Regeln in ihrer 
Arbeitsteilung eingerichtet haben. Eingeschlagene 
Erwerbsbiografien lassen sich hierbei nicht einfach 
zurückdrehen. Daher könnte es durchaus sein, dass 
trotz Reform nicht alle Zweitverdiener ohne weiteres 
eine Erwerbsarbeit aufnehmen bzw. diese ausweiten 
können oder wollen. Für bestehende Ehen müsste die 
Politik daher über einen Bestandsschutz der existie-
renden Regeln nachdenken. Der Politik sollte dabei 
jedoch bewusst sein, dass es dann jedoch viele Jahre 
dauern würde, bis die simulierten Beschäftigungsef-
fekte tatsächlich eintreten, und der gesamte Reform-
vorschlag wäre dann auch nicht mehr aufkommens-
neutral zu realisieren. 

Schließlich kann die Steuerpolitik aber nur einer 
von mehreren Pfeilern sein, um die Frauenerwerbstä-
tigkeit zu erhöhen und Familien mit Kindern stärker 
zu unterstützen. Vielmehr ist ein Maßnahmenbün-
del erforderlich, das auch die Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten qualitativ und quantitativ weiter ausbaut 
sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stark 
verbessert. 

Neben dem diskutierten Reformvorschlag sollten 
auch weitere steuerpolitische Reformen wie ein »Tarif 
auf Räder« zum automatischen Ausgleich der Kal-
ten Progression in Reformüberlegungen einbezogen  
werden, damit Anreize zur Mehrarbeit nicht durch  
implizite Steuererhöhungen durch die Kalte Progres-
sion konterkariert werden (vgl. Dorn et al. 2017a; 
2017b). 
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Tab. 5
Veränderung  der Armuts- und Ungleichheitsmaße

Reformszenario 

 ohne Erhöhung 
KG und Hartz IV         

mit Erhöhung 
KG und Hartz IV          

mit freier 
Aufteilung 

Kinderfreibeträ-
ge (»Kifrei«)

Ohne Anpassung  Gini   –0,1  –0,1 0,0

 P90/P10  0,0 0,0 0,0

 ARQ  0,3 0,2 0,4

Mit Anpassung  Gini   –0,3  –0,3  –0,2

 P90/P10  0,0 0,0 0,0

 ARQ  0,1  –0,1 0,1

Hinweis: Die Tabelle weist die Veränderung verschiedener Verteilungsmaße in Prozentpunkten im Vergleich zum 
Status quo aus. Veränderung von Gini-Koeffizient, Armutsrisikoquote (ARQ) in Prozentpunkten. 
P90/P10 zeigt die Veränderung des Verhältnisses der Dezilgrenzen. 

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. 
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Tab. A

Beschäftigungswirkungen bei Reformvorschlag mit freier Aufteilung 
des Kinderfreibetrags zwischen beiden (Ehe-)Partnern

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

Tsd. VZÄ % Tsd. Personen %

Gesamt 394 1,2 251 0,7

Nach Geschlecht

Männer 211 1,13 159 0,87

Frauen 183 1,29 93 0,53

Hinweis: Beschäftigungswirkungen im Vergleich zum Status quo  Vollzeitäquivalente bemisst den Beschäftigungs-
effekt umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden.
Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. B

Veränderung des durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommens mit Erhöhung KG und Hartz IV

  Ausgangswert Veränderung

  Status quo   ohne Anpassung mit Anpassung
  Euro          Euro  %  Euro  % 

Gesamt                                             38 140 183 0,48 382 1,00

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend                          25 220 80 0,32 210 0,83

Alleinerziehend                        31 621 328 1,04 555 1,75

Paar ohne Kinder                       47 011 76 0,16 202 0,43

Paar mit Kindern                       56 575 627 1,11 1 145 2,02

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder                            34 452 78 0,23 206 0,60

Ein Kind                               48 688 502 1,03 909 1,87

Zwei Kinder                            56 175 688 1,22 1 218 2,17

Drei Kinder                            53 336 571 1,07 1 136 2,13

Vier und mehr Kinder                   48 410 306 0,63 600 1,24

Nach Einkommensdezil 
(äquivalenzgewichtet) 
 im Status quo

1  Dezil                               12 119 -10 -0,08 96 0,79

2  Dezil                               19 958 89 0,45 376 1,88

3  Dezil                               24 632 214 0,87 527 2,14

4  Dezil                               27 719 260 0,94 565 2,04

5  Dezil                               30 745 275 0,90 522 1,70

6  Dezil                               35 436 311 0,88 510 1,44

7  Dezil                               39 006 324 0,83 461 1,18

8  Dezil                               46 401 285 0,61 387 0,83

9  Dezil                               56 935 107 0,19 199 0,35

10  Dezil                              94 070 5 0,01 220 0,23

Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Gewinn mehr als 10%
(+5%; +10%]
(+1%; +5%]

[–5%; –1%)
[–10%; –5%)
Verlust mehr als 10%

Veränderung des verfügbaren Einkommens
nach Einkommensdezil, vor Anpassungseffekten am Arbeitsmarkt 

Hinweis: Die Grafik zeigt die Anteile an Gewinnern und Verlierern der Reform für jedes Einkommensdezil (äquivalenz-
gewichtet, im Status quo). 
Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. © ifo Institut
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Abb. A

Veränderung des verfügbaren Einkommens
nach Einkommensdezil, nach Anpassungseffekten am Arbeitsmarkt (alternatives Szenario)

Hinweis: Die Grafik zeigt die Anteile an Gewinnern und Verlierern der Reform für jedes Einkommensdezil (äquivalenz-
gewichtet, im Status quo). 
Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell. © ifo Institut
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FORSCHUNGSERGEBNISSE

Jonas Böschemeier und Feodora A. Teti

Die panafrikanische Freihandelszone 
AfCFTA – Utopie oder reale Chance?

Trotz einer mit China vergleichbaren wirtschaftlichen 
Ausgangslage Anfang der 1990er Jahre ist Afrika noch 
immer der ärmste Kontinent der Welt: Mehr als die 
Hälfte der afrikanischen Staaten werden als »am we-
nigsten entwickelte Länder« (LDCs) klassifiziert und 
sind von Armut und wirtschaftlicher Instabilität ge-
prägt. Zudem sind die Auswirkungen der Coronakrise 
noch unklar. Neben direkter Entwicklungshilfe und der 
Unterstützung durch internationale Organisationen, 
wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF), ist die Stärkung des Handels eine weitere 
Möglichkeit, die Entwicklung Afrikas voranzutreiben 
(Ornelas 2016).

Der intra-afrikanische Handel spielt im interna-
tionalen Vergleich eine untergeordnete Rolle. Der in-
tra-afrikanische Güterhandel macht nur 0,36% des 
Welthandels aus.1 Der afrikanische Handel ist sehr 
stark auf extraregionale Partner ausgerichtet, insbe-
sondere die Europäische Union (EU), die Vereinigten 
Staaten und China. Die afrikanischen Länder handeln 
also überdurchschnittlich viel mit Partnern, die im 
Vergleich zu den direkten Nachbarn sehr weit weg 
sind. Eine solche Ausrichtung des Handels ist unge-
wöhnlich, da üblicherweise die Handelskosten mit 
Ländern, die geografisch nah sind, niedriger sind als 
die Kosten des Handels mit extraregionalen Partnern. 
Neben der Kolonialgeschichte, die bis heute die poli-
tischen und gesellschaftlichen Strukturen sowie die 
Infrastruktur beeinflusst (Bonfatti und Poelhekke 
2017), begünstigen auch handelspolitische Maßnah-
men diese Entwicklung. Während afrikanische Ex-
porteure weitestgehend von Zöllen der EU und der 
USA ausgenommen sind, fallen insbesondere für den 
intra-afrikanischen Handel, trotz einiger regionaler 
Handelsabkommen, noch immer hohe Zölle an. Außer-
dem spielen nicht-tarifäre Barrieren, wie zum Beispiel 
lange Wartezeiten an den Grenzen oder Korruption, 
eine große Rolle. 

Mit der panafrikanischen Freihandelszone  
(AfCFTA), einem ambitionierten Handelsabkommen, 
das den gesamten afrikanischen Kontinent abdeckt, 
soll nun dieser Entwicklung entgegengesteuert wer-
den.2 Das Ziel des Abkommen ist es, den Handel inner-
halb Afrikas zu liberalisieren und somit nachhaltiges 
Wachstum zu erzeugen. Das AfCFTA ist, Stand Sep-
tember 2021, bereits von 38 afrikanischen Ländern 
ratifiziert worden und seit Januar 2021 in Kraft. Die 
Auswirkungen und insbesondere die Erfolgschan-
cen sind aber unklar. Im Folgenden analysieren wir 
zunächst den Status quo und diskutieren mögliche 
Gründe, weshalb der intra-afrikanische Handel hinter 
den Erwartungen zurückbleibt. Außerdem stellen wir 
die wichtigsten Punkte des AfCFTA vor, erörtern bei 
welchen Themen in Zukunft noch Handlungsbedarf 
besteht, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
zu erwarten sind und untersuchen das Abkommen 
hinsichtlich möglicher handelsschaffender Effekte. 

1 Um diese Zahlen zu berechnen, wurden die BACI-Handelsdaten 
(Gaulier und Zignago 2010) verwendet. Die Datenbank basiert auf 
Daten, die die einzelnen Länder direkt an die United Nations Statisti-
cal Division (Comtrade) gemeldet haben, und wurde bereinigt, um 
Verzerrungen aufgrund von Meldefehlern zu minimieren. 
2 Eritrea hat als einziges afrikanisches Land den AfCFTA Vertrag 
noch nicht unterzeichnet (Stand: September 2021).

Internationaler Handel ist ein Weg, die wirtschaftliche Entwick-
lung Afrikas voranzutreiben. Vor allem der Handel innerhalb 
Afrikas, der bisher auf einem sehr niedrigen Niveau ist, birgt 
großes Potenzial. Bestehende hohe Zölle und nicht-tarifäre 
Handelsbarrieren auf dem Kontinent verhindern eine stärkere 
intra-afrikanische Verflechtung. Mit der panafrikanischen 
Freihandelszone (AfCFTA), die seit Januar 2021 in Kraft ist, soll 
nun durch eine stärkere Handelsintegration des Kontinents 
nachhaltiges Wachstum erzeugt werden. Die Erfolgschancen des 
Abkommens sind jedoch noch unklar: Während die angestreb-
ten Zollliberalisierungen zwar Handelskosten drastisch reduzie-
ren könnten, bleibt es fraglich, ob diese auch wie geplant um-
gesetzt werden – die Lehren aus der Vergangenheit deuten auf 
große Schwierigkeiten hin. Außerdem ermöglichen komplexe 
Ursprungsregeln Protektionismus durch die Hintertür. Neben 
Zöllen verursachen vor allem die inadäquate Infrastruktur und 
die ineffiziente Zollabwicklung an der Grenze hohe Kosten, die 
nicht mit einem Handelsabkommen gesenkt werden können. 
Da vor allem Investitionen und Know-how nötig sind, um diese 
Probleme anzugehen, können mit einem umfassenden Investo-
renschutz sowie einem innovativen Konzept zum Wissenstrans-
fer mit dem AfCFTA jedoch die nötigen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Die nächsten Jahre sind somit richtungs-
weisend für das AfCFTA: Gelingt es den Mitgliedstaaten die 
Maßnahmen des Abkommens diszipliniert umzusetzen, könnte 
das Ergebnis ein integrierter afrikanischer Markt sein. Andern-
falls bleibt das AfCFTA ein zahn- und erfolgloser Papiertiger.

IN KÜRZE

ZUM INHALT
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DIE EUROPÄISCHE UNION IST DER WICHTIGSTE 
HANDELSPARTNER AFRIKAS, DER INTRA- 
AFRIKANISCHE HANDEL SPIELT NUR EINE  
GERINGE ROLLE 

In einem ersten Schritt analysieren wir den Handel 
Afrikas hinsichtlich der Partner und gehen auf sekto-
rale Unterschiede ein. Abbildung 1 zeigt die Entwick-
lung der Handelsströme mit den wichtigsten Han-
delspartnern seit 1995. Die EU ist für den gesamten 
Zeitraum der mit Abstand wichtigste Partner der af-
rikanischen Staaten: Im Jahr 2018 entfällt bei Expor-
ten sowie Importen etwa ein Drittel auf die EU. Be-
sonders die nordafrikanischen Maghreb-Staaten sind 
stark mit dem europäischen Produktionsnetzwerk 
verwoben. So gehen 54% der Exporte Nordafrikas 
und 42% der Importe auf Handel mit der EU zurück. 
Im Zeitablauf fällt auf, dass die EU mit dem Aufstieg 
Chinas stark an Bedeutung als Handelspartner ver-
liert. Beliefen sich im Jahr 1995 die Handelsanteile 
der EU noch auf etwa die Hälfte des afrikanischen 
Handels, war der Anteil Chinas verschwindend ge-
ring (Exporte: 1%, Importe: 2%). Diese Verhältnisse 
änderten sich insbesondere bis 2010 merklich. 
Heute ist China nach der EU mit 15% der Exporte 
bzw. 18% der Importe der wichtigste Handelspartner  
Afrikas. 

Die USA haben, ebenfalls wie die EU, Handelsan-
teile verloren und waren im Jahr 2018 an nur ungefähr 
5% des afrikanischen Handels beteiligt. Vor allem fällt 
die Verringerung bei den Exporten auf, die unter an-
derem durch höhere Absätze im indischen Markt seit 
2010 erklärt werden kann. Trotz der geografischen 
Nähe und zahlreicher regionaler Handelsabkommen 
spielt der intra-afrikanische Handel auch heute noch 
eine untergeordnete Rolle. Im Jahr 2018 lag der int-
ra-afrikanische Anteil bei den Exporten bei 11% und 
bei den Importen bei 10%. Die Anteile haben sich so-
mit seit 1995 kaum verändert (Exporte: 9%; Importe: 
7%), was darauf hindeutet, dass die bisherigen In-
tegrationsversuche auf dem Kontinent nur mäßigen 
Erfolg hatten. Das AfCFTA soll nun diese Entwicklung 
umkehren und die intrakontinentale Handelsintegra-
tion Afrikas vorantreiben.

STARKE SEKTORALE KONZENTRATION IM EXTRA- 
AFRIKANISCHEN HANDEL

Ein Blick auf die Hauptsektoren zeigt große Unter-
schiede bei den Ex- bzw. Importen sowie über die 
Handelspartner hinweg (vgl. Abb. 2). Afrikanische Ex-
porteure machen ihr Hauptgeschäft außerhalb des 
Kontinents mit dem Verkauf von Rohstoffen und Mi-
neralien. Hierunter fallen Erze, Öl, Steine, Glasartikel 
sowie verschiedene Metalle und deren Produkte. Vor 
allem bei den Exporten nach China fällt die Domi-
nanz dieser Güter auf: 91% des Wertes aller expor-
tierten Waren entfällt auf Rohstoffe und Mineralien. 
Aber auch bei den Exporten in die EU sowie in alle 

restlichen Länder ist diese Gütergruppe die mit Ab-
stand wichtigste. 

Die Importe sind ebenfalls stark konzentriert, 
allerdings auf eine andere Kategorie – bei 61% der 
Gesamtimporte aus der EU und 57% aus China han-
delt es sich um Industriegüter. Aus den übrigen Part-
nerländern werden auch überwiegend Industriegüter 
bezogen, aber das Güterportfolio ist deutlich diversi-
fizierter als bei den beiden wichtigsten Handelspart-
nern Afrikas (Agrargüter: 28%, Rohstoffe und Minera-
lien: 27% und Andere: 4%). Zwar spielt auch für den 
intra-afrikanischen Handel die Gütergruppe Rohstoffe 
und Mineralien eine große Rolle, der Handel ist aber 
stärker diversifiziert, als dies bei den anderen Part-
nern der Fall ist. 

Die starke Konzentration des Handels erzeugt 
eine große Abhängigkeit der afrikanischen Wirtschaft 
von ihren ausländischen Partnern. Die ausländische 
Nachfrage nach afrikanischen Rohstoffen und Mine-
ralien ist einer der wichtigsten Treiber für die wirt-
schaftliche Entwicklung Afrikas: Wenn die Konjunktur 
in den beiden Großmächten China und der EU ab-
kühlt, leidet auch Afrika darunter. Eine größere Diver-
sifizierung der potenziellen Abnehmer afrikanischer 
Waren könnte dieses Risiko verringern. Neue Märkte 
könnten auch durch die Ausweitung des produzierten 
Produktportfolios leichter erschlossen werden. Au-
ßerdem stellen Lieferengpässe bei den europäischen 
und chinesischen Zulieferern ein großes Risiko für die 
afrikanische Wirtschaft dar, da eine große Abhängig-
keit von Industriegütern aus dem Ausland besteht. 
Abschließend lässt sich sagen, dass die afrikanische 
Wirtschaft durch eine Diversifizierung des Handels, 
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sowohl nachfrage- als auch angebotsseitig, robuster 
werden könnte. 

DER INTRA-AFRIKANISCHE HANDEL IST STARK 
REGIONAL GEPRÄGT

Nimmt man den intra-afrikanischen Handel genauer 
unter die Lupe, erkennt man, dass dieser sehr regional 
geprägt ist. Abbildung 3 zeigt die Handelsanteile der 
fünf afrikanischen Regionen miteinander und unter-
scheidet zwischen Handel innerhalb der Region und 
mit den restlichen afrikanischen Staaten.3 Abbildung 3 
verdeutlicht, dass fast jede Region hauptsächlich mit 
Ländern aus derselben Region Handel treibt. Im Sü-
den und im Norden beläuft sich der Anteil des intra-
3 Die regionale Einteilung der afrikanischen Länder kann der Tabel-
le 2 im Anhang entnommen werden.

regionalen Handels auf etwa 65%, bei den westaf-
rikanischen Staaten entspricht dieser 62% und bei 
den Oststaaten 50%. Nur Zentralafrika scheint mehr 
mit anderen Regionen zu handeln. Fehlende Produk-
tionskapazitäten in der Region könnten ein Grund für 
diesen geringen Wert sein. Konzentriert man sich nur 
auf den extraregionalen Handel, der zwischen den 
afrikanischen Staaten stattfindet, fällt auf, dass der 
Süden Afrikas, getrieben von Südafrika, die größte 
Bedeutung einnimmt: Bei knapp 40% des intra-af-
rikanischen Handels ist der Süden Afrikas beteiligt. 

Die ausgeprägte Regionalität des afrikanischen 
Handels deutet auf hohe Handelskosten zwischen den 
Regionen hin. Diese können unterschiedlicher Natur 
sein: Kulturelle Unterschiede, natürliche Barrieren wie 
Gebirgszüge oder Flüsse, Sprachbarrieren oder auch 
handelspolitische Gründe können zu diesem Phäno-
men beitragen. Zusätzlich verzerrt ein statistisches 
Problem vor allem die Zahlen des intra-afrikanischen 
Handels: Inoffizieller Handel zwischen benachbarten 
Ländern spielt in vielen afrikanischen Regionen eine 
große Rolle (Golub 2015). Dieser wird aber nicht er-
fasst, was zu einer Unterschätzung des regionalen 
Handels führt. 

AFRIKAS HANDEL: EINE BESTANDSAUFNAHME

Unsere bisherige Analyse zeigt, dass der afrikanische 
Handel erstens sehr stark auf Handelspartner außer-
halb Afrikas ausgerichtet ist, insbesondere auf die EU, 
China und die Vereinigten Staaten. Der intra-afrikani-
sche Handel spielt indes eine untergeordnete Rolle: 
Seit 1995 konnte der afrikanische Markt, im Verhältnis 
zu den anderen Handelspartnern, kaum an Bedeutung 
gewinnen. Zudem exportieren afrikanische Firmen 
vor allem Rohstoffe und Mineralien und importieren 
Industriegüter. Diese starke Konzentration macht die 
afrikanische Wirtschaft für Störfaktoren anfällig. Im 
Gegensatz hierzu ist der intra-afrikanische Handel 
diversifizierter und birgt deshalb Potenziale: Eine 
Ausweitung des intra-afrikanischen Handels könnte 
neue Industriezweige stärken und eine Diversifizie-
rung der afrikanischen Wirtschaft – weg von der rei-
nen Rohstoffproduktion, hin zur Industriegüterpro-
duktion – vorantreiben. Der intra-afrikanische Handel 
ist jedoch, Stand heute, sehr regional, was auf hohe 
Handelskosten zwischen den Regionen hindeutet. 
Wir analysieren als nächstes, ob diese hohen Kosten 
durch handelspolitische Maßnahmen gesenkt werden 
können und inwieweit das neue Abkommen AfCFTA 
hierzu beitragen wird. 

DIE BISHERIGE HANDELSPOLITIK IN AFRIKA – 
KLEINTEILIG UND KOMPLIZIERT 

Innerhalb der Afrikanischen Union (AU), die die Ver-
handlungen des AfCFTA auf einem internationalen 
Level leitet und alle afrikanischen Länder umfasst, 
existieren acht offiziell anerkannte regionale Wirt-
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schaftsgemeinschaften (Regional Economic Communi-
ties, RECs). Sie dienen als Bausteine der AU und haben 
das Ziel, wirtschaftliche und politische Kooperation 
auf einem regionalen Level zu fördern. Die regionalen 
Wirtschaftsgemeinschaften sind in der ersten Spalte 
der Abbildung 4 aufgelistet, die Anzahl der afrikani-
schen Mitglieder steht in Klammern dahinter. Bei den 
Mitgliedstaaten gibt es etliche Überschneidungen, da 
einige Länder Teil von mehreren RECs sind. So gehört 
zum Beispiel Kenia zu vier Wirtschaftsgemeinschaften 
(EAC, COMESA, CENSAD und IGAD).

Nicht jede der regionalen Wirtschaftsgemein-
schaften bringt handelsliberalisierende Maßnahmen 
mit sich. Die Ländergemeinschaft IGAD zum Beispiel, 
ein Bund acht nord-ost-afrikanischer Staaten, plant 
seit vielen Jahren ein Handelsabkommen. Da jedoch 
die meisten Mitglieder ebenfalls Mitglieder des COME-
SA-FTA sind, was bereits Freihandel ermöglicht, treten 
die Verhandlungen auf der Stelle. Die zweite Spalte 
der Abbildung 4 zeigt die regionalen afrikanischen 
Handelsabkommen, die zusätzlich zur politischen und 
wirtschaftlichen Kooperation eine Liberalisierung des 
Handels zum Ziel haben. Von den 55 afrikanischen 
Staaten gehören 47 mindestens einem – manche auch 
mehreren – regionalen Handelsabkommen an. Man 
kann diese in zwei Gruppen einteilen: präferentielle 
Handelsabkommen (Free Trade Agreements, FTAs) 
und Zollunionen.

Beide Typen der regionalen Handelsabkommen 
verfolgen das Ziel des vollständigen Abbaus von Zöl-
len und nicht-tarifären Handelsbarrieren zwischen 
den Mitgliedsländern. Große Unterschiede beste-
hen jedoch bei der handelspolitischen Beziehung zu 
Drittstaaten: Während die beteiligten Länder bei dem 

Abschluss eines Handelsabkommens die Autonomie 
über ihre Außenzölle behalten, verständigen sich die 
Mitglieder einer Zollunion auf einen gemeinsamen 
Außenzoll und verpflichten sich, nur noch gemeinsam 
Handelsabkommen mit Drittstaaten zu verhandeln. 
Die enge Verzahnung der Handelspolitik ist nur mög-
lich, wenn der politische Wille für eine tiefgreifende 
Integration existiert; oftmals stellen Zollunionen die 
erste Stufe eines weiteren Integrationsprozesses dar 
und sind deshalb tiefgreifender als Handelsabkom-
men.4 In Abbildung 4 wurden die unterschiedlichen 
regionalen Handelsabkommen absteigend nach dem 
Grad der Integration sortiert.5  

Es gibt drei präferentielle Handelsabkommen in 
Afrika: zwei als Teil einer regionalen Wirtschaftsge-
meinschaft (COMESA-FTA im Osten und SADC-FTA im 
Süden) und das PAFTA-Abkommen zwischen sechs 
nordafrikanischen Ländern und dem Nahen Osten.6 

Wie bereits bei den Wirtschaftsgemeinschaften gibt 
es auch bei den präferentiellen Handelsabkommen 
Überlappungen: So gehört zum Beispiel Ägypten so-

4 Die Zollunion EAC beabsichtigt zum Beispiel, nach der erfolgrei-
chen Implementierung eines Binnenmarktes mit freiem Verkehr von 
Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmern, eine Wäh-
rungsunion zu schaffen, um so das Ziel einer politischen Föderation 
mit gemeinsamer Außen- und Verteidigungspolitik zu erreichen. Die 
Zollunion, die seit 2005 in Kraft ist, war die erste Stufe dieses Inte-
grationsprozesses. 
5 Der Tabelle 2 im Anhang kann eine Liste mit allen Ländernamen 
und einer Zuordnung zu den jeweiligen regionalen Abkommen ent-
nommen werden.
6 Folgende Länder sind Teil eines präferentiellen Handelsabkom-
mens: COMESA-FTA: Ägypten, Burundi, Dschibuti, Eswatini, Kenia, 
Komoren, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Ruanda, Sambia, 
Seychellen, Simbabwe, Sudan, Tunesien und Uganda; SADC-FTA: 
Botsuana, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mo-
sambik, Namibia, Sambia, Seychellen, Simbabwe, Südafrika und 
Tansania; PAFTA: Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Sudan und 
Tunesien.

Anmerkung: Die Zahlen in den Klammern geben die Anzahl der Mitgliedsländer an.
a Über den Beitritt von Angola und der Demokratischen Republik Kongo zum SADC-FTA wird aktuell verhandelt.
b Über den Beitritt von Eritrea, Äthiopien und der Demokratischen Republik Kongo zum COMESA-FTA wird 
aktuell verhandelt.
Quelle: Websites der jeweiligen Handelsabkommen; Darstellung des ifo Instituts. © ifo Institut
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wohl PAFTA als auch dem COMESA-FTA an. Die Länder, 
die kein Mitglied einer Zollunion, aber eines präferen-
tiellen Handelsabkommens sind, sind in der Karte der 
Abbildung 4 rot markiert. 

Die Mitglieder der Zollunionen stellen einen Zu-
sammenschluss derjenigen Länder dar, die eine tiefere 
Integration vorantreiben wollen. Die Economic Com-
munity of West African States (ECOWAS) im Westen 
ist hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder die größte 
Zollunion, während die Southern African Customs 
Union (SACU) im Süden, angeführt von Südafrika, der 
am wirtschaftlich stärkste Länderverbund ist. Die East 
African Community (EAC) im Osten sowie die Central 
African Economic and Monetary Community (CEMAC) 
in Zentralafrika haben jeweils sechs Mitglieder. Die 
vier Zollunionen sind auf der rechten Seite der Ab-
bildung 4 in blau eingezeichnet.7 

Abbildung 4 zeigt, dass in Afrika zwar bereits zahl-
reiche Handelsabkommen existieren, diese jedoch 
sehr regional geprägt sind. Auch wenn einzelne Länder 
Mitglieder in mehreren Abkommen sind, existieren 
zwischen den jeweiligen Blöcken keine umfassenden 
Handelsabkommen. Diese kleinteilige Handelspolitik 
kann die niedrige interregionale Verflechtung der af-
rikanischen Wirtschaft zumindest teilweise erklären. 
Das panafrikanische Abkommen AfCFTA soll diese 
Lücke schließen und Handelsbarrieren zwischen den 
Regionen weitestgehend abbauen. 

Zwar gibt es kein afrikanisches Land, das gleich-
zeitig in mehreren Zollunionen ist. Es kommt aber 
vor, dass Länder, die Mitglied einer Zollunion sind, 
gleichzeitig Teil eines präferentiellen Handelsabkom-

7 Folgende Länder sind Teil einer Zollunion: ECOWAS: Benin, Burki-
na Faso, Côte d‘Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap 
Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo; 
SACU: Botsuana, Eswatini, Lesotho, Namibia und Südafrika; EAC: 
Burundi, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania und Uganda; CEMAC: 
Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo und Tschad.

mens sind. Zum Beispiel sind alle EAC-Länder außer 
Tansania Mitglieder des COMESA-FTA. Tansania gehört 
stattdessen zum südlichen Abkommen SADC, und Es-
watini ist als einziges SACU-Mitglied ebenfalls Teil der 
COMESA Freihandelszone. Diese Praxis unterminiert 
die Bedeutung der Zollunionen, da die Vorgabe einer 
gemeinsamen Handelspolitik nicht eingehalten wird. 
Die überlappenden Handelsabkommen machen die 
handelspolitische Situation in Afrika sehr kompliziert: 
Da sich die Regelungen und der bürokratische Auf-
wand zwischen den Handelsabkommen stark unter-
scheiden, stellen mehrere Abkommen, die gleichzeitig 
in Kraft sind, eine große Herausforderung für Expor-
teure dar. Eine Vereinheitlichung birgt deshalb große 
Potenziale. Allerdings soll das AfCFTA existierende re-
gionale Abkommen nicht ersetzen, sondern auf diesen 
aufbauen und parallel zu ihnen existieren. Es wurde 
also die Chance verpasst, das handelspolitische Chaos 
auf dem afrikanischen Kontinent zu reduzieren. 

DAS AFCFTA WIRD HOHE INTRA-AFRIKANISCHE 
ZÖLLE DEUTLICH REDUZIEREN

Ein wichtiges handelsliberalisierendes Werkzeug des 
panafrikanischen Abkommens ist die Eliminierung von 
intra-afrikanischen Zöllen. Um die handelsschaffen-
den Potenziale einer kontinentalen Zollabschaffung 
zu evaluieren, müssen wir uns ein Bild davon machen, 
welche Zölle innerhalb Afrikas zwischen welchen Län-
dern noch existieren. Der Handel zwischen Namibia 
und Südafrika (beide SACU-Mitglieder) ist zum Bei-
spiel schon vollständig zollfrei, und der Handel zwi-
schen Ägypten und Kenia ist durch das COMESA-FTA 
ebenfalls größtenteils liberalisiert. Das AfCFTA wird 
also vor allem die Handelskosten zwischen Ländern 
verringern, die bisher in keinem gemeinsamen Ab-
kommen sind.

Tab. 1

Durchschnittliche bilaterale Zölle (in %) und existierende Handelsabkommen in Afrika im Jahr 2017

                             Export

Import

Süden Osten Zentral Westen Norden EU USA China MFN

SACU Nicht-
SACU

EAC Nicht-
EAC

CEMAC Nicht-
CEMAC

ECOWAS

Süden
SACU 0 1 6 8 8 4 8 8 3 8 8 8

Nicht-SACU 2 2 3 4 10 6 10 8 7 10 10 10

Osten
EAC 6 1 0 3 13 8 13 10 13 13 13 13

Nicht-EAC 15 8 7 10 16 14 16 13 16 16 16 16

Zentral
CEMAC 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17

Nicht-CEMAC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Westen ECOWAS 12 12 12 12 12 12 4 12 11 12 12 12

Norden 13 9 9 6 13 13 13 2 8 12 13 13

EU 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 5 5

USA 1 1 1 1 1 1 1 2 4 – 4 4

China 9 5 4 1 6 6 5 9 11 11 – 11

Zollunion FTA zwischen allen Ländern FTA zwischen ausgewählten Ländern

Anmerkung: Die Abbildung zeigt die bilateralen (ungewichteten) Durchschnittszölle zwischen den afrikanischen Regionen und mit einzelnen ausgewählten Handels-
partnern. Die Zolldaten beschreiben das Jahr 2017, bei den Handelsabkommen sind alle der WTO-gemeldeten berücksichtigt (Stichtag: 9. September 2021).

Quelle: Teti (2020); WTO; Darstellung des ifo Instituts.
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Tabelle 1 zeigt die durchschnittlichen Zölle zwi-
schen den unterschiedlichen afrikanischen Regionen 
und mit den wichtigsten extra-afrikanischen Handels-
partnern für das Jahr 2017. Wir zeigen die anfallenden 
Zölle für die fünf Regionen und unterscheiden zwi-
schen den jeweiligen regionalen Handelsabkommen. 
Die Zeilen geben den Importeur und die Spalten den 
Exporteur an. Die Tabelle ist wie folgt zu lesen: SA-
CU-Länder erheben auf Importe aus anderen südli-
chen Ländern, die nicht in der Zollunion SACU sind, 
im Durchschnitt einen Zoll von 1%. 

Die Einfärbung verdeutlicht, ob ein Handelsab-
kommen vorhanden ist und, wenn ja, welcher Art: 
Die vier Zollunionen SACU, EAC, CEMAC und ECOWAS 
sind blau markiert, dunkelrot verdeutlicht, dass ein 
FTA zwischen allen Ländern der jeweiligen beiden 
Regionen existiert (z.B. umfasst das SADC-FTA alle 
SACU- und Nicht-SACU-Länder), und hellrot sind alle 
Regionen, bei denen ein FTA zwischen mindestens 
einem Länderpaar besteht. Meistens entstehen diese 
durch überlappende Mitgliedschaften von einzelnen 
Ländern. 

In der letzten Spalte der Tabelle ist der soge-
nannte Meistbegünstigungszoll (Most-favored-nation 
Zoll, MFN-Zoll) abgebildet. Der MFN-Zoll ist der maxi-
male Zollsatz, der gegenüber allen WTO-Mitgliedern 
angewendet werden darf. Ein geringerer Zoll zwischen 
zwei Regionen bedeutet also, dass ein regionales Han-
delsabkommen vorliegt. SACU erhebt einen MFN-Zoll 
von 8% auf Importe aus Ländern, mit denen kein Han-
delsabkommen existiert. Die Zölle wurden nur gegen-
über den restlichen südafrikanischen Ländern fast 
vollständig eliminiert. Für Importe aus den EAC-Län-
dern fällt im Durchschnitt ein Zoll von 6% an. Wie 
bereits erwähnt, spiegelt dieser um 2 Prozentpunkte 
niedrigerer Zoll als der MFN-Zoll aber kein Handels-
abkommen en bloc wider, also ein Handelsabkommen 
zwischen allen SACU-Ländern und allen EAC-Ländern. 
Stattdessen resultiert der Unterschied daher, dass sich 
einzelne Staaten in ihren Mitgliedschaften bei den 
präferenziellen Handelsabkommen überschneiden: 
Tansania (EAC) ist Mitglied des SADC-FTA, in dem auch 
alle SACU-Länder Mitglieder sind, und Eswatini (SACU) 
ist Mitglied des COMESA-FTA, in dem alle EAC-Länder 
(außer Tansania) Mitglieder sind.8 

Ein genauerer Blick auf die intraregionalen Zölle 
zeigt, dass diese in den meisten Regionen sehr nied-
rig sind und deutlich unter dem MFN-Zoll liegen. Bei 
SACU, EAC, CEMAC und ECOWAS ergibt sich innerhalb 
der Zollunion fast eine komplette Handelsliberalisie-
rung. Das SADC-FTA erklärt die niedrigen bilateralen 
8 Bei einigen Kombinationen fällt auf, dass diese zwar hellrot mar-
kiert sind, sich die Importzölle aber nicht von den MFN-Zöllen unter-
scheiden, zum Beispiel zwischen Nicht-CEMAC und den Süd- bzw. 
Ostländern. Die DR Kongo, die mit Sao Tomé die Ländergruppe 
»Nicht-CEMAC« ausmacht, verhandelt seit 2016 über den Beitritt zum 
COMESA-FTA und SADC-FTA und hat deshalb präferenziellen Markt-
zugang zu den jeweiligen Partnern. Im Gegensatz dazu hat die DR 
Kongo bisher noch nicht die Zölle gegenüber den anderen Ländern 
des COMESA- sowie SADC-FTA reduziert. Das kann einerseits an län-
geren Übergangsfristen für die DR Kongo liegen. Andererseits kann 
es aber auch eine Verzögerung bei der Datenmeldung widerspiegeln. 

Zölle zwischen allen südlichen Ländern, während 
der niedrige Zoll im Norden durch PAFTA geschaf-
fen worden ist. Einzig Nicht-EAC-Länder und Nicht- 
CEMAC-Länder besitzen einen hohen regionalen Zoll 
mit jeweils 10%.

Vor allem beim interregionalen Handel ergeben 
sich Potenziale für eine panafrikanische Eliminierung 
aller Zölle. Der MFN-Zoll ist in allen afrikanischen Re-
gionen auf einem hohen Niveau – ein Vergleich mit 
den MFN-Zöllen der EU und der USA in Höhe von 5 
bzw. 4% hilft bei der Einschätzung – und muss beim 
Handel zwischen den Regionen in den meisten Fällen 
bezahlt werden. Eine Ausnahme bildet der niedrigere 
Durchschnittszoll zwischen Osten und Süden, der auf 
überlappenden Mitgliedschaften in den Handelsab-
kommen der SADC (Süden) und COMESA (Osten) be-
ruht. Die im Vergleich zum MFN-Zoll geringfügig nied-
rigeren Zölle zwischen dem Norden, dem Süden und 
dem Osten resultieren aus dem COMESA-FTA, dem 
vier nordafrikanische Länder angehören. In West- und 
Zentralafrika existieren bis dato noch keine interre-
gionalen Abkommen: Afrikanische Länder müssen für 
ihre Exporte nach West- und Zentralafrika immer den 
MFN-Zoll zahlen, der bei CEMAC-Mitgliedern mit 17% 
besonders hoch liegt. Gleichermaßen sind Exporte aus 
ECOWAS und CEMAC in andere Regionen ebenfalls mit 
dem MFN-Zoll besteuert. Die hohen Zölle zwischen 
den Regionen erschweren den intra-afrikanischen 
Handel und können somit die starke regionale Aus-
richtung des Handels erklären. 

Die hohen intra-afrikanischen Zölle fallen vor al-
lem dann auf, wenn man diese mit den Importzöllen 
der wichtigsten nicht-afrikanischen Handelspartnern 
vergleicht. Die Exporte von afrikanischen Unterneh-
men in die USA und die EU sind entweder komplett 
zollfrei oder nur niedrig besteuert; auch mit China liegt 
der Durchschnittszoll für afrikanische Exporte unter 
dem chinesischen MFN-Zoll. Dies lässt sich vor allem 
auf unilaterale Handelsabkommen zurückführen, wie 
die »Everything-but-Arms«-Initiative der EU oder das 
»General System of Preferences«, die Entwicklungs-
ländern präferentiellen Marktzugang zu Industrie- 
ländern gewähren. Aber auch bilaterale Abkommen, 
also Abkommen, bei denen auch die afrikanischen 
Länder zollfreien Zugang zu ihren Märkten gewähren, 
spielen für einzelne Handelspartner eine bedeutsame 
Rolle. Vor allem die EU ist verstärkt handelspolitisch 
in Afrika involviert und bestrebt, die bisher existie-
renden unilateralen Handelsabkommen zu vertiefen 
und bilaterale präferentielle Handelsabkommen ab-
zuschließen. Stand heute existieren bereits bilaterale 
präferentielle Handelsabkommen mit dem SADC-FTA 
im Süden sowie mit einigen nord- und westafrikani-
schen Staaten.9 Die USA haben indes nur mit Marokko 
ein bilaterales Abkommen, sonst sind die unilatera-
len Programme (African Growth and Opportunity Act 

9 Mit folgenden Ländern besteht bereits ein bilaterales Abkommen 
mit der EU: Kamerun, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Ägypten, 
Algerien und Tunesien.
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(AGOA) sowie das General System of Preferences) das 
vorherrschende handelspolitische Regime.

Mit dem Inkrafttreten des Handelsabkommens 
zwischen China und Mauritius Anfang 2021 tastet sich 
nun auch China handelspolitisch an Afrika heran. Es 
handelt sich dabei um das erste chinesische bilaterale 
Abkommen mit einem afrikanischen Staat und wird 
als Einleitung der nächsten Phase der chinesischen 
Außenpolitik in Afrika interpretiert: China ist schon 
länger stark in der afrikanischen Wirtschaft involviert 
und an deren Fortschritt interessiert. Seit vielen Jah-
ren gehört China zu den wichtigsten internationalen 
Investoren in Afrika. Der asiatische Gigant investiert 
vor allem in die afrikanische Infrastruktur und in die 
Errichtung von industriellen Sonderwirtschaftszonen 
(Special Economic Zones, SEZ), geografisch abge-
grenzte Zonen, die eine industrielle Produktion er-
leichtern sollen (UNCTAD 2019). Neben der wirtschaft-
lichen Profitabilität der Investitionen spielen auch 
geopolitische Interessen Chinas eine wichtige Rolle. 

ÜBERPROPORTIONAL HOHE NICHT-TARIFÄRE 
BARRIEREN HEMMEN DEN INTRA-AFRIKANISCHEN 
HANDEL

Neben Zöllen sind auch nicht-tarifäre Handelsbarri-
eren (NTBs) innerhalb Afrikas sehr hoch und tragen 
deshalb ebenfalls zu der geringen intra-afrikanischen 
Integration bei. NTBs umfassen alle Handelskosten, 
die zusätzlich zu Zöllen anfallen. Diese können ver-
schiedenster Art sein, wie zum Beispiel lange War-
tezeiten an den Grenzen, Korruption, geografische 
Hindernisse, wie Gebirgszüge oder Seen, schlechte 
Infrastruktur, aber auch Zollförmlichkeiten, Produkt-
standards oder Importrestriktionen, wie Einfuhrkon-
tingente. Abbildung 5 vergleicht die nicht-tarifären 
Handelskosten, die für den Handel innerhalb einer 
Region Afrikas anfallen, mit den nicht-tarifären Han-
delskosten für extraregionalen Handel in Afrika sowie 
mit den Handelspartnern Deutschland, China und den 
USA. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die nicht-ta-
rifären Barrieren für extraregionalen Handel inner-
halb Afrikas im Vergleich zu anderen Handelspartnern 

überproportional hoch sind. Die Kosten für afrikani-
schen Handel zwischen Regionen sind fast 2,5-mal so 
hoch wie beim intraregionalen Handel. Im Gegensatz 
hierzu sind die nicht-tarifären Barrieren mit den ex-
tra-afrikanischen Partnern Deutschland und China 
sogar niedriger als beim intraregionalen Handel. 

Unter nicht-tarifären Barrieren werden viele ver-
schiedene Arten von Kosten zusammengefasst. Auf 
einige, wie geografische Begebenheiten, kann die Po-
litik nur sehr schwer Einfluss nehmen. Andere, zum 
Beispiel Importrestriktionen, sind hingegen sogar 
Ergebnis handelspolitischer Maßnahmen und kön-
nen deshalb auch besser durch Handelsabkommen 
wie das AfCFTA adressiert werden. In einem nächsten 
Schritt konzentrieren wir uns auf diese Barrieren und 
beleuchten, bei welchen Bereichen besonders hohe 
Kosten bestehen, die den intra-afrikanischen Handel 
erschweren. 

Für den Handel zwischen den SADC-, COMESA- 
und EAC-Staaten existiert eine Online-Plattform, die 
Unternehmen nutzen können, um NTBs, die beim Ex-
portieren entstehen, den Behörden zu melden. Die 
Plattform dient dazu, die Beschwerden zu sammeln 
und bei Konflikten einen Schlichtungsprozess anzu-
stoßen. Die Meldungen stehen öffentlich zur Verfü-
gung, und in den letzten zehn Jahren wurden insge-
samt 797 Meldungen auf der Plattform eingereicht.10 

Die Angaben der Unternehmen sind sehr detailliert 
und geben einen guten Überblick, welche Barrieren 
die größte Herausforderung für afrikanische Expor-
teure darstellen. So berichtet beispielsweise ein Ex-
porteur aus Burundi, dass ein Bezirk in Kenia eine 
Transitgebühr erhebt. Für die Analyse haben wir die 
umfassenden Meldungen in verschiedene Kategorien 
eingeteilt: NTBs, die durch die Erhebung von Zöllen 
entstehen (Zollförmlichkeiten, Ursprungsregeln), 
diskriminierende Maßnahmen, Transport und Infra-
struktur, phytosanitäre Maßnahmen und technische 
Handelshemmnisse (SPS & TBT) sowie Immigration. 
Alle restlichen Beschwerden werden in der Kategorie 
»Andere« zusammengefasst. 

Abbildung 6 zeigt die Verteilung aller gemelde-
ten NTBs für den Handel zwischen SADC-, COMESA- 
und EAC-Staaten. 41% der gemeldeten NTBs entfallen 
auf Barrieren, die durch die Erhebung von Zöllen ent-
stehen. Vor allem langwierige und kostspielige Zoll-
verfahren und Ursprungsregeln, die allein 13% aller 
Beschwerden ausmachen, stellen insbesondere eine 
große Herausforderung für Exporteure dar. Des Wei-
teren drehen sich 18% der Beschwerden um Probleme 
im Transportwesen und inadäquate Infrastruktur. Dis-
kriminierende Maßnahmen (Exportsubventionen und 
quantitative Restriktionen) scheinen innerhalb Afrikas 
noch weitflächig genutzt zu werden. Eine untergeord-
nete Rolle spielen indes Standards, wie SPS & TBT, 
sowie Importgebühren und Immigration, die jeweils 
weniger als 3% der gemeldeten NTBs ausmachen. Die 
10  Die Meldungen können hier https://www.tradebarriers.org einge-
sehen werden. 
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Kategorie »Andere« umfasst NTBs, die nicht klar zu-
geordnet werden konnten, wie zum Beispiel Willkür 
bei der Grenzkontrolle oder Korruption. 

ES BESTEHT GROSSER HANDLUNGSBEDARF  
BEI DER ZOLLABWICKLUNG UND DER 
TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Ineffizienzen bei der Zollabwicklung verursachen 
hohe Kosten: Allein die Grenzzollabfertigung dauert 
im Durchschnitt in Afrika 5,3 Tage, was fast zwei ganze 
Tage länger ist als der Durchschnitt in Ländern mit 
geringem Einkommen und fast zehnmal so lang wie 
die durchschnittliche Dauer in den OECD-Ländern 
(vgl. Abb. 7).11 Bei der durchschnittlichen Zeit, um 
die benötigten Dokumente vorzubereiten, lässt sich 
ein ähnliches Bild erkennen. Diese beträgt in Afrika 
vier Tage und ist damit fast doppelt so lange wie der 
weltweite Durchschnitt. Während ein Zollverfahren 
in OECD-Ländern durchschnittlich also weniger als 
einen Tag dauert, summiert sich die Dauer in Afrika 
auf fast zehn Tage und stellt somit hohe Kosten für 
Exporteure dar.

Nicht nur bei der Zollabwicklung gibt es Aufhol-
bedarf in Afrika, sondern auch bei der Transport- 
infrastruktur, wie der Logistics Performance Index 
(LPI) der Weltbank, der die Funktionstüchtigkeit der 
gesamten logistischen Infrastruktur eines Landes eva-
luiert, verdeutlicht.12 Der Index wird alle zwei Jahre 
berechnet, ist umfragebasiert und bewegt sich zwi-
schen 1 und 4, wobei höhere Werte eine bessere  
Infrastruktur bedeuten. Wir konzentrieren uns auf eine 
Komponente des Index, die sich mit der Qualität der 
Handels- und Transportinfrastruktur beschäftigt. Ab-
bildung 7 (rechts) zeigt den Unterschied zwischen dem 
Durchschnitt ausgewählter Ländergruppen und Afrika 
für das Jahr 2018. Es fällt auf, dass die afrikanische 
Infrastruktur im weltweiten Vergleich deutlich hinter-
herhinkt – vor allem zu den OECD-Ländern besteht 
eine große Diskrepanz. Investitionen, die diese Schere 
verkleinern und die Transportkosten senken könnten, 
sollten unter anderem in bessere Straßenbedingun-
gen, ein stärker vernetztes Straßen- und Schienen-
netzwerk sowie in besser ausgestattete Grenzposten 
fließen (Teravaninthorn und Raballand 2009). 

URSPRUNGSREGELN ERMÖGLICHEN  
PROTEKTIONISMUS DURCH DIE HINTERTÜR

Wie Abbildung 6 zeigt, stellen Ursprungsregeln bei 
den existierenden regionalen Handelsabkommen 
eine große Herausforderung für Exporteure dar. Ur-
sprungsregeln sind Bestandteil jedes Handelsabkom-
mens und müssen eingehalten werden, um präferen-
ziellen Marktzugang zu erhalten. Exporteure müssen 

11 Die Zahlen sind aus dem Jahr 2019 und stammen von dem Doing 
Business Projekt der Weltbank (https://www.doingbusiness.org/en/
data).
12 Die Daten stehen unter https://lpi.worldbank.org/ zur Verfügung.

einen Ursprungsnachweis vorlegen, der »heimische 
Produktion« belegt. Hierunter versteht man, dass die 
Waren größtenteils innerhalb der jeweiligen Freihan-
delszone hergestellt wurden. So müssen ghanaische 
Autoexporteure belegen, dass mindestens 30% der 
Produktion entweder in Ghana oder einem der ande-
ren ECOWAS-Länder erfolgte, um zollfrei nach Nigeria 
exportieren zu dürfen; wird dieser Nachweis nicht er-
bracht, fällt ein Zoll von 20% an. Da nur Zwischengü-
ter verwendet werden können, die aus ECOWAS-Län-
dern stammen, haben Ursprungsregeln eine protekti-
onistische Wirkung gegenüber anderen afrikanischen 
Regionen außerhalb von ECOWAS. Ursprungsregeln 
sind also kostspielig und ineffizient, insbesondere für 
Exporteure mit komplexen Wertschöpfungsketten, die 
sich über mehrere afrikanische Länder erstrecken, und 
sie können die Entstehung von Produktionsprozessen 
über Landesgrenzen hinweg erschweren. 

Exporteure, denen es zu kompliziert oder zu teuer 
ist, die Ursprungsregeln einzuhalten, werden sich 
dafür entscheiden, den präferenziellen Marktzugang 
nicht zu nutzen und stattdessen weiterhin den MFN-
Zoll zu zahlen. Die Ursprungsregeln stellen insbeson-
dere für kleine und weniger produktive Unternehmen 
eine Herausforderung dar; diese profitieren deshalb 
kaum von Handelsabkommen (Demidova et al. 2012). 
Die Nutzung der Präferenzen des AfCFTA wird somit 
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stark von der genauen Ausgestaltung der Ursprungsre-
geln abhängen: Je strikter die Regeln, desto geringer 
die handelsschaffenden Effekte.

Die Eliminierung von Zöllen ist daher nur vor-
teilhaft, wenn die Ursprungsregeln nicht zu komplex 
gestaltet sind und von Unternehmen einfach erfüllt 
und nachgewiesen werden können. Die Verhandlun-
gen über die Ursprungsregeln des AfCFTA sind noch 
im Gange, insbesondere beim Textilsektor haben die 
Unterhändler Schwierigkeiten, eine Einigung zu er-
zielen. Die Ursprungsregeln der präferenziellen Han-
delsabkommen SADC-FTA und COMESA-FTA stellen 
die Verhandlungsgrundlage für die Regeln des AfCFTA 
dar. Deshalb sind starke Ähnlichkeiten zu erkennen; 
häufig ist der Wortlaut identisch. 

Bei den Ursprungsregeln gibt es mehrere Stell-
schrauben, an denen man drehen kann, um diese 
flexibel zu gestalten: Ursprungsregeln können sek-
tor- bzw. produktspezifisch oder über eine Anfor- 
derung an die regionale Mindestwertschöpfung (re-
gional value content) definiert sein. Da bei den sek-
tor- bzw. produktspezifischen Ursprungsregeln genau 
definiert wird, welcher Produktionsschritt regional 
erfolgen muss, sind diese restriktiver als Anforde- 
rungen an die regionale Mindestwertschöpfung  
(Conconi et al. 2018). Bei dem AfCFTA hat man sich 
für sektor- bzw. produktspezifische Ursprungsregeln 
entschieden und somit die Gelegenheit verpasst,  
liberalere Ursprungsregeln einzuführen. Interessant 
ist insbesondere, dass in anderen afrikanischen Ab-
kommen, wie ECOWAS oder CEMAC, flexiblere Rege-
lungen bereits in Kraft sind. Hier sind die Ursprungs-
kriterien mit einer über alle Güter hinweg gleichen 
Mindestwertschöpfungsanforderung definiert. Lei-
der konnten sich Anhänger dieser Regelungen nicht 
durchsetzen. 

Es gibt auch große Unterschiede zwischen Han-
delsabkommen hinsichtlich der Anforderungen, wie 
der Ursprungsnachweis erbracht werden kann. Die 
EU erlaubt zum Beispiel den afrikanischen Exporteu-
ren eine Selbstzertifizierung. Bei den afrikanischen 
regionalen Abkommen kann ein Ursprungsnachweis 
hingegen nur von den jeweiligen Zollbehörden ausge-

stellt werden. Diese Regelung gilt zunächst auch für 
den Handel innerhalb des AfCFTA. Allerdings können 
Unternehmen den Status »ermächtigter Ausführer« 
(approved exporter) beantragen, für den dann ein 
Selbstnachweis bei zukünftigen Exporten ausreicht. 
Dieses Verfahren ist, trotz der Verbesserung zu den 
bisher geltenden Regeln der regionalen Abkommen, 
unnötig kompliziert. 

Wie kann man nun beurteilen, ob Ursprungs- 
regeln ein Hindernis für Exporteure darstellen? Eine 
in der Literatur übliche Kennzahl ist die sogenannte 
Nutzungsrate von Präferenzen (Keck und Lendle 
2012). Hier wird untersucht, wie häufig sich Ex- 
porteure dagegen entscheiden, den Ursprungsnach-
weis zu erbringen und stattdessen den höheren MFN-
Zoll zahlen. In diesen Fällen übersteigen die Kosten 
durch die Ursprungsregeln den Nutzen. Eine Analyse 
der intra-afrikanischen Nutzung von Präferenzen ist 
mangels geeigneter Daten leider nicht möglich. Wir 
können aber die EU-Importe aus Afrika untersuchen. 
Die EU ermöglicht allen afrikanischen Ländern durch 
unterschiedliche handelspolitische Regime, wie den 
unilateralen Programmen »Everthing-but-Arms« und 
dem »General System of Preferences« oder auch  
bilateralen Handelsabkommen, präferenziellen Markt-
zugang. Tabelle 1 verdeutlicht diesen Zusammen- 
hang. Für diese Handelsabkommen können wir über-
prüfen, ob die Ursprungsregeln der EU ein Handels-
hemmnis für afrikanische Exporteure sind. Diese 
Erkenntnis hilft uns dabei, das Risiko ungenutz-
ter Präferenzen unter dem neuen AfCFTA besser 
einzuschätzen. 

Bei den offiziellen Handelsdaten der EU liegen 
Informationen darüber vor, wie oft Exporteure aus 
Ländern, die de jure von Zollzahlungen ausgenom-
men sind, den präferenziellen Marktzugang de facto  
nutzen.13 Abbildung 8 zeigt den Anteil der Exporte, 
für die der MFN-Zoll gezahlt wurde, obwohl die Be-
rechtigung für einen Präferenzzoll vorlag. Bei 37% 
der Exporte der ostafrikanischen Staaten, die für 
Präferenzzölle berechtigt wären, haben die afrikani-
schen Exporteure im Jahr 2017 diese nicht genutzt 
und stattdessen den MFN-Zoll gezahlt. Bei den zent-
ral- und westafrikanischen Ländern ist dieser Wert 
ähnlich hoch (34 bzw. 30%), die Exporteure der 
südafrikanischen Länder nutzen den präferenziel-
len Marktzugang hingegen häufiger. Die Nutzungs-
rate der Präferenzen ist bei den nordafrikanischen 
Staaten besonders hoch. Dies kann einerseits durch 
die stärkere Integration in das europäische Produk-
tionsnetzwerk erklärt werden, die eine Einhaltung der 
EU-Ursprungsregeln erleichtert. Andererseits sind für 
diese Länder einfachere Ursprungsregeln in Kraft, die 
den Exporteuren erleichtern, den Ursprungsnachweis 
einzuhalten. Insbesondere für Exporteure aus weni-
ger entwickelten Ländern stellen Ursprungsregeln 
ein großes Hindernis dar: Der Anteil von Exporten, 
13 Die Daten können hier https://ec.europa.eu/eurostat/data/bulk-
download heruntergeladen werden. 

37
35

30

17

5

33

13

0

10

20

30

40

Osten Zentral Westen Süden Norden LDC Kein LDC

ᵃ Anteil der afrikanischen Exporte, die den Präferenzzoll nicht genutzt haben.
Quelle: Comext; Darstellung des ifo Instituts.

Nutzung des präferenziellen EU-Marktzugangs durch afrikanische Exporteure

© ifo Institut

%ᵃ

Abb. 8

ZUM INHALT

https://ec.europa.eu/eurostat/data/bulkdownload
https://ec.europa.eu/eurostat/data/bulkdownload


59ifo Schnelldienst 10 / 2021 74. Jahrgang 13. Oktober 2021

FORSCHUNGSERGEBNISSE

die den Vorzugszoll nicht nutzen konnten, ist bei 
afrikanischen LDCs fast dreimal höher als bei den 
restlichen Ländern. 

Was bedeuten diese Zahlen für das AfCFTA? Wir 
erwarten für das AfCFTA sogar noch niedrigere Nut-
zungsraten als bei den Exporten in die EU. Die starke 
und jahrelange Ausrichtung des afrikanischen Handels 
auf die EU lässt vermuten, dass afrikanische Unter-
nehmen Teil der europäischen Produktionsprozesse 
sind. Das erleichtert die Einhaltung der Ursprungs-
regeln, da sowohl europäische als auch afrikanische 
Zwischengüter verwendet werden können, um die 
Anforderungen einzuhalten. Diese starke Integration 
mit Europa bedeutet aber, dass es für afrikanische 
Unternehmen schwieriger sein wird, die nötigen Pro-
duktionsprozesse in Afrika durchzuführen. Außerdem 
unterscheiden sich die nach Europa exportierten Wa-
ren deutlich von den Exporten in andere afrikanische 
Staaten: Während für den europäischen Markt vor al-
lem Rohstoffe und Mineralien eine Rolle spielen, die 
oft wenig vorgelagerte Produktionsschritte beinhalten 
und bei denen es deshalb einfacher ist, die Ursprungs-
regeln einzuhalten, ist der intra-afrikanische Handel 
differenzierter. 

VOLLSTÄNDIGE LIBERALISIERUNG DES  
HANDELS: LEERES VERSPRECHEN ODER  
REALISTISCHES ZIEL? 

Die bisherigen Handelsabkommen Afrikas haben 
vor allem den intraregionalen Handel liberalisiert, 
zwischen Regionen sind sowohl die Zölle als auch 
nicht-tarifäre Handelsbarrieren noch auf einem sehr 
hohen Niveau. In Verbindung mit den sehr niedrigen 
Zöllen der extra-afrikanischen Handelspartner und 
niedrigeren nicht-tarifären Barrieren spiegelt sich die-
ser handelspolitische Zustand in den Handelsflüs-
sen wider: Afrikanische Exporteure treiben vor allem 
mit europäischen, amerikanischen und chinesischen 
Partnern Handel, der intra-afrikanische Handel stellt 
einen sehr geringen Anteil dar. Das AfCFTA verspricht 
handelsschaffende Effekte durch massive Zollredukti-
onen. Können diese Potenziale gehoben werden, oder 
werden Schlupflöcher in den Verträgen Protektionis-
mus weiterhin ermöglichen? 

In der ratifizierten Version des AfCFTA wurde fest-
gehalten, wie die Implementierung der Zollreduk-
tionen im Detail auszusehen hat: Jedes Mitgliedsland 
soll 90% der Zolllinien nach fünf Jahren bzw. zehn 
Jahre für LDCs eliminieren. Von den restlichen 10%, 
die als sensible Güter definiert werden, darf jedes 
Land 3% vollständig von der Zollabschaffung exklu-
dieren und die restlichen 7% innerhalb eines längeren 
Zeitraums von zehn bzw. 13 Jahren für LDCs abschaf-
fen. Diese Regelung bedeutet für die einzelnen Länder 
Flexibilität, erzeugt jedoch unnötige Komplexität, da 
die Ausnahmen nicht notwendigerweise identisch 
für die 54 AfCFTA-Mitglieder sein müssen. So könnte 
ein unübersichtlicher Flickenteppich entstehen, der 

es Exporteuren erschwert, die präferentiellen Zölle 
tatsächlich zu nutzen. 

Außerdem ist unklar, inwieweit die vereinbarte 
vollständige Reduktion der Zölle der sensiblen Güter, 
die nicht ausgenommen wurden, von den afrikani-
schen Staaten umgesetzt wird. Bei der lateinameri-
kanischen Zollunion Mercosur existiert eine ähnliche 
Regelung. Hier sind die Zölle, trotz entsprechender 
Vereinbarungen, nach 30 Jahren noch immer nicht 
vollständig abgeschafft (Baur et al. 2021). Auch bei 
einigen regionalen Abkommen in Afrika kam es be-
reits zu Schwierigkeiten bei der Implementierung 
von neuen handelspolitischen Regimes: Innerhalb 
der Zollunion ECOWAS, die 2013 in Kraft trat, ist der 
Handel noch immer nicht vollständig liberalisiert (vgl. 
Tab. 1). Auch ist die Einhaltung des gemeinsamen Au-
ßenzolls bei vielen Zolllinien nicht gewährleistet. Diese 
Erfahrungen verdeutlichen die Risiken einer erfolgrei-
chen Implementierung der Zollsenkungen. Eine strikte 
und regelmäßige Überwachung der tatsächlichen Zoll-
reduzierungen könnte dabei helfen, dass die Zollab-
schaffungen nicht nur auf dem Papier, sondern auch 
in der Realität umgesetzt werden. 

Nicht-tarifäre Handelsbarrieren stellen eine große 
Hürde für den afrikanischen Handel dar: Neben pro-
tektionistischen und wettbewerbsschädlichen Maß-
nahmen der einzelnen Staaten können die hohen 
Handelskosten vor allem auf die mangelnde Infra-
struktur und die kostspieligen und komplexen Zoll-
verfahren zurückgeführt werden. Die Frage, ob das 
AfCFTA helfen kann, diese Hemmnisse aufzulösen, ist 
jedoch noch offen. Einige dieser Barrieren könnten 
durch das AfCFTA rasch adressiert werden. So könnte 
man beispielsweise die Ursprungsregeln flexibler ge-
stalten, die SPS&TBT-Maßnahmen weitestgehend har-
monisieren und andere diskriminierende Maßnahmen 
abschaffen. Das würde die Kosten für Exporteure deut-
lich verringern. Wie die bisherigen Verhandlungsergeb-
nisse zeigen, ist der politische Wille, diese Probleme 
anzugehen, vorhanden. Wie gut die Eliminierung die-
ser Art von Kosten aber in der Praxis gelingen wird, ist 
fraglich. So sind bereits bei den meisten existierenden 
Handelsabkommen Afrikas quantitative Restriktionen 
sowie Importgebühren verboten. Die Analyse der Mel-
dungen des Online-Portals der NTBs zeigt aber, dass 
viele Exporteure trotzdem Probleme mit dieser Art 
von nicht-tarifären Barrieren haben. Für das AfCFTA 
ist also die Einhaltung der vereinbarten Regelungen 
zentral, weshalb auch hier eine strikte und regelmä-
ßige Überwachung nötig ist.

Noch schwieriger wird es, die Zollabwicklung 
und die Transportinfrastruktur zu verbessern: hierfür 
sind vor allem Know-how und Investitionen nötig. Der  
AfCFTA-Vertrag beinhaltet zwar grobe Richtlinien, 
dass Mitgliedstaaten ihre Zollverfahren harmonisie-
ren, simplifizieren und automatisieren sollen, jedoch 
ist die letztendliche Implementierung von den ein-
zelnen Staaten abhängig. Auch auf den Ausbau und 
die Verbesserung der Transportinfrastruktur kann 
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das AfCFTA keinen direkten Einfluss nehmen. Aller-
dings könnten die nötigen Rahmenbedingungen, etwa 
durch einen umfassenden Investorenschutz, durch 
das panafrikanische Handelsabkommen geschaffen 
werden. Die Verhandlungen zu dem Kapitel, das In-
vestitionen abdecken soll, laufen noch, und es wäre 
wünschenswert, wenn das AfCFTA bei diesem Thema 
weitgehende Maßnahmen implementieren würde. Un-
abhängig vom genauen Verhandlungsausgang schafft 
das AfCFTA Sicherheit für Exporteure und kann so zu 
einem verbesserten Investitionsklima beitragen. 

Die nächsten Jahre werden für das AfCFTA rich-
tungsweisend sein: Sollten tatsächlich alle Mitglied-
staaten ihre Zollzugeständnisse einhalten und im-
plementieren, wäre das ein erstes gutes Indiz. Es 
bedeutet, dass das AfCFTA von den Ländern ernst 
genommen wird und es ermöglicht, tiefere Integrati-
onsmaßnahmen einzuleiten. Wünschenswert wäre es 
auch, wenn das AfCFTA möglichst bald die bestehen-
den regionalen Handelsabkommen ablösen könnte. 
Das würde die Komplexität der Handelspolitik des 
Kontinents deutlich reduzieren – bis dahin ist es aber 
ein weiter Weg. 
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Tab. 2

Übersicht aller afrikanischer Länder und der Mitgliedschaften in Handelsabkommen
Region Land Zollunionen FTAs RECs

Süden Angola SADC-FTA SADC ECCAS

Botsuana SACU SADC-FTA SADC

Eswatini SACU SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Lesotho SACU SADC-FTA SADC

Madagaskar SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Malawi SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Mauritius SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Mosambik SADC-FTA SADC

Namibia SACU SADC-FTA SADC

Sambia SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Seychellen SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Simbabwe SADC-FTA COMESA-FTA SADC COMESA

Südafrika SACU SADC-FTA SADC

Osten Äthiopien COMESA-FTA COMESA IGAD

Burundi EAC COMESA-FTA EAC COMESA ECCAS

Dschibuti COMESA-FTA COMESA CEN-SAD IGAD

Eritrea COMESA-FTA COMESA CEN-SAD IGAD

Kenia EAC COMESA-FTA EAC COMESA CEN-SAD IGAD

Komoren COMESA-FTA COMESA SADC CEN-SAD

Ruanda EAC COMESA-FTA EAC COMESA ECCAS

Somalia COMESA CEN-SAD IGAD

Südsudan EAC EAC IGAD

Tansania EAC SADC-FTA EAC SADC

Uganda EAC COMESA-FTA EAC COMESA IGAD

Zentral Äquatorialguinea CEMAC ECCAS

Gabun CEMAC ECCAS

Kamerun CEMAC ECCAS

Republik Kongo CEMAC ECCAS

Kongo, Demokratische Republik COMESA-FTA SADC-FTA ECCAS COMESA SADC

São Tomé und Príncipe ECCAS CEN-SAD

Tschad CEMAC ECCAS CEN-SAD

Zentralafrikanische Republik CEMAC ECCAS CEN-SAD

Westen Benin ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Burkina Faso ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Côte d'Ivoire ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Gambia ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Ghana ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Guinea ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Guinea-Bissau ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Kap Verde ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Liberia ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Mali ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Niger ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Nigeria ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Senegal ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Sierra Leone ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Togo ECOWAS ECOWAS CEN-SAD

Norden Ägypten PAFTA COMESA-FTA COMESA CEN-SAD

Algerien PAFTA AMU

Libyen PAFTA COMESA-FTA AMU COMESA CEN-SAD

Marokko PAFTA AMU CEN-SAD

Mauretanien AMU CEN-SAD

Sudan PAFTA COMESA-FTA COMESA CEN-SAD IGAD

Tunesien PAFTA COMESA-FTA AMU COMESA CEN-SAD

Westsahara

Anemerkung: Rot markierte Einträge indizieren, dass der Beitritt des jeweiligen Landes in das genannte Abkommen aktuell verhandelt wird.

Quelle: Websites der einzelnen Handelsabkommen.
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Julia Freuding und Johanna Garnitz

Ausbilden während der  
Covid-19-Pandemie – Hürden für  
Betriebe und Auszubildende

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland dient 
als Schlüssel in die Berufswelt und erlangt weltweit 
hohes Ansehen. Durch die Coronakrise kam es jedoch 
zu großen Einschnitten in der schulischen wie auch 
beruflichen Komponente des Ausbildungssystems. 

Homeoffice und Homeschooling zierten nun das All-
tagsgeschehen. Wie Unternehmen und Auszubildende 
damit umgingen, beleuchten die Sonderfragen des 
dritten Quartals. Hierbei liegt der Fokus einerseits auf 
der Ausbildungssituation während der Coron akrise 
und deren Auswirkungen auf die Auszubildenden aus 
Sicht der befragten Personalverantwortlichen. An-
dererseits wurde der Blick auch auf den derzeitigen 
Ausbildungsbeginn 2021/2022 gerichtet. Inwieweit 
wirkte sich die Krise auf den Bewerbungsprozess und 
die Einstellung neuer Auszubildenden aus?

Von den teilnehmenden Personalleiter*innen 
geben 76% an, dass es sich in ihrem Fall um einen 
Ausbildungsbetrieb handelt. Mit einem Anteil von 66% 
wird in Dienstleistungsbetrieben am wenigsten aus-
gebildet. In den befragten Industrie- und Handels-
unternehmen umfasst dieser Anteil 86% bzw. 84%. 
Mit steigender Mitarbeiterzahl nehmen auch die aus-
bildenden Firmen zu. So sind fast alle großen Unter-
nehmen mit 500 und mehr Beschäftigten ausbildende 
Unternehmen, während dies bei kleinen Unternehmen 
(mit bis zu 50 Beschäftigten) lediglich auf 64% zu-
trifft. Im Ausbildungsjahr 2020/2021 wurden in 85% 
der befragten Ausbildungsbetriebe Ausbildungen mit 
einem Abschluss beendet, wobei dies am häufigsten 
in der Industrie der Fall war (89%). Der noch übrige 
Anteil umfasst einen Ausbildungsabbruch durch den 
oder die Auszubildende*n (10%) oder eine Kündigung 
durch den Arbeitgeber (6%, vgl. Abb. 1). 

HÄUFIGE ÜBERNAHME VON AZUBIS NACH ER-
FOLGREICHEM ABSCHLUSS

Rund dreiviertel der befragten Firmen, in welchen 
Ausbildungen im laufenden Jahr abgeschlossen wur-
den, übernahmen ihre Auszubildenden anschließend 
auch. Hiervon erhielt der Großteil einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag (59%), die restlichen 41% wurden be-
fristet angestellt. Dass Auszubildende mit Abschluss 
nicht übernommen wurden, meldeten lediglich 15%. 
Weitere 10% der Firmen übernahmen nur einen Teil 
ihrer Auszubildenden. Als überwiegenden Grund 
für eine Nicht-Übernahme nennen die Ausbildungs-
betriebe eine ungenügende Arbeitsleistung (46%). 
Dass es keine geeigneten Stellen gibt, wurde in je-
dem fünften Unternehmen als Begründung gemeldet. 
Eine schlechte wirtschaftliche Lage führten hingegen 
lediglich 15% als Erklärung an. In einigen Fällen war 
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Abb. 1

Das ifo Institut befragt im Auftrag von Randstad  
Deutschland quartalsweise über 1 000 deutsche Personal-
leiter*innen. In jedem Quartal werden in wechselnden Sonder-
fragen aktuelle arbeitsmarktrelevante Fragestellungen unter-
sucht. Die Sonderfragen des dritten Quartals 2021 drehen sich 
um die Ausbildungssituation während der Covid-19-Pandemie. 
Die Auswirkungen spiegeln sich sowohl im Wohlbefinden als 
auch in den Leistungen der Auszubildenden wider, denn in 
beiden Fällen wurde eine Verschlechterung gemeldet. Bei er-
folgreichem Abschluss übernahmen drei von vier Unterneh-
men ihre Auszubildenden, davon 59% in ein unbefristetes und 
41% in ein befristetes Arbeitsverhältnis. Hinsichtlich der Su-
che neuer Auszubildenden für das aktuelle Ausbildungsjahr 
2021/2022 wurde deutlich häufiger über Probleme geklagt als 
im vorangegangenen Ausbildungsjahr: Zwei von drei Ausbil-
dungsbetriebe berichteten über Schwierigkeiten bei der Be-
setzung ihrer Ausbildungsplätze. Rund 14% der ausbildenden 
Firmen konnten keine ihrer Ausbildungsstellen besetzen.

IN KÜRZE
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es jedoch auch ausdrücklicher Wunsch des oder der 
Auszubildenden, das Unternehmen zu verlassen, zum 
Beispiel aufgrund der Aufnahme eines Studiums oder 
einer beruflichen Neuorientierung.

WOHLBEFINDEN DER AUSZUBILDENDEN  
PANDEMIEBEDINGT VERSCHLECHTERT

Der Anteil an Auszubildenden gemessen an der Ge-
samtbelegschaft liegt durchschnittlich bei rund 5%. 
Dieser Beschäftigtenkreis war nicht nur betriebli-
chen Herausforderungen durch pandemiebedingte 
Einschränkungen ausgesetzt, sondern auch schuli-
schen Hürden. Homeschooling, Distance-Learning, 
verminderter Austausch mit anderen Auszubildenden 
und die verzögerte Möglichkeit einer Impfung für Ju-
gendliche und junge Erwachsene stellten deutliche 
Einschnitte in das Alltagsleben dar. Umso wichtiger 
ist es, sich mit dem Wohlbefinden der Auszubilden-
den zu beschäftigen. Ein Fünftel der Unternehmen 
konnte darüber keine Aussage treffen, wobei dies 
häufiger auf kleinere (< 250 Angestellte) als auf grö-
ßere (> 250 Angestellte) Unternehmen zutraf. Die rest-
lichen Unternehmen gaben an, dass sich das Wohl-
befinden der Auszubildenden ihrem Empfinden nach 
durch die Pandemie etwas verschlechterte. Auf einer 
Skala von 1 »schlechter« bis 5 »besser« lag der Mit-
telwert bei 2,6. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der 
Antworten, wobei am häufigsten die Mitte (3) gewählt 
wurde, also weder eine Verschlechterung noch eine 
Verbesserung des allgemeinen Befindens.

Die Befragten beriefen sich für diese Einschät-
zungen hauptsächlich auf Informationen, die sie in 
Einzelgesprächen mit den Auszubildenden erhielten 
(39%). Aber auch die Leistung im Betrieb (29%) so-
wie die schulische Performance (21%) flossen in ihr 
Urteil ein. Als sonstige Informationsquellen gaben 
die Befragten unter anderem auch vermehrte Krank-
heitstage oder die Rückmeldungen durch die Ausbil-
dungsbeauftragten/-vertretung (JAV) an.

Um ihre Auszubildenden bestmöglich zu unter-
stützen, wurden in knapp der Hälfte der Unternehmen 
zusätzliche Hilfeleistungen, die es ohne die Corona-
krise nicht gegeben hätte, angeboten. Im Dienstleis-
tungssektor war dies am zahlreichsten der Fall (58%), 
der Handel und die Industrie boten in 43% bzw. 40% 
der Fälle zusätzliche Unterstützung an. Gemessen an 
der Mitarbeiterzahl zeigt sich, dass größere Unter-
nehmen wesentlich öfter in spezielle Hilfeleistungen 
für ihre Auszubildenden investierten als kleinere. Bei 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten wurde 
mit Abstand am häufigsten angegeben, spezielle Hil-
festellungen zu Verfügung zu stellen (71%). Je kleiner 
das Unternehmen, desto seltener wurden solche An-
gebote eingerichtet.

Bedingt durch Homeoffice und -schooling rüs-
teten die Unternehmen in erster Linie das techni-
sche Equipment für ihre Auszubildenden auf (57%, 
vgl. Abb. 3). Neben dieser technischen Komponente 

wurde auch vermehrt auf persönliche Gespräche in 
Form von Sprechstunden gesetzt (40%). Besonders 
die Dienstleister griffen vielerorts auf dieses Instru-
mentarium zurück. Häufig wurden auch Mentoren-
programme bzw. Coachings angeboten (26%). Ge-
sundheitliche Angebote – zum Beispiel in Form von 
Impfmöglichkeiten – wurden gesamtheitlich betrach-
tet etwas seltener angeboten (20%). Nur die Indus-
trie hebt sich diesbezüglich hervor, sowohl bei der 
Betreuung durch den Betriebsarzt wie auch bei der 
Erweiterung eines gesundheitlichen Angebots. Neben 
diesen Auswahlkategorien hatten die befragten Per-
sonalleiter*innen ebenfalls die Möglichkeit, eigene 
Angaben zu machen. Hierbei stachen vor allem jegli-
che Arten von Nachhilfe hervor: Sowohl die klassische 
Nachhilfe spielte eine große Rolle wie auch interne 
Fortbildungen, intensive Prüfungsvorbereitungen 
oder auch Sonderurlaub zum Lernen.

AUSBILDUNGSBETRIEBE ERWARTEN EINE ETWAS 
SCHLECHTERE LEISTUNG

Mit Blick auf die theoretische wie auch praktische 
Leistung ihrer Auszubildenden gehen die Unter-
nehmen davon aus, dass diese im Vergleich mit ei-
ner »Normalsituation ohne Corona« nur geringfügig 
schlechter ausfällt. Ein Anteil von gut 15% konnte 
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dazu keine Aussage treffen. Ungeachtet dieser Unter-
nehmen betrug der Durchschnittswert auf einer Skala 
von 1 (= schlechter) bis 5 (= besser) 2,8. Bei größeren 
Unternehmen ab einer Beschäftigtenzahl von 250 oder 
mehr fiel dieser Wert etwas geringer aus als bei klei-
neren (vgl. Abb. 4). Größere Unternehmen zeigten sich 
somit etwas besorgter hinsichtlich der Leistungen. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass kaum 
jemand davon ausgeht, dass die der Corona-Pandemie 
geschuldete Performance besser sein wird.

UMFANG UND SCHWIERIGKEITEN BEI DER  
BESETZUNG NEUER AUSBILDUNGSPLÄTZE

Von den ausbildenden Unternehmen können etwa 
36% ebenso viele Ausbildungsstellen im neuen Jahr 
besetzen wie im Jahr zuvor – 16% werden die Zahl 
der besetzten Ausbildungsplätze erhöhen und 19% 
senken (vgl. Abb. 5). In 15% der ausbildenden Firmen 
werden im Ausbildungsjahr 2021/2022 keine Ausbil-
dungsstellen angeboten, und 14% der Betriebe konn-
ten keine der angebotenen Stellen besetzen. Bei Be-
trachtung der Wirtschaftszweige und Größenklasse 
wird deutlich, dass insbesondere der Handel und sehr 
große Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden entweder 
genauso viel oder sogar mehr Auszubildende einge-
stellt haben als vor einem Jahr. Dagegen bleiben vor 
allem bei den Dienstleistungsunternehmen und Fir-
men mit weniger als 50 Beschäftigten Ausbildungs-
plätze unbesetzt (19% bzw. 23%) oder werden dort 
erst gar nicht angeboten (20% bzw. 21%).

Da diese Frage im selben Wortlaut auch im 
3. Quartal 2020 gestellt wurde, ist ein direkter Ver-
gleich möglich. Gesamtheitlich betrachtet geben die 
befragten Ausbildungsbetriebe 2021 etwas seltener 
an, die gleiche Anzahl an Auszubildenden wie im Vor-
jahr einzustellen bzw. eingestellt zu haben als noch 
2020 (vgl. Abb. 6). Während die Antwortverteilung bei 
Handel und Dienstleistungen in etwa ähnlich ist wie 
dieses Jahr, klafft im Verarbeitenden Gewerbe eine 
höhere Differenz auf. Rund ein Viertel der befragten 
Industrieunternehmen berichtete, in diesem Jahr we-
niger Auszubildende eingestellt zu haben als im Jahr 
zuvor. Dieser Anteil hatte im dritten Quartal 2020 bei 
lediglich 13% gelegen. Diese Ergebnisse spiegeln sich 
auch in der aktuellen Auswertung zum Ausbildungs-
markt der Bundesagentur für Arbeit wider (Stand: 
August). Die Anzahl an gemeldeten Bewerber*innen 
für einen Ausbildungsplatz reduzierte sich um 8,1% 
im Vergleich zum Vorjahr.1 Entsprechend höher war 
auch in diesem Jahr der Anteil an Ausbildungsbetrie-
ben, die über Schwierigkeiten bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen berichteten. Umfasste dieser in 
der Vorjahresumfrage lediglich 45%, so lag der Anteil 
in diesem Jahr über alle Bereiche bei 63%. So kamen 
laut Bundesagentur für Arbeit im Berichtsjahr 1,19 Be-
rufsausbildungsstellen auf eine*n Bewerber*in, im 
Jahr zuvor waren es lediglich 1,12 Berufsausbildungs-
stellen. Nahezu alle Unternehmen, die keinen ihrer 
Ausbildungsplätze besetzen konnten, gaben auch an, 
Probleme bei der Auszubildendensuche gehabt zu ha-
ben (95%). Diejenigen Unternehmen, die die Auszubil-
dendenanzahl reduzierte, meldeten in 84% der Fälle 
Schwierigkeiten bei der Suche. Vor allem Personallei-
ter*innen in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
beklagten Probleme bei der Besetzung von Ausbil-
1 Die aktuellen Auswertungen können über folgende Adresse abge-
rufen werden: https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/
Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1459822&topic_
f=ausb-ausbildungsstellenmarkt-mit-zkt (Stand: 24. Septem-
ber 2021).
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dungsplätzen. Als Begründung gaben etwa die Hälfte 
der Industrie- und Handelsunternehmen und auch 
größere Unternehmen eine fehlende Qualifikation bei 
den Bewerber*innen an. Sehr kleine Unternehmen 
wie auch der Großteil der Dienstleistungsbetriebe 
klagten darüber, keine bzw. zu wenig Bewerbungen 
erhalten zu haben.

ZUM INHALT
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Theresa Berz, Klaus Gründler, Anina Harter, Johannes Pfeiffer, Karen Pittel,  
Niklas Potrafke und Fabian Ruthardt 

Europa: Klimaneutral bis 2050?

Das Pariser Klimaabkommen, Fridays for Future und 
Gerichtsurteile, die striktere und transparentere Kli-
maziele und Klimapolitik einfordern: Der Klimawandel 
wird von der internationalen Staatengemeinschaft, 
der nationalen Politik, gesellschaftlichen Bewegungen 
und sogar der Rechtsprechung zunehmend deutlich 
adressiert. Insbesondere der 1,5°C Bericht des Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC) führte 
zu einer neuen Diskussion um die Geschwindigkeit der 
Emissionsreduktion und schlussendlich zur Anhebung 
der europaweiten wie auch der deutschen Klimaziele. 
Durch die Verringerung der CO2-Emissionen will Europa 
bis 2050 klimaneutral werden, Deutschland schon bis 
2045. Aber auch das Minderungsziel der EU für 2030 
steigt um 15 Prozentpunkte auf mindestens 55% ge-
genüber 1990. Nach der Novelle des Klimaschutzge-
setzes soll in Deutschland eine Emissionsminderung 
bis 2030 von mindestens 65% gegenüber 1990 erreicht 
werden, 10 Prozentpunkte mehr als zuvor. Zusätzlich 
werden zunächst bis 2030 (und ab 2024 bis 2040) für 
alle Sektoren bis auf den Energiesektor jährliche, sek-
torspezifische Minderungsziele festgeschrieben.

In den kommenden Jahren geht es darum, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, diese ambitio-
nierten Ziele auch zu erreichen. Die EU-Kommission 
veröffentlichte dazu im Juli 2021 ihren Vorschlag für 

ein Maßnahmenpaket, das sogenannte »Fit-for-55«-
Paket. Dieses umfasst auf mehreren tausend Seiten 
eine Vielzahl von Neuerungen oder Anpassungen be-
stehender Instrumente. Auch für Deutschland wird für 
die kommende Bundesregierung eine substantielle 
Reform der bisherigen Maßnahmen notwendig sein, 
sollen die neuen Klimaziele erreicht werden. Dabei 
werden auch die neuen Rahmensetzungen auf EU-
Ebene zu berücksichtigen sein.

Das 35. Ökonomenpanel von ifo und FAZ beschäf-
tigt sich mit ausgewählten Komponenten des »Fit-
for-55«-Pakets, deutschen Klimaschutzmaßnahmen 
und Vorschlägen für eine grüne Geldpolitik der EZB. 
Teilgenommen haben 171 Professorinnen und Profes-
soren an deutschen Universitäten.1

VIELE ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN FÜR 
MEHR ANSTRENGUNGEN IN DER EUROPÄISCHEN 
KLIMAPOLITIK 

Knapp zwei Wochen nach der Veröffentlichung des 
»Fit for 55« Pakets gaben gut zwei Fünftel der teilneh-
menden Ökonominnen und Ökonomen im 35. Öko- 
nomenpanel an, dass die EU mehr für den Klima-
schutz tun sollte. Mit den aktuellen Maßnahmen sei 
die Erreichung der selbstgesetzten Reduktionsziele 
nicht möglich. Eine effektive Klimapolitik sei aber 
notwendig, da die Kosten eines ungebremsten Klima-
wandels zu hoch seien. Eine wirksame Klimapolitik sei 
außerdem nur über eine Stärkung der europäischen 
Ebene möglich. Ein gutes Viertel der Ökonominnen 
und Ökonomen dagegen hält die aktuelle Klimapoli- 
tik der EU für angemessen. Dabei beziehen sich einige 
Teilnehmende auf den »Green Deal« der EU. Gleich-
zeitig führen sie jedoch an, dass gewisse Grenzen der 
Handlungsfähigkeit durch die institutionelle Rolle der 
EU zu beachten sind. Ein Fünftel ist der Meinung, dass 
die aktuelle Klimapolitik der EU bereits zu extensiv 
ist und weniger für den Klimaschutz getan werden 
sollte. Als Gründe hierfür werden die fehlende Wirk-
samkeit der aktuell ergriffenen Maßnahmen, aber 
auch die Notwendigkeit einer globalen und nicht  
nur rein europäischen Klimapolitik genannt.

1 Das 24. Ökonomenpanel von ifo und FAZ befragte bereits im Som-
mer 2019 Ökonominnen und Ökonomen zu den deutschen Klima-
zielen, europäischen Klimaschutzmaßnahmen und der Bepreisung 
von CO2-Emissionen (Blum et al. 2019). Die teilnehmenden Ökono-
minnen und Ökonomen sprachen sich damals mehrheitlich für eine 
Ausweitung des europäischen Emissionshandels auch auf 
Nicht-ETS-Sektoren, vor allem auf Gebäude und auf den Verkehrs-
sektor, aus. Auch die Einführung einer nationalen CO2-Steuer für Sek-
toren außerhalb des EU ETS wurde von den Teilnehmenden befür-
wortet.

Viele Ökonominnen und Ökonomen sprechen sich für mehr An-
strengungen in der europäischen Klimapolitik aus. Das zeigen 
die Ergebnisse des 35. Ökonomenpanels von ifo und FAZ (Be-
fragungszeitraum: 26. Juli bis 2. August 2021). Eine Ausweitung 
des EU-Emissionshandels auf die Sektoren Verkehr und Wärme 
wird von einer großen Mehrheit ebenso unterstützt wie zusätz-
liche sektorspezifische Investitionen, insbesondere in Gebäude 
und Verkehr. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten 
nach Meinung der Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen 
als Pro-Kopf-Pauschale an die Bürgerinnen und Bürger zurück-
erstattet werden. Auch der CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
der EU-Kommission kann eine relative Mehrheit für sich gewin-
nen. Skeptischer zeigen sich die Ökonominnen und Ökonomen 
bei einer CO2-Bepreisung derselben Sektoren auf nationaler 
und europäischer Ebene, verschärften sektorspezifischen Re-
gulierungen und sektorspezifischen Minderungszielen. Eine 
grünere Geldpolitik durch die EZB findet kaum Zustimmung.

IN KÜRZE

https://www.ifo.de/gruendler-k
https://www.ifo.de/harter-a
https://www.ifo.de/pfeiffer-j
https://www.ifo.de/pittel-k
https://www.ifo.de/potrafke-n
https://www.ifo.de/ruthardt-f
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MEHRHEIT DER ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN 
FÜR ERWEITERUNG DES EU-EMISSIONSHANDELS 
AUF DIE SEKTOREN VERKEHR UND WÄRME

Im Gegensatz zu den Vorschlägen der EU-Kommission, 
ein zweites Emissionshandelssystem für die Sektoren 
Verkehr und Wärme einzuführen, sind knapp 70% der 
teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen der Mei-
nung, dass diese Sektoren in das bestehende EU-Emis-
sionshandelssystem integriert werden sollten. Dies 
sei am effizientesten, da durch ein umfassendes und 
einheitliches Handelssystem Verzerrungen minimiert 
und kostenoptimale Ver meidungsentscheidungen ge-
troffen werden könnten. Nur 17% sprechen sich für 
ein Parallelsystem aus, um den Übergang in die Be-
preisung zu erleichtern und um mehr Flexibilität im 
Umgang mit bestehenden Unsicherheiten im Zusam-
menhang mit der Aufnahme der neuen Sektoren zu 
haben. Gut 5% sind für eine Bepreisung auf nationaler 
Ebene. Nur 2% der Teilnehmenden sind der Meinung, 
dass die Emissionen aus Verkehr und Wärme nicht 
bepreist und gehandelt werden sollten.  

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN GESPALTEN 
BEIM THEMA »EFFORT SHARING REGULATION« 

Von den teilnehmenden Ökonominnen und Ökono-
men sind 41% der Meinung, dass für Emissionen, die 
bisher nicht vom europäischen Emissionshandels-
system erfasst wurden, nationale Vermeidungsziele 
im Rahmen der »Effort Sharing Regulation« beibe-
halten werden sollten. Demgegenüber stehen 45%, 
die dies für nicht sinnvoll halten. Als Gründe für eine 
Beibehaltung werden beispielsweise eine Stärkung der 
nationalen Selbstverpflichtung, Unterschiede in den 
Vermeidungskosten der verschiedenen Mitgliedstaaten 
und (verteilungs-)politische Motive genannt. Dage-
gen führen einige Teilnehmende an, dass nationale 
Vermeidungsziele die Effizienz eines neuen EU-Emis-
sionshandels untergraben würden. So könne es zu 
Substitutionen zwischen den Ländern kommen und 
die Klimapolitik durch die Mehrfachregulierung teu-
rer werden, ohne einen größeren Nutzen zu stiften. 

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN GEGEN  
KOMBINATION DER KLIMAPOLITISCHEN  
INSTRUMENTE BEIM STRASSENVERKEHR

Fast 50% der teilnehmenden Ökonominnen und Öko-
nomen sprechen sich dagegen aus, den Straßenverkehr 
in den EU-Emissionshandel zu integrieren und gleich-
zeitig die Flottenemissionsstandards zu verschärfen. 
Sie begründen dies mit negativen Wechselwirkungen 
zwischen den beiden Maßnahmen. Außerdem spre-
chen sich einige Ökonominnen und Ökonomen gene-
rell gegen Standards für die Flotten emissionen aus. 
Diese seien nicht zielführend und ineffizient, da sie 
gegenüber Emissionsreduktionen in anderen Sekto-
ren verzerrend wirken. Rund zwei Fünftel der teil-

nehmenden Ökonominnen und Ökonomen erachten 
die Kombination aus Emissionshandel und Flotten-
emissionsstandards beim Straßenverkehr dagegen für 
sinnvoll: Flottenemissionsstandards würden die Ver-
bindlichkeit zukünftiger klimapolitischer Anforderun-
gen für die Hersteller angesichts heute noch niedriger 
CO2-Preise und deren unsicherer Entwicklung erhöhen. 
Sie könnten so Innovationsanreize stärken und dazu 
beitragen, dass Emissionen im Verkehrsbereich schnel-
ler reduziert und die erforderlichen Anpassungen im 
Verkehrsbereich rechtzeitig umgesetzt werden.  
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ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN SEHEN 
CO2-GRENZAUSGLEICHSMECHANISMUS DER 
EU-KOMMISSION KRITISCH, UNTERSTÜTZEN IHN 
ABER MEHRHEITLICH

Beinahe die Hälfte der teilnehmenden Ökonominnen 
und Ökonomen spricht sich für einen CO2-Grenzaus-
gleichsmechanismus aus, um »Carbon Leakage« zu 
verhindern. Die Einführung dieses Systems soll die 
aktuell freie Zuteilung von Zertifikaten an gefähr-
dete Industrien perspektivisch ablösen. Argumente 

für den Systemwechsel gehen in zwei Richtungen: 
Zum einen sprechen sich einige Ökonominnen und 
Ökonomen gegen das aktuelle System der freien Zu-
teilung aufgrund von Ineffizienzen aus. Zum andern 
befürworten viele den CO2-Grenzausgleich, da so ein 
internationales »Level Playing Field« geschaffen werde 
und die innereuropäische Industrie vor CO2-preisbe-
dingten Abwanderungen geschützt werde. Weiterhin 
geben Befürworterinnen und Befürworter an, dass 
der Mechanismus Anreize für Länder außerhalb der 
EU schaffe, selbst klimapolitisch aktiv zu werden. Nur 
9% sprechen sich für das System der freien Zuteilung 
aus, da sie die Wirksamkeit des CO2-Grenzausgleichs 
bezweifeln und einen verstärkten Protektionismus 
befürchten. Ähnlich argumentieren die 7% der teil-
nehmenden Ökonominnen und Ökonomen, die sich 
generell gegen Maßnahmen zum Schutz vor »Carbon 
Leakage« aussprechen. Alternative Maßnahmen zum 
Schutz vor »Carbon Leakage« wie etwa eine allge-
meine CO2-Verbrauchssteuer oder Abkommen auf in-
ternationaler Ebene empfehlen 8% der teilnehmenden 
Ökonominnen und Ökonomen der EU-Kommission. 
Auch eine Reihe von Befürwortern eines Grenzaus-
gleichsmechanismus sehen diesen im Falle eines Al-
leingangs der EU durchaus kritisch. Sie fordern, ihn 
entweder von vorneherein mit internationalen Part-
nern, insbesondere den USA und/oder China, zu koor-
dinieren, oder sehen ihn lediglich als Zwischenschritt 
oder notwendiges Druckmittel in Verhandlungen zu 
einem internationalen Abkommen bzw. »Klimaclub«.

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN MEHRHEITLICH 
GEGEN EINE CO2-BEPREISUNG AUF NATIONALER 
UND AUF EU-EBENE 

Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Ökono- 
minnen und Ökonomen ist der Meinung, dass die na-
tionale CO2-Bepreisung von Brenn- und Kraftstoffen 
abgeschafft werden sollte, sobald auf EU-Ebene der 
Vorschlag eines zweiten Emissionshandels für Emis-
sionen aus der Nutzung von Brenn- und Kraftstof- 
fen aus dem »Fit for 55« Paket umgesetzt wird. Dem-
gegenüber stehen zwei Fünftel der Teilnehmenden, 
die eine gleichzeitige Bepreisung auf nationaler und 
auf EU-Ebene befürworten. Innerhalb dieser Gruppe 
befürworten allerdings nur 5% eine unkonditionale 
Beibehaltung eines Doppelsystems, während 95% for-
dern, die nationalen CO2-Preise auf die europäischen 
Preise anzurechnen. Rund die Hälfte derer, die eine 
Anrechenbarkeit fordern, unterstützt zudem eine Erhö-
hung des aktuellen deutschen CO2-Preises, um die am-
bitionierteren nationalen Reduktionsziele zu erreichen.

DIE HÄLFTE DER ÖKONOMINNEN UND  
ÖKONOMEN BEFÜRWORTET DIE EINFÜHRUNG  
EINER PRO-KOPF-PAUSCHALE

Bei der Frage, wie die Einnahmen aus der CO2-Be-
preisung verwendet werden sollten, ergibt sich un-
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Quelle: Ökonomenpanel Juli 2021. © ifo Institut 

Straßenverkehr und Flottenemissionsstandards
Die EU-Kommission plant den Straßenverkehr sowohl in den neuen EU-Emissionshandel zu 
integrieren als auch die bereits existierenden Flottenemissionsstandards zu verschärfen. Sollte die 
EU-Kommission diese beiden Instrumente kombinieren?

Abb. 4
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Die EU-Kommission sollte alternative Maßnahmen
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CO₂-Grenzausgleichsmechanismus
Wie beurteilen Sie den Einsatz eines CO₂-Grenzausgleichsmechanismus für »Carbon Leakage« 
gefährdete Sektoren?

Abb. 5
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Nationale CO₂-Bepreisung von Kraft- und Brennstoffen 
Sollte die nationale CO₂-Bepreisung von Kraft- und Brennstoffen auch bei Einführung eines zweiten 
Emissionshandelssystems auf EU-Ebene beibehalten werden?

Abb. 6
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ter den teilnehmenden Ökonominnen und Ökono-
men ein gemischtes Bild (Mehrfachnennungen wa-
ren möglich). Rund die Hälfte der Teilnehmenden 
spricht sich dafür aus, die Einnahmen zumindest 
teilweise über eine Pro-Kopf-Pauschale zurück zu 
erstatten. Ein gutes Drittel will die EEG-Umlage mit 
Hilfe der Einnahmen senken oder abschaffen, was 
den Strompreis verringern würde. Auch die Absen-
kung oder Abschaffung der Energie- und Stromsteuer 
würde den Strompreis reduzieren, wird allerdings 
nur von 23% der teilnehmenden Ökonominnen und 
Ökonomen befürwortet. Die Absenkung nicht-ener- 
giebezogener Steuern und Umlagen findet im Ver-
gleich eher wenig Zustimmung: Nur knapp 20% der 
Teilnehmenden befürwortet es, die Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung für diesen Zweck zu verwenden. 
Ein knappes Drittel schlägt indes vor, Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung zu verwenden, um klimafreund-
liche Technologien zu fördern. Gegen Rückerstattun-
gen jeglicher Art sprechen sich 2% der teilnehmenden 
Ökonominnen und Ökonomen aus. Generell befürwor-
ten die Teilnehmenden entweder eine Rückerstattung 
der Einnahmen als Pro-Kopf-Pauschale und Investitio-
nen in klimafreundliche Technologien oder Senkungen 
der Steuern und Umlagen. 

DIE HÄLFTE DER ÖKONOMINNEN UND 
ÖKONOMEN LEHNEN DIE VERSCHÄRFUNG 
SEKTORSPEZIFISCHER REGULIERUNGEN AB

Die Hälfte der Ökonominnen und Ökonomen spricht 
sich gegen eine Verschärfung sektorspezifischer Re-
gulierungen wie Emissions- oder Energieeffizienz-
standards aus, um striktere Klimaziele zu erreichen. 
Demgegenüber stehen fast 40%, die verschärfte 
Regulierungen einzelner Sektoren befürworten. Am 
häufigsten nennen die teilnehmenden Ökonominnen 
und Ökonomen dabei die Landwirtschaft (29%), ge-
folgt vom Verkehrs- (27%) sowie dem Gebäudesektor 
(24%). Dahinter liegen die Energiewirtschaft (18%), 
der Industriesektor (17%) sowie die Abfallwirtschaft 
(16%). 85% der Ökonominnen und Ökonomen befür-
worten verschärfte Regulierungen einzelner Sekto-
ren, wie beispielsweise bei Gebäuden, Verkehr und 
Landwirtschaft. 

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN FÜR ZUSÄTZ-
LICHE SEKTORSPEZIFISCHE INVESTITIONEN

Im Gegensatz zu einer Verschärfung sektorspezifischer 
Regulierungen sieht eine Mehrheit der Ökonominnen 
und Ökonomen zusätzliche sektorspezifische Investiti-
onen, beispielsweise in Technologieförderung, positiv. 
Gut ein Drittel spricht sich indes dagegen aus. Unter 
den Bereichen, in denen zusätzliche Investitionen 
gefordert werden, wurden am häufigsten Gebäude 
(35%) und Verkehr (33%) genannt. Dahinter folgen 
die Energiewirtschaft (31%), die Industrie (21%) und 
die Landwirtschaft (20%). Die Abfallwirtschaft (12%) 

bildet das Schlusslicht. Mehrfachnennungen waren 
auch hier möglich.

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN GEGEN SEKTOR-
SPEZIFISCHE CO2-MINDERUNGSZIELE 

Die Bundesregierung hat im Klimaschutzgesetz für 
jedes Jahr und jeden Sektor genaue CO2-Minderungs-
ziele bis 2030 festgelegt. Die für den Zeitraum von 
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Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung
Wie sollten Ihrer Meinung nach die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung verwendet werden?
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Sektorspezifische Regulierungen
Sollte die Bundesregierung zur Erreichung der höheren Minderungsziele sektorspezifische 
Regulierungen verschärfen? Falls ja, in welchen Sektoren?

 %

Abb. 8
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Sektorspezifische Investitionen
Sollte die Bundesregierung zur Erreichung der höheren Minderungsziele zusätzliche 
sektorspezifische Investitionen tätigen? Falls ja, in welchen Sektoren?

 %

Abb. 9
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2031 bis 2040 geltenden Einsparungsziele sollen 2024 
bekannt gegeben werden. Die Mehrheit der teilneh-
menden Ökonominnen und Ökonomen (60%) sieht 
sektorspezifische Minderungsziele kritisch. Diese 
führten, gerade im Vergleich zu einer sektorübergrei-
fenden CO2-Bepreisung, zu Ineffizienzen und damit 
höheren Kosten. Es werde eine Scheingenauigkeit ge-
schaffen, obwohl Einsparpotentiale und Innovations-
fortschritt über so lange Zeiträume nicht vorausseh-
bar seien. Der Markt solle entscheiden, wo am meis-
ten CO2 eingespart werden könne. Zudem sei für das 

Klima unerheblich, in welchem Sektor die Emissionen 
entstünden. Dagegen halten 30% der teilnehmenden 
Ökonominnen und Ökonomen CO2-Minderungsziele für 
einzelne Sektoren für den richtigen Weg. Für eine stär-
kere Regulierung spreche, dass so politische Verant-
wortlichkeit und klare Kriterien für die Überprüfung 
und Nachsteuerung der Klimaschutzanstrengungen in 
den verschiedenen Sektoren geschaffen würden. Sek-
torspezifische Ziele würden zudem unterschiedliche 
technologische Anforderungen besser berücksichtigen 
und eine bessere Planung ermöglichen. 

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN GEGEN  
KLIMASCHUTZ-MANDAT FÜR DIE EZB

Bis 2050 möchte die EU klimaneutral sein. Im Zuge 
dessen könnte das Mandat der EZB um klimapoliti-
sche Ziele erweitert werden. Eine deutliche Mehrheit 
von 80% der teilnehmenden Ökonominnen und Öko-
nomen spricht sich jedoch gegen diesen Vorschlag 
aus. Die Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen 
findet, dass sich die EZB lediglich auf die Geldpolitik 
konzentrieren sollte. Klimaschutz liege außerhalb ihres 
Mandats und für eine solche Aufgabe gäbe es zudem 
keine demokratische Legitimierung. Lediglich 14% sind 
für ein Klimaschutzmandat für die EZB. Die Zeit werde 
knapp und man müsse jetzt handeln, daher sei fast 
jede Maßnahme recht, so die Meinung der Befürworter. 

EZB SOLLTE EMISSIONSARME UNTERNEHMEN 
NICHT BEVORZUGEN

Die EZB besitzt innerhalb ihres derzeitigen Mandats 
ein Programm, mit dem Wertpapiere von Unternehmen 
angekauft werden (CSPP). Insofern könnte die EZB 
klimapolitisch aktiv werden, indem sie bevorzugt die 
Anleihen emissionsarmer Unternehmen kauft. Diesen 
Vorschlag lehnen jedoch 70% der teilnehmenden Öko-
nominnen und Ökonomen ab. 23% halten dies für eine 
gute Idee. 7% geben an, sich keine Meinung gebildet 
zu haben. Das am häufigsten genannte Argument der 
Unterstützer ist der direkte und erwartbare Zusatzef-
fekt: Es wird ein Anreiz geschaffen, klimafreundlich zu 
investieren. Der am häufigsten genannte Grund gegen 
diesen Vorschlag ist die Neutralität: Die EZB würde 
dann nicht mehr neutral, sondern politisch agieren.

LITERATUR 
Blum, J., R. de Britto Schiller, A. Löschel, J. Pfeiffer, K. Pittel, N. Potrafke 
und A. Schmitt (2019), »Zur Bepreisung von CO2-Emissionen – Ergebnisse 
aus dem Ökonomenpanel«, ifo Schnelldienst 72(16), 60–65.
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Sektorspezifische CO₂-Minderungsziele
Sehen Sie die Festlegung jahresgenauer, sektorspezifischer CO₂-Minderungsziele als sinnvoll an?

Abb. 10
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EZB und Klimaschutz (1/2)
Sollte das Mandat der EZB auch das klimapolitische Ziel der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen, enthalten?

Abb. 11
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EZB und Klimaschutz (2/2)
Sollte Ihrer Meinung nach die EZB im Rahmen des Programms zum Ankauf von Wertpapieren des 
Unternehmenssektors (CSPP) verstärkt Anleihen von emissionsarmen Unternehmen kaufen, um die 
klimapolitischen Ziele der EU zu unterstützen?

Abb. 12
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Eine Vielzahl von Faktoren treiben die Flucht- und 
Migrationsbewegungen in und aus Afghanistan – die 
Taliban waren schon einmal dafür verantwortlich, 
dass viele Afghan*innen ihr Land verlassen mussten 
– nun sind sie zurück, und es stellt sich die Frage, wie 
sich dies auf zukünftige Fluchtbewegungen auswir-
ken könnte. Traditionell wird Migration sowohl von 
Push-Faktoren (Schubfaktoren) als auch von Pull-Fak-
toren (Anziehungsfaktoren) getrieben. Dies ist auch in 
Afghanistan der Fall. Um die Motive hinter den Flucht- 
und Migrationsbewegungen besser zu verstehen, muss 
man die positiven Entwicklungen des Landes über die 
letzten 20 Jahre genauer betrachten, die nun durch 
die Rückkehr der Taliban zunichtegemacht werden 
könnten. 

PUSH-FAKTOREN VON FLUCHT- UND MIGRA-
TIONSBEWEGUNGEN IN UND AUS AFGHANISTAN

Tabelle 1 zeigt, dass die Push-Faktoren (Schub-
faktoren) für Flucht- und Migrationsentscheidungen 
in Afghanistan vielfältig sind. Sie reichen von po-
litischen über ökonomische und soziale bis hin zu 
ökologischen Faktoren. Politische Faktoren sind Ter-
rorismus, Krieg, Menschenrechtsverletzungen und 
Verfolgung, Gewalt und Kriminalität sowie Korruption 
und schlechte Staatsführung. Ökomische Faktoren 
reichen von Armut und Hunger bis hin zu schlechten 
Arbeitsmarktbedingungen. Demografische und soziale 
Faktoren sind getrieben von der jungen Altersstruk-
tur im Land und einer schlechten Infrastruktur im 
Bildungs-, Gesundheits-, Sozial- und Verkehrssektor. 
Afghanistan ist besonders stark vom Klimawandel 
und Naturkatastrophen betroffen, weswegen auch 
Klimaflüchtlinge im Land entstehen. Des Weiteren 
gibt es nun verstärkende Faktoren für Flucht- und 
Migrationsbewegungen, die durch den Abzug inter-
nationaler Truppen, die Rückkehr der Taliban und 
den Rückgang der Entwicklungshilfe im Land ent-
standen sind. 

Politische Faktoren 

Afghanistan ist seit vielen Jahren von Konflikten, Krieg 
und Terrorismus geprägt. Im Jahr 2021 steht es auf 
dem letzten Platz des »Globalen Friedensindex«. Die 
Situation des Landes hat sich in den letzten Jahren 
kaum verbessert, 2009 besetzte das Land den dritt-
letzten Platz (GPI 2021). Afghanistan war 2019 im glo-
balen Vergleich am stärksten vom Terrorismus betrof-
fen, was eine deutliche Verschlechterung im Vergleich 
zu 2002 bedeutet, als das Land weltweit auf Platz 16 
lag. Afghanistan ist geprägt von einer Geschichte vol-
ler Konflikte, zwischen- und innerstaatliche, aber auch 
nichtstaatliche Konflikte. Insbesondere das verstärkte 
Wiederauftauchen der Taliban im Jahr 2006 ging mit 
einer Zunahme der Gewalt im Land einher. Die Zahl 
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Afghanistan ist eins der ärmsten Länder der Welt. 2020 lebte 
fast die Hälfte der Bevölkerung in Armut, 19,1 Millionen Men-
schen hungerten. Eins von drei Kindern unter fünf Jahren ist 
unterentwickelt, und sechs von zehn Frauen erleben im Laufe 
ihres Lebens körperliche und/oder sexualisierte Gewalt. Das 
Land nimmt 2021 den letzten Platz auf dem »Globalen Friedens-
index« ein. Politische, ökonomische, soziale und ökologische 
Faktoren bestimmen das Flucht- und Migrationsgeschehen in 
und aus Afghanistan. Der Abzug internationaler Truppen, die 
Rückkehr der Taliban und der Rückgang der Entwicklungs-
hilfe verschärfen die Situation. Anfang September 2021 leiden 
neun von zehn Afghan*innen unter Lebensmittelknappheit, und 
der Stillstand des Finanzsektors stellt ein Problem für Hilfs-
organisationen dar. Viele Afghan*innen sind gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen, wobei die Binnenmigration den Großteil 
der Migration in Afghanistan ausmacht. Von denjenigen, die 
die Flucht ins Ausland wagen, ziehen die meisten in die Nach-
barländer Pakistan und Iran. Die beiden Länder beherbergen 
derzeit ca. 80% der afghanischen Migrant*innen; im Vergleich 
dazu sind nur einige wenige auf dem Weg in westliche Länder.
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der kampfbedingten Todesfälle stieg von 1 595 im Jahr 
2005 auf 29 940 im Jahr 2019 an (World Bank 2021a). 
Der innerstaatliche Konflikt zwischen den Taliban 
und der Regierung verschärfte sich seit 2013 und war 
2018 der blutigste Konflikt der Welt (UCDP 2021, vgl. 
Abb. 1). Darüber hinaus wurde der Islamische Staat (IS) 
Anfang 2015 im Land aktiv, was zu einem Anstieg der 
Terroranschläge insbesondere in der Hauptstadt Kabul 
führte. Zwischen 2009 und 2018 hat sich die Mordrate 
fast verdoppelt (World Bank 2021a). Die Rückkehr der 
Taliban könnte den Konflikt zwischen dem IS und den 
Taliban verschärfen. Es gibt bereits jetzt Anzeichen 
über eine verstärkte Terroraktivität im Land (The Wall 
Street Journal 2021). 

Auf dem Index für Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit nimmt Afghanistan im Jahr 2021 den 
44. Platz von 172 Ländern ein. Auf dem ersten Platz 
als schwächstes Land steht Ägypten (The Global Eco-
nomy 2021). Dennoch gibt es Anzeichen für bedeu-
tende Fortschritte in den letzten Jahren, da Afghanis-
tan 2006 den 24. Platz belegte (The Fund for Peace 
2021). Verletzungen der Rechte von Frauen sind ein 
besonderes Problem. Zwar wurden zwischen 2001 und 

Mitte August 2021 Reformen zum Schutz von Frauen 
und Mädchen vor Gewalt durchgeführt, diese Gesetze 
wurden aber nur unzureichend durchgesetzt (HRW 
2021a). Wenn sie Anzeige erstatteten, waren sie mit 
sozialer Stigmatisierung, Druck durch die Familie, in-
vasiven Untersuchungen sowie mit Gefängnisstrafen 
konfrontiert. Laut Medica Mondiale (2021) wird Ver-
gewaltigung oft mit Ehebruch gleichgesetzt, der in 
Afghanistan illegal ist. Es gibt bereits erste Anzeichen 
von Menschenrechtsverletzungen, insbesondere ge-
gen Frauen, durch die Taliban seit deren Einmarsch 
in Kabul (HRW 2021b). 

Im Jahr 2015 erfuhren 46,1% der Frauen in den 
letzten zwölf Monaten körperliche oder sexuelle Ge-
walt (Word Bank 2021a). Damit steht Afghanistan an 
der Spitze einer Liste von Ländern, für die zwischen 
2012 und 2017 hierzu Daten gemeldet wurden. Be-
trachtet man die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des 
Lebens einer Frau, Opfer von Gewalt in der Partner-
schaft zu werden, ist die Zahl sogar noch höher: Sechs 
von zehn Frauen sind davon betroffen (OECD 2021). 
Die Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen ist auch tief 
in sozialen Normen und allgemeinen Überzeugungen 
verwurzelt. Acht von zehn Frauen glauben, dass das 
Schlagen einer Frau unter bestimmten Umständen 
gerechtfertigt ist (OECD 2021; World Bank 2021a, vgl. 
Abb. 2). Kinderheirat (fast drei von zehn Mädchen wer-
den vor dem 18. Lebensjahr verheiratet), Teenager-
schwangerschaften (mit einer Inzidenz von 12%) und 
vorgeburtliche Geschlechtsdiskriminierung verschlech-
tern die Situationen von Frauen weiter und führen zu 
einem Teufelskreis der Gewalt. Unter der erneuten 
Herrschaft der Taliban könnte dieser weiter befeuert 
werden. Das afghanische Frauenministerium wurde 
bereits durch die Taliban geschlossen und durch das 
gefürchtete Sittenministerium ersetzt (Aljazeera 2021). 

Der öffentliche Sektor Afghanistans hat in den 
letzten zwei Jahrzehnten unter Korruption, schwa-
cher Rechtsstaatlichkeit und einer geringen Qualität 

Tab. 1

Push-Faktoren (Schubfaktoren) hinter Flucht- und Migrationsbewegungen in und aus Afghanistan

Politische Faktoren Ökonomische Faktoren Demografische und  
soziale Faktoren

Ökologische Faktoren 

Terrorismus und Krieg Armut und Hunger Junge Altersstruktur Klimawandel 

Verfolgung und  
Menschenrechtsverletzungen

Arbeitslosigkeit Schlechter Zugang zu  
Bildung und Gesundheit

Naturkatastrophen 

Gewalt und Kriminalität Informalität und prekäre 
Beschäftigungsformen

Schlechter Sozialschutz 

Korruption und  
schlechte Staatsführung

Geringe Infrastruktur

Quelle: Zusammenstellung des ifo Instituts.
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der Rechtsvorschriften gelitten; die Rechenschafts-
pflicht hatte sich dagegen im Laufe der Zeit deutlich 
verbessert. Laut dem BTI-Transformationsindex 2020 
nimmt Afghanistan Platz 14 von unten ein, verglichen 
mit Platz 7 im Jahr 2006. Laut den Worldwide Gover-
nance Indicators (WGI) lag das Land 1996 bei der Kor-
ruptionsbekämpfung und der Rechtsstaatlichkeit auf 
einem der letzten Plätze, und hat sich seither kaum 
verbessert. Im Gegensatz dazu stieg die Qualität der 
Rechtsvorschriften. Leichte positive Entwicklungen 
gab es bei der politischen Stabilität und der Abwe-
senheit von Gewalt und Terror. Die Effizienz der Re-
gierung war zwar insgesamt gering, hatte sich aber 
seit 1996 verbessert. Damals war Afghanistan das 
Land mit den schlechtesten Ergebnissen bezüglich 
der Qualität der öffentlichen und zivilen Dienstleis-
tungen weltweit. Trotz erheblicher Fortschritte bei der 
Rechenschaftspflicht sind die Institutionen nach wie 
vor nach ethnischer Zugehörigkeit, Klasse, Clan, Rasse 
und Religion zersplittert: Das Land nimmt 2021 den 
37. Platz auf dem Index der fraktionierten Eliten ein 
(The Global Economy 2021). Die Rückkehr der Taliban 
dürfte das Land zurück in eine Zeit ultraschwacher 
Institutionen werfen. 

Ökonomische Faktoren 

Im Jahr 2020 lebte fast die Hälfte der Bevölkerung 
– d.h. 15 Millionen Menschen – unter der nationalen 
Armutsgrenze.1 2012 lebten 10,3 Millionen Menschen, 
also 38,5% der Bevölkerung, in Armut. 59,5% der Be-
völkerung (19,1 Millionen Menschen) leiden an Hunger. 
Der GINI-Koeffizient2 stagniert bei 0,3, ein Wert, der 
ähnlich dem in Bangladesch oder Pakistan ist (vgl. 
Abb. 3). Seit der Rückkehr der Taliban hat sich die 
Situation drastisch verschlechtert, und das Land steht 
kurz vor einem wirtschaftlichen Kollaps (Norwegian 
Refugee Council 2021). Laut einer Umfrage des World 
Food Program leiden neun von zehn Befragten unter 
Nahrungsmittelknappheit (WFP 2021). Zudem steigen 
die Preise für Nahrungsmittel drastisch. Es gibt Be-
richte darüber, dass die Preise von Mehl, Öl, Gas und 
Bohnen innerhalb eines Monats um 63% gestiegen 
sind (Save the Children 2021). Viele Angestellte im öf-
fentlichen Sektor haben seit mindestens einem Monat 
kein Geld mehr bezogen (Alarabiya News 2021), und 
die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären 
Katastrophe (UN News 2021).

Die Erwerbsquote der afghanischen Bevölkerung 
stagnierte seit 2000 bei rund 50% (vgl. Abb. 4). Dies 
ist vor allem auf die immer noch geringe Einbezie-
hung von Frauen in den Arbeitsmarkt zurückzuführen. 
Obwohl sie von nur 15,4% im Jahr 2000 auf 22,7% 
im Jahr 2019 gestiegen war, ist sie weit entfernt von 

1 Die nationale Armutsgrenze orientiert sich an einer fixen Linie, die 
das nötige Einkommen für einen Grundnahrungsmittelkorb reprä-
sentiert. 
2 Der Gini-Koeffizient misst die Ungleichheit in der Bevölkerung 
über ihre Einkommensverteilung. Ein Wert von 0 bedeutet, dass alle 
dasselbe Einkommen haben. 

anderen Ländern mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen. Die Arbeitslosigkeit war mit 11,7% im Jahr 
2020 anhaltend hoch und hat im Laufe der Zeit zuge-
nommen (World Bank 2021a). Die NEET-Quote (Anteil 
der Jugendlichen, die sich nicht in Ausbildung, Be-
schäftigung oder Training befinden) war mit 42,0% 
im Jahr 2017 eine der höchsten weltweit, wiederum 
getrieben von jungen Frauen (World Bank 2021a). 
Im Jahr 2014 lag der NEET-Anteil dagegen noch bei 
9,5%. Die Arbeitsmarktsituation im Land hat sich seit 
dem Einmarsch der Taliban weiterhin drastisch ver-
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ändert. Anfang September berichten 50% der Befrag-
ten einer Umfrage des WFP von Arbeitsplatzverlusten 
(WFP 2021). Vor allem der Ausschluss von Frauen aus 
dem Arbeitsmarkt könnte sich negativ auf das Haus-
haltseinkommen vieler Familien auswirken. 

Im Jahr 2000 waren mehr als neun von zehn Ar-
beitnehmern in prekären Beschäftigungsverhältnissen 
tätig (World Bank 2021a). Zwar lag dieser Anteil 2019 
nur noch bei acht von zehn Beschäftigten, ist aber im 
internationalen Vergleich immer noch hoch. Im Jahr 
2000 waren von den erwerbstätigen Frauen fast alle 
einer prekären Beschäftigung ausgesetzt. Dieser Anteil 
ist zwar leicht gesunken und lag 2019 bei neun von 
zehn Frauen, ist aber immer noch höher als in den 
meisten anderen Ländern. Schätzungen aus dem Jahr 
2012 zeigen, dass der Großteil der Beschäftigung infor-
mell angestellt ist und mit 80–90% zu den höchsten 
weltweit gehört (ILO 2012). Die niedrige Produktivi-
tät im Agrarsektor, geschlechtsspezifische Normen 
und die schlechte Ausstattung mit Humankapital ha-
ben das Beschäftigungswachstum im Land gebremst 
(ACAPS 2013). Da das Beschäftigungswachstum auch 
von den internationalen Hilfsgeldern abhängig gewe-
sen sein könnte (ACAPS 2013), könnte dies zu einem 
Mangel an nachhaltigem Beschäftigungswachstum 
geführt haben (ILO 2012). All dies dürfte durch die 
momentane Situation im Land noch verstärkt werden. 

Zwar hatte sich der Zugang der Bevölkerung zum 
Finanzsektor in den letzten Jahren verbessert, fällt 
aber immer noch weiter hinter den in den meisten 
Ländern zurück. 2017 hatten 15% der Bevölkerung ein 
Bankkonto, verglichen mit 9% 2011 (Findex 2021). Im 
Vergleich verfügten 2017 in Südasien 70% der Bevöl-
kerung über ein Bankkonto (Findex 2021). Wieder fal-
len die Afghaninnen mit 7% weit hinter den Afghanen 
zurück. Seit dem Einmarsch der Taliban in Kabul steht 
der Finanzsektor im Land kurz vor dem Stillstand. Da 
die Zentralbank keinen Zugang mehr zu ihren Reser-
ven, die zu großen Teilen im Ausland gelagert sind, 
hat, ist der Geldumlauf im Land begrenzt. Es wird 
geschätzt, dass die Taliban Zugang zu 0,1–0,2% der 
9,0 Mrd. US-Dollar in internationalen Reserven haben 
(Aljazeera 2021). Afghanen dürfen momentan nicht 

mehr als 200 Dollar pro Woche abheben (France24 
2021), und Hilfsorganisationen berichten über Prob-
leme, Geld in das Land einzuführen und so ihre Mit-
arbeiter zu bezahlen bzw. ihre Projekte fortzusetzen 
(Norwegian Refugee Council 2021). 

Seit Jahren weisen Forscher auf die Abhängigkeit 
des Landes von der internationalen Entwicklungshilfe 
hin (Karimi 2020). Im Jahr 2019 war die Rate der of-
fiziellen Entwicklungshilfe pro Kopf 16-mal höher als 
der Durchschnitt in Ländern mit niedrigem bis mitt-
lerem Einkommen (World Bank 2021a). Der abrupte 
Abzug vieler Entwicklungshelfer und das Einfrieren von 
Hilfsgeldern zeigt diese nun deutlich. Basierend auf 
einer Umfrage von 150 Hilfsorganisationen im Septem-
ber zeigen Daten der OCHA, dass drei Viertel dieser 
Hilfsorganisationen Probleme haben, ihre Projekte 
nach der Machtübernahme der Taliban fortzuführen 
(USAID 2021). Momentan pausieren 62% ihrer Pro-
jekte, zusätzlich bedingt wegen Sicherheitsbedenken 
und dem Arbeitsverbot weiblicher Angestellter (USAID 
2021). Wie ein Fortführen der Entwicklungshilfe aus-
sehen wird, ist momentan noch unklar. Um Zugang 
zu internationalen Reserven zu erhalten, werden die 
Taliban mit großer Wahrscheinlichkeit internationalen 
Standards und Bedingungen folgen müssen (Financial 
Times 2021).

Demografische und soziale Faktoren 

Die Bevölkerung Afghanistans ist eine der jüngsten 
weltweit. 55,5% der Bevölkerung im Jahr 2020 sind im 
erwerbsfähigen Alter, 41,8% unter 15 Jahre alt (World 
Bank 2021a). Nur 2,6% der Bevölkerung sind älter als 
64 Jahre. Die Jugend stellt eine große Belastung für 
die arbeitende Bevölkerung des Landes dar. Der Ab-
hängigkeitsquotient Afghanistans lag im Jahr 2020 bei 
80,1% und gehört zu den höchsten weltweit (World 
Bank 2021a). Das bedeutet, dass jede Person im er-
werbsfähigen Alter für 0,8 Personen unter 15 oder 
über 64 Jahren sorgen muss. Um diese Belastung in 
eine demografische Dividende umzuwandeln, sind 
umfangreiche Investitionen in die Jugend des Lan-
des erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die 
Gleichstellung der Geschlechter (UNFPA 2015). Der 
Arbeitsmarkt hat große Probleme, den Zufluss von 
jährlich ca. 450 000 neuen Arbeitskräften aufzuneh-
men (Reuters 2020). 

Seit dem Ende der ersten Taliban-Herrschaft 
2001, während der afghanische Mädchen fast komplett 
vom Bildungssystem ausgeschlossen waren, hatten 
diese bis Mitte August 2021 aufgeholt. Abbildung 5 
zeigt, dass die Bruttoeinschulungsrate für Mädchen im 
Grundschulbereich am Ende der ersten Taliban-Herr-
schaft im Jahr 2001 bei null lag. Im Jahr 2018 war der 
Anteil der Mädchen an der Grundschulbildung deutlich 
auf 82,9% gestiegen (World Bank 2021a). Ein ähnliches 
Bild ergibt sich bei den Bruttoeinschulungsraten im 
Sekundarbereich, obwohl die Einschulungsraten bei 
beiden Geschlechtern niedriger sind. Die Einschu-
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lungsquoten im tertiären Bereich sind extrem nied-
rig: Nur fünf von 100 Frauen und 15 von 100 Männern 
besuchen tertiäre Bildungseinrichtungen (World Bank 
2021a). Die Rückkehr der Taliban könnte extreme ne-
gative Folgen für die Bildung von Humankapital im 
Land haben, vor allem für Mädchen. Bereits jetzt sind 
diese erneut vom Sekundärunterricht ausgeschlossen 
und können nur unter strengen Auflagen an der terti-
ären Bildung teilnehmen.

Afghanistan konnte in den letzten Jahren einige 
Fortschritte im Gesundheitssektor aufweisen. Die Le-
benserwartung ist gestiegen, und die Kindersterb-
lichkeitsrate und Unterentwicklung von Kindern sind 
gefallen (World Bank 2021a). Während im Jahr 2000 
nur eine von zehn Geburten von qualifiziertem Ge-
sundheitspersonal betreut wurden, traf das 2019 auf 
fast sechs von zehn zu (World Bank 2019). Allerdings 
ist die Muttersterblichkeitsrate seit 2010 gestiegen, 
und 2019 war immer noch eins von drei Kindern un-
terentwickelt (World Bank 2021a). Die Infrastruktur im 
Gesundheitssektor konnte in den letzten Jahren kaum 
ausgebaut werden, und das Land fällt weiterhin welt-
weit zurück.3 Auch wenn die Anzahl der Ärzte zuge-
nommen hat, fehlt es an gut ausgebildetem Personal.4 

Gewalt und Konflikte beeinträchtigen die Bereitstel-
lung von Gesundheitsdiensten zusätzlich (Mirzazada 
2021). Hinzu kommen institutionelle Faktoren und ein 
Mangel an finanziellen Mitteln. Auch kulturelle Nor-
men, insbesondere in Bezug auf die Gleichstellung 
der Geschlechter, spielen eine Rolle. Die Pandemie 
stellt eine weitere Herausforderung für das Gesund-
heitssystem im Land dar. Der Gesundheitssektor ist 
seit der Rückkehr der Taliban in einem katastrophalen 
Zustand. Basierend auf Daten von USAID sind momen-
tan nur knapp 20% der Gesundheitseinrichtungen in 
Betrieb (USAID 2021). Es fehlt an Medikamenten und 
medizinischer Ausrüstung. Gehälter werden nicht be-
zahlt und Impfkampagnen ausgesetzt. Frauen trauen 
sich teilweise nicht mehr, medizinische Hilfe in An-
spruch zu nehmen (USAID 2021).

Eine Analyse der Weltbank aus dem Jahr 2012 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Sozialschutzpro-
gramme fragmentiert und nicht budgetiert sind (World 
Bank 2012). Zwar gibt es innovative Ansätze, doch 
werden diese hauptsächlich von humanitären Hilfs-
organisationen umgesetzt (Humanitarian Response 
2013). Darüber hinaus wiesen Wissenschaftler im Jahr 
2018 auf die nicht nachhaltige Gestaltung des Renten-
programms in Afghanistan hin (Reuters 2018). Eine 
Studie von UNICEF aus dem Jahr 2016 kommt zu dem 
Schluss, dass die sozialen Sicherheitsnetze begrenzt 
und speziell für Frauen und Kinder kaum vorhanden 

3 Während es im Jahr 2000 0,3 Krankenbetten pro 1 000 Menschen 
gab, waren es im Jahr 2017 gerade mal 0,4 Krankenhausbetten pro 
1 000 Menschen (World Bank 2021). Damit fällt Afghanistan immer 
noch hinter die meisten Länder weltweit (sowohl im regionalen als 
auch im Vergleich mit Ländern ähnlicher Einkommensklassen). 
4 Im Jahr 2001 gab es im Land 0,9 Ärzte auf 1 000 Menschen und im 
Jahr 2016 0,28 (World Bank 2021). Auch hier fällt das Land sowohl im 
regionalen als auch im Vergleich mit Ländern derselben Einkom-
mensklasse zurück.

sind (UNICEF 2016). Diese Problematik dürfe sich un-
ter den Taliban nun weiter verschärfen. UNICEF, zum 
Beispiel, gibt an, dass viele der von der Organisation 
geführten Programme im Land, die sich an Frauen und 
Mädchen richten, momentan operationellen Schwie-
rigkeiten ausgesetzt sind (UNICEF 2021). 

Der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen hatte 
sich bis 2020 stark verbessert. So hatte die Hälfte 
der Bevölkerung im Jahr 2019 Zugang zu mindestens 
grundlegenden sanitären Diensten, verglichen mit 
nur 21,9% im Jahr 2000 (World Bank 2021a). Dennoch 
hatte 2019 nur jeder Dritte Zugang zu bereinigtem 
Trinkwasser. Die Bevölkerung ist inzwischen nahezu 
flächendeckend mit Strom versorgt, und einige haben 
begonnen, das Internet zu nutzen (8,3% der Bevölke-
rung). 60% der Bevölkerung sind an einen öffentlichen 
Mobiltelefondienst angeschlossen. Neue Migrations-
ströme im Land und Unklarheiten über die finanzielle 
Lage der Taliban dürften sowohl den Zugang zu als 
auch die Instandhaltung von öffentlichen Dienstleis-
tungen in der Bevölkerung nun erschweren. 

Ökologische Faktoren 

Im ND-Gain-Index5 2019 nimmt Afghanistan Platz 175 
von 181 Ländern ein (ND-Gain 2021). Dies ist auf eine 
hohe Anfälligkeit, aber auch auf eine geringe Kapazität 
zurückzuführen, den Auswirkungen des Klimawandels 
zu begegnen. Afghanistan ist das zwölftgefährdetste 
Land in Bezug auf den Klimawandel und auf Platz 10 
der Länder, die am wenigsten auf den Klimawandel 
vorbereitet sind. Die Gefährdung Afghanistans durch 
den Klimawandel hat sich im Vergleich zu 2001 noch 
vergrößert. Damals lag das Land auf dem ND-GAIN-
Index auf Platz 157. 

Zudem ist die Bevölkerung einem hohen Ri-
siko von Naturkatastrophen ausgesetzt. Auf dem  
INFORM-Risikoindex belegt das Land im Jahr 2021 
den vierten Platz, insbesondere wegen seiner ho-
hen Gefährdung durch Erdbeben und Dürren (DRMKC 
2021). Die afghanische Bevölkerung ist in diesem Jahr 
mit einer schweren Dürre konfrontiert, ähnlich wie 
in den Jahren 2017 und 2018. Die letzte Dürre führte 
dazu, dass 13,5 Millionen Menschen in erhöhtem Maß 
unter dem Mangel an Nahrungsmitteln litten (Climate 
Change Project 2021). Berichten des WFP zufolge ver-
fügen die Taliban nicht über die nötigen Mittel, dem 
Hunger der Bevölkerung entgegenzutreten (Reuters 
2021). 

PULL-FAKTOREN VON FLUCHT- UND 
MIGRATIONSBEWEGUNGEN AUS AFGHANISTAN

Nicht nur Push-Faktoren (Schubfaktoren) führen zu 
Flucht- und Migrationsbewegungen in und aus Afgha-
nistan. Ähnlich den Beobachtungen in anderen Län-
dern sind auch Pull-Faktoren (Anziehungsfaktoren) 
5 Der ND-Gain-Index gibt an, inwieweit ein Land dem Klimawandel 
ausgesetzt ist und wie resistent es dagegen ist. 
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am Werk. Diese sind in Tabelle 2 gelistet und unter-
scheiden sich in politische, ökonomische, demogra-
fische und soziale Faktoren. Häufig hängen sie von 
der Bildung und dem Geschlecht der Bevölkerung 
ab. Eine Analyse, basierend auf Daten von 2015/2016, 
zeigt, dass 90% der Afghanen, die Europa erreichten, 
aufgrund von Konflikten und nur 10% aufgrund der 
schlechten wirtschaftlichen Situation fliehen (Aksoy 
und Poutvaara 2021). Gebildete Frauen verlassen mit 
einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit Länder, die 
durch Geschlechterungleichheit gekennzeichnet sind 
(Aksoy und Poutvaara 2021). 

Migrationsflüsse, vor allem Flüchtlingsströme, 
sind stark vom nationalen Asylrecht abhängig. Län-
der, deren Arbeitsmärkte eine hohe Nachfrage nach 
Arbeitskräften aufweisen, könnten für eine Aufnahme 
Geflüchteter aus Afghanistan offener sein als andere. 
Allerdings hängt dies davon ab, ob die Qualifikation 
der Geflüchteten im potenziellen Gastland nachgefragt 
wird. Hier könnte die junge Bevölkerungsstruktur von 
Afghanistan von Vorteil sein.

Soziale Netzwerke im Zielland sind ebenfalls 
wichtige Treiber hinter Flucht- und Migrationsflüs-
sen.6 Sie können sich aus vergangenen Flucht- und 
Migrationsbewegungen, aber auch aus Netzwerken 
im Heimatland, die über die Entwicklungshilfe ent-
standen sind, entwickelt haben. Dies ist im Fall von 
Afghanistan ein besonders wichtiger Faktor. Entwick-
lungsgelder machten 2017 mehr als die Hälfte der öf-
fentlichen Ausgaben aus (World Bank 2021a). Außer-
dem spielen Kultur und Sprache eine wichtige Rolle. 
Während einige die kulturelle Nähe zum Heimatland 
suchen, möchten andere kulturelle Barrieren, insbe-
sondere in Bezug auf die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau, hinter sich lassen.7 

FLUCHT UND MIGRATIONSBEWEGUNGEN IN UND 
AUS AFGHANISTAN

Die beschriebenen Hintergründe führen dazu, dass 
Flucht- und Migrationsbewegungen schon lange zum 
Geschehen Afghanistans dazugehören. Rund 6 Milli-
onen der weltweit 70,8 Millionen Vertriebenen sind 
Afghan*innen, die gezwungen waren, ihr Zuhause zu 
verlassen (UNHCR 2021b; 2021c). Afghanistan ist somit 
nach Syrien und Venezuela das Land mit der dritt-
größten vertriebenen Bevölkerung der Welt und das 

6 Dies wurde zum Beispiel durch Befragungen Geflüchteter im Mit-
telmeerraum festgestellt (D‘Angelo 2021).
7 Für konkrete Studien verweisen wir auf Wang et al. (2018),  
Fouarge et al. (2019) und White und Buehler (2018).

Herkunftsland der zweitgrößten Flüchtlingsgruppe. 
Seit Mai 2021 zählt Afghanistan knapp 390 000 neue 
Vertriebene – ungefähr 80% davon sind Frauen und 
Kinder. Seit Beginn des Jahres sind es sogar über eine 
halbe Million. 

Wiederkehrende Naturkatastrophen wie Dürren, 
Überschwemmungen, Stürme und Erdbeben sowie 
anhaltende Gewalt und Konflikte sind die Hauptursa-
chen für Migration in und aus Afghanistan. Allein im 
Jahr 2020 verursachten Naturkatastrophen 46 000 und 
Konflikte und Gewalt 404 000 interne Bewegungen 
(iDMC 2021). Bis Ende 2020 verzeichnete Afghanistan 
über 3,5 Millionen Binnenvertriebene aufgrund von 
Konflikten und über 1 Million Binnenvertriebene auf-
grund von Naturkatastrophen. Damit machen Vertrie-
bene innerhalb Afghanistans weit mehr als die Hälfte 
aller afghanischen Migrant*innen aus (UNHCR 2021b). 
Viele der Afghan*innen, die innerhalb der Landesgren-
zen fliehen, bewegen sich vom Norden in den Süden 
des Landes, wo sie Schutz bei Familie und Bekann-
ten suchen. Dieses »System der informellen Hilfe« ist 
auch wegen zusätzlicher Belastungen wie der langan-
haltenden Dürre, die 80% des Landes, und 60% der 
Landwirte betrifft, sowie der rasanten Ausbreitung 
der Corona-Pandemie (reliefweb 2021a), stark belas-
tet. Nahrungsmittels- und Wasserknappheit sowie ein 
Mangel an Medikamenten und medizinischer Versor-
gung breiten sich weiter aus. Auch die Covid-19-Imp-
fungen gehen nur langsam voran (UNO-Flüchtlingshilfe 
2021; UNHCR 2021b); nur 4% der knapp 40 Millionen 
Afghan*innen sind derzeit gegen Covid-19 geimpft 
(UNICEF 2021c).

Die meisten Afghan*innen, die das Land verlas-
sen, reisen in die Nachbarländer Pakistan und Iran, 
wo derzeit mehr als 80% der außer Landes Geflüch-
teten leben (UNHCR 2021b; Mediendienst Integration 
2021a). Die internationale Migration in andere, vor al-
lem westliche Länder ist dagegen gering (vgl. Abb. 6). 
Viele der Geflüchteten stecken in einem Teufelskreis 
fest: Einerseits ist die Rückkehr ins Heimatland ge-
fährlich oder gar nicht möglich, andererseits erhalten 
sie in den Gastländern keine Aufenthaltsgenehmigung 
und sind in Flüchtlingslagern außerhalb der Städte 
untergebracht (UNHCR 2021c). Gerade für die ärmere 
Bevölkerung sind die Kosten und damit verbunden 
auch die Distanz zum Zielland ausschlaggebende 
Faktoren in der Entscheidung, wohin sie fliehen (Cai 
2020).

Vermutlich ist die Dunkelziffer der Menschen, die 
das Land verlassen, ohne im Besitz offizieller Reise-
papiere zu sein, hoch. Schätzungen zufolge flohen 

Tab. 2

Pull-Faktoren (Anziehungsfaktoren) hinter Flucht- und Migrationsbewegungen aus Afghanistan

Politische Faktoren Ökonomische Faktoren Demografische und soziale Faktoren

Asylrecht von Aufnahmestaaten Arbeitsmarktbedingungen im Gastland Soziale Netzwerke

Politische Interessen Bildung Medien, Kultur und Sprache

Quelle: Zusammenstellung des ifo Instituts.
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im August 2021 wöchentlich rund 20 000 bis 30 000 
Afghan*innen auf irregulären Wegen (CNN 2021). Das 
Zuhause verlassen, ob im In- oder in Richtung Aus-
land, können jedoch in der Regel nur die Gesunden, 
die über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Zu-
rück bleiben vermutlich überwiegend die Verletzten, 
Kranken, Alten und die Allerärmsten des Landes.

Entwicklung der Flüchtlingsströme über die Zeit

In den 1980er Jahren stiegen die Flüchtlingsströme 
aus Afghanistan rasant an. Nach dem Einmarsch 
der Sowjetunion verließen viele Afghan*innen das 
Land. Die meisten gingen nach Pakistan und in den 
Iran (Amstutz 1994), und es entwickelte sich eine 
Widerstandsbewegung gegen die sowjetische Herr-
schaft: Auf der einen Seite stand die afghanisch-sow-
jetische Regierung, ihr gegenüber die islamischen 
Widerstandskräfte, die Mudschaheddin, die sowohl 
militärisch als auch humanitär von den Verei nigten 
Staaten unterstützt wurden (Reliefweb 2021b).8 

Nach dem Ende des sowjetisch-afghanischen 
Krieges und dem Rückzug der Sowjetunion Ende der 
1980er Jahre wurde die Regierung Anfang der 1990er 
Jahre durch die Widerstandskämpfer gestürzt. Doch 
auch innerhalb der Widerständler formierten sich Un-
tergruppierungen, mit einer eher moderateren Aus-
richtung einerseits und einer eher radikaleren Ausrich-
tung andererseits. Anfang der 1990er Jahre war die 
Anzahl der Geflüchteten im Vergleich zu den Jahren 
davor gering. Kabul wurde aber weiterhin von den 
verschiedenen Widerstandsgruppierungen umkämpft 
(Asylum Insight 2021), und in dem anhaltenden Bür-
gerkrieg gewannen auch die Taliban an Bedeutung 
(Reliefweb 2021b).

Der Aufstieg der Taliban in den 1990er Jahren 
drängte viele Afghan*innen in die Flucht (Reliefweb 
2021b; Asylum Insight 2021). Frauen und Mädchen 
wurden vom öffentlichen Leben größtenteils ausge-
schlossen, und fundamentale Menschenrechte wurden 
ihnen verweigert. Nach der Niederlage der Taliban 
2001 leitete die UNHCR umfassende Massenrückfüh-
rungsprogramme ein. Mit dem Ende des Regimes 
nahm auch die Zahl der afghanischen Geflüchteten 
ab und stieg in den darauffolgenden Jahren wieder 
leicht auf das Niveau der Mitte der 1990er Jahre (vgl. 
Abb. 7).

Die Rolle von Geldtransfers aus dem Ausland

Etwa 10% der afghanischen Haushalte erhalten mone-
täre Zuwendungen, sogenannte Remissen (remittan-
ces), von im Ausland lebenden Afghan*innen. In vielen 
Fällen tragen sie zur Armutsreduzierung im Empfän-
gerland bei und erhöhen die Bildungsinvestitionen von 
Haushalten (UNDP 2011). 2020 betrugen die auf forma-

8 Siehe auch: Die Dokumantarserie »Afghanistan – A Wounded 
Land«, die von der Geschichte und Entwicklung Afghanistans in den 
letzten Jahrzenten handelt. 

lem Weg getätigten Überweisungen aus dem Ausland 
nach Afghanistan 788 Mio. US-Dollar und machten 
knapp 4% des afghanischen BIP aus. Seit 2014 kam 
es zu einem massiven Anstieg von Geldüberweisungen 
aus dem Ausland (vgl. Abb. 8). In absoluten Zahlen 
erfuhren die aus dem Ausland kommenden privaten 
Zuwendungen eine Steigerung von über 300%. Diese 
Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit einer 
grundsätzlichen Verschlechterung der ökonomischen, 
politischen und sicherheitstechnischen Gesamtsitua-
tion. Die Taliban griffen vermehrt militärisch ein und 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

USA
Dänemark

Kanada
Finnland

Norwegen
Türkei

Belgien
Niederlande

Tadschikistan
Indonesien

Indien
V. Königreich

Australien
Italien

Schweiz
Griechenland

Schweden
Frankreich
Österreich

Deutschland
Iran

Pakistan

Aufnahmeländer von afghanischen Geflüchteten unter UNHCR Mandat 2020

Quelle: UNHCR (2021a). © ifo Institut 

Mio. 

Abb. 6

0

1

2

3

4

5

6

7

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
Quelle: UNHCR (2021a).

Geflüchtete unter UNHCR Mandat aus Afghanistan 

© ifo Institut 

Mio. Personen

Abb. 7

0

1

2

3

4

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Quelle: World Bank (2021).

Zuwendungen von im Ausland lebenden Afghan*innen nach Afghanistan

% vom BIP

© ifo Institut 

Abb. 8

ZUM INHALT



78 ifo Schnelldienst 10 / 2021 74. Jahrgang 13. Oktober 2021

DATEN UND PROGNOSEN

sorgten für einen starken Anstieg der zivilen Todesop-
fer. Gleichzeitig wurden staatliche Hilfszahlungen aus 
dem Ausland stark zurückgefahren, und das politische 
System wurde nach den Präsidentschaftswahlen 2014 
zunehmend fragiler (World Bank 2021a). 

In Afghanistan spielt der informelle Finanzsek-
tor eine große Rolle. Es ist davon auszugehen, dass 
die reale Höhe der aus dem Ausland kommenden Zu-
wendungen weitaus höher liegt, da der mit Abstand 
größte Teil des Geldes, das Afghan*innen aus dem 
Ausland erhalten, über informelle Kanäle ins Land 
kommt. Das Hawala genannte informelle Finanztrans-
aktionssystem, das Bargeld kostengünstig über Län-
dergrenzen hinweg über Mittelspersonen transferiert, 
macht Schätzungen zufolge bis zu 90% der afghani-
schen Finanztransaktionen aus. Der reguläre Banken-
sektor spielt in Afghanistan keine bedeutende Rolle 
für die Bevölkerung, da lediglich 15% der Afghan*in-
nen ein Konto besitzen. Seit der Machtübernahme 
der Taliban ist die Bedeutung des über Hawala ins 
Land kommenden Geldes weiter gestiegen, da das 
afghanische Finanzsystem kurz vor dem Kollaps steht 
und die nationalen Geldreserven knapp werden (Ross 
und Barratt 2021).

AUSBLICK: WO FINDEN DIE FLÜCHTENDEN 
AFGHAN*INNEN IN ZUKUNFT ZUFLUCHT?

Die Belastung der Nachbarländer ist groß und könnte 
sich nun noch verstärken. Nach Schätzungen der Ver-
einten Nationen könnte die erneute Taliban-Herrschaft 
bis Ende des Jahres über eine halbe Million Menschen 
zur Flucht ins Ausland bewegen. Es ist zu erwarten, 
dass ein überwältigender Teil der Flüchtenden versu-
chen wird, in die Nachbarländer Pakistan und Iran zu 
gelangen, und die UN hält es für zwingend erforder-
lich, dass die internationale Gemeinschaft die Erstauf-
nahmeländer unmittelbar und nachhaltig unterstützt. 
Das aktuell laufende humanitäre Hilfsprogramm für 
afghanische Geflüchtete in Iran, Pakistan und weiteren 
Aufnahmeländern in der Region ist unterfinanziert. 
Pakistan, mit bereits fast 1,5 Millionen afghanischen 
Geflüchteten im Land, hat angekündigt, keine Afg-
han*innen ohne gültige Reisedokumente ins Land zu 
lassen (UNHCRe 2021). Die ersten 700 afghanischen 
Geflüchteten ohne gültige Papiere wurden bereits ab-
geschoben (ZEIT ONLINE 2021). Iran, wo bereits 2020 
780 000 Afghanen Zuflucht fanden, kündigte an, ge-
flüchtete Afghan*innen lediglich in temporären Lagern 
in Grenznähe unterzubringen, bis eine Rückkehr nach 
Afghanistan wieder möglich sei.9 

Nach UNHCR-Angaben (UNHCR 2021d) ist die An-
zahl irregulärer Grenzübertritte in die angrenzenden 
Staaten stark angestiegen. Die große Mehrheit der 
aktuell in Pakistan und Iran eintreffenden Flüchten-

9 Zu den offiziell registrierten afghanischen Geflüchteten gehen 
Schätzungen davon aus, dass sich in Pakistan zusätzlich eine Million 
nicht registrierte Geflüchtete aufhalten und in Iran zusätzlich 2 Milli-
onen (MPI 2021).

den haben keine gültigen Ausweisdokumente und ge-
ben die schlechte Sicherheitslange in Afghanistan als 
Fluchtgrund an. 

Potenzielle Aufnahmeländer von schutz-
suchenden Afghan*innen

Wie Evakuierungen aus Afghanistan weitergeführt 
werden sollen, ist derzeit unklar. Im Rahmen der von 
den USA angeleiteten Evakuierungsmission per Luft 
über den Kabuler Flughafen sind mehr als 123 000 Zi-
vilist*innen in Drittstaaten ausgeflogen worden. Dabei 
ist unklar, wie viele afghanische Staatsbürger*innen 
darunter waren (BBC 2021). Der deutsche Beitrag zur 
Evakuierung schutzbedürftiger Menschen war dabei 
gering. Insgesamt flogen die deutschen Streitkräfte 
etwas über 5 300 Menschen außer Landes (Bundesre-
gierung 2021). Darunter befanden sich 231 Ortskräfte, 
die für die internationale Afghanistan Mission unter 
der Führung der Nato tätig waren, sowie 848 Angehö-
rige. Nach Angaben des deutschen Außenministeriums 
beläuft sich die Zahl der Menschen in Afghanistan, 
denen gegenüber sich Deutschland verpflichtet fühlt, 
auf etwa 50 000 (ZEIT ONLINE 2021a). Wie es möglich 
sein könnte diese nach Deutschland zu bringen, ist 
unklar. Der Luftweg kommt aufgrund der schlechten 
Sicherheitslage aktuell nicht in Frage. Auf dem Land-
weg wäre eine Evakuierung am ehesten über Usbekis-
tan oder Pakistan möglich. Hinweise eines möglichen 
Prüfverfahrens für zur Ausreise Berechtigter liegen 
zurzeit noch nicht vor (ZEIT ONLINE 2021b). 

Die generelle Bereitschaft zur Aufnahme Geflüch-
teter ist weltweit relativ gering. Mittlerweile gibt es 
seitens Deutschlands die Zusage im Rahmen eines 
Aufnahmeprogrammes 2 600 besonders schutzbedürf-
tige Afghan*innen aufnehmen zu wollen, die dann kein 
Asyl beantragen müssten, sondern unmittelbar einen 
Aufenthaltstitel erhielten. Andere europäische Staa-
ten, darunter Österreich, Polen und die Schweiz, ha-
ben bereits ausgeschlossen, Afghan*innen aufzuneh-
men und setzen stattdessen auf eine verstärkte Siche-
rung der Außengrenzen (BBC 2021). Auch die Türkei, 
das wichtigste Transitland für afghanische Flüchtende 
auf dem Weg nach Europa und das Land, das weltweit 
die meisten Geflüchteten aufgenommen hat, hat keine 
erhöhte Bereitschaft gezeigt, zusätzliche afghanische 
Geflüchtete aufzunehmen.10 Um langfristig die Ein-
reise von flüchtenden Menschen generell zu erschwe-
ren, hat die Türkei mit dem Bau einer Grenzmauer an 
der türkisch-iranischen Grenze begonnen (BBC 2021). 
Griechenland, das innerhalb Europas bereits in der 
Vergangenheit mit 25% die meisten afghanischen Ge-
flüchteten aufgenommen hat, hat einen Grenzzaun an 
der griechisch-türkischen Grenze auf 37 km ausgebaut 
(Lang et al. 2021).

10 In der Türkei leben derzeit 3,6 Millionen geflüchtete Syrer*innen. 
Afghan*innen stellen mit 200 000 schon jetzt die zweitgrößte Gruppe 
an Geflüchteten im Land (Lang et al. 2021).
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Das Vorgehen der USA diesbezüglich könnte ein 
Signal sein. Im Rahmen der Evakuierungsmission 
haben die USA bereits 64 000 schutzbedürftige Af-
ghan*innen aufgenommen, von denen 49 000 noch 
in US-amerikanischen Militärstützpunkten unterge-
bracht sind. Weitere 18 000 Afghan*innen konnten die 
USA über die Luftbrücke in andere Länder evakuieren. 
Dort sind sie ebenfalls in Militärstützpunkten unter-
gebracht, hauptsächlich in Deutschland (New York 
Times 2021). Um darüber hinaus weitere Menschen 
mit Schutzbedarf im Land aufnehmen zu können, 
hat die US-Regierung die Obergrenze aufzunehmen-
der Geflüchteter stark nach oben korrigiert. Für das 
am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr wurde von 
US-Präsident Joe Biden zugesagt, bis zu 125 000 Ge-
flüchtete11 aufzunehmen (NPR 2021). Das Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR begrüßt 
diese Entscheidung und hofft darauf, dass dies auch 
von anderen Ländern als Signal verstanden wird, 
ebenfalls Geflüchtetenkontingente zu erhöhen (UN-
HCR 2021f). Kanada und Großbritannien haben jeweils 
zugesichert, bis zu 20 000 Afghan*innen mit beson-
derem Schutzbedarf aufzunehmen. Australien hat in 
seinem jährlichen Flüchtlingskontingent 3 000 Plätze 
für Afghan*innen reserviert (Mediendienst Integra-
tion 2021b).

Eine gemeinsam koordinierte Strategie auf EU-
Ebene ist nicht in Sicht. Obwohl die EU-Innenkommis-
sarin Ylva Johansson es für eine »moralische Pflicht« 
Europas hält, Afghan*innen mit Schutzbedarf zu eva-
kuieren und in Sicherheit zu bringen, EU-Kommissi-
onspräsidentin von der Leyen die Mitgliedstaaten da-
für kritisierte, eine länderübergreifende Zusammenar-
beit zu verweigern (NPR 2021a), und das Europäische 
Parlament die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit 
aufrief, um die Evakuierung gefährdeter Afghan*in-
nen zu erleichtern (Europäisches Parlament 2021), 
sind bis Mitte September 2021 noch keine konkreten 
Maßnahmen auf EU-Ebene beschlossen worden. Die 
EU-Innenminister*innen verkündeten in einem ge-
meinsamen Statement auf einer Sondersitzung Ende 
August, dass man keine Anreize zur illegalen Migra-
tion geben wolle (Tagesschau 2021). Die Angst vor 
einem ähnlich hohen Zustrom von Migrant*innen ist 
mittelfristig jedoch unbegründet, da die entweder ge-
schlossenen oder stark gesicherten Grenzübergänge 
aus Afghanistan hinaus in Richtung Europa eine große 
Hürde darstellen. Hinzukommt, dass Schlepperban-
den für die überwiegende Mehrheit der Afghan*innen 
nicht bezahlbar sind (MPI 2021).12

11 Neben Geflüchteten aus Afghanistan auch schutzbedürftige Men-
schen aus Mittelamerika, Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung verfolgt und/oder bedroht sind (LGBQT), sowie die 
Uiguren, die in China verfolgt werden (NPR 2021).
12 2015 schätze das afghanische Ministerium für Geflüchtete und 
Rückführungen, dass eine über Schlepperbanden organisierte Flucht 
nach Europa 7 500 US-Dollar kostet, einen Betrag, den nur wenige 
Afghan*innen überhaupt aufbringen könnten in Anbetracht der Tat-
sache, dass ein großer Teil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze 
lebt (MPI 2021).

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Der Bedarf an humanitärer Hilfe in Afghanistan ist 
enorm. 18,4 Millionen Menschen im Land sind auf hu-
manitäre Hilfen angewiesen, darunter 9,7 Millionen 
Kinder (UNICEF 2021). Die UN hat Mitte September 
in einem Eilverfahren zu zusätzlichen Spenden auf-
gerufen, um der humanitären Krise entgegenzutreten. 
Laut diesem werden bis Ende 2021 606 Mio. US-Dollar 
benötigt (UNOCHA 2021). Bisher wurden davon gerade 
mal 20% gedeckt (UNOCHA 2021). Vor den beschrie-
benen Hintergründen lassen sich die folgenden Hand-
lungsempfehlungen im Bereich der Geflüchteten- und 
Entwicklungspolitik ableiten. 

Geflüchtetenpolitik

Die Aussichten für Geflüchtete in und aus Afghanistan 
sind extrem schwierig. Seit dem Wiederaufstieg der 
Taliban sind die Land- und Luftwege geschlossen. Die 
Ausreise über reguläre Routen ist somit keine Option 
mehr, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach irre-
gulären Grenzüberschreitungen durch illegale Schlep-
perbanden führt. Um von den Einwanderungsbeam-
ten unentdeckt zu bleiben und die von den Taliban 
besetzten Grenzkontrollpunkte zu umgehen, sind die 
Routen noch abgelegener geworden. Die Migration ist 
somit kostspieliger und gefährlicher geworden (Mixed 
Migration Centre 2021). Selbst diejenigen, die es aus 
Afghanistan herausschaffen, erwartet eine schwierige 
Zukunft – meist ohne Zugang zu Bildung, ausreichen-
der Gesundheitsversorgung, Arbeit und sozialem An-
schluss an die heimische Gesellschaft. 

Es sollte sichergestellt werden, dass besonders 
schutzbedürftige Afghan*innen weiterhin Zugang zu 
Evakuierungsmöglichkeiten nach Deutschland er-
halten. Dazu müssen die bürokratischen Hürden ab-
geschafft und dahinterliegende Prozesse überprüft 
werden. Neue und digitale Technologien können bei 
der Übersendung von nötigen Dokumenten und dem 
effizienten Gestalten von Formalien helfen. Der Fa-
miliennachzug sollte sichergestellt und Gelder für 
Flüchtlingscamps in den Nachbarländern Afghanistans 
bereitgestellt werden. Flüchtlingscamps sollten je-
doch kein langfristiger Zustand sein, vor allem nicht 
für Kinder. Die internationale Gemeinschaft sollte 
gemeinsam an Lösungen arbeiten und sicherstellen, 
dass Flüchtlingscamps kein langfristiger Zustand sind.

Entwicklungspolitik

Um dem Hunger und dem katastrophalen Zustand 
im Gesundheitssektor entgegenzuwirken, sollten fi-
nanzielle Hilfsleistungen durch internationale Orga-
nisationen, wie UNHCR, und im Land tätige NGOs, 
erfolgen. Dies könnte auch eine Alternative zu tradi-
tionellen Entwicklungsprojekten sein, die oft über die 
lokalen Regierungen vor Ort agieren. Zur Herstellung 
eines funktionsfähigen Finanzsektors sind innovative 
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Lösungsansätze notwendig. Langfristig sollte die Be-
reitstellung internationaler Gelder an die Erfüllung 
internationaler Standards gekoppelt sein. Deutschland 
sollte sich für die Rechte von Frauen und Mädchen in 
Afghanistan einsetzen und an innovativen Lösungen 
arbeiten, um Bildung für Mädchen sowohl im Land als 
auch in den Flüchtlingscamps zu ermöglichen.
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Wird es für die wirtschaftliche Entwicklung darauf 
ankommen, welche Koalition in der nächsten Legis-
laturperiode regiert? Im 36. Ökonomenpanel von ifo 
und FAZ wurden Professorinnen und Professoren für 
Volkswirtschaftslehre an deutschen Universitäten 
vom 10. bis 16. September 2021 befragt, wie sich ihrer 
Meinung nach Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, 
Staatsverschuldung, Einkommensungleichheit und 
CO2-Emissionen bis zum Ende der nächsten Legis-
laturperiode unter verschiedenen Koalitionen ent-
wickeln werden. Zu jeder Messgröße wurde gefragt, 
unter welcher Koalition zum Ende der nächsten Le-
gislaturperiode der höchste und unter welcher der 
niedrigste Wert erwartet wird. Teilgenommen ha-
ben insgesamt 153 Wirtschaftsprofessorinnen und 
-professoren.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM UND 
ARBEITSLOSIGKEIT

Die politökonomische Forschung liefert Theorien und 
empirische Evidenz, wie die parteipolitische Zusam-
mensetzung von Regierungen Wirtschaftspolitik und 
die Realwirtschaft beeinflusst. Die Partisan-Theorien 

beschreiben, dass linke und rechte Regierungen un-
terschiedliche Wirtschaftspolitiken betreiben (Hibbs 
1977; Chappell und Keech 1986; Alesina 1987). Die 
Begriffe »rechts« und »links« stammen aus der Mo-
delltheorie und beziehen sich auf die parteipolitischen 
Vorstellungen in der Wirtschaftspolitik (rechts: wenig 
staatlicher Einfluss in der Wirtschaft; links: viel staat-
licher Einfluss in der Wirtschaft). 

Linke Regierungen werden expansivere Fiskalpo-
litik als rechte Regierungen betreiben. In der kurzen 
Frist sollten dadurch das Wirtschaftswachstum und 
die Inflation unter linken Regierungen höher und die 
Arbeitslosigkeit niedriger sein als unter rechten Re-
gierungen, so die Theorie. Empirisch ist umfassend 
untersucht worden, inwieweit linke und rechte Regie-
rungen unterschiedliche Wirtschaftspolitiken betrei-
ben und wie sich die Realwirtschaft unter linken und 
rechten Regierungen entwickelt hat (für Übersichtsar-
tikel siehe beispielsweise Schmidt 1996; Potrafke 2017; 
2018). In Industrieländern mit Zweiparteiensystem 
war das Wirtschaftswachstum zu Beginn der Legisla-
turperioden unter linken Regierungen höher als unter 
rechten Regierungen (Potrafke 2012a). Insbesondere 
in den Vereinigten Staaten lässt sich eine große Dif-
ferenz in der Wachstumsrate unter Demokratischen 
und Republikanischen Präsidenten beobachten (z.B. 
Blinder und Watson 2016; Pastor und Veronesi 2020; 
Cahan und Potrafke 2021; Fair 2021). Im Zeitraum 
1949–2012 beispielsweise war die Wachstumsrate 
unter Demokratischen Präsidenten um 1,8 Prozent-
punkte höher als unter Republikanischen Präsidenten. 
In Deutschland betrug die jährliche Wachstumsrate 
im Zeitraum 1961–2020 durchschnittlich 2,1% unter 
linken und 2,8% unter rechten Regierungen.1 Unter 
Großen Koalitionen lag das reale Wachstum des BIP 
im Durchschnitt bei 1,6% (vgl. Abb. 1). Die Arbeitslo-
senquote betrug im Zeitraum 1950–2020 5,6% unter 
linken und 6,4% unter rechten Regierungen. Unter 
Großen Koalitionen lag die durchschnittliche Arbeits-
losenquote bei 5,8% (vgl. Abb. 2). Statistisch signifi-
kant waren die Unterschiede in den Wachstumsraten 

1 Unterschiede zwischen linken und rechten Regierungen in der 
deutschen Finanz- und Sozialpolitik gab es vornehmlich in den 
1970er und 1980er Jahren (Potrafke 2009; 2012b).

Klaus Gründler, Armin Hackenberger, Philipp Heil, Niklas Potrafke  
und Fabian Ruthardt

Wirtschaftliche Entwicklung nach der 
Bundestagswahl:
Wird es darauf ankommen, 
wer regiert?

Im 36. Ökonomenpanel wurden Ökonominnen und Ökonomen 
vor der Bundestagswahl befragt, wie sich ihrer Meinung nach 
Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, 
Einkommensungleichheit und CO2-Emissionen bis zum Ende der 
nächsten Legislaturperiode unter verschiedenen Koalitionen 
entwickeln werden. Dabei wurde die Ampel- oder Jamaika- 
Koalition verhältnismäßig selten als diejenigen Koalitionen 
genannt, unter denen sich die makroökonomischen Messgrö-
ßen besonders prägnant entwickeln werden. Unter einer Koa-
lition aus SPD, Grünen und Linken erwartete die Mehrheit der 
teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen das niedrigste 
Wachstum und die niedrigste Nettoeinkommensungleichheit.
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und der Arbeitslosenquote jedoch nicht (aktualisierte 
Zahlen basierend auf Kauder et al. 2014).2 

Doch nicht nur realisierte wirtschaftliche Größen 
werden durch die Politik verschiedener Parteien be-
einflusst, auch die Erwartungen der Wirtschaftssub-
jekte unterscheiden sich je nach Parteizugehörigkeit 
der Amtsinhaber. So zeigen empirische Studien, dass 
die Inflationserwartungen von Haushalten in den USA 
davon abhängen, ob Demokratische oder Republi-
kanische Präsidenten im Amt sind (Bachmann et al. 
2021). Gleichzeitig zeigen Boumans et al. (2021), dass 
Politiker die Erwartungen von Experten hinsichtlich 
der künftigen Entwicklung makroökonomischer Vari-
ablen beeinflussen. Das 36. Ökonomenpanel befragt 
deutsche Professorinnen und Professoren hinsichtlich 
ihrer Erwartungen an die Entwicklungen makroöko-
nomischer Messgrößen unter verschiedenen vor der 
Wahl möglichen Koalitionen. 

2 Eine wesentliche Herausforderung zur Überprüfung der Partisan- 
Theorien ist, Ursache (Regierungswechsel) und Wirkung (andere 
Wirtschaftspolitik und Veränderung der Realwirtschaft) voneinander 
zu trennen. Den meisten Studien gelingt das nicht überzeugend; die 
Studien haben deskriptiven Charakter und erlauben nur Aussagen 
darüber, ob beispielsweise das Wirtschaftswachstum unter einer 
linken oder rechten Regierung höher bzw. niedriger war (Korrelati-
on). Dass die parteipolitische Zusammensetzung das Wirtschafts-
wachstum beeinflusst hat, lässt sich oftmals nicht schlussfolgern 
(Kausalität). 

Die Ergebnisse des Ökonomenpanels zeigen deut-
lich, von welchen parteipolitischen Zusammenset-
zungen der künftigen Bundesregierung hohe und 
niedrige Wachstumsraten bzw. Arbeitslosenquoten 
erwartet werden. Auf die Frage, unter welcher der 
möglichen Koalitionen sie am Ende der nächsten  
Legislaturperiode das höchste Wirtschaftswachstum 
erwarten, nennen 44% der teilnehmenden Ökono- 
minnen und Ökonomen die Koalition aus Union 
und FDP (Schwarz-Gelb). Dahinter folgen die Koa-
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Höchstes Wirtschaftswachstum
Unter welcher der folgenden möglichen Koalitionen erwarten Sie das höchste Wirtschaftswachstum 
(BIP real) in Deutschland zum Ende der nächsten Legislaturperiode?
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litionen aus SPD, Grünen und FDP (Ampel-Koalition) 
und Union, Grünen und FDP (Jamaika-Koalition) 
mit jeweils 18% auf Platz 2. Die verbleibenden Öko -
nominnen und Ökonomen nennen SPD und Grüne 
(Rot-Grün, 7%), Union und Grüne (Schwarz-Grün, 6%), 
SPD, Union und FDP (Deutschland-Koalition, 4%), 
SPD, Grüne und Linke (Rot-Grün-Rot, 2%) und SPD, 
Union und Grüne (Kenia-Koalition, 1%). Die bisherige 
Koalition aus SPD und Union (Große Koalition) wird 
nicht genannt.

Bei der umgekehrten Frage, welche Koalition die 
teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen mit dem 
geringsten Wirtschaftswachstum zum Ende der nächs-
ten Legislaturperiode verbinden, ist das Meinungsbild 
deutlich. Mehr als vier Fünftel erwarten unter Rot-
Grün-Rot das geringste Wirtschaftswachstum. Mit 
großem Abstand auf Platz zwei folgt Schwarz-Gelb 
(6%), dahinter rangieren die Große Koalition und die 
Deutschland-Koalition (jeweils 4%). Rot-Grün und die 
Kenia-Koalition werden von den Ökonominnen und 
Ökonomen nicht genannt. 

Gut drei Viertel der Teilnehmenden schätzen die 
Arbeitslosenquote am Ende der nächsten Legislatur-
periode unter Rot-Grün-Rot am höchsten ein. Dahinter 
folgen Schwarz-Gelb auf Platz 2 (12%) und die Große 
Koalition auf Platz 3 (6%). Die verbleibenden Koali-
tionsmöglichkeiten werden von weniger als 3% der 
Ökonominnen und Ökonomen genannt.

Erwartungsgemäß zeigt sich bei der umgekehr-
ten Frage nach der Koalition mit der erwarteten 
niedrigsten Arbeitslosigkeit zum Ende der nächsten 
Legisla turperiode ein anderes Bild: Gut zwei Fünf-
tel der Ökonominnen und Ökonomen erwarten un-
ter Schwarz-Gelb die niedrigste Arbeitslosenquote. 
Auch die Ampel-Koalition wird von einem Teil der teil-
nehmenden Professorinnen und Professoren mit der 
niedrigsten Arbeitslosigkeit in Verbindung gebracht, 
ebenso wie die Jamaika-Koalition (beide 15%). Da-
hinter folgen mit jeweils 6% Rot-Grün, Rot-Grün-Rot 
und Schwarz-Grün. 

Die Einschätzungen der Ökonominnen und Öko-
nomen sind im Licht der traditionellen Partisan-The-
orien überraschend. Folgt man den Theorien, würde 
man unter einer linken Regierung aufgrund expansiver 
Staatsausgabenprogramme in der kurzen Frist ein 
höheres Wirtschaftswachstum und niedrigere Arbeits-
losigkeit erwarten als unter einer rechten Regierung. 
Allerdings könnten höhere Staatsausgaben und Steu-
ern unter linken Regierungen in der längeren Frist mit 
geringeren Wachstumsraten und höherer Arbeitslosig-
keit einhergehen (Bjørnskov 2005; 2008). 

STAATSVERSCHULDUNG

Die Partisan-Theorien lassen in der kurzen Frist eine 
höhere Staatsverschuldung unter linken als unter 
rechten Regierungen vermuten. Schließlich wird von 
linken Regierungen eine expansivere Fiskalpolitik als 
von rechten Regierungen erwartet. Die Politik von 
Ronald Reagan hat jedoch beispielsweise gezeigt, 
warum es auch unter rechten Regierungen zu einem 
starken Anstieg der Staatsverschuldung kommen 
kann: Wenn eine rechte Regierung davon ausgehen 
kann, dass sie alsbald abgewählt wird, könnte sie 
die Staatsschulden erhöhen, um der nachfolgenden 
linken Regierung den finanzpolitischen Handlungs-
spielraum einzuengen (Persson und Svensson 1989). 
Rechte Regierungen haben jedoch häufig eine höhere 
Präferenz für fiskalische Stabilität und begrenzen 
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daher die die Staatsverschuldung häufig stärker als 
linke Regierungen, beispielsweise durch Fiskalregeln 
wie die deutsche Schuldenbremse. Empirische Evi-
denz darüber, wie die parteipolitische Zusammenset-
zung von Regierungen die Staatsverschuldung beein-
flusst, ist gemischt (z.B. Moessinger 2014). 

Im Ökonomenpanel wird mit einer deutlichen 
Mehrheit von 86% unter Rot-Grün-Rot die höchste 
Staatsschuldenquote zum Ende der nächsten Legis-
laturperiode erwartet. Schwarz-Gelb landet mit 8% 
auf dem zweiten Platz. Die verbleibenden Koalitions-
möglichkeiten werden jeweils von weniger als 3% der 
Ökonominnen und Ökonomen genannt.

Auf die Frage nach der Koalition, unter der die 
niedrigste Staatsschuldenquote zum Ende der nächs-
ten Legislaturperiode erwartet wird, nennen knapp 
drei Viertel der teilnehmenden Ökonominnen und 
Ökonomen Schwarz-Gelb. Die Jamaika-Koalition lan-
det mit 9% auf Platz 2, gefolgt von 5% für die Am-
pel-Koalition. Die verbleibenden Koalitionsmöglich-
keiten werden jeweils von 3 oder weniger Prozent der 
Ökonominnen und Ökonomen genannt.

NETTOEINKOMMENSUNGLEICHHEIT

Von linken Regierungen wird mehr Umverteilung von 
Einkommen und Vermögen erwartet als unter rechten 
Regierungen. Das kann beispielsweise durch progres-
sivere Einkommensteuersysteme, Vermögensteuern 
und Transferleistungen geschehen. Empirische Stu-
dien für Industrieländer legen beispielsweise nahe, 
dass die Einkommensungleichheit unter rechten Re-
gierungen stärker gestiegen ist als unter linken Re-
gierungen (Scheve und Stavasage 2009; Dorn und 
Schinke 2018).3 

Im Ökonomenpanel erwarten rund 70% der Teil-
nehmenden unter Schwarz-Gelb die höchste Net-
toeinkommensungleichheit zum Ende der nächsten 
Legislaturperiode. Ein gutes Zehntel der Teilnehmen-
den antwortet mit Rot-Grün-Rot. Dahinter folgt die 
Jamaika-Koalition (6%) und Schwarz-Grün (5%). Die 
verbleibenden Koalitionsmöglichkeiten werden jeweils 
von 3 oder weniger Prozent der Ökonominnen und 
Ökonomen genannt.

Eine Mehrheit von 55% der teilnehmenden  
Ökonominnen und Ökonomen erwartet unter Rot-
Grün-Rot die niedrigste Nettoeinkommensungleich-
heit zum Ende der nächsten Legislaturperiode. Da-
hinter folgen fast gleichauf mit 8% die Ampel-Koa-
lition, mit jeweils 7% Rot-Grün, Schwarz-Gelb und 
die Große Koalition und mit 6% die Kenia-Koalition. 
Die Deutschland-Koalition und die Jamaika-Koalition 
werden von jeweils 4% der Ökonominnen und Öko-
nomen genannt.

3 In den deutschen Bundesländern lässt sich kein Zusammenhang 
zwischen der parteipolitischen Zusammensetzung der Landesregie-
rungen und Besoldungsungleichheit der Beamten zeigen (Kauder 
et al. 2021).

Die Erwartungen der Ökonomen zur Nettoein-
kommensungleichheit am Ende der kommenden Le-
gislaturperiode decken sich weitestgehend mit ei-
ner aktuellen Studie von Buhlmann et al. (2021). Die  
Umsetzung der steuer-, sozial- und familienpo- 
litischen Vorhaben in den Wahlprogrammen der 
jeweiligen Parteien würde zu unterschiedlichen  
Entwicklungen in der Nettoeinkommensungleich- 
heit führen. Während die Vorhaben von SPD, Grünen 
und Linken eher Geringverdiener entlasten würden, 
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würden von den Plänen von Union und FDP eher 
obere Einkommensgruppen profitieren. Das spiegelt 
sich auch im Gini-Koeffizienten als Maß für Ungleich-
heit wider, der unter SPD, Grünen und Linke sinken 
würde, während er unter Union und FDP ansteigen 
würde. 

CO2-EMISSIONEN

Den Klimawandel zu bekämpfen und vor allem 
CO2-Emissionen zu reduzieren, ist das wichtigste Po-

litikziel der Grünen – deren »frontline policy issue« 
(List und Sturm 2006). Einige Studien legen nahe, dass 
CO2-Emissionen in Industrieländern unter linken Re-
gierungen (auch solchen, an denen grüne Parteien 
als Koalitionspartner beteiligt waren) niedriger waren 
als unter rechten Regierungen (z.B. Neumayer 2003; 
Knill et al. 2010; Cheon und Urpelainen 2013; Garmann 
2014; Schulze 2021). In Baden-Württemberg ist 2011 
erstmalig eine grün-rote Landesregierung ins Amt ge-
kommen. Empirische Ergebnisse zeigen nicht, dass die 
grün-rote Landesregierung CO2-Emissionen reduziert 
hat (Potrafke und Wüthrich 2020).

Im Ökonomenpanel erwartet eine Mehrheit von 
56% der Teilnehmenden unter Schwarz-Gelb die 
höchsten CO2-Emissionen zum Ende der nächsten Le-
gislaturperiode. Ein Viertel der Teilnehmenden erwar-
tet dies für die Große Koalition. Die Ampel-Koalition 
wird von einem Zehntel der Teilnehmenden genannt. 
Rot-Grün-Rot nennen 6% der Ökonominnen und Öko-
nomen. Die verbleibenden Koalitionsmöglichkeiten 
werden jeweils von weniger als 2% der Ökonominnen 
und Ökonomen genannt.

Fast zwei Fünftel der teilnehmenden Ökono-
minnen und Ökonomen erwartet unter Rot-Grün die 
niedrigsten CO2-Emissionen zum Ende der nächsten 
Le gislaturperiode. Dahinter folgt Rot-Grün-Rot mit 
17% der Stimmen, die Jamaika-Koalition mit 15% 
der Stimmen und die Ampel-Koalition mit 12% der 
Stimmen. Ein Zehntel der Teilnehmenden nennt 
Schwarz-Grün, 7% entscheiden sich für Schwarz-Gelb. 
Die verbleibenden Koalitionsmöglichkeiten werden 
jeweils von weniger als 2% der Ökonominnen und 
Ökonomen genannt.

In einer Analyse des DIW, die die Parteiprogram-
 me hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfüllung der im 
neuen Klimaschutzgesetz verankerten Ziele zur Emis-
sionsreduktion bis 2030 untersucht, schneiden die 
Parteien unterschiedlich ab (DIWEcon 2021). Auch 
wenn keine der geplanten Initiativen die Kriterien voll 
erfüllt, liegt das Programm der Grünen vorne, gefolgt 
vom Programm der Linken. SPD und Union liegen 
gleichauf dahinter, während das Programm der FDP 
laut der Studie am wenigsten Potential besitzt, die 
gesetzten Ziele zum Klimaschutz einzuhalten. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Ökonominnen 
und Ökonomen einen Trade-off zwischen den zwei 
großen Zielen – Wirtschaftswachstum mit Vollbeschäf-
tigung auf der einen Seite und einer Reduktion der 
Einkommensungleichheit und CO2-Emissionen auf der 
anderen Seite – sehen. Interessant sind die Ergebnisse 
zudem im Hinblick auf eine mögliche Ampel- oder Ja-
maika-Koalition. Dass diese beiden Koalitionen ver-
hältnismäßig wenig als diejenigen Koalitionen genannt 
werden, unter denen sich die makroökonomischen 
Messgrößen besonders prägnant entwickeln werden, 
könnte einerseits daran liegen, dass die Politiken ei-

Abb. 10

  0   20   40   60   80  100 %

Union/Grüne
SPD/Union/FDP

Union/Grüne/FDP
SPD/Union/Grüne

SPD/Grüne
SPD/Union
Union/FDP

SPD/Grüne/FDP
SPD/Grüne/Linke

Quelle: Ökonomenpanel September 2021. © ifo Institut 

Niedrigste Einkommensungleichheit
Unter welcher der folgenden möglichen Koalitionen erwarten Sie die niedgrigste Netto-
einkommensungleichheit in Deutschland zum Ende der nächsten Legislaturperiode?
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Höchste CO₂-Emissionen
Unter welcher der folgenden möglichen Koalitionen erwarten Sie die höchsten CO₂-Emissionen in 
Deutschland zum Ende der nächsten Legislaturperiode?
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Niedrigste CO₂-Emissionen
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Deutschland zum Ende der nächsten Legislaturperiode?
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ner Ampel- oder Jamaika-Koalition aus heutiger Sicht 
schwer antizipiert werden können und von einer Reihe 
von Unsicherheitsfaktoren abhängen.4 Andererseits 
könnte man annehmen, dass eine Ampel- oder Ja-
maika-Koalition aufgrund der Programmatik der be-
teiligten Parteien einen vergleichsweise gemäßigten 
Politikkurs einschlagen wird.5 
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Horst Penzkofer

Branchen im Fokus: Messebranche

Die Messebranche wird nach der aktuellen Wirt-
schaftszweigklassifikation (WZ 2008) des Statistischen 
Bundesamts dem Zweisteller 82 »Erbringung von wirt-
schaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und 
Privatpersonen« zugeordnet. Dabei wird als Unter-
gruppe dieses Zweistellers die Tätigkeit von Messe-, 
Ausstellungs- und Kongressveranstaltern (82.3) er-
fasst. Dieser Wirtschaftszweig bestand 2019 aus 
7 456 rechtlichen Einheiten, wovon 71% der Betriebe 
weniger als 250 000 Euro Umsatz erwirtschafteten. In 
Bezug auf die Rechtsform herrschten die Einzelunter-
nehmen mit einem Anteil von rund 61% vor. Die Ka-
pitalgesellschaften machten 28% aus, 8% waren Per-
sonengesellschaften, und die restlichen Unternehmen 

(3%) fielen unter die Kategorie »übrige Rechtsformen«. 
Der Wirtschaftszweig erzielte 2019 einen Umsatz von 
8,75 Mrd. Euro und beschäftigte 57 062 Personen. Der 
nachfolgende Artikel behandelt mit der Messebran-
che einen zentralen Teilbereich des Wirtschaftszweigs 
»Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter«. 

Die deutsche Messewirtschaft erzielte nach An-
gaben des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses 
der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA) in den Vorkri-
senjahren 2018 und 2019 einen Umsatz von jeweils 
4,1 Mrd. Euro (Umsatz der Veranstalter überregionaler 
und regionaler Messen inkl. Auslands-, Kongress- und 
Servicegeschäft) (vgl. AUMA 2020). Dabei erwirtschaf-
teten sieben Messegesellschaften (Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hannover, Köln, München und Nürnberg) 
über zwei Drittel des Umsatzes.1 Betrachtet man die 
Entwicklung der im Durchschnitt zweier Jahre geglät-
teten Umsätze2, so zeigt sich, dass in den zurücklie-
genden zehn Jahren die Umsätze der Messebranche 
kontinuierlich stiegen (vgl. Abb. 1).

INTERNATIONALE STELLUNG DER BRANCHE

Der Messeplatz Deutschland ist in der Durchführung 
von internationalen Leitmessen weltweit führend. Un-
gefähr 60% der global führenden Leitmessen finden in 
Deutschland statt, und gemessen am Umsatz haben 
fünf der zehn größten Messegesellschaften der Welt 
ihren Sitz in Deutschland. Weltweit gibt es nach Anga-
ben des internationalen Messeverbandes UFI (Union 
of International Fairs) rund 1 200 Messeplätze mit 
über 5 000 m2 Hallenfläche und 32 000 Messeveran-
staltungen pro Jahr (vgl. UFI 2021; 2018). Gemessen 
an den Ausstellungsflächen in den Messehallen be-
trägt der Anteil Deutschlands am Weltmessemarkt  
knapp 10%.

Die in Deutschland veranstalteten internationa-
len und nationalen Messen3 zeichnen sich durch eine 
sehr hohe Internationalität aus. Aktuell stammen rund 
60% der Aussteller und rund 30% der Besucher aus 
dem Ausland. Dabei erhöhte sich im Zeitraum 2009 
bis 2019 die Zahl der ausländischen Besucher um rund 
700 000 Personen (berechnet auf Basis von zwei Jah-

1 In Deutschland sind etwa 100 Messeveranstalter aktiv, wovon 
rund 40 internationale Messen durchführen (siehe AUMA,  
https://www.auma.de/de/zahlen-und-fakten).
2 Während Konsumgütermessen in der Regel im jährlichen Turnus 
stattfinden, werden zahlreiche Investitionsgütermessen im Zwei- 
oder gar Mehrjahresrhythmus durchgeführt. Dadurch ergeben sich 
jedes Jahr unterschiedlich starke Messeprogramme. Um diesen Ein-
fluss weitgehend auszuschließen, werden die Umsätze zweier Jahre 
gemittelt.     
3 Pro Jahr werden rund 170 internationale und nationale Messen 
mit etwa 185 000 Ausstellern und rund 10 Millionen Besuchern in 
Deutschland durchgeführt.

Ungefähr 60% der global führenden Leitmessen finden in 
Deutschland statt. Gemessen am Umsatz haben fünf der zehn 
weltweit größten Messegesellschaften ihren Sitz in Deutsch-
land. Zudem zeichnen sich die in Deutschland veranstalte-
ten Messen durch eine sehr hohe Internationalität aus.

Bedingt durch die Corona-Pandemie herrschte mit Ausnahme 
weniger Monate zwischen März 2020 und Ende Juni 2021 auf 
den Messeplätzen in Deutschland Stillstand. Damit die Ausstel-
ler weiter Kontakt zu ihren Kunden halten konnten, entwickel-
ten die Messeveranstalter verschiedenste digitale Ersatzfor-
mate. Seit Mai 2020 wurden über 110 digitale »Ersatzmessen« 
organisiert. Die ifo Konjunkturumfrage vom August zeigt, dass 
die Präsenzmesse für die Aussteller weiterhin von zentraler 
Bedeutung ist. Allerdings wird die überwiegende Zahl der phy-
sischen Messen um virtuelle Veranstaltungsformate ergänzt 
werden. Hybriden Veranstaltungen – insbesondere bei über-
regionalen Fachmessen – gehören demnach die Zukunft.
Die Pandemie hat die international führende Stellung des 
Messestandorts Deutschland nicht beeinträchtigt. So ver-
zeichneten im August und September auch die ersten über-
regionalen realen und hybriden Messen erneut eine hohe 
Beteiligung ausländischer Aussteller. Ein weiterer Pluspunkt 
des deutschen Messeplatzes besteht darin, dass Deutschland 
sehr zentral im wirtschaftlich starken Europäischen Binnen-
markt liegt. Entscheidend zur Spitzenposition des deutschen 
Messestandorts tragen aber das Know-how und die Erfahrung 
der deutschen Messeveranstalter bei. Einige von ihnen or-
ganisieren jährlich über 20 weltweit führende Leitmessen.

IN KÜRZE
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ren: 2008/2009 bzw. 2018/2019) auf über 3 Millionen 
Personen und die Zahl der ausländischen Aussteller 
um rund 28 000 auf über 115 000. Diese deutlichen 
Zuwächse unterstreichen zum einen die hohe Anzie-
hungskraft der in Deutschland stattfindenden über-
regionalen Messen und zeigen zum anderen, dass der 
Messeplatz Deutschland seine internationale Bedeu-
tung im zurückliegenden Jahrzehnt weiter stärken 
konnte. 

Neben den überregionalen Messen finden in 
Deutschland ca. 160 Fach- und Publikumsmessen 
mit regionalem Einzugsgebiet auf der Besucherseite 
statt. Dabei informieren sich knapp 6 Millionen Besu-
cher über Produkte und Dienstleistungen von etwa 
54 000 Austellern. Des Weiteren werden in Deutsch-
land noch zahlreiche Ausstellungen mit einem eher 
begrenzten lokalen Einzugsbereich (z.B. Gewerbe-
schauen) veranstaltet.

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER 
BRANCHE

Die von den Messeveranstaltern erzielten Umsätze 
zeigen nur einen Bruchteil der gesamtwirtschaftlichen 
Bedeutung der Branche. Durch die messebezogenen 
Ausgaben der Aussteller und Besucher profitieren auf 
direktem Wege viele weitere Wirtschaftsbereiche, wie 
etwa die Messebauer, die Hotellerie und Gastronomie, 
der Transport- und Verkehrssektor sowie Dienstleister 
für Veranstaltungen (z.B. Eventagenturen, Licht- und 
Bühnentechniker, Künstler verschiedener Sparten für 
Bühnenshows). Da diese Unternehmen aber wieder 
als Nachfrager von Vorleistungen auftreten, werden 
weitere indirekte Produktionseffekte generiert, die 
sich multiplikativ in allen Vorleistungsstufen fort-
setzen. In Summe betragen die messeinduzierten  
gesamtwirtschaftlichen Produktionseffekte in 
Deutschland in einem »normalen« Messejahr im 
Schnitt rund 28,0 Mrd. Euro (vgl. Penzkofer 2018). 
Die Durchführung von Messen sichert zudem im 
Durchschnitt pro Jahr rund 231 000 Arbeitsplätze, 
und für alle Gebietskörperschaften der Bundesrepu-
blik Deutschland ergeben sich in einem »normalen« 
Messe- und Ausstellungsjahr Steuereinnahmen in 
Höhe von rund 4,5 Mrd. Euro.

Diese durch die aussteller- und besucherindu-
zierte Nachfrage ausgelösten wirtschaftlichen Ef-
fekte geben aber auch noch nicht die vollständige 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Messebranche 
wieder. Die wirtschaftlichen Wirkungen, die durch 
angebahnte oder abgeschlossene Aufträge ausge-
löst werden, dürften beträchtlich sein. Sie lassen 
sich aber kaum quantifizieren, da letztlich keine 
genaue Zuordnung von Messebeteiligung und Auf-
tragsabschluss her gestellt werden kann. So setzen 
insbesondere größere Unternehmen eine Vielzahl 
von Kommunika tionsmedien ein. Welches Medium 
mit welchem Anteil letztlich zu einem Auftrag führt, 
lässt sich empirisch wohl nur in wenigen Fällen er-

mitteln. Von der Möglichkeit, durch eine Messebetei-
ligung in Deutschland kostengünstig in der Nähe des 
Firmenortes mit (inter-)nationalen Kunden Kontakt 
aufzunehmen, profitieren jedoch unbestritten vor 
allem kleine und mittlere Unternehmen4, deren eher 
kleiner finanzieller und personeller Spielraum ent-
sprechende Messeauftritte im Ausland in der Regel 
nicht ermöglicht. Daher stellen für kleine und mittlere 
Unternehmen Messen ein sehr effizientes Marketing- 
und Absatzinstrument dar. Ohne eine Messebeteili-
gung könnten unter Umständen Aufträge nicht ak-
quiriert werden und damit Wachstumspotenziale für 
das Unternehmen und die Volkswirtschaft verloren 
gehen. Zudem könnten durch messeinduzierte Ver-
tragsabschlüsse Investitionen angestoßen werden, 
die wiederum wirtschaftliche Folgewirkungen nach 
sich ziehen. Die deutschen Messen leisten somit einen 
wesentlichen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung 
in Deutschland.

CORONAKRISE BREMST DEUTSCHE  
MESSEWIRTSCHAFT AUS 

Mit Ausnahme weniger Messen herrschte zwischen 
März 2020 und Ende Juni 2021 auf den Messeplätzen 
in Deutschland annähernd 15 Monate Stillstand.5 Erst 
ab Ende Juni dieses Jahres fanden wieder Präsenz-
veranstaltungen statt, wie etwa die Landes-Bau-Aus-
stellung Sachsen-Anhalt in Magdeburg, die Frühjahrs-
messe IBO (Branchenschwerpunkte: Tourismus, Bau 
und Garten) in Friedrichshafen oder die Konsum-
güterfachmessen Nordstil in Hamburg und Trend-

4 Nach den Zahlen des AUMA beteiligen sich rund 58 000 deutsche 
Unternehmen (davon rund 30 200 aus der Industrie und rund 
11 600 aus dem Handel) als Aussteller an fachbesucherorientierten 
Messen in Deutschland. Dabei beschäftigen die Hälfte der Aussteller 
weniger als 50 Personen, und bezogen auf den Umsatz erwirtschaf-
tet rund ein Drittel der Aussteller weniger als 2,5 Mio. Euro. Nur 5% 
der deutschen Aussteller erzielen einen Umsatz von mehr als 
250 Mio. Euro.
5 Lediglich zwischen September und Anfang November 2020 konn-
ten unter Einhaltung der bundeslandspezifischen Corona-Verord-
nungen einige Präsenzmessen durchgeführt werden, so beispielswei-
se die Messen IFA 2020 Special Edition (Berlin, hybride 
Veranstaltung), CARAVAN SALON (Düsseldorf), Nordstil (Hamburg), 
TrendSet (München), CADEAUX/MIDORA (Leipzig), CREATIVA/FAIR 
FRIENDS (Dortmund) und Interboot (Friedrichshafen).
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Set in München. Nach diesen primär auf Besucher 
des regionalen Einzugsbereichs ausgerichteten Mes-
sen folgte ab Ende August mit der CARAVAN SALON 
(Düsseldorf) die erste große internationale Publi-
kumsmesse in Deutschland. Im September fanden 
dann weitere Messen mit internationaler Prägung als  
physische bzw. hybride Veranstaltung statt, wie 
etwa die Fahrradmesse EUROBIKE in Friedrichsha-
fen, die IAA Mobility in München, die Automechanika  
digital plus und die Hypermotion in Frankfurt, die 
Dental-Schau IDS in Köln oder die FACHPACK in 
Nürnberg.

Das Ausmaß der Pandemie-bedingten Veran-
staltungsabsagen in der deutschen Messebranche 
verdeutlichen die nachfolgenden Zahlen: Wurden in 
den Jahren 2016 bis 2019 im Durchschnitt pro Jahr 
331 internationale, nationale und regionale Messen 
vom AUMA gelistet, so waren es im vergangenen Jahr 
nur 114 Veranstaltungen; dies entspricht einem Rück-
gang von 66% (vgl. Abb. 2). Noch dramatischer fällt 
der Vergleich der Besucherzahlen aus: 15,8 Millio-
nen Besucher informierten sich im Schnitt der Jahre 
2016 bis 2019 über Neuheiten auf den internationalen, 
nationalen und regionalen Messen in Deutschland. 
Im Vorjahr waren es geprägt von Corona-bedingten 
Messeabsagen nur 4,3 Millionen Besucher, prozentual 
ein Minus von 73%. Bei der Zahl der ausstellenden 
Unternehmen und der von ihnen gemieteten Stand-
fläche lag der Rückgang in einer ähnlichen Größen-
ordnung (– 71%). 

Dieser vehemente Rückgang in den Ausstel- 
ler- und Besucherzahlen hatte gravierende Folgen für 
die erwirtschafteten Umsätze der Messeveranstal- 
ter. Während sich in den Jahren 2018 und 2019 das 
Umsatzvolumen der deutschen Messeveranstalter  
auf rund 4,1 Mrd. Euro (inkl. Auslands-, Kongress- und 
Servicegeschäft) belief, erzielten sie im vergange- 
nen Jahr mit rund 1,2 Mrd. Euro nur noch etwa  
30% des Umsatzes der Vorjahre (vgl. AUMA 2021a). 
Damit zählt die deutsche Messewirtschaft zu den  
am stärksten von der Coronakrise betroffenen 
Branchen.

CORONA-BEDINGTE MESSEABSAGEN FÜHREN 
BEI DEN AUSSTELLERN ZU WIRTSCHAFTLICHEN 
EINBUSSEN

Der starke Umsatzrückgang in der deutschen Messe-
wirtschaft steht aber nur am Anfang einer Kette von 
noch weit größeren wirtschaftlichen Verlusten, die 
Unternehmen fast aller Wirtschaftszweige erleiden. 
Zum einen ist dies zunächst – wie bereits erwähnt – 
darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben der Aus-
steller und Besucher auf zahlreiche messeabhängige 
Wirtschaftszweige (z.B. Messebauer, Hotellerie, Gast-
ronomie) ausstrahlen. Infolge der abgesagten Messe-
termine dürfte das im Normalfall Jahr für Jahr erzielte 
messeinduzierte Produktionsvolumen (rund 28 Mrd. 
Euro im Jahr) in den Jahren 2020 und 2021 zusam-
men um rund 42 Mrd. Euro sinken (vgl. AUMA 2021b, 
Hochrechnung auf Basis der ifo-Studie aus dem Jahr 
2018), das Steueraufkommen um etwa 6,7 Mrd. Euro 
niedriger ausfallen und rund 165 000 Arbeitsplätze 
gefährdet haben.6 

Darüber hinaus ist zum anderen zu berücksich-
tigen, dass der Volkswirtschaft durch fehlende ange-
bahnte bzw. fehlende abgeschlossene Messeaufträge 
ein beträchtlicher Schaden entsteht. Wie vorne ausge-
führt, ist es aber kaum möglich, die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der durch Messen angestoßenen Auf-
träge exakt zu quantifizieren. Daher wurde im Rahmen 
einer Sondererhebung in der ifo Konjunkturumfrage7 

der Frage nachgegangen, ob und in welchem Umfang 
die Corona-bedingten Messeabsagen wirtschaftliche 
Einbußen bei den ausstellenden Unternehmen zur 
Folge haben.8

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der 
Corona-bedingte Messestillstand in diesem Jahr bei 
43% der ausstellenden Industrieunternehmen zu 
wirtschaftlichen Einbußen führt (vgl. Abb. 3). Bei der 
zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr durchge-
führten Erhebung beklagte gut die Hälfte der ausstel-
lenden Industrieunternehmen (52%) wirtschaftliche 
Einbußen (vgl. Penzkofer 2020). Der in diesem Jahr 
etwas geringere Anteil von betroffenen Ausstellern aus 
dem Verarbeitenden Gewerbe dürfte auf das Zusam-
menwirken mehrerer Faktoren zurückzuführen sein.  
Corona-bedingt wurden im ursprünglich planungs-

6 Die von der Politik beschlossenen Hilfsprogramme (u.a. Auswei-
tung des Kurzarbeitergeldes) sollten aber dazu beigetragen haben, 
dass die bedrohten Arbeitsplätze weitgehend erhalten blieben.
7 Die Fragen zur Messebeteiligung in der ifo Konjunkturumfrage im 
August beantworteten 2 096 Unternehmen (Verarbeitendes Gewerbe: 
1 559 Meldungen, Großhandel: 537 Meldungen). Für die weiteren 
Analysen konnten die Angaben von 1 028 Ausstellern verwendet wer-
den (Verarbeitendes Gewerbe: 841 Meldungen, Großhandel: 187 Mel-
dungen). Für die Ermittlung repräsentativer Ergebnisse wurden die 
Meldungen der Firmen anhand der amtlichen Statistik entsprechend 
ihrer Größenklassenstruktur (Beschäftigtenzahl) und Branchenzuge-
hörigkeit gewichtet.   
8 Die hohe Bedeutung von Messen im Vergleich zu anderen Kommu-
nikationsinstrumenten zeigt sich daran, dass die deutschen Ausstel-
ler rund 48% ihres B2B-Kommunikationsetats in Messebeteiligungen 
investieren. Zudem zählen in der B2B-Kommunikation der Aussteller 
die Messen (78%) nach der Unternehmens-Website (89%) und dem 
Außendienst (79%) mit zum wichtigsten Instrument (vgl. AUMA Mes-
seTrend 2020, Stand: November 2019).
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mäßig messestarken Vorjahr insgesamt weniger reale 
Messen und digitale Events durchgeführt, als dies in 
diesem Jahr der Fall ist. Zudem beteiligten sich sehr 
viele Aussteller im vergangenen Jahr erstmals an 
virtuellen Messen. Es wäre daher denkbar, dass sich 
zahlreiche Aussteller inzwischen besser auf virtuelle 
Ersatzveranstaltungen vorbereiten konnten. Zusätzlich 
könnten etliche Aussteller aber auch das Investment 
für andere Kommunikationsinstrumente erhöht haben. 
Letztlich zeigt sich jedoch, dass auch in diesem Jahr 
43% der Aussteller aus dem Verarbeitenden Gewerbe 
wirtschaftliche Verluste nicht vermeiden konnten. Im 
Vergleich zum Vorjahr fällt zudem auf, dass in diesem 
Jahr beinahe doppelt so viele Aussteller (11%) ihre 
wirtschaftlichen Einbußen als »hoch« bezeichnen; im 
vergangenen Jahr waren es »nur« 6%.  

Hinter den aggregierten Werten verbergen sich 
zum Teil deutliche Unterschiede bei Unternehmen 
mit unterschiedlicher Beschäftigtenzahl. Während 
»nur« 36% der ausstellenden größeren Unternehmen 
(250 und mehr Beschäftigte) wirtschaftliche Einbußen 
beklagen, sind es bei mittleren Unternehmen (50 bis 
249 Beschäftigte) 40% und bei kleinen Unternehmen 
(bis 49 Beschäftigte) sogar mehr als die Hälfte (52%). 
Darüber hinaus gaben auch 18% der kleineren aus-
stellenden Unternehmen an, dass bei ihnen fehlende 
Messeteilnahmen in hohem Umfang zu wirtschaftli-
chen Einbußen führen. Im Vorjahr zeigten sich keine 
solchen deutlichen Differenzen zwischen Unterneh-
men unterschiedlicher Beschäftigtenzahl. Allem An-
schein nach fällt es kleineren Unternehmen nach fast 
15 Monaten Messestillstand inzwischen vergleichs-
weise schwerer, durch Messeabsagen entgangene 
Aufträge zumindest teilweise zu kompensieren. Auch 
die Option an virtuellen Ersatzmessen teilzunehmen, 
können kleinere Unternehmen nur bedingt wahrneh-
men, da ihre Finanzkraft und Personalstruktur vir-
tuelle Messeauftritte bzw. den Einsatz aufwendiger 
digitaler Tools häufig nicht ermöglicht. Dies ist an 
der Beteiligung an virtuellen Ersatzveranstaltungen 
zu erkennen. Während rund 60% der größeren aus-
stellenden Industrieunternehmen an digitalen Events 
teilnahmen, war es nur ein Drittel der kleineren aus-
stellenden Unternehmen.  

Mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftszweige 
zeigt sich, dass insbesondere Aussteller aus den Be-
reichen Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren und 
Schuhen (62%), Datenverarbeitungsgeräte, elektroni-
sche und optische Erzeugnisse (58%), Möbel (57%), 
Maschinenbau (49%) sowie Druckerzeugnisse (inkl. 
Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Daten-
trägern) (48%) durch Messeabsagen und -verschiebun-
gen wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen müssen. 
Damit hat sich die Rangfolge der am stärksten betrof-
fenen Industriebranchen gegenüber dem vergangenen 
Jahr kaum verändert.

Die ausstellenden Unternehmen des Großhan-
dels sind durch Messeabsagen stärker wirtschaftlich 
betroffen als die Industrieunternehmen. Rund 11% 

der Großhandelsunternehmen beklagen wirtschaft-
liche Einbußen von »hohem Umfang« und rund 47% 
von »geringem Umfang«. Im Vergleich zum Befund des 
Vorjahres, als rund 55% der Großhandelsunternehmen 
meldeten, dass sie bedingt durch Messeabsagen wirt-
schaftliche Verluste (12% »in hohem Umfang«, 43% »in 
geringem Umfang«) in Kauf nehmen mussten, ergeben 
sich demnach keine nennenswerten Unterschiede. 
Hinsichtlich der Unternehmensgrößen zeigt sich wie 
bei den Industrieunternehmen, dass mit einem Anteil 
von 60% deutlich mehr kleinere ausstellende Unter-
nehmen des Großhandels durch Messeabsagen wirt-
schaftliche Einbußen erleiden als die übrigen Groß-
handelsunternehmen (48%).

DER DEUTSCHEN MESSEBRANCHE DROHT 
DIESES JAHR ERNEUT EIN DRAMATISCHER 
GESCHÄFTSAUSFALL

Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde seitens 
der Politik der Messebetrieb bis Ende Juni dieses 
Jahres untersagt. Da die Durchführung von Messen 
– vor allem von internationalen Veranstaltungen – 
einen erheblichen Planungsvorlauf erfordert, waren 
Veranstalter häufig gezwungen, auch für den Herbst 
terminierte Messen abzusagen. Mit Stand Ende Sep-
tember mussten über zwei Drittel der 380 für das 
laufende Jahr geplanten (über-)regionalen Präsenz-
messen aus dem Programm genommen werden. 
Zusätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass die noch 
in diesem Jahr vorgesehenen realen bzw. hybriden 
Veranstaltungen nicht mit früheren Veranstaltungen 
eines normalen Messejahres vergleichbar sind. Zwar 
haben die Messeveranstalter bereits im vergangenen 
Jahr umfassende Sicherheitskonzepte (u.a. Steuerung 
des Messeeintritts und der Besucherströme, Hygiene-
regeln, Abstandsmarkierungen, Tragen von Masken, 
extra breite Gänge) für die Durchführung von Messen 
entwickelt und damit die Voraussetzungen für einen 
Neubeginn von Messen angelegt, aber aufgrund von 
Corona-Auflagen (u.a. Begrenzung der Besucherzahl), 
bestehender Reisebeschränkungen und sicherlich 
auch wegen anhaltender Verunsicherung dürften die 
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Aussteller- und Besucherzahlen bei den für dieses Jahr 
noch geplanten Präsenzmessen deutlich unter den 
Werten der jeweiligen »normalen« Vorveranstaltun-
gen liegen. Somit zeichnet sich auch für dieses Jahr 
ein dramatischer Geschäftsausfall für die deutsche 
Messewirtschaft ab. 

Während nur auf dem Inlandsmarkt tätige Mes-
severanstalter mit voller Wucht von den Messeab-
sagen getroffen werden9, dürfte sich die Situation 
bei international agierenden (in der Regel größeren) 
Messeveranstaltern nicht ganz so dramatisch dar-
stellen. Da insbesondere in Ostasien bereits ab dem 
Sommer 2020 ein Messe-Neustart erfolgte, konnten 
diese Veranstalter während des Messestillstands in 
Deutschland zumindest teilweise ihr Auslandsgeschäft 
aufrechterhalten. Vor diesem Hintergrund dürfte der 
Umsatz der deutschen Messeveranstalter etwas höher 
ausfallen als im Vorjahr; verglichen mit den Vorkrisen-
jahren wird der Umsatzrückgang in diesem Jahr aber 
vermutlich dennoch bei rund 60% liegen. 

AUSSTELLER PRÄFERIEREN AUCH IN ZUKUNFT 
REALE MESSEN

Damit die Aussteller während des Messestillstands 
weiter Kontakt zu ihren Kunden halten und Innovati-
onen einem breiten Fachpublikum vorstellen konnten, 
entwickelten die Messeveranstalter verschiedenste 
digitale Ersatzformate. Im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt rund 50 digitale Events durchgeführt, und 
auch in diesem Jahr haben bereits über 60 digitale 
Veranstaltungen stattgefunden. Nachdem damit seit 
Mai 2020 in Summe über 110 digitale »Ersatzmessen« 
organisiert wurden, stellt sich die Frage, welche Be-
deutung die ausstellenden Unternehmen künftig virtu-
ellen Veranstaltungen beimessen. Um dies zu klären, 
wurden die Aussteller in der ifo Konjunkturumfrage 
vom August zu ihrem generellen künftigen Messebe-

9 Mit der Durchführung von digitalen Messeformaten können in Zu-
kunft sicherlich auf Basis entsprechend entwickelter Dienstleis-
tungsangebote nennenswerte Umsätze erzielt werden, aber zu Be-
ginn der Pandemie haben die digitalen Messen aufgrund kurzer 
Vorlauf- und Vorbereitungszeiten nur einen geringen Teil der Erlöse 
von Präsenzmessen erbracht.

teiligungsverhalten befragt.10 Als zentrales Ergebnis 
lässt sich feststellen, dass die Aussteller weiterhin 
überwiegend auf reale Messebeteiligungen setzen (vgl. 
Abb. 4). Aus Sicht der ausstellenden Unternehmen 
eignen sich Präsenzmessen wohl besser zur Stamm-
kundenpflege, Gewinnung neuer Kunden, Erschlie-
ßung neuer Märkte, Steigerung der Bekanntheit des 
Unternehmens oder Präsentation von Innovationen 
als reine virtuelle Formate. Von den ausstellenden 
Industrieunternehmen gaben 31% an, dass virtuelle 
Messen für sie keine Rolle spielen, und weitere 54% 
sehen virtuelle Veranstaltungen nur als Ergänzung zu 
Präsenzmessen. Damit setzen im weiteren Sinn 85% 
der Aussteller weiterhin auf physische Messen. Nur 
jeder siebte Aussteller schätzt, dass virtuelle Messen 
teilweise an die Stelle von realen Veranstaltungen 
treten. Einen vollständigen Ersatz von Präsenzmes-
sen durch virtuelle Veranstaltungen sieht nur 1% der 
ausstellenden Industrieunternehmen. 

Des Weiteren ergab die Befragung, dass auch bei 
den größeren Unternehmen (über 249 Beschäftigte) 
rund 82% der Aussteller im Großen und Ganzen Prä-
senzmessen präferieren. Dabei ist jeder fünfte Ausstel-
ler der Auffassung, dass virtuelle Messen künftig keine 
Rolle spielen werden, und über 60% der Aussteller 
sehen virtuelle Messeformate allenfalls als Ergänzung 
zu physischen Messen. Mit der Nutzung ergänzender 
virtueller Messeformate zielen die Unternehmen unter 
anderem darauf ab, auch außerhalb von Präsenzmes-
sen einer breiteren Öffentlichkeit aktuell Neuheiten 
präsentieren zu können oder ihre Geschäftskunden 
auf designtechnisch veränderte Produkte bzw. neu 
ins Sortiment aufgenommene Produkte aufmerksam 
zu machen. 

Noch stärker als die Aussteller des Verarbeiten-
den Gewerbes setzen in Zukunft die ausstellenden 
Unternehmen des Großhandels im weiteren Sinne 
auf reale Messen (94%). Dabei attestieren 45% der 
Großhandels unternehmen virtuellen Messen auch 
künftig keine Bedeutung, und weitere 49% sehen vir-
tuelle Events lediglich als Ergänzung zu realen Mes-
sen. Dementsprechend schätzt auch nur rund jeder 
20. Aussteller des Großhandels, dass in seinem Un-
ternehmen Präsenzmessen teilweise bzw. vollständig 
durch virtuelle Messen ersetzt werden (5% bzw. 1%). 

Werden nur die Aussteller betrachtet, die be-
reits an virtuellen Messen teilgenommen haben, so 
zeigt sich eine Verschiebung bei den Einschätzungen 
zur künftigen Bedeutung von virtuellen Messen (vgl. 
Abb. 5). Sowohl bei den Industrie- als auch den Groß-
handelsunternehmen ergibt sich, dass Aussteller mit 
Erfahrungen bei digitalen Business Events in Zukunft 
in deutlich geringerem Umfang auf reine physische 
Messe setzen (13% bzw. 20%). Virtuelle Messeformate 
als Ergänzung zu Präsenzmessen können sich dagegen 
65% (Verarbeitendes Gewerbe) bzw. 66% (Großhandel) 

10 Vier Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl: Virtuelle Messen 
spielen künftig keine Rolle, stellen nur eine Ergänzung zu Präsenz-
messen dar, ersetzen reale Messen teilweise oder vollständig.
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der Aussteller vorstellen. Einen teilweisen Ersatz von 
realen durch virtuelle Messen halten 22% der Ausstel-
ler aus dem Verarbeitenden Gewerbe und 13% der 
Aussteller aus dem Großhandel für wahrscheinlich. 
Nahezu kein Aussteller mit virtueller Messeerfahrung 
ist der Auffassung, dass in seinem Unternehmen künf-
tig physische Messen vollständig durch virtuelle Ver-
anstaltungen ersetzt werden. 

Im weiteren Sinne werden reale Messen aber auch 
von den Ausstellern präferiert, die sich bereits an vir-
tuellen Messen beteiligt haben (78% der Industrieun-
ternehmen bzw. 86% der Großhandelsunternehmen). 
Entweder beabsichtigen sie, nur Präsenzmessen zu 
beschicken, oder planen Teilnahmen an virtuellen 
Messeformaten allenfalls als Ergänzung zu realen 
Messen. Diese Ergebnisse bekräftigen die schon für 
alle Aussteller gezogene Schlussfolgerung, dass vir-
tuelle Veranstaltungsformate Präsenzmessen nicht 
gleichwertig ersetzen können.11 Die mit Messen ver-
folgten geschäftlichen Zielsetzungen (z.B. Kundenbin-
dung, Neukundengewinnung, Präsentation innovativer 
Produkte und Dienstleistung) können allem Anschein 
nach am besten auf realen Messen durch persönliche 
Gespräche (z.B. Vertrauensaufbau durch persönliche 
Begegnungen, Auf- und Ausbau sowie Pflege von Netz-
werken) und persönliches Erleben (z.B. emotionales 
Live-Erlebnis der Präsentation neuer Produkte und 
Dienstleistungen, konzentrierter Branchenüberblick) 
erreicht werden.

AUSBLICK

Die Ergebnisse der ifo Konjunkturumfrage zeigen, dass 
das Format der Präsenzmesse auch künftig für die 
Aussteller von zentraler Bedeutung sein wird. Aller-
dings werden die Präsenzmessen wohl mehrheitlich 
um virtuelle Veranstaltungsformate ergänzt werden. 
Messen in reiner physischer Form wird es somit ver-
mutlich nur noch in wenigen Fällen (z.B. regionale 
Publikumsmessen) geben; hybriden Veranstaltungen 
– insbesondere bei überregionalen Fachmessen – ge-
hört demnach die Zukunft. Dabei ermöglicht es die 
Verknüpfung von realen und digitalen Elementen, die 
Vorteile beider Formate zu verbinden. So wird bei-
spielweise durch digitale Lösungen die Reichweite 
der Messe erhöht und eine 24-Stunden-Verfügbar-
keit gewährleistet. Die Messe vor Ort punktet dage-
gen unter anderem durch persönliche Kontakte und 
Live-Erlebnisse.

Die zunehmende Bedeutung von ergänzenden vir-
tuellen Veranstaltungsformaten stellt nicht nur die 

11 Im Global Exhibition Barometer des Weltmesseverbandes 
UFI (2021) wurden weltweit Messeveranstalter nach ihrer Einschät-
zung zur künftigen Bedeutung von virtuellen und realen Messen be-
fragt. Im Ergebnis sehen 89% der Messeveranstalter weiterhin aus-
schließlich reale bzw. hybride oder um digitale Elemente ergänzte 
Messen als die relevante Veranstaltungsform an. Nur 3% bzw. 8% der 
Veranstalter gehen davon aus, dass virtuelle Messen sicher bzw. 
möglicherweise physische Messen vollständig ersetzen. Die Ergeb-
nisse weichen somit nur geringfügig von denen der ifo-Befragung bei 
deutschen Ausstellern ab. 

kleinen und mittleren ausstellenden Unternehmen, 
sondern auch Messeveranstalter und -dienstleister 
personell, finanziell und technisch vor neue Heraus-
forderungen. So müssen beispielsweise Messebauer 
rasch digitale Fachkompetenzen aufbauen oder Part-
ner mit entsprechendem Know-how an sich binden, 
um ihre Kunden weiterhin erfolgreich unterstützen zu 
können. Etliche deutsche Messegesellschaften haben 
zwar schon vor einiger Zeit begonnen, Ausstellern und 
Fachbesuchern digitale Veranstaltungskomponenten 
anzubieten, die Corona-Pandemie hat aber die Di-
gitalisierung und damit den Einsatz digitaler Tools 
deutlich beschleunigt. Die Veranstalter werden daher 
ihren Kunden weitere innovative digitale Formate be-
reitstellen müssen. In den Geschäftsmodellen der Ver-
anstalter wird somit künftig nicht nur die Vermarktung 
von Standflächen oder der Standbau von Bedeutung 
sein, sondern immer mehr werden Dienstleistungen 
ortsunabhängiger Interaktionsmöglichkeiten zwischen 
den Messeakteuren eine Rolle spielen. In den Auf- bzw. 
Ausbau einer entsprechenden IT-Infrastruktur inves-
tieren bereits viele größere Messegesellschaften.

Unter dem Messestillstand hatten neben den 
Messebauern insbesondere die Hotellerie und Gas-
tronomie als Hauptnutznießer im Umfeld von Mes-
severanstaltungen zu leiden. Betroffen war in ers-
ter Linie das Gastgewerbe in den Messestädten mit 
global führenden Veranstaltungen. Dort fehlten die 
internationalen Messegäste der vergangenen Jahre. 
Ob und wann Hotellerie und Gastronomie nach Been-
digung der durch die Corona-Pandemie ausgelösten 
Beschränkungen wieder in gleichem Umfang wie in 
»normalen« Messejahren von überregionalen Mes-
sen profitieren werden, ist gegenwärtig noch nicht 
abzuschätzen. Das Vordringen digitaler Veranstal-
tungsformate in Verbindung mit einem wahrscheinlich 
flächenmäßigen Rückgang bei den Messeständen, 
anhaltende Verunsicherung bei den Messeakteuren 
und eine der Digitalisierung geschuldete wohl länger 
anhaltende geringere Geschäftsreisetätigkeit deuten 
darauf hin, dass die Aussteller- und Besucherzahlen 
vermutlich noch einige Zeit unter den Vorkrisenjah-
ren liegen werden. Damit dürften bestimmte mes-
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seabhängige Wirtschaftszweige, wie etwa die Hotel-
lerie, Gastronomie und das Transportgewerbe, vor-
erst weniger Einnahmen aus Messeveranstaltungen  
erzielen.  

Nach mehr als einem Jahr Stillstand auf den deut-
schen Messegeländen stellt sich zudem die Frage, ob 
die Pandemie die international führende Stellung des 
Messestandorts Deutschland beeinträchtigt hat. So 
wurden etwa in China bereits seit dem Sommer 2020 
wieder erste physische Messen unter strengen Hygi-
ene- und Zugangsauflagen durchgeführt. Ob dadurch 
Corona-bedingt entstandene Lücken im weltweiten 
Messeprogramm langfristig zulasten des deutschen 
Messemarktes geschlossen werden konnten, ist aber 
eher nicht zu erwarten. Für die weiterhin führende 
Position des deutschen Messeplatzes spricht eine 
Reihe von Argumenten. Zunächst ist dies die hohe 
Internationalität bei Ausstellern, die auf den Messe-
plätzen in Deutschland in kurzer Zeit einen kompak-
ten Branchenüberblick hinsichtlich neuer Produkte 
und Leistungen ermöglicht. Erneut eine hohe Betei-
ligung ausländischer Aussteller verzeichneten im Au-
gust und September die ersten überregionalen realen 
und hybriden Messen in Deutschland.12 Ein Pluspunkt 
12 Zum Beispiel nahmen Aussteller aus über 30 Ländern an der 
IAA Mobility, am CARAVAN SALON und der Messe FACHPACK teil; aus 
rund 60 Nationen kamen Aussteller bei der Internationalen Den-
tal-Schau IDS, und Aussteller aus annähernd 70 Ländern waren auf 
der EUROBIKE vertreten.

des deutschen Messeplatzes ist darüber hinaus, dass 
Deutschland sehr zentral und gut erreichbar im wirt-
schaftlich starken Europäischen Binnenmarkt liegt. 
Von entscheidender Bedeutung sind letztlich aber die 
Fähigkeiten der Messeveranstalter. Das Know-how und 
die Erfahrung deutscher Messeveranstalter zeigen sich 
unter anderem darin, dass einige von ihnen schon 
seit langer Zeit jährlich über 20 weltweit führende 
Leitmessen organisieren. Der Pandemie-bedingte Mes-
sestillstand sollte daher nicht der Spitzenposition des 
Messestandorts Deutschland geschadet haben. 
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